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1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promis

sorischer und Echtheitseid.

„Wenn man alle Sünden auf einen Haufen fasset", sagt

Martin Luther „so theilen sie sich in die zwei Stücke,

welche sind des Teufels eigen Werk, nämlich Lügen und

Mord". Die Sage weiss zwar von dem ersten Mörder zu

berichten; aber von wessen Lippen die erste Lüge kam, ver-

schweigt sie. Und doch ist dessen Vorgang für unser Ge-

schlecht ungleich verhängnissvoller geworden. Dichter mögen
von dem goldenen Zeitalter phantasiren, da das gesprochene

Wort noch mit jugendlicher Macht auf die Hörer wirkte und

ohne Weiteres durch sich selber allein den Eingang zu den

Herzen fand, da keine Wolken des Misstrauens den harm-

losen Austausch von Gedanken und Empfindungen über-

schatteten; Thatsache ist, dass diese Zeiten längst vorüber

sind. Uralt ist die Klage, dass Treu und Glauben aus der

Welt verschwunden sind oder doch auf recht schwachen

Füssen stehen; ebenso alt wie die Klage aber sind auch die

Versuche diese beiden Grundpfeiler des menschlichen Daseins

oder doch des menschlichen Verkehrs immer wieder von

Neuem zu stützen. Sie sind verschieden nach den Völkern

und noch mehr nach den Zeiten. Das beweist auch die Ge-

schichte der Griechen, desjenigen Volkes, dessen Leben
mehr als das vieler anderer gerade im Verkehr mit Seines-

gleichen aufging.

Wenn die einfache Aussage nicht mehr genügte, um
Glauben zu finden, sollte ihr der Eid zu Hilfe kommen. Die

Noth hat schwören gelehrt, wie sie beten lehrte, und wir dürfen

1) Werke (Erlanger Ausg.) 9, 313.

Hlrzel, Der Eid. 1
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2 1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promissorischer etc.

uns das Schwören wohl ursprünglich als einen naiven und

unwillkürlichen Akt des Bedrängten denken, der einem mit

Gewalt drohenden Misstrauen begegnend in der Noth sich

keinen Ausweg wusste, als seine Sache den Göttern anheim-

zustellen. ') Die naive Art des Schwörens hat sich auch

später noch im täglichen Leben erhalten; um rechtliche Gel-

tung und Folge zu haben, war dasselbe aber an gewisse

Formen gebunden, die nur die Frucht irgend welches Nach-

denkens sein konnten. Diesem Nachdenken gesellt sich der

Missbrauch des Schwurs, der im förmlichen Meineid gipfelt:

beide sind Kinder derselben Verhältnisse und Zeiten; wenig-

stens setzt der Missbrauch des Schwurs von Anfang her schon

eine gewisse Reflexion über dessen Wesen und Bedeutung

so wie namentlich über seinen Nutzen voraus. Mit der Zeit

ist diese Reflexion immer tiefer gedrungen und hat sich weiter

ausgedehnt.

So hat erst ein längeres Nachdenken auf die Unterschei-

dung des Schwurs in verschiedene Arten geführt, je nachdem
er sich auf Vergangenes oder auf Künftiges bezieht, in asser-

torische und promissorische Eide. Diese Unterschei-

dung ist jetzt wohl allgemein angenommen. 2
)

In gewissem Sinne ist sie uralt, nur dass worin man jetzt

verschiedene Arten sieht, früher die verschiedenen Seiten

waren, von denen dieselbe Sache verschiedene Menschen be-

trachteten. Als assertorischen betrachtete den Eid Hesiod,
da er ihn ein Kind der Eris nennt 3

), und man mag dies, bei

1) 'Amaxovfitvoi xaxa<pevyovoiv £<p
y

oqxov av&Qionoi sagt noch

Philon, De sacrif. Ab. et Caini p. 181 M. ,,Sö hwat sö is roer obar

that (über die blosse Aussage) man gcfrummiad, So kumid it all fan

ubile eldi-barntin, That erl thurh untrewa ööres ni wili Wordö gelöbian'\

So wird im Heliand 152f>ff. der Ursprung des Eides erklärt.

2) Sie findet sich z B. beiGrotius, De jure belli ac pac. 1111,19.

Pufendorf, De jure naturae IV 2 § 18. Kant, Rechtslehre I 3D § 40

(VII S. 10T) Hartenst.). Auch Trendelenburg, Naturrecht §117 scheidet

die Eide in Bekräftigungen eines Versprechens und Bekräftigungen

einer Thatsache.

3) Wu.T 804 Rzach: "Oqxov ytivüfitvov xov "Eoiq xixs nijfi hciöp-

xoiq. Theog. 226 und 231. Hiermit vgl. Wu.T 282 8$ 6s xe fiaQXVQtyoi

hxtbv inioQxov 6/u6coaq xpevosxai, tv 6h 6ixrjv ßXuxvaq vfjxsoxov äao&y
xih Zur Styx um den fioxog zu holen wird Iris nur gesandt onnöx'

fyiq xul vsTxoq iv a&aväxotoiv 8(>i}xai xai q oxe xig wsv6i]xai 'Oti/xTiia

Digitized by t^OOQle



1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promissorischer etc. 3

der Bedeutung des assertorischen Eides gerade im Prozess,

charakteristisch finden für den Dichter, dem bekanntlich Ge-
richtshändel so viele, noch jetzt in seinen Liedern vernehm-

bare, Sorge bereiteten. Wenn dagegen ein anderer alter

Dichter, der Verfasser der Titanomachie, den weisen

Cheiron deshalb pries, weil er die Sterblichen durch Ein-

führung der Eide zur Gerechtigkeit angeleitet habe J

), so kann
er unter dem Eid kaum einen anderen als den promissorischen

verstanden haben, d. i. ein Mittel, wodurch Treu und Glauben

im menschlichen Verkehr befestigt wird. In derselben Weise
gehen auch die Späteren auseinander, soweit sie allgemeine

Ansichten über das Wesen des Eides aussprechen. Lediglich

als ein Gelöbniss und somit auf ein künftiges Thun bezüg-

lich fassen den Eid Cicero'2) und Clemens 3
) von Alexandrien,

wozu noch Augustin 4
) kommt Dieselbe einseitige Theorie

spiegelt sich auch in den Etymologion, die die Grammatiker
von oQxoq versucht haben. 5

) Doch findet hier auch die ebenso

Auifiar' izövTtov: Theog. 780 ff. Rz. Nur Wu.T 219 (avxixa yaQ tq^si

"Oqxos Hfta oxoXigot öixyoiv) scheint den promissorischen Richtereid

vorauszusetzen.

1) Kinkel, Fragm. epic. I S. 8 fr. 6: E?$ xs Stxcuooivtjv &vrjxihv

ytvoq fjyaye öelgag 8qxovs xal Qvolaq lepag xal oyjjfiat X».\(xnov. Nach
Hermes Trismegistos haben Osiris und Isis mit aller übrigen Cultur,

mit Ordnung und Gerechtigkeit auch den Eid in das menschliche

Leben eingeführt (Stob. ecl. I 41 p. 978 — I S. 406 Wachsm. vgl.

Lobeck, Agl. S. 426 d).

2) De off. III 104: Est enim jusjurandum adfirmatio religiosa:

quod autem adfirmate quasi deo teste promiseris, id tenendum est.

Wenn Bethmann-Hollweg, Civilprocess II S. 572 (§ 107, 2) sagt, mit

den Worten „quod autem adfirmate" gehe Cicero auf den promis-

sorischen Eid über, so trägt er damit die moderne Theorie in die

Worte Ciceros hinein, wozu dieser durch eine Ungenauigkeit des Aus-

drucks freilich selbst den Anlass gegeben hatte. Ciceros Auffassung

des Eides schlechthin als eines promissorischen ergiebt sich daraus,

dass er allgemein sagt ,,qui jusjurandum violat, ia fidem violat", den

Namen der fides aber anderwärts (l 23) davon ableitet ..quia fiat quod

dictum est".

3) Stromat VII 8 p. 861 Pott: üpxoq fjtiv yaQ ioxiv dfioXoyia

xa&oQiouxtj fitxä 7i(>o<maQah'iipeo>q Oelaq.

4) Enarr. in Psalm. 131,4: jurare est firme promittere.

5) Herodian II 1 S. 287, 22, Lentz: oi äh naga xb Etyyaf iTttaysxt-

xbq yag iaxt xü>v vneQßaiveiv ßovXofxiviov iboxe eivai [xtxä&toiv xov

y elg xö x u>q napä xb yt'jQiq xrjQvaaaj- iyu), (pijalv
K

U^odtavöqt T}yovf*«i

1*
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4 1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promissorischer etc.

einseitige andere Auffassung Platz, die nur den assertorischen

Eid anerkennt, diejenige Art des Eides, die namentlich vor

Gericht zur Anwendung kommt *) Je überwiegender hier die

Anwendung war 2
), desto begreiflicher ist es, dass eine Auf-

fassung des Eides, die in ihm nur ein gerichtliches Beweis-

mittel sieht, gerade in rhetorischen Schriften, für die der

Eid wesentlich nur als solches in Betracht kam 3
), sich bis

zur förmhchen Definition steigert. 4
) Trotzdem darf man wohl

sagen, dass die Theorie des Alterthums, soweit sie nicht durch

besondere Rücksichten gebunden war*), den Eid wesentlich

nur als promissorischen ins Auge fasste: die Bedeutung, die

diesem in der ganzen Weite des übrigen Lebens, ausserhalb

der gerichtlichen Schranken 6
), zukam, mag dies rechtfertigen,

nteovao/xdv elvat xov x' dgoq ydg xiq ioxiv (sc. 6 dgxoq)' ol yäg u/jlvvv-

xeq dgtCovzai xal ofioXoyovaiv. Augenscheinlich ist der Zusammenhang

dieser Etymologie mit der von Clemens gegebenen Definition (S. 3, 3).

Eustath. II. 2, 338 (I 1 S. 189, 17 ff. Stallb.): yivexai 6h 6 dgxoq Utv
xal zö sgxoq' ix xov tfgyw yäg tb iyxXelto' xa&elgyvvxai yäg 7iv*q 6

ötivvwv oiq 6/uioXoyeT' xctxit 6h xovq naXaiovq nagä xö dgoq ägoevixöv •

6gCC,ovxai yäg xt o/jtoloyqxixibq ol dfivvovxeq. Auf solche Theorien wie

die hier vorgetragenen führt auch die Lesart 6ia>glou) für 6uofxbato

bei Soph. Aj. 1233 Dind.

1) Auf den Eid im Munde des Angeklagten bezieht sich E. Or.

111,1(5 («= Herodian II 1 S. 187,19 Lentz): dgxoq: naget x6 ägxelv xb

ßotj&etv iboneg yäg ßotj&tf/jiazi avrw i^gwvro ol äöixovfxsvoi xxL

2) Mitteis, Reichsrecht und Vorrecht S. 519 f. Ziebarth, De jure

jurando S. 45. Gilbert, Beiträge zur Entwickelungsgesch. des griech.

Gerichtsverfahrens u. s. w. (Jahrb. f. class. Philol. Suppl. 23) 8. 467, 2.

3) Remedium expediendarum litium: Dig. XII 2,1.

4) Rhetor. ad Alex. 18 p. 1432a 33: dgxoq # ioxl ftexä toiaq

Tiagafa'jipeaiq <päoiq äva7t66eixzoq.

5) Dies ist z. B. der Fall in den Erörterungen des Nikostratos

gegen die Stoiker (bei Brandis schol. in Aristot, p. 87 b 30 ff.). AI»

Beispiele von Eiden werden hier gegeben Wy xt/v 'A&tjväv %-xga£a xä6e,

ov ftä xijv ^A&qväv ovx mga^a, also assertorische Eide. Es erklärt

»ich dies aber aus dem Zusammenhang , in dem es darauf ankam den
( tegensatz von Wahr und Falsch auch für das Schwören zu erweisen

;

und da waren allerdings promissorische Eide nicht zu brauchen, denn,

wie Nikostratos selber sagt, al elq zöv püJkovxa zqövov iyxXivbiievat

ngoxäosiq oxks a).i}Seiq dotv ovxe yevöetq 6iä rt)v xov ivösxoftivov

tfvatv.

6) Doch auch innerhalb derselben, wenigstens bei den Römern,
wo zum Unterschied von den Griechen der Zeugeneid promissorische

Fassung hatte. In einer Konstantinischen Verfügung bei Justinian

uign zed by Google



1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promissorischer etc. 5

zumal sie noch verstärkt wurde durch Einflüsse aus der idealen

Welt der Philosophen, die wie z. B. Piaton zwar den asser-

torischen Eid verwarfen, den promissorischen aber nicht weiter

antasteten. 1

) Ob bei dieser einseitigen Betrachtung des Eides

als eines promissorischen auch sachliche, in der Natur des

Eides selber liegende Gründe mitgewirkt haben, etwa der

Art, wie sie in neuerer Zeit Hobbes bestimmten, den asser-

torischen auf den promissorischen Eid zurückzuführen 2
),
mag

dahingestellt bleiben.

Obgleich in den bisher gegebenen Beispielen nach der

antiken Theorie die beiden Arten des Eides sich fast auszu-

schliessen schienen, so sind sie doch bisweilen schon in der

Betrachtung des Alterthums näher zusammengerückt worden.

Cod. 4.20,9 heisst es: jurisjurandi religione testes, priusquam perhi-

beant testimonium, jam duduin artari praecepimus. Vgl. hierzu Beth-

mann-Hollweg, Civilprocess II S. 598 und Gilbert (0. 8. 4, 2). lieber

die Bedeutung des promissorischen Eides für den Rechtsverkehr bei

den Hörnern s. noch Ihering, Geist des römisch. Rechts I 3 S. 302 ff.

1) Unter die öfioXoyiat wird der Eid gerechnet bei Piaton, Rep.

IV 443 A : ij xccrä oqxovi; % xarä xaq l'OJ.as dftoloyiaq. — Es acheint

hier schon an der Zeit wenigstens ein Wort zu sagen über die Ver-

muthung Paulsen's System der Ethik II 542 Aniu., wonach das Ver-

bot des Schwörens im Evangelium (Matth. :"). 33 fl'.) sich zunächst gegen

den promissorischen Eid richten soll. ..Die Motivirung, sagt Paulsen,

scheint darauf hinzudeuten: Du bist nicht Herr der Dinge und der

Zukunft: kannst du doch nicht ein einziges Haar weiss oder schwarz

machen; also verkaufst du deine Seele durch einen Eid, mit dem du

zu bestimmten Leistungen dich verpflichtest" Hier scheint aber die

Motivirung darauf nicht hinzudeuten Wer bei seinem Haupte schwört,

setzt dieses damit zum Pfände, verpfänden aber kann ich nur was

mein eigen ist und worüber ich Gewalt habe. Wie kannst du also,

sagt Christus, bei deinem Haupte schwören, über das du doch so wenig

Gewalt hast, dass du nicht ein Haar davon schwarz oder weiss zu

machen vermagst ? (Tholuck, Auslegung der Bergpredigt 3 S 273; und
schon längst hatte richtig erklärt Augustin, De sermone Domini in

monte I 17, 52. Vgl. auch den Hcliand 1514 ff.) Das Verbot richtet

sich daher nicht speziell gegen den promissorischen Eid, da jeder Eid,

nicht speziell dieser, bisweilen als eine Verpfändung erscheint. Vgl.

auch Basilius M. hom. in Psalm. XIV 5 (Patrol. Gr. ed. Mignc 2J),2t>l).

2) De cive II 20 (= Opp. lat. II S. 17<»j: Neque obstat, quod

jusjurandum non solum promissorium , sed aliquando aftirmatorium

dici possit: natu qui affirmationein juraiuento confinnat, promittit se

vera respondere. Auch G. J. Voss sagt Etym.: qui jurat, religiöse

spondet se aliquid ceu jus sit servaturum.

Digitized by v^OOQle



0 1. Einleitung. Arten des Eides: assertorischer, promissorischer etc.

Philon von Alexandrien verwendet gelegentlich beide Auf-

fassungen des Eides neben einander. •) Als gleichberechtigte

im Begriff des Eides wurzelnde Arten treten sie uns aber

erst ganz spät (im 5. Jahrhundert n. Chr.) beim Neuplatoniker

Hierokles in dessen Erklärung des Goldenen Gedichtes ent-

gegen 2
); und es beruhte, wie sich später noch des Genaueren

herausstellen wird, auf einem Missverständniss, wenn man
diese Eintheilung der Eide in assertorische und promissorische

schon in Worten des Stoikers Chrysipp *) entdecken wollte 4
),

der vielmehr ebenso wie sein Lehrer Kleanthes den Eid nur

als promissorischen ins Auge fasste.

Wie zwischen Vergangenheit und Zukunft die Gegenwart

tritt, so hat die neuere Rechtswissenschaft zwischen den asser-

torischen und den promissorischen Eid noch den Echtheits-

eid eingeschoben als denjenigen, der die Echtheit einer gegen-

wärtigen Handlung betheuert 5
) Dass die Eideshelfer, durch

deren Mund gerade diese Art des Eides vorzugsweise ging,

auch dem ältesten griechischen Recht nicht fremd waren, ist

neuerdings bemerkt worden. 6
) Um so weniger darf es über-

1) Legis Alleg. III p. 127 f. M-: '0 Zoxoq yäp nloreotq ?vexa naoa-

Xaftßavexat .... "AXXwq xe xal ol Xöyoi xov &eov slow Zoxot . . .

TexpiSjoiov 61 xfjq iayyQotrjtoq avxov, 8 av einy ylvexai, otieq tfv olxeiö-

xaxov <joxo>. °&oxe axöXovd-ov av eiy Xiyeiv,
r
6xi Jtdvxtq ol xov &eov

Xoyoi tlolv Zgxoi ßeßaiov/tevoi eoyatv anoxeXeofxaoi. Der Eid,

der erst in späteren Handlungen seine Erfüllung findet, ist der pro-

missorische. Dagegen weisen die gleich darauf bei Philon folgenden

Worte auf den assertorischen:
l

<Paal ye (itjv Zqxov elvai (xaoxvoiav

&tov neol TtQayfxaxoq d^Kpiaßrjxovfxhov. Letztere Definition auch De
sacrif. Ab. et Caini p. 181 M. Decalog. p. 19").

2) Fragm. pliilos. ed. Mullach I 8. 422»: Tb yäo dfi<plßoXov x7tq

&v&Q(omvr}q TtQoaiQ^oe<oq slq ßeßaibxtjxa /aexafäv&nl&t (sc. 6 üoxoq),

xal fiivsiv inl xijq xavxbxtjxoq avayxä&t Hv xe Xöyoiq xal egyotq, xovxo
fxtv xibv yeyevt] fitvvuv xb öa<plq ix<paivuiv xovxo de xtbv peX-
Xövxtav ysv^atad-ai xb ßißaiov änaixCav.

3) Bei Stob. flor. 28, 15, wo zwischen äXrj&ooxelv und evoqxeiv

unterschieden wird.

4) L. Schmidt Ethik der Griechen II 8. Vgl. auch Ziebarth, De
jure jurando S. 43. Oscar Augustin, Der Eid im griech. Volksglauben

u. der Piaton. Ethik S. 17,2.

5) J. Grimm, Rechtaalterth. S. 893.

6) Gilbert, Beiträge S. 468. 2. Vielleicht ist das Zeugniss, das die

Mitglieder einer Iletairie bei Demosth. g. Konon 31 ff. bez. 35 für einen

der Genossen ablegen, nur die alte Eideshilfe der Geschlechtsver-
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2. Verschiedene Grade des Eides. 7

raschen, dass auch die antike Theorie hinter der Praxis nicht

zurückgeblieben ist und wir wenigstens in dem oQxoq t}9-ix6q

der Rhetoren 1
) einen sehr nahen Verwandten des Echtheits-

eides antreffen.

2. Verschiedene Grade des Eides.

Die Eide gehören zu den Handlungen wie ihr Schatten:

sie folgen ihnen nicht bloss in die verschiedenen Zeiten der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern stufen sich

auch ab nach den Graden der Würdigkeit oder Bedeutung,

die der zugehörigen Handlung beigemessen wird. Es lief

daher wohl so ziemlich auf dasselbe hinaus, ob man die Eide

geradezu als die wichtigsten grössten bezeichnete, oder ob

man nur von solchen sprach, die den wichtigsten grössten

Handlungen gesellt sind. 2
)

wandten (Brunner, Deutsche Rechtsgesch. I 88 f. II 379 ff.) in allerdings

ganz später und völliger Entartung. Vgl. auch Oscar Augastin, Der
Eid im griech. Volksglaub. u. der Piaton. Ethik S. 13, 1. Diese athe-

nischen Missbräuche hatte natürlich Aristoteles im Auge, wenn er

Polit. II 8 p. 1269a lff. das Kymäische Gesetz <av nkij&öq xi napa-

oxyxai (ictQxvQwv 6 bmxiov xbv tpbvov tum' avxov avyyevibv, tvoyov

ehai zip <p6vu> xbv <pevyovxa) für eine einfältige Antiquität erklärte.

1) Hermogenes, n. /xe&oöov Aeivöx. 20. Als Beispiele führt er unter

andern an Horn. Odyss. 20, 339 ff.: ov /xä Zr,v 'Ayüae xal aXysa nax$bq

iuoio, o$ xi diaxgißui fxtjXQog yäfiov, äkXä xekevoj

yfjfiao&' <o x* i&ikg, noxl <T aonexa 6G)Qa Sldut^i. Piaton Gorg.

p. 489 E: fiä xbv Zij&ov sc. ovx elQwvevofiai. Dcmösth. Kranzrede 208:

ovx soxiv ÜTHuq tjudoxexe, livdoeq
3

A9ijvaToi, xbv tVrfcp xrjq aitdvxtov

&.ev&eoiaq xal ountjolaq xivSvvov dodfievoi, pia xovg Maoa&ün'i tcqoxiv-

dvvevoavxaq xüv ngoyovmv xxL Was das letzte Beispiel betrifft, so

gilt offenbar der Schwur nicht sowohl der Wahrheit einer vergangenen
Thatsache als dem Urtheil das man noch gegenwärtig darüber fällen

soll und das auch Demosthenes eben jetzt als das seinige ausspricht

{oix eaxiv
r
6maq ^fiaQxexs). Uebrigens hatte sich vor den Augen

Anderer dieser Demosthenische Schwur in ein blosses Schema orationis

(Quintil. IX 2, 95) verflüchtigt, d. h. eine nachdrückliche Form des

nagafaiyna: Aristides Rhetor. S. 461, 13 ff. Spengcl. Tiber, n. oyr\näx.

22. Gregor. Cor. bei Walz, Rhet. Gr. VII 2 S. 1278 ff. Wenn Hermo-
genes ausserdem zwischen ngayfxaxtxbq und /}9ixbq ögxog unterscheidet,

so erinnert dies wohl nicht zufällig an die Unterscheidung der ikxqxvqIcu

bei Arist. Rhet. I 15 p. 1376 a 24 f. in solche tieqI xov noayfAaxoq und
negl rot? fj&ovg, eino Unterscheidung in der* bereits Ziebarth, De jure

jurando 40, 3 eine Spur des Echtheitseides fand.

2) Pausan. VI 20, 3: xal dQxoq naga xy SwambkiSi inl fieylaxot
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g 2. Verschiedene Grade des Eides.

Von altersher hatten die Griechen die Vorstellung mehrerer

Grade des Eides. Man kann sie angedeutet finden in der

Bezeichnung des Eides als eines grossen (fieyag oQxog) 1

) so

wie wir von einem „heiligen0 Eide sprechen. Bestimmter

ausgedrückt erscheint sie in dem „fiiyiöroq ogxog" und findet

sich in dieser Form bereits in den homerischen Gedichten,

die bekanntlich die Styx den höchsten Eid der Götter nennen.

Die Grösse des Eides ist nur ein anderer Ausdruck für seine

Bindekraft 2
), um von so äusserlichen Maassstäben ihrer Be-

stimmung abzusehen, wie sie zum Theil das germanische Recht

aufweist 3
); sie geht daher im Wesentlichen zurück auf die

Furcht vor der Strafe, bez. Rache, die den Meineidigen trifft,

und ist grösser oder geringer in dem Maasse, als Anlass zu

solcher Furcht gegeben ist 4
) Dem entspricht es, dass als

grösste Eide bei den Griechen entweder solche gelten, in

denen der Schwörende für den Fall des Eidbruchs sich und

die Seinigen dem äussersten Verderben preisgiebt fi

) und da-

mit die schwerste Strafe in sichere Aussicht stellt, oder die-

jenigen, die sich an Götter wenden, die am meisten in der

Lage sind, den Meineidigen mit schwerer Strafe zu treffen.

Dies sind die grössten, die mächtigsten Götter 6
), freilich nicht

xa&ioxtjxev. VIII 15, 2: öfivi-vxaq vtuq fityiaxwv t<5 IlexQü)fiaxi. 44. 5:

ntgl (xeyloxwv öl afro&i xaöeoxrjxaoiv ol qqxoi.

1) So comparativ mit Beziehung auf geringere Eide ist es offen-

bar zu fassen bei Andokides 1, 31 : xal vfiüq avapnfiv^axu> xa yeyevtjfitra,

ol xiveq 1&QXOvq fteydXovq öfiöoavxeg oXaexe xf}v xpij<pov negl ifxov, xal

äpaoafxevoi xäq fieyiataq a.Qaq vfxlv xe afaotq xal naiol xolq vfiezepoiq

avxG)\\ ei fxfj xf.>t]<pieZa^e xxL Anderwärts dagegen steht es wohl nur

wie xayxeeöq als ein Beiwort des Eides überhaupt.

2) Daher verbunden Üqxov xuv fiiyioxov xal ioxvgöxaxov bei Anti-

phon 5, 11.

3) Brunner, Deutsche Kechtsgesch. II 387 ff.

1) Daher verbindet Horner fxiyiaxoq dgxoq Aeivöxaxoq xe Odyss. 5,

185 f. II. 15, 37 f. Was hier vom Styx-Eid und mit Bezug auf die

Götter gesagt wird, sagt Demosth. 40, 10 von einem menschlichen

Eide: ijq fiiyiaxoq SoxeT xal Seivöxaxoq eivai nagu näoiv av&Qii)Tioi$.

5) Antiphon 5, 11: ötov ae dioptöoao&ai uqxov xbv fityioxov xal

loxvgoxaxov ,
£$6iXeiav oavxä xal yevei xal otxlq xy oy inaQÖifxtvov.

Vgl. Weidner zu AcBchin g. Ktesiph. 110. Augustin Enarrat. in Psalm.

VII 3: jurare per exseerationem, quod est gravissimum juris jurandi

genus.

G) Augenfällig ist dieser Zusammenhang in llerodot's Bericht über
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3. Unterschiede des Eides nach den Menschen. 9

immer gerade die, die im Allgemeinen als solche in Ansehen

sind, sondern insbesondere die, deren Macht nach der indi-

viduellen Persönlichkeit des Schwörenden und nach den be-

sonderen Umständen des Schwurs am meisten zu. furchten ist.

So erklärt sich, dass der einheimische Eid als der grösste

galt 1

), der Schwur bei denjenigen Göttern, auf deren Ein-

greifen gerade an diesem Orte am meisten gerechnet werden

konnte. Und dies eröffnet zugleich den Blick auf eine andere

Seite im Wesen des Schwurs, die gleichfalb dem Nachdenken
der Griechen nicht entgangen ist.

3. Unterschiede des Eides nach den Menschen.

Auf die verschiedenen Arten des Eides hatte man ge-

achtet, Grade der Kraft und Grösse unterschieden; zu jenen

führte ein mehr philosophisches Nachdenken, diese zu unter-

scheiden drängte das Leben und die rechtliche Praxis. In

den beiden Fällen war die nähere Bestimmung des Eides

durch die wechselnde Beschaffenheit der zugehörigen Hand-

lung oder des Geschäftes, die beschworen werden sollten, ge-

geben. Offenbar aber sind auf die Verschiedenheiten der

Eide auch von Einfluss die verschiedenen Naturen, Sitten und

Charaktere der schwörenden Menschen. Es ergeben sich

daraus Verschiedenheiten der äusseren Form, die gerade um
ihres Ursprungs Willen den Blick besonders des Historikers

fesseln mussten. Hinweise hierauf hat schon der Vater der

Geschichte gegeben 2
), sodann Thukydides 3

), und Spätere sind

die Skythen. Die 'latiij ist nach IV f)9 diejenige Gottheit, welche die

Skythen fidlitna iXdaxovrai, und erst nach ihr kommen im Kange

Zevg und rij; sie heisst deshalb 127 Zxv&tvtv ßaoD.eia. 68 aber wird

uns gesagt, dass die Skythen bei den ßaoikfiai lazlat schwören inmv
xbv niyi<ttov vqxov £&Üa>oi dpvvvat.

1) Die classiscbe Stelle über den tnixioQioq oqxo<; als fityiazn^

ist Thukyd. V 47, 9: öfivvvrujv <Je xbv im%6}Qiov Zqxov txaoxoq xbv

(ityiaxov xaxä Uq&v teXelwv. Vgl. Ullrich, Beitr. zur Erkl. u. Krit.

des Thuk. S. 7 ff. Ziebarth, De jure jurando S. 14 f. Auch der Skythe

Lueians Piscat. 37 f. nennt denselben Eid ijpiTEQoq oqxoq und fteyioxoi;

und zwar wird er geschworen bei den Göttern, die den Skythen als

die mächtigsten galten, den Herren über Leben und Tod, "Ave^o; und

'AxtvaxrjQ.

2) Ilerodot, IV 68. 172. V 7.

8) Vgl. Arno. 1.
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10 3. Unterschiede des Eides nach den Menschen.

ihnen hierin gefolgt 1

) Man schied in dieser Hinsicht nicht

bloss die Völker, sondern auch die Stämme und Städte. 2
)

Wie viel Material würde auf diesem Felde auch die ver-

gleichende Betrachtung moderner Verhältnisse bieten! 8
) Im

Allgemeinen kümmert unsere Historiker dergleichen nicht;

doch hat wenigstens Hume es der Mittheilung werth gehalten,

welches der Lieblingsschwur König Johanns von England

war 4
), und berührt sich hierin mit den Alten, denen ebenfalls

Eigentümlichkeiten des Schwörens auch einzelner Menschen

nicht gleichgiltig waren, des Pythagoras, des Sokrates, sowie

des Stifters der stoischen Schule und Anderer. 5
) Und da die

1) Polybios III, 25, 6ff. und Dion., Mal. Ant. Rom. IX 10. XI 54

u. 55 (Römer) Strabon XII p. 557 (der „königliche Eid" bei den Pon-

tikern, vgl. Kretschmer, Einl. in die Gesch. d. griech. Spr. 197, 4),

Diodor. Sic. I 79, lf. (Aegypter vgl. Isokr. Bus. 25), Nicol. Dam. bei

Stob. flor. 44, 41 = S. 185, 31 Mein. (Phryger vgl. G. A. Schröder, De
Graecorum juramentis S. 3), Max. Tyr. Diss. 8, 7, Schi. 8, 8, Schi.

(Libyer) u. 8. w.

2) Ueber einen ÜQxoq 'Icovixds Hesych. u. ißvxtv^aavxig. Athenaios

Deipnos. IX 370 B. Athener: Diodor. Sic. I 29, 4 (Sauppe, h. in Is.

S. 8) schol. Arist Fried. 267. Thesraoph. 533 (Neumann und Partsch,

Phys. Geogr. von Griechenl. S. 32). schol. Horn. II. 1, 234. Sicilier:

schol. Arist Wesp. 1438. Anderes bei Thukyd o. S. 9, 1.

3) Das corpo, cospetto di Bacco u. dergl. der Italiäner, fiä xtjv

äXrj&eiav der Neugriechen: by day and night ist mir nur bei Shake-

speare King Henry VIII act. I 2 Schi, und bei Carlyle Chartism. ch. 10

S. 183 vorgekommen (vgl. J. Grimm, Deutsche Myth. 3 699). u. s. w. Die

sollennen Eide freilich sind unter den Bekennern der christlichen

Religion jetzt ziemlich ausgeglichen.

4) By God's teeth: History of Engl. I ch. XI S. 292 (Basel 1789).

Schärtlins Fluch war „Potz blau Feuer!*': Lebensbeschreibung, Frankf.

1777, S. 384. Die Schwüre einiger Könige von Frankreich hat die

Geschichte aufbewahrt: Regis zu Rabelais IT 202.

5) Evgvnlöeioi; Zqxoq: Parömiogr. Gr. I S. 413. Ueber eigentüm-

liche Schwurformen der Kaiser Julian und Trajan vgl. Aramian. Mar-

cell. 24, 3, 9: animabat autem Julianus exercitum cum non per caritates

sed per inchoatas negotiorum magnitudines dejeraret adsidue „sie

sub jugum mitteret Persas, ita quassatum recrearet orbem Romanum":
ut Trajanus fertur aliquotiens jurando dicta cönsuesse firmare „sie in

provinciarum speciem redactam videam Daciam : sie pontibus Iüstrum

et Euphratem superem" et similia plura. Von der Kleopatra erzählt

Cassius Dio 50, 5, sie habe den Antonius und seine Umgebung so

unter ihre Gewalt gebracht üxsx ahfjv xal xibv 'Piofiaiwv agxeiv iknlaat,

zrjvxe ttyfiv vfjv (ieyioxTjv, önote xi öfivvoi, noieTo&ai xd iv xG> Kam-
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4. Wesen des Eides. 11

Götter der Hellenen doch nur höhere Menschen waren, so

sind unter allen Bemerkungen der Alten, welche die Ver-

schiedenheit menschlicher Sitten auch durch die Verschieden-

heit ihrer Eide zu erläutern suchen, die ältesten wohl die aus

der homerischen und hesiodischen Dichtung bekannten, die

uns nicht bloss einen eigentümlichen Eid der Götter, bei der

Styx, namhaft machen, sondern auch innerhalb der Götter-

welt, wie wir noch sehen werden, dem König und Vater der-

selben, Zeus, auch in diesem Punkte seine individuelle Be-

sonderheit zuweisen.

4. Wesen des Eides.

Gerade die Verschiedenheiten waren aber auch hier für

den ordnenden Geist der Griechen nur die Aufforderung, das

hinter allen stehende eine und gleiche Wesen zu finden und
hervorzuziehen. Welches ist dieses Wesen? Der Eid ist eine

Art der Versicherung, welche durch göttliche Mitwirkung ver-

stärkt wird. So lautete schon im Alterthum die gewöhnliche

Antwort und sie ist die regelmässige geblieben bis in neuere

tujXIi» dixdoai. Von Caligula berichtet Sueton 24: nec uinquam postea

quantiscuniquo de rebus, ne pro contione quideni populi aut apud

milites, nisi per minien Drusillae dejeravit. Als persönlich individuelle

Charakteristik (nicht bloss der Rasse oder Herkunft nach, dergleichen

sich bei den antiken Dramatikern öfter findet, wie auch Shakespeare

seinen Shylock bei Jakobs Stabe und beim heiligen Sabbat schwören

lügst) ist doch auch gemeint was Aischyl. Sieben 512 f. Kirchh. von
l'arthenopaios sagt: ßpivvot 6* alxn^v tfv f^ükkov 9eov aißeiv nenoi-

#u>s dnnatiav &'vni(izeQov , § (i^v Xana&tv xxl. Dass auch hier das

Individuelle in allgemeineren Vorstellungen wurzelt, so gut wie die

Schwüre des Sokrates, versteht sich fast von selber: Justin 43, 3, 3.

Marquardt, Rom. Staatsw. III 2 280, 4. J. Grimm, Deutsche Myth.3 185.

1) Als fjtcLQxvQla &eov bezeichnet den Eid Philon o. S. 6, 1,

auch als xaxdxkrjaig &eov de special, legg. p. 312 M und derselbe tiftelt

Legis allegor. III p. 127 f. M aus alttestamentlichen Stellen heraus,

da**s den Namen Gottes anzurufen gerade die spezifisch menschliche

Art des Schwörens sei, während bei Gott selber zu schwören nur der

Gottheit zukomme. Und dass Gott im Alten Testament bei sich selber

schwürt, rechtfertigt Tertullian Adv. Marcion. II 26 mit den Worten:

Quid vellet facere, si alius deus non erat in conscientia ejus? Der

Eid erlangt seine Beglaubigung erst durch Gott, sagt Philon an einer

anderen Stelle, de sacrif. Ab. et Caini p. 181 M: xal ovfxßtfiijxe x^v

nlv fjfteriQav yvuifitjv Zgxio, xbv 6h üqxov ai-xdv &eij) nemartva&ai. In
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12 4. Wesen des Eides

Zeit 1
) Und doch lässt sich die damit über das Wesen des

Eides ausgesprochene Ansicht einer ganzen Reihe von wohl-

bekannten Eiden, wie sie bei den Griechen Üblich waren, ent-

weder überhaupt nicht oder doch nur auf Umwegen und durch

künstelnde Mittel anpassen. Wenn die Makedonier beim todten

Ilephaistion schworen (Lucian De calumn. 17), so sollte der-

selbe dadurch allerdings zum Grotte erhöht werden und auch

der Schwur beim Tyrannen Megapenthes (Lucian Catapl. 11)

mag die gleiche Bedeutung haben. Auf die unzähligen Fälle,

in denen Eltern bei den Kindern, Kinder bei den Eltern

schwören, wird man diese Erklärung nicht übertragen wollen.

Auch leblosen Dingen gegenüber ist sie nur ausnahmsweise

anwendbar, wenn ein Rudiment ältester Religion vorzuliegen

der Rhetor. ad Alex. (o. S. 4, 4) ist allgemeiner von einer 9eia

naQäktjxptg die Rede und ähnlich bei Clemens von Alexandrien fo.

S. 3, 3) von einer ngoaitagdkr^iq #fia. Noch allgemeiner nennt Cicero

(o. S. 3, 2) den Eid eine adfirmatio religiosa,. und von der Voraus-

setzung, dass der Eid dies sei, geht auch Quintilian in seiner kurzen

Erörterung V G aus; dabei konnte auch wohl die superstitio die Stelle

der religio vertreten (Dig. 12, 2, 5, 1).

1) Beispiele mögen gentigen. Auf Furcht vor einer allsehenden

obersten Macht, auf Religion oder Superstition, gründet sich die Macht

des Eides nach Kant Rechtslehre I 3 D. § 40 (= Werke VII S. 104

Hartenst). Garve, Anmerkungen zu Cicero Von den Pflichten III

S. 196 ff. (Breslau 1819), der recht wohl die verschiedenen Ideen vom
Eide bei Völkern und Einzelnen durchschaut, findet doch als das

allen Eigenthümliche, dass sie auf eine unsichtbare Welt hindeuten

und eine auf Gott gerichtete, mit seinem Namen bezeichnete Handlung

sind. Trendelenburg, Naturrecht § 117, sieht in dem Eid ein Zeugnis*

letzter Geltung „durch die Zurückführung der menschlichen Ordnung

in die göttliche, durch die vorausgesetzte Wirkung des Gedankens

an Gott über die Gewissen". Platter sagt Göpfert. Der Eid S. lf>2

(bei Oscar Augustin, Der Eid im griech. Volksglauben u. s. w. S. 17, 1):

,.Der Eid ist die ausdrückliche oder stillschweigende Anrufung Gottes

als Zeugen der Wahrheit, entweder zur Bestätigung einer Aussage

oder zur Bekräftigung einer Zusage", t'ebereinstimmend Lasaulx,

lieber den Eid bei den Griechen S. 4: „Der Eid ist demnach ein Gebet

zugleich und ein Fluch die Anrufung des als gegenwärtig ge-

glaubten Gottes" u. s. w. J. Grimm, Rechtsalterth. S. 893, unter-

scheidet das Gelübde vom Eid gerade dadurch, dass es ohne Anrufunjr

Gottes geschieht. Vgl. Hobbes Leviathan I 14 (English Works III

S. 129 f.): and swearing by other things fals bei Gott), as men do in

common discourse, is not swearing, but an impious cuatora, gotten by

too much vehenience of talking.
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4. Wesen des Eides. 13

scheint 1

) Andere Male versagt sie auch hier. Namentlich

wenn Götter selber, wie die Hera beim Ehebett (II. 15, 39),

oder Apoll bei seinem Speere (h. in Mercur. 460) schwört, so

wollen sie doch damit in diesen Dingen nicht göttliche Wesen
ehren. 2

) Man hat deshalb angenommen, dass in diesen Fällen

eine Verwünschung vorliegt, dass der Meineidige der ge-

nannten Gegenstände verlustig geht und dass somit eine An-

rufung der Götter zwar hier nicht stattfindet, ihr Mitwirken

beim Schwüre aber doch vorausgesetzt wird. 3
) Am Schwur

des jungen Hermes, bei den jiQofrvQaia des Olymp 4
) will

auch diese Erklärung nicht verfangen.

Muthige Deuter Hessen sich auch durch solche Gegen-

instanzen nicht abschrecken. Die offizielle Auffassung des

Schwurs war die einer Anrufung Gottes; nur Eide dieser Art

hatten der Kegel nach im politischen und rechtlichen Leben

Geltung. So lag es nahe jedweden Eid auf dieses sanctio-

nirte Muster zurückzuführen, und man that dies in der Weise,

dass man entweder einfach Alles, wobei geschworen wurde,

1) Ein Beispiel vielleicht o. S. 10, 5.

2) Wie der Schwur der Hera aufzufassen ist, mag schon hier

Cicero pro Cluentio 15 lehren: non parietes denique ipsos superioruiu

t est es nuptiarum sc. tiniuisse. Womit die recht brauchbaren Be-

merkungen des Eustath. 8. 251, 33 f. Stallb. zusammenzuhalten sind.

3) Oldenberg, Religion des Veda S. 520, 6: „Gemeint ist natür-

lich, dass man auf seine Gespanne u. s. w. Unheil herabruft, wenn
man falsch geschworen". 0. Schräder, Reallexikon des indogerm.

Alterthums S. 168 f.

4) Ov fxa tad
1

a&avdx<ov svxöofitjxa 7iQo9voaia: hyiun. in Mercur.

384. Baumeister erklärt dies merkwürdiger Weise aus dem Beinamen
des Hermes ngomlaioq (vgl. auch 0. Wachsinuth, Stadt Athen II

S. 290). Verglichen werden konnte Menander fr. 212 Mein.: Maorioo-
[tat val fiä xbv \Anö).Xu) xovxovl xal xa<; &voaq. Auch an Eurip. Hei.

S35 darf vielleicht erinnert werden: Helena leistet dem Menelaos einen

Schwur bei dessen eigenem Haupte (oöv *«(>«), so dass die Ver-

wttnschungstheorie liier sicher nicht am Platze ist (trotz Sittl, Gebär-

den der Griechen u. Röin. S. 140), und auch göttlichen Cultus aus

liberschwänglicher Liebe hat der Dichter kaum andeuten wollen. Vgl.

Nonnos Dionys. 24, 204 f., wo das indische Weib unter anderem Fol-

gendes zum todten Gatten sagt:

ov /i« oi xal oio <pogxov, b\ tväo&t yaotgbg äeiyw,

ov fxa os xal xbv epioxa, xbv ov jtf^voc oi& paoalveiv.
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14 4. Wesen des Eides.

für göttlicher Natur erklärte l

) oder doch sonst irgendwelche

Beziehung auf ein göttliches Wesen witterte. 2
) In dieser Hin-

sicht geben also die Alten den Neuern nichts nach. Wie man
aber in neuester Zeit dazu gelangt ist, die Anrufung Gottes

nicht für das Wesentliche im Eidschwur anzusehen 3
);

so hat

auch schon dem Alterthum diese Einsicht nicht gemangelt

1) So Martial. Epigr. VII 12, 9ff.: Ludimus innocui: scis hoc bene:

juro potentis Per genium Faniae Castaliumque gregeni Perque tuas

aures, magni mihi numinis instar, Lector, inhumana Uber ab invi-

dia. Auch bei Piaton, Phaidr. p. 236 D, soll die Platane die Stelle

eines Gottes vertreten (was Anlass zn einer Erörterung zwischen

Apollonios und Thespesion giebt bei Philostr. Leben des Apoll. VI 19

p. 257 (Opp. ed. Kayser I S. 232, 10 ff.): S^vvßi yÜQ aoi — xiva fxivxoi,

xiva 9eCov; % ßovtei tfjv nXaxavov xavxtjvi; Diese Worte spricht Phaidroa.

Auf der gleichen Voraussetzung, dass zum rechten Schwur der Name
eines Gottes gehöre, beruht aber auch der bekannte Scherz des So-

krates, durch den er den ihm geläufigen Schwur fiä xbv xiva um-

wandelt in na iov xiva xbv Alyvmlwv &s6v. Und Sextus Empir. Adv.

dogm. I 94, indem er den pythagoreischen Schwur, ov na. xbv afiextga

xetpaXfi naQaöövxa xexQaxxiv, auf Pythagoras bezieht, hält es für

nöthig dies mit den Worten zu rechtfertigen xovxov ya? t&eonoiovv.

2) Ulpian in Dig. 12, 2, 33: Qui per salutem suam jurat, licet per

deum jurare videtur (respectu enim divini numinis ita jurat) etc. Zu

Ulpians „respectu divini numinis 1
' vgl. Augustin Serm. 180, 6, 7: quia

et cum dicit quisque „per meam salutemu salutem suam Deo obligat.

Nur nothgedrungen soll man schwören, sagt Philon, De spec. legg.

p. 270 f. M., und dann bei der Gesundheit und dem gesegneten Alter

der noch lebenden Eltern und, sind sie gestorben, bei deren Andenken:

dneixovla/iaxa yug oirzol ye xal ftiii^fiaxa &eiaq Svvdfiewq etat, xovq

fit) b\taq dq xb elvat naQayaybvxeq. Der Schwur bei den Eltern ver-

hält sich hiernach zum Schwur bei Gott wie die Kopie zum Original.

Aehnlich erklärt Augustin, a. a. 0., dass der wahre Schwur nur

der bei Gott sei: Maxime autem per Deum cum fit, ipsa est vera

juratio : quia et cum dicit quisque „Per mcam salutem" salutem suam
•

Deo obligat : quando dicit „Per filios meosu oppignerat Deo filios suos,

ut hoc vcniat in caput eorum, quod exit de ore ipsius. Aehnlich Ba-

silius M. hom. in Psalm XIV 5 (PatroL Gr. ed. Migne 29, 261), bei dem

die übrigen Schwüre heissen oyjuxaxa //b> ÜQXiav £xovxt <2, oi<x ögxoq

6h ovxeq. Auch die Etymologie musste sich dieser Vorstellungsweise

beugen und jusjurandum wurde Jovisjurandum: Ennius nacli Apulejus,

De deo Socratis c. 5 (vgl hierzu aber auch Danz, Der sacrale Schutz

S. 148, 14).

3) 0. Schräder, Reallexikon der indogermanischen Alterthums-

kunde S. 166 f.
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4. Wesen des Eides. 15

Philon und Augustin, wenn sie schon bemüht sind, auch

die anderen Arten des Schwurs zu dem Schwur bei Gott in

irgend eine Beziehung zu setzen (o. S. 14, 2), leugnen doch

nicht, dass es eben verschiedene Arten des Schwures giebt

und nur eine darunter die mit der Anrufung Gottes verbundene

ist. 1

) Das allen Arten Gemeinsame scheint nach Augustin

nur das „firme promittere* zu sein (s. o. S. 3, 4). Dass nicht

jeder Schwur ein Schwur bei den Göttern ist, liegt streng

genommen auch in der Schwurformel „per deos atque homines",

die Cicero braucht. 2
)

Den wichtigsten Beweis liefert aber eine weit durch das

Alterthum verbreitete Anschauungsweise. Danach muss, wo-

bei man schwört, nicht gerade göttlicher Natur sein, sondern

Alles ist dazu recht, was irgend in des Schwörenden Augen
besondere Würde oder besonderen Werth besitzt. Die Styx,

sagt Aristoteles, machten die alten Theologen zum Eide der

Götter, weil sie vor allen andern ehrwürdig war. 3
) Aristoteles

hat damit den ersten Fingerzeig gegeben und man braucht

seinem Winke nur nachzugehen, um noch mehr Spuren der-

selben weitherzigeren Ansicht vom Wesen des Schwurs an-

1) Namentlich Philon bleibt sich allerdings in seiner Ansicht

nicht ganz gleich: s. o. S. 11, l.

2) De divin. II 114, vgl. pro Caecina 83: omnes homines deosque

testor. Auch Ev. Matth. 5, 34 ff. kann man verschiedene Arten des

Schwures anerkannt finden: die eine Art wird verboten, weil an das

göttliche Wesen rührend: die andere, der Schwur beim Haupte, weil

sie die Verpfändung eines Gegenstandes in sich schliesst, über den

wir keine Gewalt haben (s. o. S. 5, 1). Vgl. Tholuck, Auslegung der

Bergpredigt» S. 272.

3) Metaph. I 3 p. 983b 30ff.: 'Qxeavöv ze yäo xal Tij&vv inoiijaav

(sc. ol npörcot &eoXoyr)oavzeq) zrjq yevtoewQ nazhQaq, xal zöv ogxov zdv

&tü)v vSwq, vtjv xaXovfiivrfv vn avzGjv Ezvya zCov Ttoitjzüjv zi(uu)zazot>

fth' yeto zb TtQeoßi'zaxov, Zqxoq zb zijmu)tciz6v iaziv. Oder wie

Alexander dies umschreibt: 8 yäg fipwfiev, ioq xi/wbzazov Sfivv^ev.

Es ist sonderbar, dass diese einfachen Worte des Aristoteles so miss-

verstanden werden konnten, wie dies von Oscar Augustin, Der Eid im

grieeh. Volksglauben S. 3, geschehen ist, der dieselben als Zeugniss

benutzt, dass der Ursprung des Eides bei den Griechen in uralten

Zeiten zu suchen sei, und von Carl Wunderer im Philol. 56, 192, der

aus ihnen herausliest, dass Aristoteles den Eid als den ältesten und

ehrwürdigsten Bestandteil der Religion bezeichne.
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10 4. Wesen des Eides.

zutreffen. 1

) Zu dieser Theorie stimmt die Praxis durch-

aus. Man schwört bei Allem, was theuer ist 2
), beim eigenen

Haupt und bei dem der nächsten Angehörigen, beim

eigenen Wohl und bei dem des Fürsten 3
), bei Eltern,

1) Von dem Heiligthum des Mijv <Paovaxov sagt Strabon XII

p. 557: ixl/xijoav 6* o\ ßaoiXslq xb Upbv xovxo ovxotq elq vntoßoXfjv

wart xbv ßaöüuxbv xaXovfXBvov oqxov xovxov äntytjvav „xvyrjv ßaaiXio>q^

xal rMijva <PaQväxov". Vom Kaiser Claudius sagt Cassius Dio. 60, 5

:

xrjv xe xfötjv t//v Atoviav ixl^asv xaig ywaiglv oqxov xb

ovofia avxfjq noiüa&ai xtXei-oaq. Und richtiger als Sextus Empiricus

erklärt den pj'thagoreischen Schwur (s. o. S. 14. 1) Hierokles (bei

Mullach, Fragm. philos. I 404 a): htsixa xal 6
(
OQxoq abxib yivexcti

Söyfia, ttxi xbv 6t6doxaXov xijq aXrj&siaq ovxco öeoi xi/iäv ioq xal
ö/xvvvai avxöv, ei'nov ö&oi nobq ßtßaiwoiv xüuv öoyfidxwv (vgl. auch

S. 4G5: löiq 6h vvv oftvvo&ai [sc. etnoi av xiq] xaxä xov naQaöövxoq

flfüv xfjv xexoaxxvv 6i6aoxdXov, dq ovx ?)v xüdv a&avaxcov 9eihv,

ov6h x(bv (fvoet tjowiov, äXX uv&Qwnoq bixoidooei 9-sov xoofxrjfelq xxX.).

Der Schwur xaxä xov <pößov xov naxybq, sagt Philon, De spec. legg.

p. 271 M., sei den Menschen geboten worden, "va xovq yovelq 8v XQ'i

xqötcov xi[iü>oi, axeQyovteq ioq svsoyixaq xal dXaßovfievot iaq heb

<pvaeuiq xaxaaxa&evxaq aQxovxaq. Doch könne Einer, wenn er wolle,

auch bei der Erde, der Sonne, den Sternen, dem Himmel, der ganzen

Welt schwören: ä^ioXoyoixaxa yttQ xavxä ye xal nge oßvtega (was

abermals an Aristoteles o. S. 15, 3 erinnert) r//? tjfiexbQaq yevtoeaq xal

nQoaixi äyijQia 6iauoviovvxa xxX. Und zu dem Schwur der Hera beim

Xfyoq xovQtöiov (II. 15, 39) bemerkt Eustathios S. 251, 6 Stallb.: xal

Zoo dntaq xe xb vöfiifiov aeßvvvei Xtyoq, dpxov xal avxb tcoiödv xxX.

Noch mehr aber trifft derselbe mit den aristotelischen Worten zu-

sammen in dem, was er S. 251, 20 über den Schwur bei der Erde und

beim Himmel (II. 15, 30) sagt: laxiov 6h öxi iv xoiq fa&eTai yfj fxh

ÖQxoifioxeZxai 6tä xb xax* avxfjv xlfitov ioq xoivlj haxia xal ndvxotv

fitjXTiQ ovQavbq 6h wq Ttavxa 7tSQieiXrj<fwq xal xä x ifiivaxaxa 6h

(peQ(ov. Die gleiche Ansicht Uegt der Frage des schol. Townl. II. 14, 271

zu Grunde: nCoq xaxä xoXalQofxhxov öftwatv; vgl. Ven. B zu 274.

Unter den Neueren ist mir diese Auffassung des Schwures vorgekommen

bei De Wette zu Matth. 5, 33- 37 («- S. 68, 2. Aufl.): „Die folgg.

Schwurformeln, so wie alle sonst denkbaren, kommen darin übereüi.

dass etwas dem Schwörenden überaus Ehrwürdiges, Furchtbares oder

Theures genannt wird".

2) Unsere Weise, von einem „theuren Eid" zu reden, streift nur

an die antike Vorstellung.

3) Per salutem Caesaris: Tertullian, Apolog. c. 32 u. Oehler; vgl

Mommsen, Staatsrecht II 3 S. 810, 3. Damit ist zu vergleichen vi) xl/v

iyleiav tf»<r(>crw, Genes. 42, 17. Philon, De migr. Abr. p. 461 M. Nicht

sowohl das Gefühl der Abhängigkeit finde ich hierin ausgedrückt, als
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4. Wesen des Eides. 17

/Gatten ') und Kindern, der Krieger bei seiner Waffe. 2
)

Und warum sollte hiernach nicht Hera, die Ehegöttin

und in gewissem Sinn das Muster aller Frauen — die

Xanthippen freilich mit inbegriffen — beim Ehebett

schwören? oder der junge Hermes bei der Pforte des

Himmels, den er zum ersten Mal betritt? Alles, was theuer

in jedem Sinne des Wortes ist, eignete sich Hort eines

Eides zu sein und auch der Schwur von Martial's Grellia, bei

ihren Perlen 3
), ist sonach gerechtfertigt. In Betracht kommt

auch nicht bloss, was dem Schwörenden selber, sondern auch

was dem theuer ist, dem der Schwur geleistet wird, auch wohl

dem Gegner, dem Feinde, so dass auch der sogenannte

„ironische Eid" hier sein Unterkommen findet. 4
) Ebenso-

die Liebe und Verehrung (die ja allerdings auch das Geständniss einer

gewissen Abhängigkeit enthalten) und verstehe diese Formel nach
Maassgabe der Schwüre bei der vyieia der Eltern (Philon, De spec.

legg. p. 270 M) und per salutem suam (Dig. 12, 2, 33). Sepanela itQt»z

xoi'i dxovovxaq heissen solche Eide bei Basilius M. hoin. in Psalm. XIV
5 (Pathol. Gr. ed. Migne 29, 261). Modernisirt und für seine eigenen

Zwecke zurecht gemacht hat diese alten Formeln Spinoza, tract. polit.

VIII 26, wo er die syndici seiner Aristokratie schwören lässt „per

salutem supremi Concilii perque Hbertatem publicam", und VIII 48, wo
er den Schwur „per salutem patriae'" gestattet.

1) S. o. S. 13, 4.

2) Man schwört auch bei dem was man wünscht]: Haupt Opus-

cula I S. 9 Anm.

3) Ep. VIII 81:

Non per raystica sacra Dindymenes,

Nec per Niliacae bovem juvencae,

Nullos denique per deos dcasque
Jurat Gellia, sed per uniones.

Hos amplectitur, hos perosculatur,

Hos fratres vocat, hos vocat sorores,

Hos natis amat acrius duobus.

His 8i quo careat misella casu,

Victuram negat esse se nec horara.

4) So sagt Sokrates bei Piaton Gorg. 489 E: /xä xbv Zij&ov, u>

KaXXlxXeiq xxL Er schwört beim Zethos, weil Kallikles diesen als sein

mythisches Vorbild verehrte. Mit Bezug hierauf bezeichnet Gregor.

Cor. eis xb nepl (is&. 6etv. 62 (Walz, Khet. Gr. VII 2 S. 1281) den

tl(Hovucöq oqxoq als eine besondere Art des Eides (fxa xbv Zfjva falsche,

aber alte Lesart! auch in Classical Rev. IV. 1890. S. 422a wird it. x.

ZFjBov als Entstellung für jenes gefasst!) Auf dieselbe Weise ist

Hirzel, Der Kid. 2
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18 4. Wesen des Eides.

wenig sind von dieser Theorie ausgeschlossen die Fälle, in

denen der niedriger Stehende bei dem Höheren, Mächtigeren

schwört, der Sklave beim Herrn, der Unterthan beim Fürsten ')

;

man darf daher aus diesen Fällen nicht eine neue allgemeine

Theorie des Schwures abstrahiren wollen.-)

auch der Schwur der Amine bei der Amazonenkönigin, der Mutter des

llippolytos, zu erklären Eur. Hipp. 307 ff. Kirchh.:

f/ä rijv avaooav bcnlav Afxa^öva,

)} aolq xtxvoiat öeanöxrjv iyelvaxo xxX.

Der erste Scholiast (bei Schwartz II S. 42) bemerkt hierzu: eo&'

öxe föixtbq dfivvofjiev xaxa xüjv i/ßpow, oh aeixvvvat abxovg ßovXö^evot

aM? elQwvevdfjievoi. Dieselbe Erklärung, neben einer andern, trägt

auch der zweite Scholiast vor und bestätigt sie noch durch ein Bei-

spiel: tog xal 2o<pox).7jg iv Mrxqvaiaig (fr. 136)' „juo x%v ixelvov

deiklav, %j
ßöaxsxai, &fj?.vg fiiv avxog, (tyoevaq d* fy&QOvs %x*ov". Sie

passt auch auf Aristoph. Vögel IM: ftä yt\v
) fxä naylSag, fiä vtyD.aq,

Ha 6'txxva xrL Der Vogel schwort, da er mit Menschen redet, bei

den Schlingen und Netzen der Vogelsteller. Aehnlich über den Styx-

Eid Servius zur Aen. VI 134: hi ergo (nämlich die Gotter) quia maero-

rem non sentiunt, jurant per rem suae naturae contrariara. schob

Townl. II. 14, 271 : (die Götter schwören bei der Styx)
r
6xi noktpiov

üeoTg to vyoöv nvpujösaiv ovotv, tj oxt cxvyvöxtjxoq alxia xal toi- Iv

ijiovjj ttjv (oxtQioxov).

1) Daher schwört Hermes bei Lucian Dial. mort. 4, 1, sobald er

die Unterwelt betreten hat, beim Herrscher des Todtenreiches: vt] xdv

U'iSwvea. Ebenso die verstorbenen Töchter des Lykanibes, als Be-

wohnerinnen der Unterwelt (Anth. Pal. VII 452, lf.): degixetfv Aükco

9eov x^Qa xa ^ ta xetotva "Oftvvnev afifäxov fäfxvta 7IeQOe<p6vr]g. Vgl.

Statius Theb. 8, 100 (Worte des Amphiaraus, bevor ihn die Erde ver-

schlingt): Testor inane chaos — quid enim hic jurandus Apollo?

(..Franz! Franz! o ewiges Chaos!" Schiller, Räuber IV 5).

2) Mommsen, Strafrecht S. 586: „Der Eidschwur bei einer leben-

den Person ist der Ausdruck der Abhängigkeit; der Unfreie und der

II albfreie schwört bei dem Namen seines Herrn und die Einführung

des Dictators Cäsar, so wie späterhin des regierenden Herrschers in

die ständige Eidesformel ist das Wahrzeichen der Monarchie gewesen
und geblieben". Man schwört beim xoetxxov. Von dieser Voraus-

setzung geht auch Philon aus, Legis Alleg. p. 127 M.: dpäg yäp oxi

ov xa&* ertgov öfivvti 9-edg, ovStv yäy avxov xgtTxxov, aXXa xai?

lavxov, Zg toxi navxutv tiQioxoq. Die gleiche Ansicht lesen wir im

Hebräerbrief 6, 13: xCo yitQ Aßpaäfi £nayye0.d/ii£vog d 9e6g, inü xax*

oiöevdg eiye ftdt,ovog ö/noaai, wfwoe xai^ kavxov xxl. und 16: av&(xo-

not fitv yaQ xaxa toi- ftei^ovog öfxvvovoi xtL Das xqüxxov ist eben

auch ein xifaov, aber nicht jedes xiftiov ein xqsIxxov, wie z. B. die

Kinder nicht im Verhältnisse zu den Eltern.
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4. Wesen des Eides. 19

Die angeführten homerischen Beispiele zeigten nur, wie

alt die Praxis ist, die sich auf das dieser Schwur-Theorie ent-

sprechende Gefahl gründet. Wie alt aber auch die Theorie

ist, lehrt Hesiod, der es mit klaren Worten ausspricht, dass

Zeus der Styx Ehre anthat, da er sie zum Eide der Götter

erhob.') Aristoteles hat also auch hier nur zu deutlicheren

Gedanken entwickelt, was in der Meinung des Volkes längst

vorgebildet lag. 2
)

In neuster Zeit, wo das Dämonische wieder einmal an

der Tagesordnung ist und als Vermitteler zwischen Götter-

und Menschenwelt sich gern da einstellt, wo es anfängt in

der Wissenschaft zu dunkeln, will sich eine Auffassung des

Eides bahnbrechen, die in diesem einen Zauber sieht und

seine Kraft ableitet aus der Furcht vor den dunkeln Mächten,

denen der Mensch sich durch den Schwur verpflichtet hat 3
)

Dass die Bindekraft auch griechischer Eide zum Theil der

Furcht vor Strafe entspringt, sahen wir bereits (o. S. 8 f.);

insbesondere bei den sollennen Eiden wird dieses Motiv in

1) Theog. 397 ff. Rzach:

fjk&e £ &qcc 7tg6)Tt} aq>&izoq OvXvfxnövde

avv OfoToiv izaideooi <plXov iut fx^Sea naxQÖq.

zfjv öt Zevg zifirjoe, negiaaä äk dCbp antStoxtv.

avzfjv fitv yäg %&ijxe feCov fxiyav e/n/nevai %qxov xzk.

Vgl. auch Servius zur Aen. VI 134: quod (das Schwören bei der

Styx) secunduni fabulas ideo est, quia dicitur Victoria, Stygis filia,

bello (Jigantuin .Jovi favisse: pro cujus rei remuueratione Juppiter

tribuit ut dü jurantes per ejus matrera non audeant fallere.

2) Insbesondere schwebten ihm Ilesiods Worte vor, nicht bloss

die in der vorigen Anmerkung angeführten, sondern auch Theog. 777,

wo die Styx ngeaßvxäzrf heisst: denn aus beiden Stellen zusammen-
genommen Hess sich leicht der Satz der Metaphysik gewinnen (o.

S. 15, 3), dass das nQtaßvzazov auch ztfiiurxazov sei; ja die in dem
Zusammenhang der aristotelischen Erörterung auffallende Fassung
dieses Satzes (zifiiwzazov xö ngeaßixaxov statt iiQeoßvxaxov xb xi/utu)-

xaxov), auf die Bonitz und schon früher Alexander hingewiesen

haben, ist vielleicht einer Erinnerung an das hesiodische Gedicht

angepasst.

3) Vgl. was Schräder, Reallexikon der indogermanischen Alter-

thumskunde S. 166 f. anführt. Brunner, Deutsche liechtsgeseh. II

S. 378: Der Eid wurde geschworen, d. h. in mystischer, einen Zauber

bindender Rede und formelhaft gesprochen. Ein Zaubermittel nennt

den Eid auch Schröder, Deutsche liechtsgeseh.3 S. 61.

2*



20 4. Wesen des Eides.

der Regel stark hervorgetreten sein. 1

) In anderen der an-

geführten Fälle dagegen fehlt es. Weder Hera's Schwur beim

Ehebett noch der des kleinen Hernies bei den jtQo^vQaia des

Olymp verrathen dasselbe ; und insbesondere der letztere Eid

wird so lustig falsch geschworen und so lustig angehört'2),

dass im erzählenden Dichter jedenfalls kein Gedanke an eine

geheimnissvoll mitwirkende Zauberkraft war. Wie der Grieche

in solchen Fällen empfand, mag uns die auf griechischem

Boden gewachsene Theorie lehren, die wir eben kennen lernten.

Was Würde oder Werth besitzt, ein rlfiiov ist, soll Eideshort

sein; die diesem aber im Menschen antwortende Empfindung

ist die der Ehrfurcht und einer gewissen Scheu, in Folge deren

der Schwörende insbesondere sich hüten wird, das, wobei er

schwört, durch eine Unwahrheit zu verletzen. Derartige

Empfindungen fasste der Grieche mit dem Worte cdömq zu-

sammen. 3
) Und es ist nur eine Probe auf die Richtigkeit

1) Das sind die tpQixuiöeiq oqxöi: Beispiele für diesen und ähn-

liche Ausdrücke geben Plutarch Alex. 30. Philon, De spec. legg.

p. 271 M (wvl öe vnb xf]q äyav aasßelaq negl wv av zvxv tag <pQixu)-

Seorätaq dvo^ovot xtyoetq). Josephus, Vita 53. De hello Jud. II 8, 7

(V 10, 3: rö ipQixxbv inixaXovfiivwv Svofia rov teofJ). Schol. zu Horn.

II. 15, 37 (J)v iv
a
Ai6ov Zqxöv (pQixxbv avttbv oi 9eol nenolrjvTai). Eustath.

zu II. 2, 754 S. 272 Stallb. <pQix<oSuq Zqxovq giebt auch Pollux I 39.

<pQiXt6raroq oQXoql ruft der Dichter aus in Solomos' äiaXoyoq (Ta

EvQioxdfitva S. £/ Corfü 1859); ioqxbvovxav <pQt%Tä vom Schwur der

Sieben gegen Theben ebenda im Lied auf Lord Byron S. 67. Viel-

leicht ist es erlaubt auch Herder's Cid 38 zu citiren:

Fürchterlich war dieser Kidschwur;

Schrecklich wars ihn anzuhören,

Grausenvoll dem, der ihn that.

2) H. in Mercur. 387 ff.:

&q (pat £7iiXkit,(ov KvkXrfvioq ^Apysi^ovzijq'

xal to (mapyavov elxev £n
y

wktvy ovö
y

cwißccXke.

Zevq 6h fiey i&yikaooev Iöujv xaxofxtjöea nalßa

sv xal imarafiivfoq apvevfievov ä/x<pl ßoeaaiv.

3) Dass die aiSibq sich auf ein zlfuov bezieht, lehrt Piaton,

Rep. X p. 595 B. f., wo wenigstens das tif/äv als Ausfluss der alötjoq

erscheint: daher läuft auf dasselbe hinaus yijQctq xifiäv bei Diog. Laert.

I 70 und nQeaßxrxtQOvq atöeto&ai bei Xenoph., Mem. III 5, 15. Vgl.

L. Schmidt, Ethik der Griechen I S. 168: „Mit dem Namen Aidos be-

zeichneten die Griechen das Streben Anderen, denen aus irgend einem

Grunde Ehrerbietung gezollt wird, nicht wehe zu thun''.
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4. Wesen des Eides. 21

jener Theorie, dass diese alöcog geradezu dem Eide gegen-

über geboten wird. 1
) Wie die alöcog mit öiog oder cpoßoq

nahe verwandt ist, so gesellt sich ihr insbesondere beim Schwur
auch leicht die Furcht vor einer den Meineidigen treffenden

Strafe oder Rache. Nothwendig ist indessen diese begleitende

Empfindung nicht. 2
) Sie wird hinzukommen, wenn der Eides-

hort ein übermächtiges und zu Strafe oder Rache neigendes »

Wesen ist, wenn ich etwas mir besonders Werthvolles zum
Pfände gesetzt habe. In anderen Fällen ist es lediglich die

alöcoq, die Scheu oder Scham, in wirklicher oder gedachter

Gegenwart von etwas Ehrwürdigem eine Unwahrheit zu sagen,

worauf die bindende Kraft des Schwurs beruht. 3
) Eine solche

1) In Aischylos' Eumeniden 698 ff. Kirchh. sagt Athene:

ög&ova&ai Sh %qt\

xal ytjtpov afyetv, xal öiayvibvai SixTjv

alÖov(ikvovq zov Üqxov.

Und lokaste in Soph. 01t 646 ff. Üind. beschwört den Oedipus:

u> ngitg üeibv niozevoov, Otöinovq, zäöe,

ftdkiaia fih> zdvö* Zqxov atöso&elg 9ttbv xzL
Vgl. noch 6M:

xöv ovze tcqIv v^niov vvv z
1

iv dgxw piiyav xazalSsaat.

Wie die letzteren Stellen zeigen, fordert die alöwg nicht bloss,

dass man selber wahr schwört, sondern auch dass man den Eiden

Anderer Glauben schenkt. Vgl. Antiphanes fr. 241 Kock. Sacraiuenti

reverentia bei Tacitus, llist. I 12. Das dreimalige aiSeo bei Nonnos,

Dion. 31, 61 f., Hesse sich leicht durch entsprechende Schwurfonueln

ersetzen.

2) In den pseudo-platonischen Definitionen wird die alStbg unter

anderen p. 412 C auch definirt als evkdßsia öq&ov yöyov.

3) So nimmt auch Piaton, Gess. XI p. 1)17 A f.. an, dass man der

Kegel nach in Gegenwart der xQtizzoveg nicht lügen, vielmehr sich

scheuen werde dies zu thun (917 B: dv&QÜinovg alSoiftevog), und sieht

darin eine der Schwurkraft verwandte, wenn auch minder starke Art

der Bindung. Und auch Sophokles urthcilt offeubar nicht anders:

denn seine lokaste OK (»46 ff. macht das maztvtiv des 0edipu6 ab-

hängig zunächst von der aldu>g, die er dem Schwur, dann aber auch

von der. die er ihr selber und den übrigen Anwesenden, lauter für

Oedipus ehrwürdigen Personen (sanetissimi testes: Tacitus Germania 7 i,

schuldet. Aehnlich bekräftigt Hermes hymn. in Mercur. 380ff. das zo

6i r' dtQtxlwg dyoQBioi zunächst mit 'Hü.lov d\ /xdjC alSiof-iat xal 6ai-

fjovag a).?.ovg xzL und fügt dann erst mit fityav A' tmSöiaonai vqxov

den eigentlichen Schwur hinzu. Da die Verse 379 ff. als interpolirt

verdächtigt worden sind, kann das Gesagte vielleicht zu ihrer Ver-

teidigung dienen.
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22 4. Wesen des Eides.

Scheu geben also Hera und Hermes vor, da sie, jene beim

Ehebett, dieser bei den Pforten des Himmels schwört. ') Sehr

fest war in diesem Falle das Band allerdings nicht, das sich

um den Schwörenden und seine Aussage schlang, und Hera
selber und Hermes beweisen es: jede Aussicht auf Gewinn
vermochte es zu lösen, da keine dem Meineidigen drohende

materielle Einbusse das Gegengewicht hielt Um so besser

erklärt sich mit dieser den Griechen abgesehenen Auffassung

des Schwurs die echt griechische, schon in ältester Zeit diesem

Volke eigene Leichtfertigkeit in der Behandlung des Eides

von Seiten der Hörenden nicht minder 2
) als der Schwörenden,

wovon in überaus naiver Weise bereits der Hymnus auf den

Hermes Zeugniss giebt

1) Bei der atdwq, die damit Hermes den vor ihm stehenden kqo-

Mgaia bezeigt, darf man sich an das afteooai Sh (xlXadyov II. 9, 640

(das schon Eustathios, wie mir scheint nicht richtig, durch zovq vnb

xb abiö ooi fxtla&QOv u. ähnl. erklärte) und vielleicht auch an das

neigen vor leblosen Gegenständen („dem stige nigcn, dem wege

nigen" u. 8. w.) erinnern, über das J. Grimm, Deutsche Myth. 3 S. 28,

spricht. Vgl. auch über Eide mit auf die Thür gelegter Hand J. Grimm,

Rechtsalterth. S. 176. 904; das Liederbuch vom Cid. verdeutscht von

Regia S. 190 (u. S. 32, 1). Zur Verehrung der Himmelspfortc insbesondere,

ist das rechte Gegenstück der Abscheu vor dem Thore des Hades (Horn.

Od. 14, 156: iyßgbq yag fiot xelvoq bfiöiq 'AlSao nvXyoiv II. 9, 312) und

in beiden Fällen hat die Leidenschaft einen Anlauf genommen zur

Personifizirung oder doch zur Belebung ihres Gegenstandes, da die

Pforte des Himmels als Zeuge angerufen wird und das Hadesthor der

Kirche mit Gewalt drohen soll (Ev. Matth. 16, 18: xal nvXai aSov ov

xcctigxvoovoiv avtijq. noch deutlicher ist die Personifikation in Luthers

Worten, Werke [Erlang. Ausg.] 8, 222: weder Teufel noch alle Höllen-

pforten. 254). Auch scheint, wenn man an die „hohe Pforte" des tür-

kischen Reiches, und ähnliches, schon die &i>Qct der alten Perser

(Leuncl. Append. Xenoph. Sp. 1023f., Frankfurt 1596) denkt, es einer

allgemeineren Neigung zu entsprechen, dass die Pforte, als das zuerst

vors Auge tretende, die in dem zugehörigen Raum residirende Macht

repräsentirt. Vgl. auch Stallbaum zu Piaton, Phaidr. p. 245 A: Sq ä
y

av avev fxaviaq Movowv inl noitjxueäq 9vQaq a<pixtftai.

2) Apollon und Zeus lachen über die falschen Schwüre des Hermes:

h. in Mercur. 281. 389 (o. S. 20, 2). Vgl. aber auch u. S. 43, 2.
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5. Der Eid als Zeugniasforderung, Bürgenstellung etc. 23

5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung, Pfand-

setzung und Berufung auf ein göttliohes Urtheil.

Wobei man schwor, war zwar dem Wesen nach schliessr

lieh gleichartig, bestimmt durch die Rücksicht auf besondere

Würde und Werth, aber doch dem Grade nach so verschieden,

dass eine ganze Scala von Scheu- und Furchtempfindungen

sich durch die griechischen Eide hindurchziehen und diesen

eine sehr verschiedene Bindekraft verleihen konnte. Die Ver-

schiedenheit der Scheu und Furcht, die der einzelne Eid in

der Seele der Griechen erregte, rührte nicht bloss von dem
inneren Werthe des Schwurgegenstandes oder Eideshortes her,

sondern floss zum Theil auch aus der verschiedenen Beziehung,

die diesem zur Schwurhandlung gegeben wurde. Man konnte

ihn als Zeugen anrufen, ihn zum Richter machen, als Bürgen

stellen, als Pfand setzen. Immer sind es ihm geläufige Hand-

lungen der gerichtlichen Praxis, an die der Grieche die

Schwurbandlung anschloss und durch die er deren bereits

verdunkeltes, erstarrtes Wesen sich neu zu beleben und wieder

verständlich zu machen suchte.

Das Leichteste, jedenfalls Gewöhnlichste war es, sich zur

Bekräftigung der eigenen Aussage auf das Zeugniss anderer

Wesen zu berufen. In unzähligen Fällen lag daher dem Eide

diese Vorstellung zu Grunde. In der Regel waren es aller-

dings Götter, die man in dieser Weise als Zeugen anrief. 1
)

1) Pindar Pyth. IV" 166: xaQtsQÖq dpxoq ap/xiv /nd^xig eano Zer^.

Nach Amnion, ad Ar. d. interpr. p. 4a (Prantl, Gesch. d. Logik I 443,

117), unterscheidet sich der Schwur von der einfachen Aussage (anö-

ipavaic) durch die hinzukommende ftaQtvola xov B-eov. Uebereinstim-

inende Definitionen Philons 8. o. S. 6, 1. Auf dieselbe Auffassung

deuten Formeln wie iora> Zeiq, s. hierüber und überhaupt über die

Anrufung der Götter als Zeugen G. A. Schröder, De Graecorum jura-

raentis S. 6 ff. — Aus dieser Auffassung erklärt sich am einfachsten das

Anrufen verschiedener Götter von Seiten der Zusammenschwörenden
(der Makedonier und Karthager: Polyb. VII 9, lf., der Römer und

Karthager: ebenda III 25, 6, des Aeneas und Latinus: Virgil. Aen. V2.

175 ff. 195 ff., des Pylades und der Iphigenie: Eur. Iph. Taur. 748 f.

Kirchh., vgl. auch o. S. 9. 1 über den £mzu>Qiog oQxoq): wie im Prozess

und bei Verträgen bringt jede Partei eben ihre besonderen Zeugen

mit sich. Und wie nach uralter Anschauung, die einen späten Ausdruck
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24 5. Der Kid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc.

Wie aber diese durch eine gewisse Allgegenwart hierfür im

Allgemeinen geeignet erschienen !

), so konnten in besonderen

Fällen durch ihre Gegenwart gerade am Orte einer einzelnen

That auch unpersönliche "Wesen demselben Zwecke dienen.

findet in Constantins Verordnung bei Justinian Cod. 4, 20, 9 (Moimusen,

Strafrecht 440), das Zeugnis» eines Einzigen nicht genügt, so häufen

Bich auch schon früh in den Eiden die Götter, bei denen man schwört:

ein homerisches Beispiel ist II. 15, 35ff. (vergleicht man hiermit h. in

Apoll. Del. 84ff., so kann man das allmählige Anwachsen des Schwüre»

beobachten ; wie in Athen mit der Zeit die Zahl der Schwurgötter steigt,

hat Ziebarth. De jure jurando S. 17 ff. besprochen; aus späterer Zeit

zeichnet sich besonders aus die Inschrift bei Dittenberger, Syll. 171,

W>ff. u. 70ff., welche je acht Gottheiten mit Namen nennt und, als

wenn dies nicht genügte, noch xovq ak).ovq 9eovq nävxaq xal nüoaq

hinzufügt: genau wie der Hippokratische Schwur (G^vx^i Anö).).vjva

itjpdv xal
3

Aoxhjnu)v xal 'Yyeiav xal Jlavdxeiav xal 9tovq 7tävxag xe

xal näoaq, 'iaxoQaq noierpevog xx).. Littre IV G2H ). Nicht bloss Viele,

sondern Alle sollten Zeugen sein (Omnes homines deosque testor: Cicero

pro Caecina 83, vgl. ausserdem Usener, Götternamen 344f.): zu diesem

Zweck fasste man in Schwüren gern die Extreme zusammen, wie

Himmel und Erde, Tag und Nacht (o. S. 10, 3). — Als Zeugenanrufung

erscheint der Schwur namentlich, wenn beim"//A<oc geschworen wird,

dem Zeugen xax igoxfy; den es charakterisirt, dass er Odyss. 12, 374 ff.

(ine ihm widerfahrene Beleidigung nicht selber straft, sondern bei

Zeus anzeigt, ganz eigentlich „Sonne die klagende Flamme* 1 (ebenso

die Jlxtj Hesiod. W. u. T. 258ff. vgl. Horn. 11. 5, 8G9f.). Auch Neuere

sind der Ansicht, dass im Eid Gott als Zeuge der Wahrheit angerufen

wird: s. o. S. 12, 1. Nach Knaust in der Vorrede zu Saur Von jura-

nient (Frankfurt 1597) S. 2 bitten wir im Eide, dass Gott der Dinge,

die gesagt werden, „Gezeuge'- sein wolle.

I i Von Nicomachus bei Curtius, De gestis Alex. VI 25, 5 Zumpt
wird ausdrücklich gesagt, dass er „per praesentes deos jurat". Auch
in seiner Statue konnte dieser oder jener Gott als gerade gegenwärtig

und deshalb zum Schwur besonders geeignet erscheinen: vgl. z. B.

vi) töv IJoottdw rovxovi x6v Vnmov Aristoph. Wölk. 83. — Von solchen

Schwüren unterscheiden sich wesentlich diejenigen, in denen, wie das

häufig geschehen zu sein scheint (iv xih ßi(i>), eine Gottheit angerufen

wurde unter Angabe einer bestimmten Cultstätte («« xöv iv Ileoyduio

AoxfajTiwv
,

/ja xijv iv 'Eptoip
y
Apxef.uv t /uä xdv iv AekyoTq ^Anfoiujvtt,

ftä xd iv 'Ufavaivi 7iv(* vgl. Galen de comp, medic. sec. loc. IX = tom.

XIII p. 272 Kühn.): denn hierdurch wurde sie eben als eine nicht an-

wesende, zugleich aber als eine solche bezeichnet, deren auch in die

Ferne wirkende ausserordentliche Macht und Würde dem Schwörenden
erlaubte sich über die Bücksicht auf Nähe und Gegenwart hinweg-

zusetzen.
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5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc. 25

So schwört Hermes, indem er die xQo&vQaia des Olymps, die

ihm vor Augen stehen, Apoll, indem er den Speer, den er in

der Hand trägt (o. S. 13), und Sokrates, indem er die Platane,

die ihn und Phaidros überschattet, als Zeugen anruft. ') Man
darf nicht sagen, dass der Eid hierdurch zur gewöhnlichen

Zeugenanrufung herabsinkt. Ob ich die Götter anrufe oder

unpersönliche Wesen, immer unterscheidet sich der Eid von

der Anrufung menschlicher Zeugen dadurch, dass ich im Eid

Zeugen anrufe, auf die ich nur lünzuweisen brauche, deren

Zeugniss nicht weiter beanstandet werden kann 2
), ja in der

Anrufung selbst gegeben und wirksam ist.
8
) Nicht räumliche

1) Schwur bei einein Baume, unter dem man gerade sich befindet,

auch bei Jeannaraki, Kretas Volkslieder 127, 17. Die unmittelbare

augenblickliche Gegenwart hat etwas Feberwältigendes wie die Noth,

die den verlassenen Philoktet heisst die Buchten, Felsen und Thiere

seiner einsamen Insel anzurufen CPliilokt. 936 ff. Dind. 986 ff. vgl.

tf&ty&o&t, Xi&oi, netQioöea <pwrt)v Nonnos, Dion. 33, 312), die ihm den

Bogen zum Freund, zum Gott erhebt (057. 1128ff.). Vgl. Lehrs, Piatos

Phädrus u. Gastmahl S. 143 Auf Eide solcher Art, die ix zov napa-

rvxövtog entnommen sind, von dem, was gerade zur Hand (äva XEiQaq)

ist, hat schon Eustath. zur II. 1, 234 S. 77, 28 ff. Stallb. 44 ff. hinge-

wiesen und sich dabei auch der Platane des Sokrates erinnert (Liv.

3. 25 wird haec sacrata quercus zum Zeugen angerufen, das jurare in

arboribus als Sitte der Slaven erwähnt von J. Grimm, IIA. S. 914

vgl. Tacit hist. 5, 17: locum pugnae testem virtutis ciens); den

Anlass dazu gab ihm Achills Schwur beim oxfjnzQov und nicht mit

Unrecht (Virgil in der Nachbildung Aen. 12. 206 dextra seeptrum

nam forte gerebat), da es mit diesem allerdings eine andere Be-

wandtniss hat, als mit dem axijnzQov Agamemnon«, das um seiner

göttlichen Abkunft Willen später bekanntlich Gegenstand eines reli-

giösen Cultas in Chaironeia war (Paus. IX 40. 117. vgl. Justin 43. 3, 3j.

2) So konnte Nonnos, Dion. 33 , 381 es wagen, bei derjenigen

schwören zu lasson, der durch den Eid etwas bekräftigt werden soll.

Thetis bekräftigt das gegebene Versprechen der Chalkomcde mit den

Worten:
ov fxa ae xal .Jidvvaov iftfe xpuioavza zganeZ,^

ov fxä ae xal oto SvQoa, xal eivakuiv *A<poo6lzrtv

s. o. S. 13, 4.

3) Daher gilt der Eid als fiagzvgia zov faov (o. S. 23, 1). Eigent-

lich konnte der Eid nur die Bitte um Zeugniss sein. Im Eid, sagt

Knaust (o. S. 23, 1), bitten wir, dass Gott ..der Dinge, die gesagt

werden, Gezeuge sein will". Daher wird der Schwur Agamemnons mit

tvgafievot; eingeführt (II. 19, 257), seine Anrufung der Götter als Zeugen

mit fv^fto (II. 3, 275; und der schwörende Aeneas ..precatur" bei Virgil
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körperliche Gegenwart ist immer erforderlich, auch geistige

Nähe, ideelle Bezüge genügen, um solche Eide zu schaffen.

Aus diesem Grunde konnten Ehegatten jeder Zeit im Eid-

schwur das xovq'iöiov X6%oq zum Zeugen nehmen (o. S. 13, 2),

aber auch Demosthenes die Marathonomachen (o. S. 7, 1),

die durch ähnliche Thaten bezeugten, dass ihre Nachkommen
recht gehandelt, und Valerius Maximus die Uberreste des alten

Roms, die, was den Inhalt seines Schwurs bildet, die Ein-

fachheit der früheren Zeit noch rühmend vor Augen stellten.')

Wie sehr man sich an diese Auffassung des Schwurs, ins-

besondere des Schwurs bei den Göttern als einer Zeugen-

anrufung derselben gewöhnt hatte, spricht sich auch darin aus,

dass man sie von dem promissorischen Eid auf den asser-

torischen übertrug, wo sie eigentlich gar nicht statthaft war.
'

2
)

Aen. 12, 175 (precor 179). Vgl. auch Inscriptt. jurid. Grecques 9, 54

(S. 150) : irtofiwövTiov de xbv 'An6)lu)va xal xt)V Ayxovv xal r»)v "Agxefiiv

xal inevxeo&ai, eiogxovvxi elvai uo avx<p nokXa xäya&ä, et de imoQxiot,

än6XXva&ai xal avxbv xal xä zQrjfiaxa afaoC. Andokid., De myster. 98.

Auch die Opfer, die sich mit grossen Eidschwüren verbinden, sind in

der Regel wohl nur verstärkte Gebete (Stengel, Herrn. 36, 328). Aus
nahe liegenden Gründen aber wartete man die Antwort auf dieses

„licet antestari?" nicht ab. Auch wir sagen, nicht bloss „Gott sei

mein Zeuge", sondern auch „G. ist m. Z.".

1) IV 4, 11: Namque per Romuli casam perque veteris Capitolii

humilia tecta et aeternos Vestae focos, fictilibus etiam nunc vasis

contentos, juro nullas divitias taliura virorum panpertati posse prae-

ferri. — Achiü'8 Schwur beim oxfjnxQOv (o. S. 25, 1) liegt auch hier

nicht ab:

val fxa xböe oxqnxQov, xb per o# noxe q>vXXa xal 8Z,ovg

<pvaec, inel 6fj nQwxa xo/iijv iv ÜQeooi Xekomev,

ovS* ava&rjMjoet xxX. xxX.

1] not* /ixdXijoi nod-tj Y&xai vla<; 'Axaiihv

evpnavxaq xxk.

An die Gewissheit eines Vorganges wird hier die eines andern

geknüpft, der eine muss die Wahrheit des andern mit ihm überein-

stimmenden bezeugen. Vgl. Schröder, De Graecorura juramentis

S. 22. Und so lässt sich dies natürlich verallgemeinern und noch auf

andere comparative Eide übertragen, z.B. Pseudo-Joseph. De Maccab.

10, S. 289, 14 Bekk.: (Jta xbv fiaxaQiOv xötv aSel<pö)V fxov Qdvaxov xal

xbv alwviov xov xv(hxvvov öke&Qov xal xbv aolötfiov xwv evaeßibv ßiov,

oix agvijoofxai x^v ebyevtj &6eX(pöxtjxa. ,,So gewiss als meine Brüder

einen seeligen Tod gefunden haben, als den Tyrannen ewiges Ver-

derben trifft" u. s. w.

2) Die Anwendung auf den assertorischen Eid in den Definitionen
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Von der Auffassung des Schwurs als einer Zeugenanrufung

ist der Ubergang leicht zu einer andern. Je grösser die Au-

torität eines göttlichen Zeugnisses ist, desto leichter konnte

sich menschliche Schuld dahinter verstecken ') und die Götter

wurden so aus Zeugen zu Bürgen. 2
) Sie bestätigen als solche

nicht bloss eine Aussage, sondern treten mit ihrer ganzen Per-

sönlichkeit für das Thun des Menschen ein und nehmen dessen

Folgen auf sich. 3
) Ausdrücklich wird deshalb das Mitwirken

der Götter am Eide als eine Bürgschaft bezeichnet. 4
) Diese

Philons (o. S. 6, 1) und des Ammonius (o. S. 23, 1). Auf den asser-

torischen Eid leidet die Auffassung insofern eigentlich keine Anwen-
dung, als die Gottheit ihrer Natur nach zwischen Menschen in einer

strittigen Sache nicht als Zeuge, sondern nur als Richter auftreten kann.

1) Theognis 1195f.:

Mrjzs feovg irtiogxov inöfxvv&i' ov yäg avexzöv

a&aväzovq xgvtpai XQ£Z°S dtpsikofAEVov.

2) Wie der Begriff des Zeugnisses leicht in den der Bürgschaft

hinüberschwankt, namentlich in der Anwendung auf göttliche Wesen,

zeigt z. B. Aesch. Euin. 785 f. Kirchh.:

<iAA' ix äi6g yäg kafingä fiagzvoia nagrjv,

aixög 6 XQ^^S «vzdg rjv 6 fiaQZVQibv.

Vgl. Horn. Od. 1(3, 422:

betzag ifina&ai, oloiv aga Zsvg /xdgzvgog.

3) Philon, De spec. legg. p. 272 M.:
c

O yag tovto noiüv (der

falsch Schwörende) [tovovovx avzixgvq ßoä xal av ^ovyaZß „2ol %QÜipai

zov aöueelv nagaxakvfiftazt, aldovptivip fioi z<j> öoxelv äfiagzdveiv ewig-

ytjoov, cfcvr* i/iov novrjgevofievov zijv alzlav vnöazri&i". Vgl. Soph.

Philpkt. 992 Dind.: &eovg Ttgozeh'iov zovg &eovq yevSelg zlQ-tjg. Ilaga-

xaXvnna erinnert an Luther's .,Gottes Namen und Wort zu ihrem

.Schanddeckel machen", Werke (Erlang. Ausg.) 8, 245.

4) Dion. Hai. Ant Rom. VI 84: zelevzala 6h nloziq änaalv iaztv

uv&g<o7ioig "Ekltjoi zs xal ßagßdgoig, obötlg nümoz* avaigfast xgövoq,

t) Sgxwv xal onovHav iyyvt}zaq &eovg noiovfilvq zG>v ov/ußaoewv xzL
Simplic. in Epict. Man. 33, 5: 6 yag Zgxog /ndgzvga xbv fcöv xatel,

xal fxsalztjv avzöv xal iyyvtjztjv £<p oig ).tyei ngoioxezat. Und zu Soph.

Trach. 1188 Dind. fiftvvfi eyatye Zijv h
>

x(av iizüitiozov bemerkt Suidas

u. iniMfiozov: zovz£au\ zov
r
6gxov iyyvijti\v. Neugriechisches Volks-

lied bei Thumb, Handbuch der neugr. Volksspr. S. 132:

Td Bio zijg eßak* iyyvzfj xal zovg ayiovg fxagzvgovg,

l4v zvxti x h'gdy &dvazog, öv ziyy x €Q& dggwozia,

Kt av zvyy nlxga yf} vä nag va rtfve ftoy. —
Mit fisolzt}v bei Simplic. ist zu vergleichen Hebräerbrief 6, 17:

iv <p Ttegtaaözegov ßovXöftevoq 6 &edg iniöeZ^ai zotg xXygovöfioig zrjq

inayyellag zö dfiezd&ezov zijq ßovXijg avzov i/nealzevatv ügxw.
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Auflassung des Eides, wie sie sich nah an die andere an-

schliesst, war vielleicht schon der Zeit des Lysias nicht fremd.
*)

Noch weniger als mit der andern konnte mit ihr voller Ernst

gemacht werden: wie dort die Götter nicht wirklich ein Zeug-

niss ablegen, sondern dieses nur supponirt wird, so ist es hier

mit ihrer Haftbarkeit, durch die sie erst zu Bürgen qualificirt

wurden, die aber in Wirklichkeit nicht statthaben kann und

deshalb abermals nur vorausgesetzt wird. 2
)

Zu diesen beiden am Wesen des Eides herumtastenden

Versuchen, denen es nicht gelingen wollte, ihn auf ein dem
menschlichen analoges Rechtsgeschäft zurückzuführen, kommt
als dritter die Auffassung des Eides als einer Verpfändung.
Ich bedinge mir den Glauben aus und setze dafür mich selber,

meine ganze Persönlichkeit oder mein Leben, ein oder doch

etwas, das ich als mein Eigen ansehe, sei es weil es in meinem
Besitze ist oder weil ich es mit besonderer Liebe umfasse.

Der Eid wird ein Vertrag: dies ist das Wesentliche und dass

ich im Falle des Nichteinhaltens, des Meineids, bereit bin,

meinen Einsatz zu verlieren. Worin dieser Einsatz besteht,

mit wem ich den Vertrag schliesse, ist dabei gleichgiltig.

Sehliesse ich ihn mit den Mächten der Unterwelt, so wird die

Verpfändung eine Verwünschung. Den ausschliesslichen

Charakter des Eides macht die letztere aber nicht aus. Jeden-

falls kannten die Griechen ausserdem nicht bloss andere Arten

des Eides, sondern speziell auch noch andere Fälle des Ver-

pfändungs-Eides. 3
) In Athen verpfändeten sich die Archonton

Joseph. Arch. IV ti, 7: xavxa de öftvivteQ IXtyov xal xbv &sbv /teaixtjv

io v vniayvovvxo noiov/xevot.

1) Bei Lysias g. Theomn. I 17 wird ans Solons Gesetzen ange-

führt: tneyyväv rf* imoQxrjoavza xbv
y
AnbXXto. Auf Solons Auffassung

des Eides lässt sich hieraus kaum etwas schliessen. Wenn aber Lysias

zur Erklärung hinzufügt xovxwv xb (ihr tmoQXTjoavxa öfibaavxä toxi

(vgl. Harpokration n. ZmoQXt}Gavxa) , so könnte er allerdings der An-

sicht gewesen sein, dass zum Schwur die Bürgschaft einer Gottheit

gehört. Ob übrigens seine Erklärung des solonischen imoQxi'jaccvxa

richtig ist, brauche ich hier nicht zu erörtern (s. u ).

2) Daher sagt Livius in einem solchen Fall XXI 45, 9 nicht ,.diis

auetoribus — aeeeptia", sondern „velut diis auetor. — acc".

3) Auf der Inschrift von Eretria (Inscriptt. .lurid. Grecques IX
51 und 55 S. 150) verfallen die yyfjuaza des Eidbrüchigen : man möchte

annehmen (nach 57), dass sie der Artemis anheimfallen, bei der ge-

schworen wird. Doch wird dies nicht ausdrücklich gesagt. Sicher ist
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dem pythischen Gott, wenn sie vor Antritt ihres Amtes schworen,

den Gesetzen Treue zu halten oder im Falle des Eidbruchs

eine lebensgrosse Statue aus Gold nach Delphi zu stiften. 1

)

Aber nicht bloss hier beim Sicherheits-, sondern auch beim

Wahrheitseide verfuhr man auf diese Weise. Menelaos de-

ferirt in der llias dem Antilochos einen Eid, den er vor seinen

Pferden und Wagen die Peitsche in der Hand beim Poseidon

schwören soll, dass er auf ehrliche Weise im Wagenrennen

ihm zuvorgekommen seP); im Falle des Meineids, müssen wir

annehmen, waren Wagen und Pferde oder doch die letzteren

dem Gotte verfallen. 3
) Und nicht bloss Göttern, sondern

daher nach der Natur des Pfandes nur so viel , dass es nicht für die

Unterirdischen ausgesetzt sein kann.

1) Piaton Phaidr. p. 235 D. Aristot. St. d. A. 7, 2. 55,5. Plutarch

Solon 25. Da die Statue taofdxoTjzoq sein soll, so haben wir darin

ein Aequivalent der Peraon des Stifters selbst zu sehen (vgL Buaolt

Griech. Gesch. II 2 S. 293. 3); noch deutlicher würde dies ausgedrückt

sein, wenn sie, worauf die platonischen Worte zu dringen scheinen,

eine Portraitstatue war. In dem Gedicht von den Hainionskindern

bietet Reinolt, als er des Königs eigenen Sohn getödtet hat. dein

Vater an, einen ,,goldnen Mann so gross als Ludwig gewesen11 machen

zu lassen: J. Grimm, Rechtaalt. S. «74.

2) II. 23, 581 ff.:

^vr/Ao/', st d* aye Sbvqo, SioxQ€<pig, tj &t/ju; ioxiv,

axäg
f

tnn(av nQonaQOi&s xal ixQfxaxoq, abxitQ Ifiäo&Xrjv

%eoolv %z(ov paöivJjv, ymn rd 7to6o&ev eXaweq,

"nnan> ayafievoq yarfoxov 'Evvooiyaiov

8f*w9i ntj fihv kxtov rd ifxdv 66?m «p/ua nedtjoai.

3) Die Form dieses Schwurs ist allem Anschein nach eine hoch

alterthümliche, genau dem Herkommen entsprechende, die unzählige

Male bereits dazu gedient hatte aus solchen Wagenrennen entsprun-

genen Streit zu schlichten. Das i] »i/ng iaxlv hat in dieser Hinsicht

schon Eustathios richtig gedeutet (S. 306, 35 Stallb.: xö 6h, y Mfit?

ioxiv, soixe SrjXoCv, fxfj ngdg Mevelüov uqu)xov £mvori&f(vai t/)v iv-

xavQa xpioiv oik<ug ix naXaiov xä xoiavxa 9e(jti<jxei'e<j&ai)- In

einem solchen Schwur hat alles seine bestimmte Bedeutung. Weshalb
beim Gott der Rosse geschworen wird, ist ohne Weiteres klar. Anti-

lochos soll femer vor seinen Wagen treten, die Peitsche in der Hand,

die er beim Fahren geschwungen (y nto xb nQÖo&tv eXaweg): durch

beides wird die Beziehung zwischen dem Schwur und der besonderen

That, der er gilt, noch enger geknüpft. Wenn dann Antilochos an-

gewiesen wird die Rosse zu berühren, so müssen wir auch hier bei der

Erklärung allgemeine Vorstellungen möglichst fernhalten. Es genügt

nicht zu wissen, dass auch sonst beim Schwur wie die Krieger ihr

Schwert, so andere Leute ihr eigenthümliches Geräth, Fuhrleute ein
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30 Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc;

auch Menschen gegenüber bekräftigte man in dieser Weise
Wahrheit oder Treue durch Setzen eines Pfandes. Treffe ich

Dich noch ein Mal bei so thörichten Reden, herrscht Odysseus

den Thersites an, so soll mir das Haupt nicht mehr auf den

Schultern sitzen und ich will nicht länger Vater des Telemach

heissen, wenn ich Dich dann nicht noch viel derber züchtige.

Er setzt sein Leben zum Pfand und das, was ihm als die

schönste Ehre dieses Lebens galt.') Da der Urheber des

Rad, Reiter den Steigbügel, Schiffer den Rand des Schiffes, Reiter

auch des Pferdes Bug anfassten (J. Grimm, Rechtsalterth. S. 899, vgl.

Martian. Cap. V 515: si juret auriga „per lora, per flagella, per frena").

Ebenso wenig scheint die Annahme auszureichen (Schräder, Real-

lexikon der indogerman. Alterthuinskunde MJ8j, das» im Falle des

Meineids Unheil auf die Häupter der Pferde herabgeleitet wird oder

diese ihrem Besitzer Verderben bringen sollen. Mit solchen Gedanken
hat sich schon Eustatbios getragen S. 306, 43 Stallb. : xb 6h

äyao&cu ßovkezat xolq "nnoiq xö xqg inioQxlaq xaxbv xaxaaxijnxeiv,

ei 6 ^vloyoq ipevotxai, wq Tieg xccl xö xi}v ifiäoB-kip> !/etv aiviyfxä iaxi

xov xal avxifv xal xfjv xaxixovoav x&Qa ct>S &ZQe*ov &$£ZV ? $ so«?

imoQxovoiv dyeiXexai. Sie werden durch den Gestus des Beruhrens

nicht als richtig erwiesen: denn dass dieser vieldeutige Gestus nicht

ausschliesslich die Bedeutung hat, die bösen Mächte auf den berührten

Gegenstand zu leiten (Ohlenberg, Religion des Veda S. 521, Sehrader

a. a. 0., vgl. 3 Mos. 24, 14j, wird durch das, was Valckenaer Opusc. I

S. 27 ff. beigebracht hat (über das Anfassen des Gegenstandes bei der

Dedicirung vgl. auch Leist, Gräco-ital. Rechtsgesch. S. 234j, ausser

allen Zweifel gesetzt. Bedenken wir, dass in dem homerischen Verse

neben einander stehen 'iiucatv axpu/nevog und yattfoxov 'Ewootyatov, so

werden wir in dem Gestus der Berührung den Gestus der Tradition

und zwar nicht der Tradition an die bösen Mächte, sondern an den
gleich dabei stehenden Erderschütterer sehen (die Bedeutung speziell

der Pfandsetzung hat der Gestus bei Augustin Sermo 180, 6, 7: Si

aliquid teste filio tuo faceres, et amico vel proximo tuo cuilibet diceres

„non fecr', et tangeres filio tuo caput, quo teste fecisti, et diceres

„per hujus salutem, quia non fecr': exclamaret forte filius etc. Denn es ist

zu beachten, dass vorher der Eid von Augustin ausdrücklich als Pfand-

setzung erklärt wurdej : für diesen waren die Rosse ein um so passen-

deres Pfand, als man sie ihm auch sonst lebendig und in ganzen Ge-

spannen zu übergeben pflegte (Preller, Griech. Myth. I 2 S. 462 f. auch

die Rosse des Hippolytos holt sich Poseidon: Eur. Hippol. 1247 Kirchh.).

1) 11.2, 258 ff.:

'

e l x ixt tf

1

&<pQtiivovxa xiztfoofiai tos vi- nt$ toöe ,

ixrixtx* tneix' Oövofji xclqti ut/iotaiv tmiy,

MTjö' exi Ti]).e(xdxoio naxfjf) xexkqfiivoq tirjv,

et /utj iyu) et ).aßü)v &nu ftb> <fiXa etfxaxa öiaot xxX.
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5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc. 31

Unheils, das über Odysseus kommen soll, nicht genannt wird,

so könnte man auch hier das Walten dämonischer Mächte

ahnen, so wie es in ähnlichen Wendungen sonst angedeutet

wird. 1

) Dass die Worte aber keine Selbstverwünschung des

Odysseus enthalten, wie sie allerdings antike Erklärer darin

fanden *), besagt eigentlich schon die Art des Unheils, die

statt auf göttlich-dämonische auf menschliche Urheber weist,

und ist auch anerkannt worden von dem Dichter, der vor

Andern als <pik6fi?jQog galt 3
),

ja wird mittelbar bestätigt durch

Vgl. übrigens Cicero, De off. III 66: liujus nostri Catonis pater (ut

enim ceteri ex patribus, sie hic, qui illud lumen progenuit, ex filio

est nominandus) etc.

1) Aristoph. Ach. 151: xaxiox a7toXolfir]v , ei xi xovx<ov nel&ofxai.

Mehr der Art bei G. A. Schröder, De Graecorum juramentis S. 15 ff.

lieber das bei Martial öfter wiederkehrende dispeream si vgl. Fried-

länder zu II 69, 2.

2) Von einer xcadga spricht der Scholiast und inaoäxai sagt

Eustathios S. 175, 4 Stallb. Auch Schröder, De Graecorum juramentis

S. 16 f. hat diese Eide nicht von den Verwünschungseiden geschieden.

3) Wenigstens wenn in Philoktet. 618 f. Dind., wie man wohl mit

Recht angenommen hat, auf unsere Stelle angespielt wird. Von Odysseus

wird dort erzählt, dass er den Achaiern verhiess, den Philoktet nach

Troja zu bringen mit oder gegen dessen Willen: xal xovxwv xa^a

xifiveiv i<petxo xw b&ovxi /t/>) rt^ibv. Nicht den rächenden Ana der

Gottheit ruft er auf sich herab, sondern bietet sich einem beliebigen

Achaier zum Todesstreiche dar. Und dasselbe gilt von dem gefangenen

Seher Helenos, der die Eroberung Trojas für den Sommer voraussagt

^ öiäwa' kxuiv xuiveiv havxöv, fjv xdöe yevo&y Xiyiov (1341f.). Nicht

anders sind hiernach auch die Worte des Boten im König Oedipus

944 aufzufassen: et
fj.?) )Jya> xäXi]9i<;, d£i& &aveTv. „Du magst mich

tödten lassen, wenn ich nicht die Wahrheit sage". Aehnlich Xen. Hell.

VI 5, 25. Im Lied vom edlen Moringer bietet, der Eid und Treue ge-

brochen hat, sein Haupt zum Abschlagen dar (Wunderhorn = Arnim
Werke 21, 227). Vgl. auch Eur. Or. 1516f. Kirchh.:

Og. SfAoaov et 6h xxevw ae' pt] Xiyetv iptjv zctyiv.

<Pg. xfjv ifjtfjv yvxftv xaxu)[ioo\ $v tiv eboQXotui iyoi.

Ganz ähnlich in einem neugriechischen Märchen bei Thumb, Handb.

d. neugr. Volksspr. S. 147: av xd yuttQäpy avtd xa&wq Xhi, ifiäg va

fxäs xot/'tfs xd xeqxxki. Ebenso bei Jeannaraki, Kretas Volkslieder

300, 46 f.:

"Av tocug aXXov äyanüj xi «AAo #&cu vä Tidgio

[Jage 07tuiH g xu x&Q1 aov T
'i
v xeipctXij fiov xöipe.

Es muss nicht gerade der Kopf oder das Leben sein, die man so zum
Pfände setzt, wie Alkiphron Epist. III 69 zeigt: iyw de x>)v <p).vagov yXCbx-

xav anoxtpveiv öoxgdxut TeveMy xoig ßovkofilvoii txoi{iöq ttfii nagi^tiv.
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Homer selber. 1
) Sie sind eine Wette oder vielmehr die

Hälfte einer solchen, da das Gegengebot fehlt 2
) Auch diese

Art des Gelöbnisses aber, die doch von dem Eingreifen höherer

Mächte ganz absieht und nur auf das Zusammenwirken von

Menschen sich gründet, wurde von den Alten als Schwur an-

gesehen. 3
)

1) Odyss. 16, 102f., wo abermals Odysseus sagt: avr/x' IVret*' &n
tfjelo xaoij xdfioi aXXötgiog <pwq, el /w/) £yu) xeivoioi xaxdv Ttävreooi

yevoifir
{
v. Ebenso Pandaros II. 5, 214. Sich den dU.6tQi.og <püiq erst

wieder als Werkzeug eines göttlichen oder dämonischen Willens zu

denken wäre doch etwas umständlich. Vgl. übrigens Liederbuch vom
Cid, verdeutscht von Regia S. 190, wo überdies dem Tod des Meinei-

digen noch der Schimpf gesellt wird:

Also kräftig war der Kidschwur,

Alle kam ein Grausen an.

Auf ein eisern Thürscliloss ward er,

Und ein Armbrust-Holz gethan:

„Bauern soll'n dich tödten, Alfons,

Bauern, keine Edelmannen,

Asturiancr von Oviedo,

Die nicht aus Kastilien stammen;

Soll'n dich todt mit Ochsenstacheln

Stechen, nicht mit Lanz' und Speer;

Todt mit Hornstiel-Messern, nimmer

Mit vergütetem Gewehr.

Tödten dich im öden Feld,

Nicht bei Dörfern oder Hütten;

Und das Herz dir aus der Brust

Reissen durch die linke Seite,

Wo du nicht auf unsre Frag'

Uns gestehst die Wahrheit heute:

Ob zu deines Bruders Mord du

Halfest oder stimmtest ein?"

Da beschwur der gute König,

Er hätt' hiermit nichts gemein.

2) Vollständig liegt eine; solche vor in dem Krieg der Sänger auf

der Wartburg: das Leben wird von beiden Seiten eingesetzt und bei

den Wettenden steht „stempfei" (J. Grimm, Rechtsalt. 883), mit breitem

Schwert: J. Grimm, Deutsche Myth.3 862 f. Vgl. Rechtsalt. 621. 802,1.

3) Denn nachdem Philoktet vernommen, wozu sich Odysseus an-

heischig gemacht hat (o. S. 31, 3), sagt er 622 f.: % xeTvog, ^ näaa ßXdßt],

el$ 'A/atovs atuooev neioaq oreXelv; Und auf das gleiche Ver-

sprechen und Unternehmen des Odysseus deuteten schon vorher 592ff.:
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5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc. 33

Immer wird das Pfand, aber nicht immer der Pfand-
empfänger genannt ') Jenes erscheint danach als das Wesent-
liche, es ist für die bindende Kraft dieses Eides die Haupt-
sache, dass dem Meineidigen der Verlust des Pfandes droht;

an wen es verloren wird, ist verhältnissmassig gleichgiltig.

Darum kann die Schwurformel auch wohl ganz auf dieses

Pfand gerichtet und nur beim Einsatz der Wette geschworen
werden. 80 schwor man beim eignen Haupte und beim
Haupte der Kinder, auch der Frau 2

), und recht eigentlich

6 Tvöfnoq natq x
i

'OSvootwq ßla,

Siwfiozoi n?Jovoiv tj fifjv f} X6yq>

neloavxeq a&iv nodq loyyoq xodxoq.

Vgl. Amira in Paul's Grundriss II 2, 193: „Dass die Gottheit an-

gerufen werde, ist dem heidnischen Eide nicht wesentlich. Es geschieht

nur dann, wenn der Verlust des eingesetzten Gutes bei ,Meineid-

gerade durch die Gottheit bewirkt werden soll".

1) 0. S. 30, 1 u. S. 31, 1. Bei den Verwünachungseiden ist es die

Hegel.

2) Beispiele bei Sittl, Gebärden der Griech. u. Rom. 139, 1. 140, 2

0. 8. 5, 1 u. 15, 2. L. Schmidt, Ethik d. Gr. II 179. Nicht immer
aber wird der Schwur beim Haupte in demselben Sinne geleistet.

S. o. S. 13, 4. Den Schwur ewiger Keuschheit leistet Hestia beim

Haupte des Zeus, ayafi&vti xtcpaXrjq naxobq Jidq aly16x010 (hynin. in

Vener. 27): es würde eine undenkbare Anhäufung von Thorheit und
Frevel sein, wollte sie damit das Haupt des Vaters und Götterkönigs

zum Pfände setzen, über das sie doch weder moralisch-rechtliche noch

physische Gewalt hat Und noch weniger hätte Herakles etwas der-

artiges einem Dritten, seinem Sohn Hyllos, zumuthen können: S(jlw

Jiöq wv xov fte <pvoavxoq xäpa (Soph. Trach. 1185 Dind.). Das Haupt
stellt hier vielmehr wie so oft Kern und Gipfel der Persönlichkeit

dar, welche darin sich bei Menschen sogar der Götterwürde nähert

(jxtxä oov xqq &eiaq xe<paXTtq Piaton, Phaidr. p. 234 D, wo die Ironie an

der Auffassung nichts ändert: vgl. Tim. p. 44 D), unter andern Um-
ständen aber auch bis zur äussersten Niederträchtigkeit herabsinken

kann (ftiaoa xal civatSfjq avxtj xeqxxty bei Demosth. 21, 117; tuxxqo-

xxövoq xe<paXt) bei Joseph., De bello Jud. I 25, 1). Der Schwur beim

Haupte ähnelt in diesem Falle dem „per genium" der Römer und in-

sofern könnte xaxä xijq roß ßaOiXitoq xetpaXt]q bei Zosim. 8, 51 die

Uebersetzung von per genium principis sein (vgl. jedoch Sozom. bist,

eccles. 9, 7 nobq xfjq ouixtjolaq xov ßaoiXtatq, was auf per saluteiu prin-

cipis zu führen scheint, Preller, Röm. Myth. 571 f.) Vgl. auch Beiisars

Schwur bei Wagner, Carmina Graeca medii aevi S. 328 vs. 202: fxa

xfjv ygvo^v oov xe<patyv xal tijv ßaoiXeuxv oov. Indem man also

beim Haupte schwor, rief man nur in besonders nachdrucksvoller,

Hirzel, Der Eid. 3
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34 5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc.

konnte Martial so seine Gellia bei ihren Perlen schwören

lassen (o. S. 17, 3).
J

) Aber auch wer bei seinem Schicksal,

bei seinem Glück und Wohlbefinden schwor, setzte damit

dieses zum Pfände 2
), so wie es mit klaren dürren Worten

einmal ein mittelhochdeutscher Dichter ausgedrückt hat: „des

sol min saelde pfant sin". 3
) Und auch was so modern scheint,

etwas bei der Ehre zu versichern, die Ehre oder das Ehren-

wort für die Wahrheit zu verpfänden, ist bereits antik. Nur
wird es concreter gefasst. Denn wenn Miltiades bei der

Schlacht von Marathon schwort *) oder Odysseus gegebenen

feierlicher Weise, die durch der xe<pafo) beigefügte Epitheta noch er-

höht werden konnte (Eustath. zu II. 15. 39 S. 251, 32ff. Stallb.), die

betreffende Persönlichkeit zum Zeugen an. Dies haben wir deutlich

vor Augen bei Horn. II. 15, 36 ff., wo Hera dem Zeus schwört:

lärm vvv zööe yala xzX. xzX.

orj &' Upf) xe<pa)Ji xzX.

o. S. 13, 2.

1) Dass gerade die „uniones*' von Ulpian alB Beispiel eines

Pfandes gebraucht werden (Dig. 44, 4, 4, 8), verdient wenigstens Er-

wähnung.

2) Hierher gehört der Schwur per salutem suain.: Dig. 12, 2, 33.

Augustin. Serm. 180, 6, 7. (jta zf/v oatzijQiav fiov: Corpus Gloss. ed.

Götz III S. 644a. Verglichen kann noch werden das ciceronische „per

fortunas4* ad Att. III 20, 1. V 11, 1. 13, 3 (Wieland: „bei allem was
ich verloren habe" vgl. ad fam. XIV 1, 5: per fortunas miseras nost-

ras; während pro Plancio 103 „nolite, judices, per vos (?), per fortunas,

per liberos vestros" nicht eine Pfandsetzung, sondern Pfandergreifung

vorliegt und im sprachlichen Ausdruck das Bild eines Vorganges er-

halten ist, wie er z. B. von Telephos und dem kleinen Orcst oder von
Themistokles und dem Sohne des Admet erzählt wird [vgl. hierzu

J. Jüthner Wien. Stndd. 23 (1901) S. 2ff.]) und Jasons Schwur, den er

Ovid Met. 7, 97 ausser bei der Hekate und dem Sonnengott schwört

nper eventus suos et tanta pericula", vielleicht auch val nä tot? MoiQag

und nQbq Moigtatv bei Herondas 1, 60 und 4, 30. Doch ist mir hier

die Auffassung zweifelhaft (bei Nonnos, Dion. 42, 527 ff. beglaubigen,

tmozuMjavzo , die Moiren den bei Zeus u. s. w. geschworenen Eid).

Anderer Art ist jedenfalls vi) zijv ofjv Tfyj/v bei Epiktet Diss. II 20,

29 = per genium tuura (vgl. Upton zur Stelle und Schweigh. zu IV

1, 14 über vt) t>> Kaiaapog zr/jjv. !Prollor^ ^^öm» .M\ t-h» 571 ^» und clon

pontischen Schwur zvfflv ßaaiHwq o. S. 10. 1 u. S. 16. 1).

3) Ulrich von Liechtenstein, Frauend. 23 (,I. Grimm, Deutsche

Myth.3 823, 1).

4) Bei Eupolis fr. 90 Kock:

ov yctQ //a z>
(
v MaQa&Covt t»> ifif/v na^v

Xat'fjwv zig cdxibv zoifiöv äXyvvel xtaQ.

Digitized by Google



5. Der Eid als ZeugnisBforderung, Bürgenstellung etc. 35

Falls darauf verzichten will, noch Vater des Telemach zu

heissen (s. o. S. 30, 1), so nennen Beide nur, woraus ihnen

die Ehre ihres Lebens zu spriessen schien. 1

) Der Schwur

des Apostels vi) trjv vfitxtQav xavxtjOtv 2
) kommt daher in der

Form zwar modernen Ausdrücken noch näher, weicht aber

durchaus nicht vom antiken Sinne ab.

Mit dieser Auffassung des Eides nahm man es gelegent-

lich durchaus ernst und der Aberglaube scheute sich nicht

die Consequenz zu ziehen, dass im Falle des Meineids das

entspringende Unheil nicht auf den Schwörenden, sondern auf

das gesetzte Pfand fiel.
3
) Dies lehrt Herodot's Erzählung von

den Skythen (IV 68 o. S. 8, 6) : wenn der König erkrankte,

so setzten sie einen Meineid voraus, den Jemand bei den

ßaöiXrfiai iozlcu' geschworen hatte 4
), und fahndeten nach dem

Schuldigen. Ä
)

Dieser Eid hat also einen andern Sinn als der ähnliche des Demo-
sthenes (s. o. S. 26), der mit ihm verglichen zu werden pflegt.

1) Zu Odysseus' Schwur bei der Ehre, die er vom Sohn hat, ist

das rechte Gegenstück der Ritter-Schwur, dessen Pufendorf gedenkt,

De jure naturae IV 2, 3: juro per immortalem Deum perque avitam
quam profiteor nobilitatcm. Nahe verwandt dem Einsetzen der Ehre

ist die Verpfändung der niotiq s. u. S. 36, 2.

2) A. d. Korinth. I 15, 31. .Jiei dem Ruhme an euch" Schmiedel

im Commentar. Es ist nicht nöthig fjfiezigav zu schreiben.

3) Anderer Art ist was J. Grimm, Deutsche Myth. 3 947, 2 bemerkt,

dass starke Flüche und Lügen selbst dem Teufel an der Gestalt Ab-
bruch thun. Mehr der Art in Grimm's Wörterbuch IX Sp. 2737. Vgl.

auch Tacit. Hist. I 29: sacris intentus fatigabat deos.

4) Der Baum, bei dem zwei Liebende geschworen haben sich nie

zu trennen, verwelkt, als der Tod Bie trennt: Jeannaraki, Kretas

Volksl. 121, 12 ff.

f>) Diesen trifft dann menschliche Strafe, ähnlich, wenn auch aus

anderem Grunde, wie diejenigen, die in Rom beim Namen des Kaisers

falsch geschworen hatten (Mommsen, Staatsrecht II 2, 810 (3. Aufl )

Strafrecht 586). Eigentlich strafend greifen auch hier die Götter nicht

ein, ebenso wie sie es in vielen andern Fällen nicht thun sondern nur
die durch den Meineid ihnen angethane Beleidigung rächen, was nicht

immer scharf genug geschieden wird. Vgl. noch Pufendorf, De jure

naturae IV 2, 3 S. 491 (ed. II Frankfurt 1684). — Auch der Schwur
bei der iaritj hat natürlich, so wenig als der bei der xe<paXf] (o. S. 33. 2)

überall die gleiche Bedeutung: anders als hier ist er aufzufassen bei

Horn. Od. 14, 159:

loxio vvv Zerf nQÜJta #eü»v, qevir] te TQdne^a,

ioritj t* X)6var
i
og dfxi/novog i}v fapucavio xt)..

3*
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Was bei den Meisten wohl nur im Gefühl eingehüllt lag,

ist von Andern zu deutlicher Theorie entwickelt worden und

diese tritt gleich sehr anmaassend auf beim heiligen Augustin,

da sie keine andere Auffassung neben sich duldet und jeden

Eid für eine Verpfändung erklärt !
) Dass sie aber nicht erst dem

Kirchenvater zu Bewusstsein gekommen, durften wir ohnedies

annehmen und diese Annahme wird bestätigt durch eine viel

ältere Spur der gleichen Auffassung, die sich beim Redner

Lykurg findet. 2
) Sie hat sich auch in viel späterer Zeit noch

besonderer Gunst erfreut. 3
)

Vgl. Ameis. z. St. und über den ähnlichen Schwur bei der b<rvla ßov-

Xaia Wachsmuth, Stadt Athen II 1 S. 321, 3.

1) Sermo 180, 6, 7: Maxime autem per Deum cum fit, ipsa est

vera juratio: quia et cum dicit quisque „per meam salutem", salutem

8uam Deo obligat: quando dicit „per filios meos", oppignerat Deo
filios suos, ut hoc veniat in caput eorum, quod cxit de ore ipsius:

si verum, verum; si falsum, falsum. Cum ergo filios suos, vel caput

suum, vel salutem suam quisque in juratione nominans, quidquid

nominat obligat Deo; quanto magis quando pejerat per ipsum Deum?
2) 127: fit) yäg oieoÖe xü>v fihv oioübv ixg äv ol ngdyovoi xaxa-

Xintooi xkrjQOvdfjioi elvcu, xüxv Öh doxwv xal xqg nloxeatq, ijv ödvxsg ol

naxigeq vfiCuv oprjQov xotg &eoig xijg xoivqg eiöaifxoviaq xrjg nökstag

fitxetzov, Taivrjq öe fifj xfaiQovofiüv. Die Athener setzten vermittelst

der Eide ihre Treue zum Pfände und die Götter gewährten ihnen

dafür die evöaiftovla. Die Auffassung des Eides als eines Vertrags

zwischen Göttern und Menschen tritt hier besonders deutlich zu Tage.

Das Halten der Eide ist eine Gegenleistung, die man den Göttern

schuldet. Im Lichte dieses Falles wird dann auch besonders ver-

ständlich das Entstehen einer Redensart, die ich allerdings nur aus

Ev. Matth. 5, 33 kenne, anoöiöovai zip xvoiy xovg doxovg, als Gegen-

satz zu imooxetv (ähnlich anodidövai xtjv £v%fy> Deuteron. 23, 21.

Tholuck, Auslegung der Bergpredigt 3 S. 254). Dieselbe Redensart

hat wohl Augustin bestimmt „jurare" mit „jus Deo reddere^ zu er-

klären (Sermo 180, 6, 7 s. o. Anm. 1), wobei er freilich den Akt des

Schwörens mit dem Halten des Schwurs zu vermischen scheint. — Vom
Eideshort her kann dann auch auf den Eid selber die Bezeichnung

als Pfand übertragen werden. Mit Bezug auf die Sqxoi heisst es da-

her bei Prokop. Pers. II 10 p. 1%, 15 Dind.: 8 xüjv £v dv&QWTtoig

anävxatv vaxaxvv xe xal iyvyunaxov e'ivai öoxti xfjq £q äkXJjkovq nloxewg

ze xal äXq&eiag ^v^rpov. Eine ähnliche Uebertragung vom Eides-

hort her scheint es, wenn die Eide als Zeugen angerufen werden bei

Eurip. Iph. Aul. 78:
r
6gxovg nakaiovq Twöäosu) pagxvoexau Med. 21:

fioci /nhv Bgxovg u. dazu Arnim.

3) Schwören im eigentlichen Sinne, d. h. zum Zeugen anrufen,
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5. Der Eid als Zeugnissforderung, Bürgenstellung etc. 37

Ob man in dem Eid eine Zeugenanrufung, eine Bürgen-

stellung oder Pfandsetzung sah, der Regel nach erschien er

nur als das Mittel, die Sache eines Einzelnen oder einer ein-

zelnen Partei zu stärken. Aber der Eid ist auch alles Haders

Ende. 1
) Diesen Satz spiegelt in früher und mannigfaltiger

Anwendung die Praxis nicht bloss der Römer, sondern auch

der Griechen 2
) und nur zufällig tritt uns die Theorie dazu

erst bei Piaton und Aristoteles entgegen 8
), dass nämlich durch

den Eid die Entscheidung des Streites den Göttern Ubertragen

werde. 4
) Sie erscheinen hiernach als Richter 5

), erhaben über

soll man zwar nach Saur von Jurament 8. 2 bei Creaturen nicht: „das

wär nicht ziemlich, doch ein Creatur möcht einer darumb verbinden,

als Leib Seel Ehr und dergleichen"'. Nach dem canonischen Recht

macht man durch den Eid „Gott, als dem Urquell der Wahrheit, seine

Seele verbindlich" (Leist, Gräco-italische Rechtsgesch. S. 706). Pufen-

dorf, De jure naturae IV 2, 3 S. 490 billigt die Auffassung Augustins.

Nach Spinoza tract. polit. 8, 48 sind die Eide verschieden nur nach

der Verschiedenheit der Pfänder, die gesetzt werden: qui per Deum
jurat, privatum bonum interponit, cujus ille aestimator est: at qui

jure jurando libertatem patriaeque salutem interponit, is per commune
omnium bonum, cujus üle aestimator non est, jurat etc. Neuerdings

scheint diese Auffassung in der historischen Betrachtung vorzu-

herrschen. Amira in Pauls Grundr. II 2, 193: „Der Eid ist Gewähr-

leistung für die Verlässigkeit des eigenen Wortes durch Einsatz eines

Gutes für dessen Wahrheit". Oldenberg, Religion des Vcda S. 520

sagt, dass man beim Schwur sein Leben, der Seinigen Leben, seine

Lebensgüter im Diesseits und Jenseits für die Wahrheit seines Wortes
einsetze.

1) Maximum remedium expediendarum litium (Gajus in Dig. 12,

2, 1). naotjs ävxiXoylaq xigag (Hebräerbrief 6, 16).

2) Wie neuerdings aus Anlass namentlich des gortynischen Rechts

mehrfach zur Sprache gekommen ist: vgl. z. B. Ziebarth, De jure ju-

rando S. 38fF., Gilbert, Beiträge zur Entwickelungsgesch. d. griech.

Gerichtsverf. S. 464 f.

3) Piaton, Gess. XII 948B (von Rhadamanthys;: eotxs 6% äixaaxy

likv av&(jui7i(i)v ovSevl Siavoovfitvoq öeiv huxQtTietv, &eol<; ö£, ü&ev ankal

xal xa%eTai Sixai IxqIvovz avziö' Sidovq yotp ntQl txäaiatv xü)v äit(pia-

ßtjxovfihiov oqxov xoTg oLfi<ptoßTjvovoiv anrjkkdxxexo xa/ti xal oupeköx;.

Aristot. Rhet. I 15 p. 1377 a 26 f.', wo den den Eid Deferirenden em-

pfohlen wird, geltend zu machen Zxi tvotßeg xu Mteiv xoTg &coT$

imxQ^Tteiv.

A) Denn dass Gott auch unangerufen der höchste Richter über

menschliche Dinge sei, diese spätere und reinere Vorstellung ist auch

von Juden und Christen nicht consequent festgehalten worden.

5) Den Uebergang machen solche Fälle, wie der o. S. 29, 3 bo-
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menschliche Parteiungen und Zwistigkeiten, und somit in einer

Rolle, die ihrer Würde mehr entspricht, obgleich freilich auch

mit dieser Auffassung des Eides so wenig als mit den früheren

wirklicher Ernst gemacht werden konnte. 1

)

Was von der letzten Auffassung des Eides, das gilt von

allen besprochenen: sie sind der gerichtlichen Praxis ent-

nommen und erschöpfen die in dieser Sphäre gebotene Mög-
lichkeit, das Wesen des Eides zu erklären als eines Mittels,

die Wahrheit oder Treue zu bekräftigen. 2
) Keine von allen

sprochene des Menelaos und Antilochos: als Richter wird Poseidon

nicht angerufen, sondern die Führer und Herrscher der Argiver werden
hierzu bestellt (57a f.), aber thatsächlich soll der Schwur beim Gott

den ganzen Handel entscheiden.

1) Zu einem Gottesurtheil kommt es nicht. Vielmehr wurde durch

einen solchen Eid der Schwörende zum Richter in eigner Sache ge-

macht und „die Entscheidung in die subjektive Sphäre des Gewissens

versetzt". Dies sprachen bereits Ulpian (Dig. 44, 5, 1) und Quintilian

(I. 0. V 6, 4) aus, die Bethmann-Hollweg, Civilprocess II 673, f> an-

führt. Vgl. Cicero, De off. III 44: Cum vero jurato sententia dicenda

erit, meminerit deum se adhibere testem, id est, ut ego arbitror, men-

tem suam, qua nihil homini dedit deus ipse divinius (pro Roscio Com.

40: Quis enini deprecatione deorum, non conscientiae fide commovetur?).

Das Gleiche hatte aber auch schon Aristoteles gesagt, wenn er nach

den o. S. 37, 3 citirten Worten so fortfährt: xal #u oMhv Sei avtbv

akXiov Sucaaxibv SeToitai' avxifi yäp ölimai xq'ioiv. Stephanos erklärt:

öixaoov iv xtö aweiäoxi aov xal ä/xooov. Zu einer anderen Lesart der

Handschriften aitolg für avxät bemerkt derselbe: xb fihv nvv avxoTg

vöei dvtl xov xotg &€otg. Dann könnte diese als ein Versuch gelten,

die sonst nicht wegzuleugnende, aber freilich dem Aristoteles nicht

allein eigentümliche Unklarheit des Gedankens zu beseitigen. — Auch
• bei Demoth. g. Aphob. 3, 53 heisst es von Aphobos, weil er den ihm

deferirten Eid abgelehnt hat, dass er avxbg avx<j> e<pvye öixäoat.

2) Das Alterthum ist über diese Sphäre nicht hinausgegangen.

Die Meinung von Ziebarth, De jure jurando S. 35. dass der Eid des

Richters ein Gebet an die Gottheit sei um Erleuchtung, damit er das

richtige Urtheil finde, scheint mir daher nicht antik (Luther, Tisch*

reden. Vom Gebete 47, fordert allerdings vom Juristen, dass er bete:

„Lieber Gott, ich soll das Recht sprechen, hilf, dass ich nicht feile

noch jemand zu nahe sei"), obgleich auch Leist, Altarisches Jus civile

II 300 es für griechische Anschauung hält, dass die Sentenz des ein-

zelnen Richters von Zeus inspirirt werde. Aber dies folgt weder
daraus, dass Recht und Gesetze von Zeus stammen, noch daraus, dass

die 9£/xioxeq gelegentlich Orakelsprüche bedeuten. Auch Ciceros Worte
ergeben es nicht, wenn er pro Cluentio 159 es als PHicht dem Richter
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5. Der Eid als Zeugnissforderung, Burgenstellung etc. 39

schien aber zu genügen, sich mit dem Wesen des Eides voll-

kommen zu decken: daher kommt es nicht nur, dass man es

bald mit dieser, bald mit jener versucht, sondern auch, was

namentlich später geschah, dass man verschiedene verbindet,

damit was der einen fehlt, durch die andere ergänzt werde. 1

)

Ohnedies gleiten diese Thätigkeiten, um die die Götter im
Eide angerufen werden, leicht in einander über, sobald nicht

gesetzliche Schranken im Wege stehen, und noch leichter war
dies der Fall, wenn sie, wie es eben im Eide geschieht, aus

der menschlichen in die göttliche Sphäre übertragen wurden.

Ein Frommer, der die Götter beim Abschluss eines Vertrags

zu Zeugen anrief, sah in ihnen mehr als blosse Zeugen; von

ihnen durfte man in noch höherem Maasse erwarten, was bis

zu einem gewissen Grade man schon von menschlichen So-

lemnitäts-Zeugen fordert, dass sie auch die Durchführung des

Geschäfts in ihre Hut nehmen. 2
) Sie wurden zu Bürgen. Am

einschärft „cum illani judicandi causa tabellaiu sumpserit, non se

reputare soluni esse luaximique aestimare eonscientiani mentis

suae. quam ab (Iis immortalibus accepimus. qnae a nobis divelli non
potest". Die Götter scheuende Gewissenhaftigkeit ist etwas anderes

als von ihnen kommende Begeisterung oder Erleuchtung. Diese Ge-

wissenhaftigkeit, die dem Richter ziemt, mochte der Eid in der Seele

der Schwörenden befestigen; mit dem scharfen und schnellen Blick,

der den Richter befähigt im rechten Augenblick das rechte Urtheil zu

finden, hat der Eid nichts zu thun und noch weniger mit der Begei-

sterung etwa des Dichters, obgleich derselbe bei der Muse schwören

(vat Movoav Herondas % 7 Büch. Diels Berr. d. Berl. Ak. 1892 S. 17)

und sich dadurch als ihren dankbaren Diener bekennen mag. Im
Eide steht der Schwörende, also auch der Richter, der Gottheit mehr

gegenüber, nimmt sie nicht wie der Prophet oder Dichter in sich auf

(doch mag hier an die Vergleichung zwischen Dichtern und Richtern

erinnert werden, die J. Grimm, RA. 802,1 anstellt); er bittet um ihre

Mitwirkung, aber diese Mitwirkung ist eine äusserliche, die Gottheit

soll ihn belohnen, wenn er den Eid hält, strafen, wenn er ihn bricht.

1> Zeuge und Bürge zugleich war die Gottheit bei Simplicius,

o. S. 27, 4, arbiter simul et vindex bei Pufendorf, De jure naturae

IV 2. 2, Zeuge und Vollstrecker des Meineids bei Neueren.

2) Agamemnon in seinem Schwur zu den Göttern sagt II. 2, 280:

vfxeTt; ixüqxvqoi l'ore, (pvläaatte S* oQxia maxä. Dem Scholiasten zu

II. 23. 48<> gilt ow&qxotpvXaxa als gleichbedeutend mit fiaQWQa (das-

selbe bei Hesych. u. "ax<aQ). Daher wurden später, als man die Ver-

träge schriftlich abschloss, die Urkunden in den Tempeln deponirt.

Vgl. noch 0. S. 27, 2.
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häufigsten aber wurde den göttlichen Zeugen auch das Amt
des Richters aufgebürdet '); natürlich und mit Recht, da ihre

höhere Einsicht und Macht sie über den engeren Kreis mensch-

licher Zeugenthätigkeit hinaushob. 2
) So wollte es wenigstens

die Majestät des göttlichen Wesens. Die Thatsachen freilich

standen damit nicht in Einklang. Wer die Götter als Bürgen
angeru^wi, wurde von ihnen im Stich gelassen und wo sie

hätten als Richter eingreifen sollen, wartete man vergeblich

auf Urtheil oder Strafe. 3
) So war es kein Wunder, dass sie

1) So wird Juppiter als Zeuge angerufen und ihm zugleich die

Bestrafung des Unrechts zugewiesen bei Livius I 22, 7. 32, 7.

2) Dies hatte schon Grotius bemerkt, De jure belli ac pacis

II, 13, 10, dem sich anschliesst Pufendorf, De jure naturae IV 2, 2

(8. 486 ed. Francof. 1684). Daher kommt es, dass Helios, der Zeuge
xax

y

i£ozt'iv (s. o. S. 23, 1), gelegentlich und mit Hervorhebung seiner

eigentlichen Eigenschaft (6 ndvxa Xevooaiv), als Strafrichter erscheint,

Soph. 0. C. 869f. Dind., was schon Reisig, Enarrat. ad 864, auffallend

war. So erklärt es sich auch, dass griechische Dichter mit einein

Worte, das „sehen" bedeutet, das Strafen der Götter bezeichnen ^>oph.

0. C. 1370 Dind. u. 1536) und den Blitz das Auge des Zeus nennen
konnten ftragg. Graec. fragm. ed. Nauck 2 S. 892 = fragm. adesp. 278).

Es ist wohl nur der umgekehrte Ausdruck für die gleiche Anschauungs-
weise, wenn spezifisch richtende und rächende Gottheiten wie die

Dike und die Erinyen bei Eidesiibertretung nur biifidgxvQOi heissen

Orph. Arg. 354 (vgl. die Erinyen als Iniaxonoi bei E. Kohde, Kl. Sehr.

II, 242 Anm. u. Jlxijg ö<p9aXfidq in Paroemiogr. Gr. III, S. 366 u. dazu

Leutsch). Uebrigens tritt hiermit bei den Göttern nur wieder hervor

ein Zusammenhang zwischen Zeugen und Urtheilern. der ursprünglich

und unter einfacheren Verhältnissen auch bei den Menschen galt:

worauf J. Grimm, Rcchtsalterth. S. 785. 858 (vgl. 862) hingewiesen hat

und was die Worte ..arbiter" (vgl. auch Mommsen. Strafrecht 178, 1)

und Vartup, die beide die Bedeutung des Zeugen mit der des Richters

verbinden (über "axtoQ als Richter vgl. jetzt Lipsius, Leipz. Stud. 12,

230. dass aber die Bedeutung „Zeuge" die ursprüngliche ist. ergiebt

sich aus dem von Lehrs, De Arist. stud. Horn. 3 S. 109 Beigebrachten

und wird mit Recht von Pappenheim, Philol. Suppl. 2 S. 38, 66 betont),

bestätigen. Vgl. noch Joseph Arch. IX 8, 3: fiaQxvpa xal tixaoxi/v

J)v bcaoxe x6v &edv inoislxo. Dass die alte Anschauungsweise noch

immer volksthümlich blieb, zeigt das neugriechische Distichon (Sittl,

Gebärden der Griech. u. Rom. S. 139, 4): Ma xb fiaxcctQi nov x^axib 's

zu nivxe Sdxxvkä fiov, av tawg xal 6h o ayanö), vd fißg fito*
}

g xfjv

xttQÖiä nov. Das Messer, das als Schwurzeuge dient, soll auch den
Meineid strafen.

3i Denn die rechte Strafe soll dem Vergehen oder doch dem
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide. 41

auch wieder zu blossen Zeugen herabsanken und sogar in der

Regel nur als solche beim Eidschwur mitwirkten.

Derartige Versuche, die Eide auf andere Bekräftigungs-

mittel der Wahrheit zurückzuführen, sowie was vorher be-

merkt wurde über die Grundauffassung ihres Wesens und die

Unterscheidung mehrerer Arten, dies Alles kann wenigstens

dienen um zu zeigen, dass bereits im früheren Alterthum die

Reflexion über die Natur des Eides hin und her ging, ohne

freilich in allen Punkten zu einer festen Entscheidung zu ge-

langen. ')

6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide.

Mit der Erörterung der praktisch ungleich wichtigeren

Frage nach den Wirkungen des Eides, in wie fern er den

Menschen bindet, hat man sich ebenfalls schon früh beschäftigt;

zu einer Einigung der Meinungen kam es indessen auch hier

nicht und die Grenzen zwischen Eid und Meineid sind des-

halb das ganze Alterthum hindurch immer sehr flüssig ge-

blieben. In diesen verwirrenden Strudel der Meinungen wurden,

wie es scheint, Neuere mit hineingezogen, wenn sie uns Hermes

rrtheil auf dem Fusse folgen. Es war daher nur ein Nothbchelf und
Zeichen getäuschter Erwartung, wenn man die Bestrafung der Mein-

eidigen bisweilen in die Unterwelt verlegte. Und wenn das Unheil

den Meineidigen zwar noch in diesem Leben, aber erst später, viel-

leicht gar erst in seinen Kindern und Nachkummen traf, so war dies

nicht mehr Strafe, sondern Rache, nicht Ergebnis» abwägender Ge-

rechtigkeit, sondern Ausfluss der fiijvtq und stand als solche nicht dem
Richter zu, sondern dem beleidigten Zeugen, den der Meineidige zum
Mitschuldigen gemacht hatte und dem natürlich, wie jedem der Rache
Bedürftigen, Uberlassen blieb, wann er die Zeit derselben für gekommen
hielt. — Im deutschen Recht, wenn es um eine sofortige und bestimmte

Aeusserung der Gottheit zu thun war, erzwang man dieselbe gewisser-

massen durch ein förmliches Gottesurtheil, das man zum Eide noch

hinzutreten Hess: Schröder, Deutsche Rcehtsgesch.' S. 364.

1) Garve, Anmerkgn. zu Cicero Von den Pflichten III S. 197

( Breslau 1819), sagt mit Bezug auf die verschiedenen Erklärungen dor

Eidesverbindlichkeit: .Jedem Gemüthe sind nicht alle Vorstellungs-

arten gleich anpassend. AVenn eine Menge von Beziehungen vor-

handen sind, wenn jede sich aus verschiedenen Gesichtspunkten an-

sehen lässt. so ist es begreiflich, dass eine Verbindlichkeit von allen

erkannt, und doch von jedem anders erklärt werden kann."
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42 6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide.

als den Gott, Autolykos gewissermassen als den Heros des

Meineids l
) vorführen 2

) und dann doch wieder versichern,

dass der Meineid von jeher als der schwerste aller Frevel sei

angesehen worden. 3
) Und Hermes blieb der Vielverehrte, der

kQiovvtoq. eine der freundlichsten unter den olympischen Götter-

gestalten, und von einer Bestrafung des Autolykos an ihm
selbst oder an seinem Geschlecht weder in diesem noch in

einem andern Leben ist nirgends auch nur die leiseste Spur

zu bemerken. 4
) In Wahrheit war Autolykos würdig seines

Enkels Odysseus und wie dieser ein echter Hellene, der in

Erwerb und Gewinn (xsqöoc) eine Ehre sah und zu diesem

Zweck auch den Betrug nicht nothgedrungen und einer Ver-

suchung erliegend, sondern als freie Kunst mit Lust und Be-

hagen übte. 5
) Nur einer der Kunstgriffe, die hierbei zur An-

1) yvoei imopxoq, wie Anna Comn. Alex. XII p. 239 von Boe-

mund sagt, und auch dieser sollte nach derselben p. 241 ix 7igoyöv<uv

xa&aTieQ nvä xXfjyov xtjv imoQxiav empfangen haben.

2j L. Schmidt, Ethik der Griech. II S. 5; Stengel, Cultusalterth.

S. 62; Augustin, Der Eid im griech. Volksglauben S. 20.

3) L. Schmidt, a. a. 0. S. 3. Danach Paulsen, System der Ethik

II S. 541 : „Meineid ist überall und stete als eine der allergrößten

Schändlichkeiten, als ein Anzeichen äusserster Verworfenheit und
Niedertracht angesehen worden".

4) Auch Plutarch, De sera numinis vind. 7 p. 553B ff., weiss

von einer solchen Bestrafung des Autolykos nichts. Gegönnt hätte

er sie ihm sicherlich: denn vom Standpunkt einer späteren rigorosen

Moral, aber nicht vom ursprünglich und echt hellenischen Standpunkt
aus, weiss er das Dasein eines Spitzbuben wie Autolykos nur damit
zu rechtfertigen, dass aus ihm der Held Odysseus entsprungen ist.

5) Vgl. auch Ew. Bruhn, Einleitg. zu Eur. Iph. Taur. S. 10, 1.

Bei Josephus allerdings, De hello Jud. II 21, ist d.gev^v ijyovfievog rijv

dndrTjv mit Mißbilligung von einem Gegner gesagt. — Auch diese Kunst
vererbte sich im Geschlecht (s. auch o. Anm. 1). Wie sie dem Odys-
seus (der freilich direkt Jdcs Meineids beschuldigt wird von dem
Tragiker bei Cicero, De off. III 98, vgl. dazu Apollodor III 10, 9)
von Autolykos, diesem von Hermes gekommen war, so hatte letzterer

sie vom Vater Zeus empfangen. Vgl. Preller, Griech. Myth. I S. 313 f.,

der namentlich auf den Zeus tmxXönioq bei Hesych. verweist. Heute
würdo man sagen, dass das Laster sich vererbte. Und wie in Suder-

manns Johannisfeuer der Sachendiebstahl der Mutter den Liebesdieb-

stahl der Tochter zur Folge hat, genau so, nur in umgekehrter Folge,

sollte dem erstohlenen Liebesbunde des Zeus mit der Maia der Diebs-

gott Hermes entsprungen sein (
r
6aziq imdvßiav $oye zov x).inteiv, dzt
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide. 43

wendung kamen, war der Schwur; natürlich nicht der plumpe

Meineid, nicht eine rohe Vergewaltigung des Geistes, der unter

Umstanden auch der Klügste erliegen muss, sondern jene

feinen Netze, die kunstvoll aus Worten gewoben werden und

in denen sich Thoren und Arglose fangen, die aber ein wacher

Sinn entdecken und zerreissen mag. l
) Das ist die Kunst des

Schwörens, auf die sich schon der kleine Hermes verstand

und mit der er seinem Vater Zeus so herzliche Freude be-

reitete 2
), und es ist dieselbe Kunst, die, auf Autolykos 3

) Uber-

tragen, den Beifall auch Homer's gefunden hat 4
) Eustathios

hat hier seinen Dichter besser verstanden, als die Neuern,

aber auch als schon Manche der Alten. 5
) Mit Entrüstung

xal Zeig xXtyaq rf/v "Hqciv ifilyrj Mala schol. II. 24, 24 vgl. EustAth.

zu II. 19, 397 S. 209, 9f. Stallt).).

1) Jus civile vigilantibus scriptutn est: Dig. 42, 8, 24. Bedenkt

man diesen Grundsatz der strengen Römer, dann erscheinen schon

jetzt die Hellenen in dem oben Bemerkten minder leichtfertig. Ueber-

hanpt war in den ältesten Zeiten das reberlisten innerhalb verab-

redeter Formen viel mehr an der Tagesordnung und erschien nicht als

widerrechtlich. Berühmt ist Dido's List, die ihr das Gebiet von Karthago

erwarb. Auf mehr solche Fälle weist hin J. Grimm, Deutsche Rechtsalt.

S. 80 ff. 89 ff. vgl. 91 f.: „Welche List auch die Erwerbenden gebrauchen

mögen, der Ernst getroffener Uebereinkunft wird dadurch im Geringsten

nicht gestört oder entweiht".

2j Horn. hynin. 3, 389 f.:

Ztvq de fiey* igsytXaooEv I6u)v xaxo/itjöia mtlda

tv xal iniaxaf.itvtoq äpvevfitvov a.(x<pl ßoeoaiv.

Insbesondere nach den interpolirten Versen 379 ff. hätte Hermes keinen

falschen Eid, sondern dem Buchstaben nach die Wahrheit geschworen.

Vgl. Baumeister zu 379f.: Notanduni est Mercurium perjurii crimen

non in se admittere. Nempe non domum suam boves abegit etc.

3i Auch Sisyphos, schon nach dem Namen ganz eigentlich der

Typus der Schlauheit, liebte es die Kunst des Schwörens zu üben

{Ü(iXot oofftonatuiÖttq, onoloiq (palverai yaiQBiv xal Ziovyoq: Eustath.

zu Od. 19, 39« S. 209, 24 f. Stallb.).

4) Odyss. 19, 394: AMXvxov 8q av&Qwnovq ixexatno

xXtnToovvy 8qxu> re. Das ist so recht eine der Stellen, wo nach

einem Ausdruck Herders (in den Briefen an Merck S. 44) „der Alt-

vater über seine Leier sieht und in seinen ansehnlichen Bart lächelt".

jm Interessant ist Piatons Auffassung der Stelle (s. vor. Anm.).

Er lüwst seinen Sokrates in der Republik I 334A sagen: xXtntrjq apa

riq " dixaioq, ioq Eoixsv, avantifavtai' xal xivdvveveiq na(? ^Ofi^Qov fxe-

(ia&tjxtvai abtö' xal ya.Q ixstvoq zöv zov Xtövaoewq nQbq (xrixQoq nannov
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44 6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide.

lehnt es der Bischof von Thessalonike von sich ab, den Mein-

eid in Schutz zu nehmen, aber Eide zu schwören, die man
nur dem Buchstaben nach hält und bei denen man sich etwas

Anderes denkt als der, dem geschworen wird, hält er für

durchaus zulässig. 1

) Sogar die finden vor seinen Augen Gnade
— um ein berüchtigtes Beispiel herauszuheben —, die einen

Waffenstillstand für einige Tage beschworen und hiernach

glaubten, bei Nacht nicht an ihren Schwur gebunden zu sein.

In solchen Schwüren, die man sophistische nannte 2
), sei es,

AvxöXvxov ayanü xe xal (ptjotv avxöv ndvxaq dv&QUinovq xexdaitat

xXenxoavvy üoxo) xe. totxev ovv % öixaioavvri xal xaxd ah xai xa&*

"OfirjQov xal xard Eifitovlöqv xXenxixt) xiq elvat xtk. Piaton deutet das
€
6qxii> xexda&ai^ sich im Eidschwur auszeichnen, gerade auf das Halten

der Eide, worin es Autolykos allen Menschen zuvorgethan; nur so

konnten in Autolykos sich ihm Dieberei und Gerechtigkeit zu ver-

binden scheinen. Ob es ihm freilich Ernst mit dieser Erklärung war ?

Und woher stammt sie, aus den athenischen Schulen oder von sophi-

stischen hcaivhai des Dichters? So wie sie Piaton giebt, ist sie das

rechte Gegentheil zu der Erklärung Neuerer, die in Autolykos einen

Meineidigen sehen. Wie fest übrigens den Neueren ihre Erklärung

steht, zeigt Oscar Augustin, Der Eid im griech. Volksglauben S. 20,

der sie mit einem sonst unbegreiflichen Missverständniss sogar Piaton

aufgezwungen hat.

1) Eustath. Od. 19, 396 S. 209, 12 ff. Stallt).: "Ogxoq 6h vvv ovyl 6

xax imogxiav • xovxo ydg ovxe io&lov dv6göq, ovxe xoafieX av&(>v>7cov,

xai ov6h 9eöq 6l6maiv dkXä 6 iv xaigö) oo<pt<£6(ievoq, Zxe ÖTjXadij avxöq

fiiv xiq evogxiav iaxi, xovq 6h inixXÖ7t(o avx<p iyxaXovvxaq naga/.oyi^sxai

ola fiij tyovxaq voelv xö o6<pi<j[ia' ovxio moq xal
>

06vaaevq dvöitiv iao'

<pioaxo r//v Htjvtlönriv ogx(o iv xo) taxo) vvv Zevq iGxir\ r' 'Q6vaahoq,

ioq 6rfotv (O.ri&evtov inl näoiv olq keyec, xö rf' ov% ovxcjq l/or, n?J.ä

fiövovq ißeßalov xovq /xexä xbv 'öpxov 6vo axiyovq, xö xov6e xov ).vxd-

ßavxoq ikevoeo&ai xöv Xtövaola xal xö h^q. xoiovxoq 6s xiq ogxoq

TiQÖq a).Xoiq fivnloiq, tfyovv ooytoxixöq, xal 6 xü>v öfioodvxwv xöoaq

^/nigaq ayeiv 07iov6dq, iv 6h X(p fttoip vvxxqüq im&efiivwv xoTq iy&goTq,

ioq 6rftev xijq ov(xßdot(aq xäv <mov6ibv tjfieowv fxe/uvtjfxsvtjq, ob fit)v xal

vvxxöiv. ofioioq 64 xiq xal ö xov naod x<p 6einvoo<)<pioxy (8 p. 338 c)

xöv l%&x>v vtpelofievov' Sq xö imoxXanhv öxpdgiov hxifjtp 6ovq, eixa dnat-

xovf.ievoq, avxöq fihv lo/nvvq (.rfxe tyeiv xöv ty„9vv, fxi(t a)Xov eiöhai

vtpeXöfievov xöv 6s (pikaxa xov x?.i/nfiaxoq i6l6a£ev öftvieiv, ioq ovxe

avxöq v(psi).sxo ovxe a)J.ov ol6ev P/ovxa xöv lydvv xal ovxio xöv i/ßvifi-

Ttogov iooyioaxo- xal ovxoi fihv dgxoi oo<piOfiaxd>6eiq, önoioiq <paivexai

yalgeiv xal Siowpoq.

2) 2o<ptOfiaxut6eiq, ootpiaxtxöq Eustath. a. a. 0. In demselben
Sinne braucht ooipi&o&ai Polyb. VI 58, 12 und xö int xtp üoxi? aö<piafia

Pansan. X 30, 2.
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide. 45

dass sie sophistischgeschworenodersophistischgehalten wurden,

war Autolykos Meister und wie die Griechen ihm hierin als ge-

lehrige Schüler und Bewunderer nacheiferten, zeigte deren pri-

vates und öffentliches Lehen in unzähligen Fällen. 1

) Man fand

nichts Arges dabei 2
), weder Menschen noch Götter 3

), in dieser

Weise aus der Dummheit oder Unachtsamkeit Anderer Vor-

theil zu ziehen. Wir Neueren pflegen hierüber anders zu ur-

theilen 4
), doch haben auch unter uns Männer, deren Wahr-

1) J7p<Js alloiz fiiploi*; Eustath. a. a. 0. Fälle, die wir noch

kennen, vgl. bei L. Schmidt, Ethik der Griech. II S. 5 f.

2) Nur als ein gelungener Spass wird der auf einen solchen Eid

gegründete Betrag des Lasos behandelt bei Athen. VIII p. 338 c, s.

auch Eustath. o. S. 44, 1. Und Einer, der einen ähnlichen Betrug

verübte, ist in den Augen des Peripatetikers Istros oder vielleicht gar

des christlichen Clemens von Alexandrien (Strom. III p. 534 Pott.)

Xapitvnat; ixrsXutv rov Y>qxov.

3) Dass man auch die Götter sophistisch schwören liess, s. o.

S. 43, 2. Auf dasselbe läuft doch auch die '6qxov degidryg hinaus,

die Eustathios zu IL 15. a<» S. 251, 32 ff. Stallb. an der schwörenden

Hera rühmt und näher ausfuhrt. Bei solcher eigenen Praxis mussten

die Götter auch bei den ähnlichen Schwüren der Menschen ein Auge
zudrücken. Sie Hessen sich an dem buchstäblichen Erfüllen der Eide

genügen, daher kann Herodot IV 154 dieses durch äyooiovofkci (reli-

gione sese exsolvere bei Liv. 22, 61, 8 ttjqbiv rt)v niaxiv xal ).veiv

tdv ofjxov bei Polyb. VI 58, 4; fides und juris jurandi religio geschieden

bei Curtius, De gestis Alex. VI 25, 8 Zumpt) bezeichnen. (Hierher

gehören auch die von Rohde, Gr. R.J S. 515, 1 zu Achill. Tat. VIII

11. 12. 14 notirten Beispiele der Umgehung von Gottesurtheilen, vgl.

dazu J. Grimm, KA. S. 916; Hermann Kurz, Germania 15 S. 332.)

Wenn sie dann doch einmal dazwischen fahren und solche nur buch-

stäblich erfüllte Eide als Meineide bestrafen, wie dies in einer Veraion

der Philoktetes-Sage (Servius zur Aen. 3, 402; ähnlich wie Philoktet

umgeht sein Versprechen sogar der heilige Georg, den das griechische

Mädchen deshalb verflucht, bei Jeannaraki, Kretas Volkslieder 126, 31 ff.)

und in der Erzählung von Kydias (Stob. flor. 28, 18, vgL über den

Autor Hense zu Stob. Ekl. III 21 S. 622f.) geschieht, so sind dies

Ausnahmen und wohl unter dem Einfluss einer späteren rigorosen

Moral entstanden.

4) Es verlohnt sich die Worte aus Knausts Vorrede zu Saur,

Von Jurament (Frankfurt 1598) S. 3 herzusetzen: ,.Hie hat es Statt,

dass man auch ein wenig von Sophistischen und schalkhaften Ju-

ramenten und Eiden rede, in welchen man mit Ambiguität und zweifel-

haftigen Worten Spott treibet, wie viel Exempel in den Historien zu

finden. Als der thäte, der mit seinen Feinden ein Anstand auf 30 Tag
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46 6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide.

heitsliebe und Gewissenhaftigkeit jedem Angriff steht, bisweilen

sophistischeEide gestattetin derTheorie 1
)wie durch die Praxis. 2

)

Die Griechen wurden in solchen Künsten der Auslegung von

früh auf schon durch ihre Orakel geübt 3
);

während die Römer

gemacht hatte und hernach auf dem Land bei Nachtzeiten streufft

und plündert u. s. w. In diesem Vertrag des Anstand» sind die Wort
nach gemeinen Gehrauch zu reden klar genug, aber calumniosisch,

sophistisch und schalkhaftig depravirt, falsch und lästerlich gedeut

worden, solche Verfälschung und Schalkheit kann nicht alles in

Regulas gefasst und begriffen werden, sondern die Oberkeit niuss

darzu Ampts halben thun und Einsehen haben, dass sie den Dingen

steuren und weren." Rabener, Satiren I S. 30 spricht von gewissen-

losen Advokaten, die alle ihre Beredsamkeit anwenden um ihrem

Clienten „wenigstens durch falsche Begriffe vom Eide und von
dessen geheimem Verstände das Gewissen, wie sie es nennen, zu

erleichtern und ihn zu Ablegung eines ungerechten Eides zu ver-

mögen".

1) GrotiuB, De jure belli ac pacis III 1, 10, 1 (vgl. aber auch 2

u. III 1, 19). Pufendorf, De jure naturae IV 2 § 13.

2) In der Vorrede zum Streit der Facultäten (Werke von Harten-

stein 7, 330) sagt Kant in der Antwort auf das Königl. llescript von

1794 Folgendes: „Was den zweiten Punkt betrifft: mir keine der-

gleichen (angeschuldigte) Entstellung und Herabwürdigung des Chri-

stenthums künftighin zu Schulden kommen zu lassen: so halte ich,

um auch dem mindesten Verdachte darüber vorzubeugen, für das

Sicherste, hiemit, als Ew. Königl. Maj. getreuester Unterthan,
feierlichst zu erklären-, dass ich mich fernerhin aller öffentlichen Vor-

träge, die Religion betreffend, es sei die natürliche oder geoffenbarte,

sowohl in Vorlesungen als in Schriften, gänzlich enthalten werde'".

Zu den Worten „als Ew. Königl. Maj. getr. U." macht er selber die

Anmerkung: „Auch diesen Ausdruck wählte ich vorsichtig, damit ich

nicht der Freiheit meines Urtheils in diesem Religionsprocess auf
immer, sondern nur so lange Se. Majestät am Leben wäre, entsagte".

Es ist kein Zweifel, auch dieser strenge Moralist, der Verkünder des

Kategorischen Imperativs, hat nicht verschmäht sich gelegentlich der

Kunst des alten Autolykos zu bedienen und einen sophistischen Eid zu

schwören. Eine Frage aber ist, ob Herder Recht hatte darüber

solchen Lärm zu schlagen, wie er in der Zugabe zur Metakritik thut

(zur Phil. u. Gesch. 14 S. 423 Anm.): ..Eine Maxime der feierlichsten

Wahrhaftigkeit, die würdig ist allen getreuesten Unterthanen aller

Majestäten in jedem Planeten Maxime zu werden. Auf alle Lebens-

fälle ist sie anwendbar: man wähle nur vorsichtig und mit Sicher-
heit, dass der Andre dabei nicht denke, was wir dabei denken, den
Ausdruck'*.

3) Dass auch die Götter unter sich diese Kunst zur Anwendung
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide. 47

dieselben abwiesen 1

), sogut wie der alte Cato die Dialektik

des Karneades, und dem Schwörenden nicht gestatteten, seinen

Worten einen beliebigen Sinn unterzulegen, sondern ihn an

den gemeinen und üblichen gebunden achteten. 2
) Die Römer

brachten, sahen wir schon. Sollte hierher nicht auch der Schicksals-

spruch gehören, dass Thetis einen Sohn gebären werde, der grösser

sein würde als sein Vater? Gemünzt war er doch ursprünglich auf

Poseidon (Pindar, Isthm. 8, 32 ff.) und noch mehr auf Zeus (Aesch.

Prom. 906 ff. Kirchh.). Indem Thetis die Gattin des Peleus wurde,

geschah dem Schicksalsspruch den Worten nach Genüge (das &<po-

oiovo&ai s. o. S. 45, 3). Ging aber seine ursprüngliche Absicht auf

Zeus, so wäre die diesem daher drohende Gefahr nur durch eine

sophistische Auslegung, der etfiovXoq Themis oder des Sophisten Pro-

metheus, abgewandt worden. Durch eine ähnliche List gelang es der

Hera den Schwur des Zeus, den er an dem Tage that da Herakles

geboren werden sollte, derjenige, der an diesem Tage aus seinem Blute

würde geboren werden, solle über alle Umwohnenden herrschen, zu

Gunsten des Eurystheus abzulenken: Horn. II. 19, 95 ff. So nahm Jakob

durch List den Segen Esaus hinweg und Isaak vermochte daran

hinterdrein nichts zu ändern.

1) Wenn dergleichen einmal in'Rom aufkeimen wollte, wurde es

gewaltsam unterdrückt; den „verba juris jurandi per varias artes mu-

tantibusli bei Tacit. hist. IV 41 wurde noch während des Schwörens

Meineid vom Senate vorgeworfen. Berühmt ist die Geschichte der

gefangenen Römer, die Hannibal unter Eidschwur, wieder zurück-

kehren zu wollen, nach Rom entlassen hatte; diejenigen, die unmittel-

bar nach Verlassen des punischen Lagers unter nichtigem Vorwande
dorthin zurückgekehrt waren und damit ihres Eides quitt zu sein

glaubten, wurden von den Censoren und vom ganzen Volke mit

Schimpf und Schande belegt: Cicero, De off. III 113 Liv. XXII 61, 4ff.

XXIV 18, 5. Gellius, K. A. VI 18. Alle drei Schriftsteller bezeichnen

eine solche Auslegung des Eides als „calliditas", Cicero noch dazu

näher als ,,perverse imitata prudentiamu, und drücken damit das

Gleiche aus was Polyb. VI 58, 1 ff. in der Erzählung desselben Vor-

ganges durch oo<pi&o9ai (12). In derselben Weise betrog der Erz-

bisehof Hatto vermittelst eines Eides den Grafen Albert von Bamberg-,

„das heisst Treu und Glauben gebrochen, setzet Crantzius hinzu"

(A cerra Philologica 5, 11). Nur dem Teufel gegenüber durfte man
sich der Erfüllung des Vertrags durch Wortklauberei entziehen: Bei-

spiele bei J. Grimm, D. Myth.» S. 970. 976.

2) Cicero. De off. III 108: quod ex animi tui sententia juraris,

sicut verbis coneipitur more nostro, id non facere perjurium

est. Vgl. hierzu Danz, Der sacrale Schutz S. 18f. — Insofern hatten

gerade Römer ein Recht dem Judenknaben bei Joseph De hello Jud.

VI 6, 1, der ihnen ein captiöses Gelübde gethan und dasselbe in diesem
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erscheinen auch hier als das Volk des Rechts, mit dem ja

auch ihre Sprache den Eid auf's Engste verknüpft (jus und
jurare) und das sie in, dem Buchstaben sich anschmiegender,

aber nicht willkürlicher Auslegung so reich entwickelten; die

Griechen dagegen finden wir schon von den Anfangen ihres

geistigen Lebens her auf dem Wege, dermaleinst das classische

Volk der Sophistik zu werden.

Die Freiheit der Auslegung, welche sich die Griechen

mit ihren Eiden nahmen, war nur die Kehrseite ihrer strengen

Gebundenheit an die Worte des Schwurs; kein „ex animi

sententia" kein „si sciens fallo" 2
) erleichterte ihnen die

Eidespflicht und so kamen sie sehr begreiflicher Weise dazu

innerhalb dieser Schranken der Formel, mit den Mitteln der

Sophistik, es sich wenigstens so bequem als möglich zu machen.

Uti lingua nuncupassit, ita jus esto. Selbst Zeus ist gehalten,

seinen Schwur wörtlich zu erfüllen, so sehr auch diese wört-

liche Erfüllung jetzt der Absicht seines Schwurs widerspricht

(s. o. S. 46, 3). Ja wie der Fall der Kydippe lehrt, genügte

das blosse Sprechen eines Eides selbst den zu binden, der

gar nicht Willens war überhaupt zu schwören. 3
) Die Ate,

wie sie einst dem Zeus gethan hatte, lauerte noch immer auf

den Schwörenden und suchte ihn zu bethören, dass er wider

Wissen und Willen sich in sein Unglück hineinschwor; wenn
daher Theognis vor den „männerverderbenden0 Eiden warnt 4

),

Sinne gehalten hatte, seine &maxla vorzurücken. Vgl. Richter 21, 18,

wo es den Israeliten genug ist den Buchstaben des Eidachwurs erfüllt

zu haben (noch deutlicher tritt dies bei Joseph Arch. V 8, 12 hervor,

der deswegen r}tv 'IoQatjXiTüv ao(piav rühmt S. 270, 2 Bekk). Doch
ging es natürlich auch beim italischen Stamme nicht immer lauter zu:

in der Geschichte des Pakts zwischen Tarpeja und den Sabüiern

spielen die Auslegungskünste herüber und hinüber: Liv. 1, 11, 8 f.

1) Cicero, De off. III 108. Acad. pr. 146.

2) Cicero, Acad. pr. 146. Liv. 22, 53, 11 u. Weissenborn.

3) Eine ähnliche Geschichte, wie von der Kydippe Kallimachos,

hatte von der Ktesylla Nikander erzählt (Antonin. Lib. Met. 1); sie

beruht aber wohl nur auf einer Nachahmung des älteren Dichters

durch den jüngeren, wie Dilthey, De Callimachi Cydippa S. 108f.

zeigt. — Nur eine Art dieser unwillkürlichen Eide waren die geträumten

Eide, und dass auch diese wohl beschränkten Gemüthern Skrupel

machten, zeigt abermals ein alexandrinischer Dichter des dritten Jahr-

hunderts, Theokrit. Id. 21, 59 ff.

4) 35)9: aldelo&ai St <piXovg, (peiytiv r* dkea^vofiai; ogxovq.

v
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide. 49

so war dies für Griechen wohl begründet und verständlich. 1

)

Hier zeigt sich wieder ein Mal, „wie das Wort so mächtig

dort war, weil es ein gesprochen Wort war0 ; denn still-

schweigende Eide freilich, wie es die Neueren thun 2
), haben

die Griechen nicht anerkannt 3
), obgleich sie stille Gebete

bloss der Seele kannten 4
) und obgleich ihnen die Götter nicht

bloss allsehend und allhörend, sondern auch Herzenskündiger

waren. 5
) Wie die ältere Zeit auch sonst mit dem objectiven

Thatbestande des Verbrechens sich genügen lässt, so kam
auch für die Beurtheilung des Eides nur die Aussenseite in

Betracht 6
) und von dieser her angesehen, wenn man die zu

Grunde liegende Absicht nicht weiter in Anschlag brachte,

mussten dann Meineid und falscher Eid wohl als ein und das-

1) Ueber buchstäbliche Auslegung Cicero pro Caecina 51 f.: Quae
lex, quod senatus consultuni, quod magistratus edictum, quod foedus

aut pactio, quod, ut ad privatas res redeam, testamentuni, quae judicü

aut stipulationis aut pacti et conventi forraula non infirmari aut con-

velli potest, si ad verba rem deflectere velimus, consilium autem

eoruin, qui scripserunt, et rationem et auetoritatem reünquamusV
.Serino hereule familiaris et cotidianus non cohaerebit, si verba inter

nos aueupabimur; denique iniperium domesticum nulluni erit, si ser-

vulis hoc nostris concesseriraus, ut ad verba nobis oboediant, non ad

id, quod ex verbis intellegi possit, obtemperent.

2) Göpfert, Der Eid S. 152 (bei 0. Augustin, Der Eid im gr.

Volksgl. S. 17, 1): „Der Eid ist die ausdrückliche oder stillschweigende

Anrufung Gottes als Zeugen der Wahrheit 1
' u. s. w. Hiermit über-

einstimmend Schiller im Teil IV 3-. „Daraals gelobt' ich mir in meinem
Innern Mit furchtbarn Eidschwur, den nur Gott gehört". «Jean Paul

Werke 14, 164: „Auch schwur sein Ich wie ein Gott seinem Ich, dass

er nur diesen Tag noch bleibe".

3) Doch ist Joseph., De bello Jud. III 8, 3 auf dem Wege dazu,

indem er im Stillen betend zu seinem Gotte sagt /iaQtvQOftai oi

7tQOÖ6TTj$ xxh

4} Z. B. Horn. II. 23, 769 (Nonnos, Dion. 37, 317 ff.) Vgl. auch

Joseph.. De bello Jud. III 8, 3 {nQoa<fkQBi tü> tefojilvlav elx^v).

Schömann-Lipsius Gr. Alt. II S. 265.

5) Wie dies Menelaos in der Schwurformel von Poseidon voraus-

setzt II. 23, 584 f. Was daher Cicero De iniperio Cn. Pomp. 70 sagt,

wurde ihm nicht durch philosophische Aufklärung eingegeben: testor

omnes deos et eos maxime, qui huic loco temploque praesident, qui

omnium mentes eorum, qui ad rem publicam adeunt, maxime per-

spiciunt.

6) Brunner, Deutsche Kechtsgesdi. II 8. 389.

Hirzel, Der Eid. 4
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selbe erscheinen. Hektor hat dem Dolon in der ehrlichsten

Absicht zugeschworen, dass er die Rosse des Peliden erhalten

soll; da er aber diesen Schwur dann nicht halten kann
;
wird

dies von Homer ein Meineid genannt 1
) Auf Grund der

gleichen Anschauung vom Eid konnte dann aber auch um-
gekehrt mit dem gelinderen Ausdruck eines „vergeblichen"

Eides bezeichnet werden, was seinem Wesen nach ein Meineid
war. 2

) Der Eid galt wie er geschworen war, und, indem er

ohne Rücksicht bloss auf mangelnden Willen oder auf Fahr-
lässigkeit den Falschschwörenden auch da zur Verantwortung
zog, wo die Erfüllung des Eidschwurs durch jeder mensch-
lichen Kraft unwiderstehliche Mächte 3

) war vereitelt worden,

1) II. 10, 332: &q yvxo xal q inloQxov tnuifiooe. Wozu der
Scholiast bemerkt: Zqxov htloQXOv wfioatv, o{% olov kxovoiwq, alXä
öiä xb filj dnoxeheo&rjvai xovxo üneg wfwoev. Hiernach kann man um
so leichter dieselbe Auffassung auch bei Hesiod voraussetzen Theog.
232 kxwv inloQXOv ö/AÖooy W. u. T. 282 kxtov inlogx. 6/.i6aoaq,

wo schon die Betonung des freiwilligen Meineids auf die Annahme
eines unfreiwilligen im Sinne des alten Dichters führt. In diese viel-

leicht volksthümlich gebliebene Anschauungsweise scheint auch Piaton

zurückzufallen, Gess. XII p. 948Df., wenn er die Einrichtung der

öujjfxooia verwirft, weil dadurch die Hälfte der Bürger meineidig würde:

denn waren die Eide der beiden Parteien Gefährdeeide, die sich auf

die Wahrhaftigkeit und den guten Glauben an die Wahrheit der Aus-

sagen bezogen, so folgte streng genommen nur, dass die Hälfte der

Bürger falsch schwören, nicht gerade, dass sie im eigentlichen Sinne

meineidig werden würde. Auffallend ist dabei nur, dass Piaton diese

unfreiwillig Falschschwörenden doch wie Verbrecher behandelt: es

mag daher sein, dass schon die Fassung des Eides undeutlich war und
man nicht recht sehen konnte, ob eigentlich die Wahrhaftigkeit oder

die Wahrheit beschworen wurde, oder Piaton, ähnlich wie die Redner

mit ihren Gegnern verfahren, traute seinen falschschwörenden Lands-

leutcn eher eine Lüge als einen Irrthum zu.

2) Vgl. aus dem Schwur der Hera II. 15, 39 f.: vwixegov kixog

abvOiv xovqiöiov, xb fihv ovx av £ya) noxe (iäy dfiuoaifii. Hierzu Eu-

stath. S. 251, 41 Stallb.: xb Se pay d/xdoai, xavxbv xvj> faiOQXijOm i<rtl.

Oder ist fiäy nur auf die formale GUtigkeit zu beziehen? Dann wäre

ähnlich „en vain* 4 wie es Anatole France einmal braucht Le Puits de

Sainte Ciaire S. 200: Mais vous condamnez ce criminel au nom de la

justice. Et, en invoquant la justice, vous jurez en vain. Car il n'y

a point de justice parmi les hommes.

3) Durch vis major ,,cui humana infirmitas resistere non potcst"

(Dig. 44. 7, 1, 4), die also hier nicht wie sonst wohl entschuldigte.

Kallisto bü98t für die Verletzung des eidlich geleisteten Keuschheits-
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erschien er unerbittlich wie der Tod, der ohne Unterschied

Gute und Frevler mit sich fortreisst. Wer daher klug war,

gab von vornherein dem Eid eine solche Form, dass dessen

Erfüllung lediglich auf das eigene Wollen und Können ge-

stellt war. 1

) Bedenkt man, dass die Eidesformel in dieser

Weise nicht bloss Menschen, sondern auch Götter 2
) band, so

gelübdes, obgleich sie nur der List nnd Gewalt des Zeus erlegen ist.

Apollodor bibl. III 8, 2, 3: avxrj (sc. KaXkiaxü) ovv9r]Qoq 'Agxi/iiSoq

ovaa, xtjv airx^jv ixtivg axoX^v yoQovoa, to/xooev aixg püvai naQ&hoq.

Zsvq & igao&elq axovaig owewa&xai xxX.

1) Wie dies Pylades thut bei Eur. Iph. Taur. 755 ff. Kirchh.:

ifclgexdv poi öbq xöö\ fjv xi vavq naSy,

Xfy Öikxoq iv xXv6<uvi XQW^Xiov ß^xa

a<pavifq yevqxat, oüifia 6' ixowou) fiövov,

xöv Hqxov eivai xövSe fiqxix' i-finedov.

Verrall, Eurip. The Ration. S. 205, hat ihm wegen dieses Köhler-

glaubens tüchtig den Text gelesen: Whatever eise may be said of the

casuistry of his Hippolytus, „the tongue hath sworn but the mind
reraains unbound", it proves at any rate that Euripides was not likely

to propound the casuistry of Pylades for anytiüng but what it is, the

reflexion of a man honest indeed and brave to the last breath, but

stupid and bigoted to the same extreme degree. Doch hat auch noch

der alte Knaust in seiner Vorrede zu Säur, Von Jurament S. 3, eine

solche Ansicht vom Eid, wie die des Pylades, der Berücksichtigung

werth gehalten: „Aber in andern Fällen, wann nun schon die Wort
an ihm selber etlicher Massen offenbar und klar seyn, und kein Cavil-

latio oder Sophisterey im Weg stehet, so muss doch gleichwol bis-

weilen ein Deutung oder Erklärung zugelassen werden. Als einer

schwöret, er wölle einem andern ein Hauss zukommen lassen, das

Hauss brennt dem darnach ab, hie gibt die Unmöglichkeit ein Deutung.

Nemlich du solt das Hauss von mir haben, sofern es nit abbrennt,

oder sonst mit Gewalt nit entwandt und eyngenommen würde u. s. w.

In den Fällen ist die Zusage nichtig.'' Unter dem neugriechischen

Volke scheint sich diese Auffassung noch immer zu erhalten. Wenig-
stens bei Jeannaraki, Kretas Volkslieder 121, 13 ff., ist der Baum ver-

welkt, bei dem die Liebenden geschworen haben sich nie zu trennen;

offenbar weil der Schwur ein Meineid war; und doch sind sie, wie die

zweite Fassung des Liedes zeigt, nicht durch eigne Schuld, sondern

durch den Tod getrennt worden.

1) o. S. 46, 3. Trotzdem er die Erfüllung missbilligt, hält Zeus

doch das dem Tantalos gegebene Versprechen nach den Nöazoi bei

Kinkel, Fragm. epic. S. 5(1. Als Phöbus dem Phaethon zugeschworen.

ihm jede Bitte gewähren zu wollen, und dieser sich den Sonnenwagen
erbeten, reut ihn der Schwur (Ovid Metam. 2, 49 ff. vgl. 101 f.):

4*
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6. Bindekraft des Eides. Sophistische Eide.

scheint ihr wirklich eine magische Kraft beizuwohnen, die wie

bei den Zauberformeln an die ängstlichste Buchstabentreue

geknüpft ist.
1

)

paenituit jurasse patrem. qui terque quaterque

concutiens inlustre caput „tcmeraria" dixit

,,vox raea facta tua est utinani promissa licerct

non dare! confiteor, solum hoc tibi, nate, negarem.

dissuadere licet, non est tua tuta voluntas".

Der Zwang, den Gelöbniss und Eid ausüben, wird hier in einer Weise
zum Ausdruck gebracht, dass er an der Grenze von moralischer und
physischer Notwendigkeit zu schwanken scheint. Nonnos in seiner

Fassung der Sage (Dion. 38, 184 ff.) hat dies nicht, so wenig als Lucian

Dial. Deor. 25 (und Plutarch de tranqu. 4?); dagegen stimmt mit Ovid

wieder überein Cicero De off. III 94 und, in dem Zwange wenigstens,

den ein Versprechen auf den Sonnengott ausübt (bei Nonnos a. a. 0.

218 tritt an die Stelle dieses Zwanges die Einsicht in das unausweich-

liche Verhängnis«, die Wahrnehmung der «//«ratQona vfoiata Moipqq),

auch Euripides p. 77.3 Nauck 2
.

1) Vergleichen darf man Zauber- und Eidesformeln wohl, nur

sollte man sie nicht, wie jetzt häufig geschieht (o. S. 19, 3j, identi-

fiziren. Wie Zauberworte wirkt der Eid, Zauberkraft soll ihm bei-

wohnen nach Kant, Werke (von Hartenst.) 6, S. 258 Anm. 7, S. 104.

„Ein übernatürliches, unbegreifliches und magisches Mittel 1"' zu sein,

wodurch man sich die Ahndung Gottes zuziehe, hatte auch Fichte für

die wahre Natur des Eides erklärt (Werke 3, 290). Von der Zauber-

macht, die das Wasser der Styx in sich hat, spricht Zeller, Zur Vorgesch.

des Christenthums (Hilgenfelds Zeitschr. f. wiss. Theol. 42) S. 222 u. s. w.

Dass die Griechen bei ihren Eiden keineswegs immer einen Zauber

empfanden, wurde schon o. S. 19 f. bemerkt. Aber auch da, wo die

Vorstellung eines Zaubers näher gerückt ist, wie in den eben be-

sprochenen Fällen der Buchstabcnkncchtschaft oder bei dem skythi-

scben Eide, der, falsch geschworen, den König in Krankheit stürzt

(o. 8. 35), bleibt sie doch immer noch von dem eigenthümlichen Wesen
des Eides getrennt. Nicht umsonst haben die Griechen, wenn sie sich

das Wesen des Eides zu verdeutlichen suchten, ihn mit rechtlichen

Akten verglichen (o. S. 23 ff.). Wie diese hat er den freien Willen

der Beteiligten zur Voraussetzung, weshalb ja auch die Eide von
Sklaven und Meineidigen keine rechten Eide waren und wenigstens

der offiziellen Geltung entbehrten. Und in der That ist jeder Schwö-
rende frei, sobald er die Strafe des Meineids auf sich nimmt. Nur ein

moralisch-rechtlicher Zwang liegt in Folge des Eides auf ihm. Dahin-

gegen übt der Zauber einen physischen Zwang, dem gegenüber der
Wille des Bezauberten gar nicht in Frage kommt. (Nur auf Geister

wirkt nach von Arnim, Werke 1, 57, das gegebene Wort mit Zauber-
gewalt, sodass sie es halten müssen.) Der Zauber ist eben ein Natur-

prozess, und die von ihm Ergriffenen leiden unbewusst und willenlos,
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7. Befreiung vom Buchstaben des Eides.

Wie Viele, die durch diese buchstäbliche Geltung der

Eide zu Schaden kamen, mögen sich dagegen gesträubt und
vergeblich an den Sinn appellirt haben, bis endlich das Ge-

fühl des Unrechts sich eine klare Theorie und Formel fand

in Euripides' berüchtigtem y ylatoo* ofiwftoz ,
i) de <jpp//j> äveo-

während der Eid vielmehr mit Wissen und Willen zu bestimmten

Handlungen führt. Mit der blinden Notwendigkeit und Schnelligkeit

von Naturursachen wirken deshalb die geheimen Zauberkräfte, wahrend

die Wirkungen der Eidesverletzung oft lange hinausgeschoben werden,

bis in die Unterwelt, oder wohl gar ausbleiben, weil die als Voll-

strecker gedachten (Gottheiten ebenfalls frei wollende
1 Wesen sind

(vgl. auch o. 8. 40, 3). Daher haben die Symbole, die gleichmässig

beim Schwur und beim Zauber angewandt werden, doch bei beiden

einen verschiedenen Sinn: beim Eid geben sie nur das Beispiel, dem
man folgen soll oder will, beim Zauber vollzieht sich gleichzeitig mit

der symbolischen Handlung auch der durch sie bedeutete Vorgang

(mit dem erlöschenden Licht erlischt beim Zauber das Leben des Be-

zauberten; ein Schwörender könnte sagen „so wahr ich diese Flamme
lösche, soll er auch sein Leben durch mich verlieren": vgl. Üldenberg,

Religion des Veda S. 50Gff., der Pabst und die geistlichen Väter ver-

fluchen den Kaiser, während sie ihre brennenden Wachsfackeln nieder-

senken und auslöschen, bei Fr. v. Raumer, Hohenstaufen I S. 311;

Meleagers Leben erlischt zugleich mit dem verglimmenden Holzscheit).

Der Eid ist ein rechtlicher Akt Als solcher sucht er geradezu die

Ocffentlichkcit, strebt zum Licht, er will Zeugen haben; die Zauberei

meidet solche und hat sich zu allen Zeiten ins Dunkel und in die Ein-

samkeit geflüchtet. Klarheit in den Worten und Verständlichkeit ziemen

dem Eide; zum Wesen der Zaubersprache hat von jeher gehört ..für

Kluge wie für Thoren" gleich unverständlich zu sein. Aus diesem an

die Oeffentlichkeit drängenden WT
esen des Eides (ovx ökiywv x<xq6vi<uv,

betont z. B. Plutarch, Sulla 10, habe Cinna geschworen) fliesst es

ferner, dass er laut gesprochen werden soll, um zu gelten, und dass

geschriebene Eide beanstandet wurden (Pufendorf, De jure naturae

IV 2, IG vgl. Dig. 12, 2, 15, Mommsen, Strafrecht S. 411, Inschrift von

Kalymna im Recueil des Inscr. Jurid. Grecques X A § 5. S. NJO. 22ff.

Bei dem jusjurandum der Catilinarier, „quod signatum ad civis per-

ferant" sc. Allobroges nach Sallust Catil. 44, l, scheint es formloser

zugegangen zu sein. Vgl. auch Lucian Quomodo bist, conscr. 14:

ort yctQ aXrj&rj iazi xav inoniooap^nv , st äozetov ~ip> oqxov tvu&tvai

av/ygafifiaxi. Aus einer Rücksicht allgemeinerer Art Iässt Abcner bei

Joseph. Arch. VII 1, 4 sich lieber von David selbst schwören als durch

Andere, xov$ Zqxovs na^ aizov Xfjn'ö/xevog ahxoq
}
morÖTtpa yiiQ röw
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porös. *) Damit war man bei dem entgegengesetzten Extrem
angelangt, das nun auf ein Mal alle Wucbt des Eides vom
Buchstaben in den Sinn verlegte. Es ist erstaunlich, welchen

Eindruck dieses glücklich gefundene Wort machte, wie rasch

und wie gewaltig es durchschlug, so dass es noch bei des

Dichters Lebzeiten sprichwörtliche Geltung erlangte. 2
) Der

Wunsch, eine solche Formel zu besitzen, die von der Tyrannei

des Buchstabens befreite, war offenbar, bei Betrügern und bei

Betrogenen, so allgemein und heftig, dass man gleich blind

und gierig zugriff, wo sich eine passende darzubieten schien,

und nicht erst lange nach dem Sinne fragte, den der Dichter

selbst damit verbunden hatte. Durch eine den Worten, nach

seiner Absicht, fremde Auslegung hat man so Euripides noch

bis in die neuste Zeit Unrecht gethan. 3
) Nicht einer jesuitischen

reservatio mentalis wollte er oder wollte sein Hippolytos da-

mit das Wort reden, sondern nur dem Schwörenden die Frei-

st' atäov itQartofxhiov 8aa öt avribv txaaxoi noiovttsv eivai SoxeT.

Sonst waren Eide durch Stellvertreter, und nicht bloss im Verkehr
von Staat zu Staat, sondern auch zwischen hochgestellten Persönlich-

keiten fürstlichen Ranges, worüber auch Malblanc, De jure jurando

S. 271 ff.2 nachgesehen werden kann, ganz üblich, vgl. z. B. Xenoph.
Hell. III 4, 5) ; dem steht gegenüber das dumpfe Murmeln der Zauber-

formeln und eine Neigung zu schriftlicher Fixirung, die sogar die

Ursache unseres deutschen Wortes „Zauber" zu sein scheint (vgl. noch
A. Dieterich, Rhein. Mus. 56, 103). — Der Eidschwur wird mit nicht

viel mehr Recht einem Zauber gleichgesetzt als das Gebet, durch das

ja auch nach einer bis in neuere Zeiten reichenden Vorstellung dem
Himmel Gewalt geschieht (so nach Luther, der sich herausnahm, im

Gebet Gott die Ohren zu reiben, und eben darauf führt das „faccia

forza al cielo;t bei Petrarca, Canzone XI 12), oder, was noch näher liegt,

als der Fluch.

1) Hippol. 012 Kirchh.

2) Die Belege bei Valckenaer z. St. Wie eine Anspielung darauf

klingt auch Soph. 0. C. 938 Dind.: xal rattä aoi rtp v<p 6(xol<oq

xanö Ttjq yvvouijt; Hy<o. Hartungs Conjektur voG> dfioiiot; verwischt

die Anspielung.

3) Verrall o. S. 51, 1. Schon der Scholiast z. St. hat den Dichter

verteidigt, namentlich gegen Aristophanes, indem er bemerkt, dass

man die Worte nicht allgemein (xa&ofoxuiteQov) verstehen dürfe, wie

sie aus dem Zusammenhang herausgerissen verstanden werden können,

sondern wie sie innerhalb der Situation von dem Sprechenden, von
Hippolytos, gemeint sind. n
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heit wahren, dass er, wenn er nach dem Schwüre einsieht,

er werde durch das Halten desselben andere Pflichten ver-

letzen, von dem Eide wieder zurücktreten könne. Dass da-

mit eine gefährliche Bahn betreten ist und. eine, auf der man
leicht dahin geräth, sich unter beliebiger Vorspiegelung von
streitenden Pflichten und höheren Rücksichten dem Zwange
jedes Eides zu entziehen, ist sicher; aber ebenso sicher ist,

dass auch Andere, die darum nicht gemeint waren, den Boden
der Moral und Religion zu verlassen, über Eideszwang nicht

anders geurtheilt haben. Vor Allem der, den man als Stock-

orthodoxen in dieser Hinsicht dem Freigeist Hippolytos gegen-

übergestellt hat !

), der Pylades der taurischen Iphigenie unseres

Dichters, kann man sagen, steht auf keinem andern Stand-

punkt: wenigstens Orestes, den wir uns doch gewiss nicht auf-

geklärter denken sollen als seinen Freund, bedingt sich von
der Iphigenie, dass sie den Pylades keinen andern als einen

frommen (evoeßyg) Eid schwören lasse. 2
) Mit der Möglich-

1) Verrall s. 0. S. 51, 1.

2) "Ofxvv, sagt Orestes 743 Kirchh. zu Pylades, und danach zu

Iphigenie: av rf' Zqxov ooxiq evoeffig. Bruhn will zwar, dass

wir hier nicht einen „frommen" Eid verstehen sollen, sondern „einen

Eid von besonderer Feierlichkeit, 8v ev %xet otßeo&ai, also den S'gxog,

der bei den Tauriern vöfii/tog, inixviQvog ist". Mir scheint diese Er-

klärung nicht richtig. Der imx&Qiog 8$xog mag zwar der fifytozog

sein (s. 0. S. 8f.), so ist er doch nur graduell von andern Eiden ver-

schieden und das aSßov Sqxov (im Eingang des Goldenen Gedichts)

gilt bis zu einem gewissen Grade von jedem Eid. Auch kommt ein

&mx<JiQtoq SQxog, der doch nur in der Anrufung einer besonderen

Gottheit bestehen könnte, nachher beim Vorsprechen {i^aQxeiv) des

Eides durch Iphigenie gar nicht in Frage: als Schwurgott wählt sich

Pylades selber den Zeus und was ihm vorgesprochen wird, ist nur

der Inhalt des Eides, das eigentliche Gelöbnis». Mit Bezug auf dieses

meint also Orestes, dass Iphigenie dem Pylades nichts zumuthen solle,

was gegen die Pflichten der eüatßeia streitet, und will dadurch ver-

hüten, dass sein Freund nicht hinterdrein, wie Hippolytos, in die Lage

komme zu klagen oqxou; 9eu>v oxpQaxxog ygi&qv (657). (Auch Hyllos

fürchtet Övooißsia, wenn er den vom Vater abgenommenen Eid hält

Soph. Trach. 1245.) Je weniger übrigens Orest der Iphigenie gegen-

über zu einer solchen Befürchtung Anlass hatte, desto mehr scheint

die ganze Wendung (efrQx' oqxov oazig evoeßtfg) damals eine geläufige

und fast formelhafte gewesen zu sein. Nachdem der Redner Lykurg

den Bürgereid hat verlesen lassen, sagt er g. Leokrat. 77: xaUg ye,

a> &vdQsg, xal 0010g 6 Sgxog: was füglich nur auf den Inhalt des

Schwurs und nicht auf die Eidesformel sich beziehen kann.
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keit eines unfrommen Eides wird aber hier ein Conflikt der

Pflichten angedeutet, der nur deutlicher auch im Hippolytos

hervortritt, wo Hippolytos zuerst mit seinem verwegenen, der

momentanen Entrüstung über den angesonnenen Frevel ent-

sprungenen Ausspruch jede Fessel des Eides von sich abge-

schüttelt zu haben scheint und dann doch wieder, aus Frömmig-
keit, wie er sagt sich in sie hineinbegiebt und so thatsäch-

lich bis in den Tod dem geleisteten Schwur getreu bleibt 2
)

Was bei Euripides noch in der Gährung ist und in der Form
des Problems geboten wird, die neue Lehre vom Eid und

seinem Gegentheil, ein Trost für die in ihrem Gewissen ge-

ängstigten Rechtlichen unter den Menschen, aber freilich, miss-

braucht, auch für die Argen eine Förderung auf ihren Wegen,
erscheint bei den Späteren in festerer Gestalt und wird als

Dogma verkündet vom Halikarnassier Dionys 3
) und vom Juden

Philon 4
),

anerkannt, wie es scheint, auch von Curtius in der

1) 656ff. Kirchh.:

ev ¥o9i, xovfxöv a eioeßsg oto&i, yvvaf

el fity yäg ogxoiq &sCdv äfpoaxxoq fo&qv,
ovx av nox* %oypv [ity ov xdd

1

i&metv naxgi.

2) 1060f. kommt es ihn an, das geschworene Stillschweigen zu

brechen. Aber gleich kämpft er auch die Versuchung nieder 1062 f.:

oh ÖT
txa' ndvxmq oh Til&oifi 5v ovq fie ÖeZ,

fiäxTjv 6* av b'oxovq ovyyjaift' ovq wpiooa.

Die Worte sind mit Unrecht von Barthold verdächtigt worden.

3) Ant. Rom. XI 11 Schi, lässt er den Claudius zum Appius

sagen : 6/noXoyiaq de xal nioxeiq dno$$tfxovq ef xivaq dXXJjXoiq öeövoxaxe,

&eoiq iyyvtjxäq noit]odfievoi' xdya ydg xi xal xocovxov vfüv nrngaxtaf
<pvXaxxofi&aq uhv dvooiovq elvai v6pi&, ioq xaxä noXixibv xal naxQiöoq'

xaxaXvofitvaq ö* ehaeßeZq' d-eol yao inl xalxtiq xal Stxaiaiq TianaXa/x-

ßdveo&ai <piXovoiv bfioXoyiaiq, ovx &t? alaxgalq xal döixoiq.

4) De special, legg. p. 272M: Tldvxaq fiev ovv dgxovg — ßeßaiuixtov,

8001 7cbqI xaXCbv xal ovptpzodvxiuv ylvovxai ngbq iitavbg&tooiv läiutv tj

xoivibv ngaynaxiov <poovr}OEtoq xal öixaioavvrjq xal doibxiixoq ijyovfxi-

vwv. Tovq öh ?vsxa xüjv ivavxiwv inixvgovv ovx evaytq. Elol

yäg oi öfiviovoiv, iäv xvyg, xXondq xal leooovXlaq, % fxoiyeiaq xal

(p&ooaq, fj XQavfxaxa xal otpaydq, $ xi xCbv bfxowxQÖnatv xaxibv igydoaa-

&ai, xal dwTceg&txoq ahxd Ögüioi, noiovfievoi 7igö<paoiv xü> evooxelv,

ioq ovx itfieivov xal &etii xeyaQia(xkvov ptäXXöv xfjq nagaßdoeioq (? xal

fxexä xfjq jeagaß.) xüiv 8gxa>v xb (xr}6h> dÖixeZv. 'Eni dixaioovvfi xal

reday dgexy vdfxoq faxt ndxgioq xal &eo/xbq doyaZoq. Nöfioi 6h xal

&EOfiol xi ?xeo6v eloiv <pvoaoq legol Xöyoi xb ßißaiov xal xb ndyiov

avxibv i%ovxEq ioq ogxviv dötayogeZv; "Ioxod de näq ivutfibxwq aöixa
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Alexandergeschichte und spukt schon bei Menander. 2
) Die

Neueren haben sich herzhaft angeschlossen und ebenfalls den

Maassstab der Moral und des höheren Nutzens 3
) an die Giltig-

keit der Eide golegt Nur die unter solchem Gesichtspunkt

recht geschworenen Eide sind bindend: mit dem päbstlichen

Legaten in Shakespeare's König Johann 4
) stimmt darin über-

öqüjv, Sxi ewoxel {iev ov, tov 6h noDJjq (pvlaxtiq xai inifieteiaq «|tov

oqxov cLvazQfaei, tp xä xa).ä xal öixaia £Tno<poaylt,£xai. IlQoozi&rjOi. yao
inalxia imaixhtq, iv ov dlovxi yivofitvoiq b'yxoiq, ov; no).v ß&xiov ijv

tjOvzäQea9-at ,
7iQct£eiq naoavößovq. 'AnsxöfAtvoq ovv tov (iöixoTtQayeXv,

noxviao&tu xdv &eöv,
(

iva (xtxadw xijq IXtat öwäfieioq avxw ovyyevovq

(avyyvovq?) , £<p
y

olq aßovkla xQtioantvoq tbfiooe. Das» Philon liier

nicht aus eigentümlich jüdischer Anschauung heraus redet, wie man
nach De Wctto zu Ev. Matth. 14, 9 geneigt sein könnte anzunehmen,

lehren die vor. Anmkg. angeführten Worte des Dionys.

1) In die Verschwörung des Dimnus (Al/xvoq bei Plutarch Alex.

49) wird, wie Curtius VI 25 erzählt, auch Nicomachus hineingezogen,

aber nicht ehe er nicht eidlich versichert hat ..quae commisisset silen-

tio esse tecturum. Et ille ratus, nihil, quod ctiam cum perjurio dete-

gendum foret, indicaturum, per praesentes deos jurat. Tum Dimnus
aperit, in tertiura diem regi insidias comparatas, seque ejus consilii

fortibus viris et illustribus esse partieipem. Quibus juvenis auditis,

se vero fidem in parricidio dedisse constanter abnuit, nec ulla religione,

ut scelus tegat, posse constringi. Vgl. 30, 12 Zumpt: Nicomachum,

religione quoque deum astrictum, conscientiam suam exonerare pro-

perasse. Uebrigens fehlt dieser Zug der Erzählung, den Curtius so

breit ausgemalt hat, bei Plutarch a. a. O.und bei Diodor. Sic. XVII 79.

2) Fr. 687:

ywauel ö
3
daxiq doxov öfiviatv dvJjQ

(xridev TtouZ tixaiov, ovxoq evoeßijq;

Der Conjektur von Kock oix «rt' evoeß/jq entgeht man vielleicht, wenn
man die Worte als Frage fasst.

3) Vgl. hierfür insbesondere Pufendorf , De jure naturae IV 2

§ 9 f. Garve zu Cicero von den Pflichten III S. 200 (Breslau 1819)

bemerkt (Cicero zustimmend), dass „der Eid keine neue Verbindlich-

keit hervorbringe, sondern nur die vorhandene verstärke. Wenn ein

Versprechen unrechtmässig ist, so wird die Haltung desselben nicht

deswegen zur Pflicht, weil es beschworen worden. Also, da des

Menschen eignes Gewissen in einzelnen Fällen sein höchster Richter

und Gesetzgeber sein muss, so ist es richtig, dass die Verpflichtung,

einen Eid zu halten, abhänge von unsrer l.'eberzeugung, dass er recht-

mässig, dass die Erfüllung des Versprechens, welche wir dadurch ver-

gewissern, an und für sich Pflicht sei".

4) III 1:

For that which thou hast sworn to do amiss

Is not amiss when it is truly done.
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58 7. Befreiung vom Buchstaben des Eides.

ein auch der alte Verfasser der Schrift „Von Jurament und

Eidschwören", der dem Eid, wenn er stehen und gehen und

nicht in Meineid' verfallen soll, drei Mitgesellen und zwar als

dritten die Gerechtigkeit giebt 1

) Herrschend freilich war

dieses Dogma auch im späteren Alterthum nicht Bekannt-

lich hat König Herodes sehr wider seinen eigentlichen Willen

den Täufer Johannes hinrichten lassen, nur weil er sich durch

das der Tochter der Herodias eidlich gegebene Versprechen

gebunden erachtete. 2
) Von modernen Theologen ist ihm dies

als „falsche Gewissenhaftigkeit0 vorgerückt worden. 3
) Für

ein feineres Empfinden liegt die Sache nicht so einfach, wie

in dieser dogmatischen Entscheidung angenommen wird. 4
)

Das Problem, in wie weit der Eid und in wie weit daneben

noch andere Gesetze binden, wird vielmehr ewig bleiben, da

es allgemein und ein für alle Mal nicht gelöst werden kann,

sondern von jedem Einzelnen im einzelnen Fall immer wieder

aufs Neue gelöst werden muss.

Dieses Problem trug von Anfang an ein anderes im
Schooss. Eide sollten nicht gelten, deren Erfüllung den

Schwörenden in Widerstreit setzte mit den anerkannten Ge-

setzen der Religion, des Staates, der Sittlichkeit: was hiess

dies Anderes als dass Eide nicht gelten sollten, die zuwider-

liefen der Ueberzeugung, dem Willen des Schwörenden, wie

er sie sonst zu hegen und zu bethätigen pflegte oder doch

hegen und bethätigen sollte und die nur augenblicklich durch

1) „Also dass die Sach, darum man schweren wil. zimlich, gerecht

und ehrbar Sachen berührend sein. Und wo die Eide solcher Mifc-

gesellen mangeln, so mögen sie im Rechten für Meineid oder perjuria

genennt". Saur, Von Jurament S. 2.

2) Ev. Matth. 14, 7ff.:"Otev ps»' Zqxov u^oAöy^ev avzy öovvai,

8 iäv ak^oijtai.
lH de nQoßißaa&eloa inö tijq MTQbq avtfjq, 66q fiot,

tprjoiv, toöe inl nivaxi xtjv xeyaVjv *Iu)avvov tov ßanxtarov. Kai iXv-

nJj&i] 6 ßaatXsvq- 6iä 6i rovq Zgxovq xal rovq owavaxeipe'vovq ixitevoe

do&tjvai xxX.

3) De Wette z. St. Als „religiosissimum scelus" bezeichnet der-

gleichen Salvian, De gubern. dei IV 15, 75.

4) „Unsittliche Verträge wird ebenfalls das öffentliche Recht
niemals unterstützen, aber sie konnten nur abgeschlossen werden durch
beiderseitige Schuld. Wer dann aus Reue den Vertrag nicht er-

füllt, zieht einen kleineren Fehler, den des Wortbruchs, einem
grösseren vor, kann aber nicht für fehlerlos gelten*4

. Lotze, Grund-
züge der praktischen Philos. S. 67 f.
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7. Befreiung vom Buchstaben des Eides. 59

vorübergehende Eindrücke verhüllt oder unterdrückt worden

waren? Wie nahe lag aber hier die weitere Frage, ob Eide

gelten sollten nicht bloss in diesem Falle, sondern überhaupt,

die dem Kern und Wesen einer menschlichen Persönlichkeit

widersprachen, weil sie nicht aus tiefster Seele, nicht mit

ganzer Ueberzeugung und vollem Willen geschworen waren.

Dass man in der That die Frage aufwarf und wie sie wenig-

stens von Manchen beantwortet wurde, zeigt jedenfalls das

r\ yXcöoo* ofiwfiox', t) 61 g>Qrjv avcofioroq des Hippolytos. Wo
man es recht ernst und gewissenhaft nahm, in der officiellen

Praxis, war diese Frage längst und in derselben Weise be-

antwortet worden, insofern hier solche, die keinen eigenen

Willen, keine selbständige Ueberzeugung zu haben schienen,

Sklaven undUnmündige, desEides für unfähig erklärt wurden. l

)

Man brauchte diesen Weg nur weiter zu verfolgen und kam
zu dem Schlüsse, dass auch Freie und Mündige, sobald sie

auf die Stufe von Sklaven und Unmündigen herabsanken,

d. h. des eigenen Willens und der vollen Ueberzeugung ent-

behrten, keine vollgiltigen Eide schwuren. „Nur Thoren sind

es, die sich durch erzwungene Eide für gebunden achten; die

Gottheit kennt solche Eide wohl heraus, vor ihren Augen zer-

fallen sie" lässt Euripides seinen Agamemnon sagen. 2
) Und

1) Und nicht bloss offiziell, auch im gewöhnlichen Leben brach

diese Anschauung bisweilen durch, wie Apollodor lehrt fr. 19 (Comm.
Att. fraginro. ed. Kock III S. 294): fiaaziyoq o&r^c oqxov oixhg SISatq;

Also eine Art ßdoavoq zum Ermitteln der Wahrheit wird gefordert,

wie sie den Sklaven angemessen ist und wie sie Dikaiopolis Aristoph.

Ach. 110 ff. dem falschen Persergesandten gegenüber anwendet. Sonst

freilich bindet sich das lieben und der alltägliche formlose Verkehr
hieran nicht. Bei Homer schwören Frauen und Kinder und es ist

nicht nöthig darin eine Eigenthümlichkeit gewisser griechischer Stämme
oder gewisser Zeiten zu erblicken, oder es aus einer poetischen Licenz

zu erklären, die in der Edda sogar Eide der Thiere und Pflanzen zu

Wege gebracht hat Doch ist in diesem letzteren Fall zu bemerken
(J. Urhum, Kechtsalt. S. 894), dass einer kleinen Pflanze, weil sie noch

zu jung scheint, kein Eid abgenommen wird ; während im Hymnus auf

den Hermes dieser nicht bloss von sich aus eidlich versichert, sondern

ihm, der noch in den Windeln steckt, von Apollon sogar ein Eid, noch

dazu &e(bv ixlyaq dgxoq, deferirt und voller Glaube geschenkt wird

(519 ff.), einem Kinde, aber freilich einem göttlichen Kinde, das die

ihm eigenthümliche Götterkraft schon vollauf bewährt hatte.

2> Iph. Aul. 391 ff. Kirchh.:
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60 7. Befreiung vom Buchstaben des Eides.

auch anderwärts gedenkt er der Meinung, dass aus Noth ge-

schworenen Eiden gegenüber die Götter nicht strenges Recht

üben, sondern Verzeihung und Milde walten lassen. 1

) Ge-

zwungner Eid ist Gott Leid, wie das deutsche Sprichwort

lautet. 2
) Und wie fremden Eiden dieser Art gegenüber Nach-

sicht am Platze zu sein schien, so nahm man sie auch für die

eigenen in Anspruch/') Nachdem man einmal ein Auge ge-

wfioaav ruv Tvvödgeiov oqxov 01 xaxö<pQoveg

<pt?.6yatioi fxvi}<Jxf(Q£q- }) dt y' i).7tlg, oifiai
t
u£v, &eög

xagtopagev avxb [iäX).ov fj ab xal xb abv G&foog.

ovg Xaßujv axgdxev'' txoipoi rf* sloi p<ooiq (pyevibv.

ov yaQ aavvzxov xb &etov, oJJ.
1

syei ovvievai

toi:; xaxwg Ttaytvxag uyxovg xal xaxrfvayxaafihovg.

1) Fr. 645 Xauek*:

ovyyvu)fiovaq xoi xovg 9eoig tiveu Söxei,

üxav xiq ÜQXto &ävazov £x<pryetv

jy öea/ibv fj ßtaia noXe/xiatv xaxä,

fj naiolv avÜivxtuGi xoivwvg Söficw.

tfiafta &vrftibv tlotv aowexuixtQoi

t} x&TliEixfj ngöod-tv fjyovvxai öixrjg.

Aus diesen Worten, deren Lesart im Einzelnen zweifelhaft ist, ergiebt

sieh jedenfalls so viel als oben im Text daraus entnommen wurde.

Zum Gedanken vgl. Garve Annim. zu Cicero von den Pflichten III

S. 203 (Breslau 1819j : „Die Menschen werden immer den entschuldigen,

welcher ein Versprechen nicht hält, das, obgleich eidlich gethan, doch
nicht den Willen des Versprechers, sondern seine Furcht ausgedrückt

hatte". Aehnlichc mögen auch die Gedanken Alexanders des Grossen

gewesen sein, als er nach der Besiegung des Dareios den Hohenpriester

der Juden nicht mehr an den dem Perserkönig geleisteten Eid ge-

bunden erachtete. Auf die Erklärung desselben, dass er dem Dareios

geschworen, nicht die Waffen gegen ihn tragen zu wollen, und dass

er, solange Dareios lebe, diesen Eid halten werde, drohte Alexander,

gegen den Hohenpriester zu Felde zu ziehen xal dtöa&iv ndvxag 6i

avxov ngbg xivag avxotg <pvkaxxiov xovg Zgxovg (Joseph. Arch.

XI 8, 3).

2) Reineke in Goethe s ß. F. 6 (40, 102) beruhigt Frau Ermelyn
mit den Worten: „So sagte mir ernst ein Weiser im Beichtstuhl: Ein
gezwungener Eid bedeute wenig".

3) Ueber Eidschwüre, die gebärende Frauen in der Noth thun

und dann nicht halten s. Sophokles fr. 846 Xauck 2
:

onxoiot yap xoi xal ywt) yevyei mxQav
uiälva nalScw äXX' tnitv h)%% xaxov,

iv xoloiv avxoig Sixxxoig äXloxezai

nobg xov naoövxog ifxtoov vixwfitvr}.

Eine Art Commentar hierzu giebt, wo nöthig, A. von Arnim Werke 8,

S. 9: „Die Gräfin sagte ihm leise, sie würde um keinen Preis der Welt je
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wonnen hatte für die zum giltigen Eide erforderlicho nicht

bloss rechtliche, sondern auch geistige Freiheit, wurde man
sehr empfindlich gegen jede Einschränkung derselben und sah

eine solche schon in der blossen Beeinflussung des Willens

beim Schwur. 1

) Daher auf diesem Boden auch das bekannte

und viel variirte, halb im Scherz und halb im Ernst gemeinte

wieder in die Wochen kommen; doch die andern Frauen erklärten

gleich, das« diese Redensart eben nicht im strengen Sinne zu nehmen,

vielmehr als ein Eid anzusehen sei. den die Gefahr erpresste; der

also gerichtlich ungültig werde 0
. Vgl. 7, S. 338.

1) So verstehe ich Diphilos fr. 101 (bei Kock II S. 573):

opxoq A* ktaipaq xavzb xal ÖTjftqyuQov

hxdxegoq avtibv dfiviei ngöq 8v ).aXet

Kock übersetzt „adjurat unicuique, ad quem loquitur*. Grotius „Ple-

bicolae et meretrieis jusjurandum est idera: namque illum jurant ipsura,

quicum garriunt". Die letztere Uebersetzung lässt sich kaum recht-

fertigen durch wfiooe 6h ngbq $p avtöv Odyss. 14, 331 (= 19, 288)

oder oyxoq TtQÖq xbv &ebv Seäopivoq bei Zosimos 5, 51 (was doch,

analog den homerischen Stellen oder dem xytoiv w/toaa nhyaiq in

Anthol. Pal. V 245, 3, das Sittl Gebärden S. 140, 8 richtig erklärt hat, be-

deutet „vor Gott geleistet") und noch weniger durch die spätgriechische

Weise den Schwurhort durch Constructionen mit elq und fai (denn

Horn. h. in Mercur. 519 wird von Baumeister mit Recht gestrichen) zu

bezeichnen. Der Gedanke des Komikers scheint vielmehr zu sein:

Eide von Hetären und Volksrednern gelten gleichviel; beide schwören

dem zu Gefallen, mit dem sie reden, sie schwören nicht, was wahr,

sondern was dem Liebhaber oder dem Volke recht und angenehm ist.

Ueber die hierbei vorausgesetzte Bedeutung von nQÖq, wonach es mit

dem Akkusativ verbunden die Angemessenheit einer Handlung an

Personen oder Sachen und eine daraus entspringende Abhängigkeit

bezeichnet, wie z. B. in dem euripideischen ngbq tag xvyaq tag <f(th>aq

xexxi'jue&a . geben die Lexika reichliche Auskunft. — Schon das Vor-

sprechen, das Ahnehmen des Eides wurde von einem überängstlich die

Schwurfreiheit wahrenden Standpunkt aus als gelinder Zwang ange-

sehen, den der Schwörende hinterdrein als Vorwand brauchen konnte,

um sich seiner Eidespflicht zu entledigen. Daher sagt hei Aristoph.

Thesmoph. 275 f. als Euripides geschworen, dessen Vetter oder, in

Gottes Namen, Schwiegervater zu ihm:

fitfivtjoo Tolvvv xav&' ort i) wftooev,

% yXüitxa S
1

ovx ufiwfiox' -ovrf
5

ü)Qxa>o' tyw.

Das Vorsprechen des Eides verbunden mit wirklicher Gewalt hei

Livius VII 5: cultrum stringit (sc. T. Manlius). et super lectum stans

ferro intento, nisi in quae ipse coneepisset verba juraret,

se eum exteniplo transfixurum myiatur.
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Sprichwort erwachsen und gedeihen konnte !

), welches das

Brechen von Liebesschwüren, d. i. von solchen, die im Zwange
der Leidenschaft 2

) geleistet wurden, für straflos erklärte. 3
)

Insofern der Zwang, der hierbei stattfindet, mehr ein unbe-

wusster ist, sind solchen Liebeseiden verwandt diejenigen, die

aus ungenügender Kenntniss der Verhältnisse entspringen und

denen keine volle selbständige Ueberzeugung zur Seite steht;

und insbesondere wenn dolus des Gegenparts im Spiele zu

sein schien, hielt man sich für berechtigt dergleichen Eide

zu widerrufen, wie aus Versen des Sophokles im Oedipus auf

Kolonos geschlossen werden darf. 4
)

1) Der sq(d<; erscheint oft als dvdyxij. Bekannt sind die ioiouxal

ävdyxat ysütfiexgixtbv dQifivtegai aus Piatons Rep. V 458 D. Als SeSe-

fxivoti layyQOXBQa dvdyxg tj ei iv ouS^Qip iSidevxo bezeichnet Liebende

Xenoph. Cyrop. V 1, 12. Maximus Tyr. 26, 1 setzt das Wesen der ge-

meinen Liebe in dvdyxij xal dioq. Auch Faust übrigens, wenn er,

Mepbistopheles schliesslich nachgebend, bereit ist falsches Zeugniss

abzulegen von Herrn Schwertleins Tode, handelt unter ipanixi] avdyxrj

wie er selbst eingesteht: „denn du hast Recht, vorzüglich weil ich

muss". — Eine andere Erklärung, weshalb kein Meineid in der Liebe

strafbar ist, bei J. Grimm, Ueber den Liebesgott (KL Sehr. 2) S. 319, 1

:

„weshalb auch, da sie (die minne) ihren gegenständ nie aus dem auge

verliert und alles andenken unauslöschlich, für oder gegen sie kein

eidschwur nöthig, kein meineid strafbar ist".

2) Die Griechen kannten natürlich, schon seitHesiod, einen per-

sönlichen Urheber der in diesem Sprichwort sich äussernden Sitte

und Anschauung, der kein Geringerer als Zeus gewesen sein sollte.

3) Vgl. Jahn-Usener zu Piaton Symp. p. 183 B. Nicht eigentlich

für null und nichtig wurden diese Schwüre erklärt. Nur billige Be-

urtheilung {avyyvuifif}) wurde ihnen von Seiten der Götter zu Theil;

die ovyyvuifxt] der Götter erwartet in ähnlichen Fällen auch der Scholiast

zu Eur. Hipp. 612 Schwartz, s. auch o. S. 60, 1 und S. 56, 4 (avy-

yvovq). Das bei Piaton Sympos. p. 183 B. überlieferte cuppoöioiov yäQ
Zqxov o$ tpaoiv elvat, wodurch ein solcher Eid für nichtig erklärt

würde, ist daher schwerlich richtig, namentlich da vorausgeht xal

dfivvvu (tovqt ^vyyvuifxt} Ticcyä 9eün' ixßdvxi xdv 'öqxov; denn man kann
doch nicht ein und dieselbe Sache vom Standpunkt des strengen

Rechts und der Billigkeit zugleich behandeln.

4) Der Chor hat dem Oedipus erst Sicherheit versprochen 176 f.

Dind. Als er aber den Namen des Oedipus erfährt, entspinnt sich

zwischen ihm und Oedipus folgendes Gespräch 226 ff.:

XO. €|a> nÖQOu) ßaivexe x&Qa$-

Ol. « 6' imiaxeo not xaxafyoeig;

XO. oifavl (AOiQtSia xlaiq $QX£Xal
">v itQOTta&y xo xiveiv andxa rf'
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So näherte man sich auch von griechischer Seite der

römischen Auffassung *), die nur ex animi sententia geschworene

Eide gelten liess (s. S. 48, 1 u. 2). Da indessen auch die

Anhänger des Eid-Buchstabens nicht ausstarben, so blieb die

Controverse über das Verhältniss von Eid und Meineid und

wurde, nachdem sie ohne Zweifel vor Gericht unzählige Male

war zur Sprache gekommen, in den Rhetorenschulen über-

dies noch weiter geschürt und wach gehalten. Aristoteles

hatte es deshalb bereits für nöthig gehalten hierüber eine Vor-

schrift zu geben, die in aller Kürze das Wesentliche zusammen-

fasst 2
); und ein Beispiel der rhetorischen Schul-Praxis stellen

uns an der controversen Behandlung des Falls der Kydippe

noch die ovidianischen Heroiden vor Augen. 3
) Aber die Con-

änäxatg k&oaig txtoa naoaßalXonha nbvov, ob X*Qtv> ävxi6l6a>ou>

exsiv' ob 6e xwv6* höpavutv naXiv k*xxonoq xxk.

Also List wider List, Untreue wider Untreue! Es ist wichtig, dass

bereits der Scholiast eingesehen hat, weiche Aehnlichkeit zwischen

diesem und dem Fall des Hippolytoa stattfindet: ^ 6e änaxtf, <ptjoiv,

nagaßakXoue'vi] kxioouq änaxaiq xip nooanatfoavTi nbvov $x*tv

ölöwoi xal ob yagiv xal abxol ovv vout^ovoi nQooitö&x&cu abxbv xal

imjyy{X9ai xfjv &o<päXeiav avxCo änaxuiftevoi xal ob ngöxegov ineyvat-

xöxeq ttxi oixeioiq ivdyexai uiäouaof Tinge xfjv abxfjv vnö&eatv xal xb

fj yXiboo' dfioifiox, i) 6h f9^v ävtltuoxoq' xal ixelvog yäg aTtaxtj&elq

wuooev. Vgl. Accius Atreus fr. XV Ribb., wo Thyestes zu Atreus

sagt „Fregiati fidem" und dieser erwidert „Neque dedi neque do infideli

cuiquam" (Cicero De off. III 102 u. 106). Dahingegen hielten die

Juden unter Josua und Eleazar sich verpflichtet den Gabaoniten einen

Eidschwur zu halten, auch als sie erfahren hatten, dass sie zu diesem

nur durch einen ganz plumpen Betrug waren verlockt worden: Josua

9, 19 vgl. Joseph. Arch. V 1, 16.

1) Insbesondere ist dies auch ersichtlich aus dem hippokratischen

Eid (Littre IV 628). öuvvfii 'AnöXXatva tyxgbv xxX. xxX. inextXta

TtoiTjoeiv xarä 6vvauiv xal xgloiv tutjv b'gxov xövöe. Wer falsch

schwört, kann doch eb'ogxöq sein nach Basilius M. hom. in Psalm XIV
ft (Patrol. Gr. ed. Migne 29, 260): 6 uhv yäg eiogxüiv, xvybv äv noxe

xal TiagaoaxtXeit] Slxwv.

2) Rhet. I 15 p. 1377b 3 ff.: iäv 6h
ff

yeyevrjfitvoq hc' abxov xal

ivavxioq, 8x1 obx imogxia' hxovoiov yäo xb &6ixecv, xb 6* imogxetv

äSixetv iaxi, xä 6h ßia xal änäxtj axovoia. ivxav&a ovv ovvaxxiov xal

xb imogxetv, b'xi toxi xb z$ diavola a)X ob xt5 oröfiaxt. iäv 6h xü
avxi6ix(p $ inevavxloq xal öuwuoouhoq, 8x1 mxvxa ävaigel iufxiviov

olq wnooev.

3) XX, lff. u. XXT, 133 ff. Auch die Darstellung des Aristainetos
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troverse war mehr als ein blosses Wortgefecht, das das Inter-

esse der Advokaten und der Ehrgeiz rechthaberischer Dispu-

tirer nicht zur Ruhe kommen Hess '): so sehr eine Beurtheilung

des Eides und seines Gegentheils, die auch die Gesinnung

des Schwörenden nicht ausser Acht Hess, alle aufgeklärten

Geister für sich zu haben schien, so fällt es doch auch für

die Gegenseite nicht wenig ins Gewicht, dass auf sie ein so

reicher und tiefer Geist wie Demokrit sich stellte, indem er

das Halten auch erzwungener Eide forderte. 2
) Man möchte

ep. 1 10 ist durch diese controverse Behandlung getrüht worden, in-

sofern den Wirkungen nach der Eid der Kydippe durchaus als giltig

erscheint, trotzdem aber als dxovaiöq te xal vö&oq bezeichnet wird

(bei Dilthey S. 128, 23). Dilthey S. 67 hat dies richtig auseinander

gesetzt ; was er aber als das Ursprüngliche und eigentlich Kallimacheische

glaubt gewonnen zu haben oyxov . . . sl xal tnaxxöv, scheint mir nicht

zulässig, da der Regel nach (trotz gelegentlichen Sträubens dagegen
s. o. S. 61, 1) die oqxoi hcaxxol, d. i. die deferirten Eide, doch ganz

und gar nicht als ungiltige angesehen wurden. — Auch Uber die

geträumten Eide (o. S. 48, 3) und ihre Verbindlichkeit wird eine

Controverse angedeutet von Theokrit. Id. 21, G3f. (vgl. Göschel, Der
Eid S. 177, 2).

1) Zu einer ähnlichen Controverse, deren Für und Wider Cicero,

De off. III 99 ff., erörtert, gab der Fall des Regulus Anlass. Von der

einen Seite wurde dabei geltend gemacht, dass Regulus nicht nöthig

hatte den Eid zu halten ..quia, quod per vim hostium esset actum,

ratum esse non debuit". Was bei Cicero 103 angeführt wird, um den

eventuellen Eidbruch des Regulus zu entschuldigen, dass man einem

„inlidelis" die Treue nicht zu halten brauche (o. S. 62, 4}, erhält sein

volles Licht erst durch Silius Ital. VI 63 f., der von Regulus sagt:

Qui, longum Semper fama gliscente per aevum,

lnfidis servasse fidem memorabere Poenis.

Diese Worte klingen wie eine Erwiderung auf das von Cicero bei-

gebrachte und von ihm ebenfalls bestrittene Argument (Grotius, De
jure belli ac pacis II 13, 16, lj und stammen daher wohl schliesslich

aus derselben Controverse der Rhetoren. — In das jüdische Alter-

thum hat die Controversen seiner Zeit über die Geltung erzwungener

Eide hineingetragen Josephus. Arch. V 2, 12, was namentlich klar

wird, wenn man seine ausführliche Erzählung mit dem kurzen Bericht

des Originals. Rieht. 21, 18f.. vergleicht; ähnlich ist derselbe auch

noch 7, 10 verfahren, wenn er es Gott missbilligen lässt, dass Jephtha

durch Opferung der Tochter sein Gelübde erfüllt, Rieht. 11, 38 ff. steht

nichts davon.

2) Stob. flor. 28, 9 — fr. 162 Natorp: "Oqxovq ovq nodovxai iv

aväyaxyaiv iovreq ov tthiIovoi oi yXavpoi infjv &ux<pvytooi. Zum Aus-
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sich danach fragen, ob nicht auch dieses Problem zu den nie

veraltenden, einer Lösung nicht so wohl durch allgemeine

Theorien als durch individuelle und spezielle Praxis begehren-

den gehört. 1

)

8. Der Eid ein Vertrag.

Überblickt man noch einmal die Fälle, in denen der Eid

nicht gelten oder ein Bruch ohne Meineid möglich sein sollte,

wenn die Ausführung gegen irgend welche Gesetze verstiess,

wenn es am rechten Willen oder an der nöthigen Einsicht

mangelte, mochte dieser Mangel nur momentan sein oder wie

bei Unfreien und Unmündigen dauernd der ganzen Persön-

lichkeit anhaften, endlich, wenn vis major dazwischen trat 2
),

so sind dies lauter Fälle, die auch für die Beurtheilung der

aus Verträgen entspringenden Verpflichtung in Anschlag

gebracht wurden. Aus der römischen Jurisprudenz ist dies

bekannt genug 3
); und für die Griechen würde man dasselbe

druck vgl. o. S. 60, 1. u. 3. Ob etwas Aehnliches Pythagoras gelehrt

hatte, ist aus Diodor. Sie. bibl.X9, 1 nicht deutlich: "Ort 6 üv&ayÖQaq
npdq xotq alXoiq iza^yyeXle xotq fiav&avovoi onavluiq fihv dfivvvai,

XQqoccfitvovq de xotq OQXotq navxwq ififxiveiv xai tiqöq xikoq ayeiv

vrisQ viv av xt$ öfiday nQayixaxfov xxk. In dem Fall des T. Manliua

und des Tribunen M. Pomponius wurde das Halten eines erzwungenen
Eides vom Volke sanctionirt und auch Cicero billigt es nachträglich,

De off. III 112.

1) Lotze, Prakt. Phü. S. 67: „Ein erzwungenes Versprechen

wird niemals so gültig sein, dass die öffentliche Rechtsgewalt seine

Erfüllung zu erzwingen veranlasst wäre-, und ebenso wird man keine

Ursache haben den Wortbruch, der hier stattfindet, als ein Verbrechen

zu tadeln; man kann ihn aber ebensowenig rechtfertigen; denn da
kein Mensch gezwungen werden kann, einen Willen zu äussern (vgl.

Cicero De off. III 110: quasi vero forti viro vis possit adhiberi!), den

er nicht hat, so giebt es keinen rechtlichen Ausweg aus der falschen

Situation, in die der Versprechende sich hat bringen lassen; es bleibt

seinem Gewissen überlassen, wie er mit diesem Fehltritt zurecht zu

kommen denkt". Quamvis si liberum esset, noluisset, tarnen coactus

voluit, vgl. Paulus Dig. 4, 2, 21, 5.

2) Wenigstens Hektor wird nicht bestraft für seinen falschen

Schwur (s. o. S. 50, 1), offenbar weil vis major den Tod des Dolon

herbeiführte und so die Erfüllung des eidlichen Versprechens unmög-

lich machte.

3) Man vergl. auch Tacit. Germ. 24, wo er erzählt, da*s die

llirasel, Der Eid. 5
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annehmen, auch wenn es uns Piaton nicht ausdrücklich

sagte. 1

) Je mehr nach dieser Auffassung der Vertrag an

einzelne Persönlichkeiten und deren Willen und Einsicht,

wie sie durch die Umstände bestimmt wurden, gebunden war,

desto mehr musste consequenter Weise auch die Geltung des

Vertrags eingeschränkt werden auf die Zeit, in der die Per-

sönlichkeit und die Umstände, unter denen sie den Vertrag

eingegangen, die gleichen blieben. In der That ist diese

Consequenz gezogen worden. 2
) Denkt man sich vollends in

Deutschen beim Würfeln sogar ihre Freiheit auf» Spiel setzen und das

damit gegebene Versprechen gewissenhaft halten: „ipsi fidem vocant"

sagt er, nach seiner eigenen Ansicht aber ist dies „in re prava per-

vicacia\

1) Sokrates sagt im Kriton p. 52 D.f.: *AXko xi ovv dv ycüev

(nämlich die Gesetze Athens) fj %wftfjxag xdg tiqöq ijfxäg ahxovg xal

öuokoyiag nagaftaiveig, ov% vre* dvdyxijg ofioXoyJjaag ovöt dnaxti&eig,

ovde iv öXlyoj xgövy dvayxao9eig ßovkevaaa&ai dXX* $v hsaiv hß&ofifi-

xovxa, iv olg i^ijv aot dmtvai, ei pf) tfgtoxoutv ijfiüg fiqöh öixauxi

itfaivovxö aoi til dßoXoylai elvau Also erzwungene oder betrügerische

Verträge oder auch solche, bei denen nur nicht die zu reiflicher Er-

wägung ihres Inhaltes nöthige Zeit war gelassen worden, konnten

hinterdrein widerrufen werden. Diese Liste der ungiltigen Verträge

wird vervollständigt durch Gess. XI p. 920 D., wo die gerichtliche Ver-

folgung gestattet wird, wenn Einer nicht handelt xaxd tag öuoXoyiaq,

Tttyv «iv dv vbfioi dneigyumv ij xptftptoftcc, % xivog vnb ddlxov ßiaoddi
dväyxtjg öfioloy^og, xal iäv &no xvx*)g angoodoxifiov xig axu>v xatkv&g.

Vgl. Herniann-Thalheim Griech. Rechtsalterth. S. 110.

2) Ueber die Widerruflichkeit von Versprechungen sagt Seneea

De benef. IV 39, 3: Ad coenam. quia promisi, ibo, etiamsi frigus erit:

non quidem. si nives cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi,

quamvis non concoxerim : sed non, si febricitavero. Sponsum descendam,

quia promisi: sed non, si spondere mo incertum jubebis, si fisco obli-

gabis. Subest, inquam, tacita exceptio, si potero, si debebo, si haee

ita erunt. effice ut idem status sit. quo exigis, qui fuit, cum promit-

terem: destituere levitas erit. Si aliquid intervenit novi, quid miraris,

cum condirio promittentis mutata sit, mutatum esse consilium? eadem
mihi omnia praesta et idem sum. Vadimonium promittimus, tarnen

deseritur. non in omne« datur actio: deserentem vis major excusat.

Vgl. Pscmlo-Seneca Herc. Oet. 483 f.:

praestarc fateor posse nie tacitam fidem,

si seelere careat: interim scelus est lides.

In aller Kürze hat auch Herbart Werke 8, 233 angedeutet, dass aus
diesen Gründen die bindende Kraft der Verträge keine absolute ist.

„Denn durch Verträge greift der Mensch seinem künftigen Wollen
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eine Zeit, in der man unter dem Einfluss philosophischer

Theorien geneigt war auch die Persönlichkeit des Menschen

in den allgemeinen Fluss des Werdens hineinzuziehen und

sie gewissermassen in die einzelnen Momente ihres Daseins

zerrinnen zu lassen, so erscheint es nur natürlich, dass auch die

an der Persönlichkeit hängenden Verträge demselben Schick-

sal verfielen und, wie sie momentan entstanden waren, ebenso

momentan wieder vergingen. 1

) Wie der Vertrag war aber

auch der Eid eine Aeusserung der ganzen Persönlichkeit und

bedingt durch die besonderen Umstände: es lag daher sehr

nahe auch die Giltigkeit des Eides einzuschränken auf die

Fortdauer dieser Umstände so wie der Persönlichkeit des

Schwörenden und, beim Wegfall des einen oder anderen

dieser beiden Factoren der Giltigkeit, den Eidbruch zu ge-

statten. 2
) Wie der Privatmann nicht mehr gebunden sein

vor; und hiermit zugleich den Beweggründen, die aus veränderten

Umständen entstehen können".

1) Gegen eine solche Ansicht kann man Lotzens Bemerkungen

Prakt. Philos. S. 66f. vergleichen. Ins Komische ist diese, namentlich

durch Heraklits Philosophie beförderte, Ansicht verzerrt worden von
Epicharm: „Der vordem von Dir borgte, sagt der Schuldner zum Gläu-

biger, der bin ich jetzt nicht mehr; mag ichs auch gewesen sein, so

bin ich doch mittlerweile ein Anderer geworden; der geborgt hat, ist

also nicht mehr vorhanden und ich, der ich jetzt bin, schulde dir

Nichts" (J. Bernays Ges. Abhh. I 115). Ernsthafter und auf dem
grossen Hintergrund der Verhältnisse von Staat zu Staat klingt die-

selbe Ansicht von der Vergänglichkeit alles irdischen Daseins, und
also auch der Verträge, an bei Soph. 0. C. 607 ff., wo Oedipus sagt:

cb (flkxax* Alyiwq nal, fiövoiq oi ylyvexat

Ceolat yfjQaq oböe xaxdxtvelv noxe,

t« rf' &XXa ovyxst näv& 6 TtayxQax^i X9^vo?-

<p9lvet fiev loyyq yfa <p$lvet öe awfiaxos,

9vJjOxei öe nlaxig, ßXaaxdvet ö
3
ämaxla,

xal nvtvfia xavxdv ovnox' ovt iv avdfxxotv

<plXotq ßtßqxev ovxe ngdg n6Xtv nöXet.

xoTg fuhv yag fjStj, xoTg S* iv vaxigtp XQ^vio

rot X£(jmä nixQa ylyvexat xav&tg <plXa.

xal xatai ßrjßatg el xavvv eitifXBQÜ

xaXtbg ta Ttpog ai, firglag 6 fivgloq

XQÖvoq xexvovxat vvxxaq fyutpac r' twv,

iv aiq xä vvv %vix<pwva de^iui^ata

66q£i ötaaxedö>otv ix afutXQOv Xoyov.

2) Je mehr das Hineinlegen der ganzen Persönlichkeit in den
Eid gefordert wurde, desto schwieriger wurde es die Giltigkeit des-

f>*
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sollte an den Schwur, den er als Beamter geleistet 1
), so konnte,

wer einen fortwährenden Wechsel der menschlichen Persön-

lichkeit im Fluss des allgemeinen Werdens annahm, jeden

Augenblick den geschworenen Eid für aufgehoben erachten,

da nicht mehr dieselbe Persönlichkeit dahinter stand. Vol-

lends musste von diesem Standpunkt aus die Vererbung un-

zulässig erscheinen, wobei nicht bloss der Schwörende, sondern

auch dessen Nachfolger durch den Eid gebunden werden;

wie sie daher von Neueren bestritten wird 2
), so wurde sie

es vermuthlich schon im griechischen Alterthum und es ist

wohl nur Zufall, dass uns lediglich ein Protest gegen einen

eventuellen Versuch, die von den Vätern übernommene
Eidespflicht abzuleugnen, erhalten ist beim Redner Lykurg 3

)

selben aufrecht zu halten, und der Eid büsste an Extensivität ein, was
er an Intensivität gewann. Den Bruch von Liebesschwüren hat aus

diesem Grunde Goethe im Faust sehr schön gerechtfertigt:

Mephistopheles.

Ja, wenn mans nicht ein bischen tiefer wüsste.

Denn morgen wirst, in allen Ehren,

Das arme Gretchen nicht bethören,

Und alle Seelenlieb ihr schwören?

Faust.

Und zwar von Herzen.

Mephistopheles.

Gut und schön!

Dann wird von ewiger Treu und Liebe,

Von einzig überallmächt'gem Triebe —
Wird das auch so von Herzen gehn?

Faust.

Lass das! Es wird! — Wenn ich empfinde,

Für das Gefühl, für das Gewühl, u. s. w.

Wie die Griechen denBruch vonLiebesschwüren entschuldigten s.o.S.62,1.

1) Grotius, De jure belli ac pac. II 13, 18. Pufendorf, De jure

naturae IV 2 § 11. Hierher gehört auch, dass den Pabst die Eide nicht

mehr banden, die er als Cardinal geschworen: Pufendorf a. a. 0. § 5.

2) Mommsen. Strafrecht S. 549 ff. Vgl. Grotius, De jure belli ac

pac. 11 13, 17. Pufendorf, De jure nat. IV 2 § 17.

3) g. Leokr. 127: fiij yaQ oteo&e xüuv fihv ovoiöiv aq av ol TtQoyovoi

xaxaUnmai xXi^qov6(wl elvai, xüuv de 8qx<ov xal xijq nlaxeojq, %v öövxeq

ol nax&QEq v/xibv ofittjyov xoZq fcolg xiji xoivijq svdaifiovlaq xrjq 7t6).e<oq

(xexBtXov, xavit/q öh fiij xXtjQovofietr. Dieselbe Ansicht theilte auch der

Gesetzgeber Lykurg, wenn er nacli Plutarch Lykurg 29 durch den

ein Mal geleisteten Eid der Spartaner die Geltung seiner Gesetze für

alle Zeiten gesichert zu haben meinte.
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— ein Protest, der aber zeigt, dass doch auch das Bestreiten

dieser Vererbung nicht ausserhalb des Gesichtskreises des

Alterthums lag.

Waren Eid und Vertrag sich so im Wesen ähnlich ge-

worden, so glichen sie sich auch in der äusseren Form immer

mehr aus. Von früher Zeit her lag ein Keim des Vertrags

darin, dass man einem Anderen nicht überliess, wie er

schwören wollte, sondern ihm zurauthete auf eine bestimmte

Weise zu schwören.') Später ging die Verabredung immer

mehr ins Einzelne, wie Medeia und Aigens bei Euripides

lehren: denn hier spricht Medeia nicht bloss dem Aigeus die

Eidesformel vor und dieser sie nach, sondern auf ihre Frage,

welcher Strafe er sich im Falle des Eidesbruches unterwerfe,

giebt er dies ausdrücklich an. 2
) Das Letztere entspricht

einem „spondesne? spondeo*. 3
) Diese Unterwerfung unter

1) Nach J. Grimm, RA. 8. 1H)2, unterscheiden sich so Gelübde und

Eid: ein Gelübde wurde ganz einseitig von dem Gelobenden geleistet;

zum Eid gehörten zwei Theile, einer der ihn abnimmt und einer der

ihn schwört. Vgl. auch Dig. 12, 2, 2<5, 2: juris jurandi condicio

proficiscitur ex conventione (liethmann-Hollweg, Civilprocess II S. 580,

53). Cicero pro Roscio com. 46 spricht allgemein von einer „pactio

verborum quibus jus jurandum conprehenditur".

2) Med. 745ff.

AI. isyyov deorq.

MH. 8nw neSov rfjq naxeQa

xohfiov &eü)v xe avvxi&elq änav yevoq.

AI. ti %{>ii(ict öpäoeiv ij xl (xtj Sydoeiv; Xtye.

MH. fifjx
1

aixdq ix yijq orfg fy' ixßalelv noxe,

fi/ix' akkoq t/v xiq xiov ift&v {yßpüv ayetv

AI. SfiWfxt Vi/v xal kafinoöv "Hkiov <päog

9eovq xe ndvxaq ififievetv « aov xli-io.

MH. aQxel- xi 8ox«> xyöe \iftivwv nd&oiq;

AI. 8 xolai övooeßovot ytyvexai ßQOXüiv.

3) Vgl. auch die Wendung oQXovq avvdyai hei Eur. Iph. Aul. 58.

Nicht immer tritt die Form des Vertrags so deutlich hervor. Odysseus,

wie er Od. 10, 342 ff. berichtet, sagte zur Kirke-.

oW uv iyu> y
y

i&ü.oiui xefjq imßt)iievai evvijq,

et w fioi xkairjq ye, &ed, (xiyav oqxov öuöooai

pt) xi ftoi abxy Tcfjtia xaxdv ßovlevotfiev äXXo.

Darauf erzählt er weiter:

ojq £<pafiriv, tj 6' avzix' dxwfivvev, ioq txitevov.

uvxdo fael y ofioaiv xe xeXei-xrjaiv xe xov oqxov,

xai xbx lyia KiQxtjq inlftv neoucaXXioq eiv^g.
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eine Strafe, was weiter bemerkenswert!» ist, hat nicht die

sonst übliche Form des Fluches; vielmehr bleiben den Worten
nach die Götter hier ganz aus dem Spiele und aus einer

Obligation gegen diese (o. S. 36ff.) fängt der Eid an sich in

eine Abmachung unter Menschen zu verwandeln. Dieselbe

Neigung, in der Schwur-Handlung die Götter möglichst bei

Seite zu drängen, verräth sich aber auch in der Taurischen

Iphigenie. Nicht bloss erhält hier die Schwurhandlung in

Folge des gegenseitigen Fragens und Antwortens der beiden

Zusammenschwörenden, des Pylades und der Iphigenie, so

wie der freiwilligen Unterwerfung unter bestimmte Strafen,

die sie sich selber setzen, das Ansehen einer Vertragsschlies-

sung sondern, als nun nach vollzogenem Schwur dem
Pylades Bedenken kommen, ob er im Stande sein werde ihn

zu erfüllen, lässt er sich von dem bereits geschworenen Eide

für gewisse Fälle entbinden und zwar nicht, wie man er-

warten könnte, durch seinen Schwurgott Zeus, sondern durch

Iphigenien. 2
) Sonst sind es die Götter, die vom Eid ent-

Hier wird zwar durch den Eid ein Vertrag, den beide schliessen. be-

kräftigt, aber der Eid selbst hat nicht die Form des Vertrags.

1) Iph. Taur. 744 ff. Kirchh.:

14*. dwoa), )Jyeiv %QTt), xfjvfis xolq £ftolq tpi/.oiq.

UY. xolq oolq tpD.oioi yoctftfiax' änodwau) xäöe.

14*. xaybi ah oatooj xvaviag h£a> ntxoaq.

JIY. xiv* ow inöfivvq xoiaiö* ogxiov 9eibv;

14*. "Agxefuv, iv ijOiiEQ Swßaoiv xiititq

JIY. iyw «f avaxxd y* ovgavov, oefivbv dia.

14*. ei <T ixXmtav xbv oqxov &Öixoit]q tut;

11Y. avoaxoq efyv xi 6h av, /n) owoaoa fte;

14*. /xi'jxoxe xax' "Apyoq £,öjo' izvoq &elt]v nodöq.

T1Y. axove 6r) vvv 8v nagq/.&of/sv Xöyov.

14*. äXX* ovriq tor' axaigoq, tjv xaXüaq

Vgl. hierzu auch L. Ott, Beiträge zur Kenntnis» des griech. Eides S. 27 f.

2) S. die Worte o. S. 51. 1. Aehnlich muthet Daemones in Plau-

tus Rud. 1414 (= V 3, 58) dem Gripus zu den Kuppler des Eides zu

entbinden, den er jenem bei der Venus geschworen hat (1332ff. =*

V 2, 45 ff.): juris jurandi volo gratiam facias. Vgl. Grotius, De jure

belli ac pac. II 13, 18. Danz, Der sacrale Schutz S. 29. An einen

einzelnen Fall dieser allgemeinen Controverse rUhrt Ulpian in Dig.

4i>, 4, 13 pr.: Et per jusjurandum liberti hnpositam (Mommsen f. inter-

positam) operarum obligationein per acceptilationem tolli verius est.

Uebrigens setzt auch was Plutarch Lykurg 29 von Lykurg sagt, tyvut

(xtjxtxi xolq notixaiq aqdvai xbv oqxov, voraus, dass es in seiner Macht
stand die Bürger des ihm geschworenen Eides zu entlassen.
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binden 1
) und noch in neuerer und in neuester Zeit ist die

Frage erörtert worden, in wie weit auch Menschen, und

wären es die Statthalter Gottes auf Erden, von der Verpflich-

tung lösen können Eide zu halten, die im Angesichte und

unter Anrufung der Gottheit geschworen wurden. 2
)

Wurde der Eid einmal für einen Vertrag unter Menschen

angesehen 3
), so ergab es sich von selber, dass er nur so

weit reichte als die Rechtsgemeinschaft und dass, wo diese unter

Menschen abgebrochen war, auch keine giltigen Eide statt-

fanden. Weil nun mit Piraten keine Rechtsgemeinschaft

irgend welcher Art besteht, so bestreitet Cicero auch die

1) S.o. S. 60f. «52. 3. Vgl. auch Aisch. Eutn. 611 Kirchh.: Sgxog

yctQ o$u Zrjvöq layytc nXlov. — Das Gegenstück bei Xenoph. Anab.

II 5, 38 u. 41, wo die Menschen den Göttern auch die Strafe für den

Eidbruch abnehmen, und zwar eben die Menschen, mit denen der Eid-

vertrag geschlossen wurde, nicht dritte, die sich als Richter aufwerfen

(vgl. aber auch Livius V 11, 16 numquam deos ipsos admovere nocen-

tibus manu«; satis esse, si occasione ulciscendi laesos arraent).

2> Fufendorf, De jure nat. IV 2 § 8 u. 24. Vgl. Grotius, De jure

belli ac pac. III 1, H>: non cum homine tantuui sed et cum Deo res

est, cui per jusjuranduiu obligamur. Denen, die die sieben Göttinger

Professoren ihrer Eidespflicht durch den König von Hannover für ent-

bunden erachteten, hat J. Grimm geantwortet in der Schrift über

seine Entlassung (Kl. Sehr. 1 S. 35): „späterhin wurde eine weitere

deutung aufgesucht: der könig sei alleiniger dienstherr, ihm allein,

keinem andern, sei der eid geschworen, in seiner macht stehe es den

diener von dem eide zu entbinden, gewis, der könig ist der einzige

herr, gewis, der eid ist in die hand seines bevollmächtigten abgelegt,

dennoch steht es nicht in der macht des königs, den einmal vor gott

ausgesprochenen zu lösen 44
. Zu den mancherlei nicht schönen Dingen,

die aus der Zeit der Demagogenverfolgung erzählt werden, gehört es,

dass man Angeklagte ihres früheren Eides entband und sie dann

einen neuen im entgegengesetzten Sinne schwören Hess: Hermann
Reimer. Georg Andreas Reimer S. 45. Auch Alexanders des Grossen

Meinung war es, dass der neue Herrscher von dem seinem Vorgänger

geleisteten Schwur entbinden könne: s. o. S. 60, 1. Wo das Gesetz

Herrscher ist, kann es vom Eide entbinden, sogar vom Fahneneid,

UXvxsv zöv tlgxov 6 v6
t
uo<; nacli der Meinung wenigstens des Ver-

ginius bei Dion. Hai. Antiqu. XI 43.

3 t Etwas Anderes ist es natürlich, wenn Sqxoq, weil Eide sich in

der Regel mit Vertrügen verbanden, dann auch selber geradezu die

Redeutung von Vertrag annimmt, wie z. B. schon bei Aisch. Agam.

1538 ff. Kirchh.: iyw d' oh i&skut öalfiovt töj IlXeio&evidüiv Sqxovq

(tefttvrj täte pev otiyytiv xxh
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72 8. Der Eid ein Vertrag.

Verbindlichkeit von Eiden, die diesen geschworen werden. 1

)

Mag dies immerhin der Strenge stoischer Logik und Ethik

zu entsprechen scheinen 2
), so ist es doch eine Anschauungs-

weise, deren Spuren vor dem Auftreten der Stoiker begegnen

und die keineswegs in die Räume einer Philosophenschule

gebannt ist. In Sophokles' Elektra weist Orest den Päda-

gogen an, die falsche Nachricht vom Tode des Orest zu

bringen und diese Lüge durch einen Eid zu bekräftigend)

1) De off. III 107: Ut si praedonibus pactum pro capite pretiuui

non attuleris, nulla fraus est, ne si juratus quidem id non feceris.

Nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis
hostis omnium. Cum hoc nec fides debet nec jusjurandum esse com-

mune. Julius Cäsar hielt bekanntlich sein den Piraten gegebenes Ver-

sprechen (£nTjyyei).aio Polyain. VIII 23, 1), aber freilich auf eine

Weise, wodurch das Halten illusorisch wurde. Pufcndorf, De jure

naturae IV 2 § 8 findet hierin „inanis religiositas, cum perinde sit non
solvere et solutum confestim recuperare". Er stellt sich auf die .Seite

von Cicero, wahrend GrotiuB, De jure belli ac pac. III 19, 2 diesem

entgegenhält, dass den Piraten gegenüber zwar das jus gentium auf-

gehoben ist, aber nicht das jus naturale. Als solche, mit denen keinerlei

xoivatvla möglich sei, werden die hjoxai auch von Piaton bezeichnet

Ciorg. 507 K.; keimen sieht man diese Vorstellungsweise schon bei

Homer, wenn er seinen Achill sagen lässt II. 22, 2(30, dass zwischen

Todfeinden so wenig als zwischen Löwen und Menschen Sgxta maxa
möglich seien. Wie erblasst aber alle solche Theorie vor dem Glänze

der Heiligkeit, mit dem Gustav Schwab in dem bekannten schönen

Gedicht seineu Johannes Kant umgeben hat!

2) Heine zu Cicero De off. III 107.

3) El. 47 :

ayyel).s <P oqxio TtgoauSeiq ö&oivexa ti&vrjx' X)gtatTjq xx)..

Ich halte die reberlieferung dieser Worte für richtig, obgleich man
sich öqxov für u'gxw könnte gefallen lassen. Auch Vahlens scharf-

sinnige Ausführungen (De emendatione Soph. Herl. Progr. 1883 S. 7 f.)

haben mich nicht überzeugt, dass das Wort oQxoq überhaupt hier nicht

am Platze sei. Es ist richtig, der Pädagog schwört nachher nicht

(Göüff.), wie ihm doch, der Ueberlieferung nach, Orest aufträgt. Aber

es ist dies auch gar nicht nöthig, da Klytaimnestra seinen Worten
ohne Weiteres Glauben schenkt; der Pädagog findet die Situation

schliesslich anders vor, als Orest voraussehen konnte, und muaste da-

nach dessen Auftrag in der Ausführung etwas abändern. Ich glaube,

soviel Realistik dürfen wir auch in einer Tragödie des Sophokles

dulden. Ausserdem ist die Möglichkeit, dass der Dichter sich die eid-

liche Bekräftigung nachträglich gegeben dachte, als der Pädagog mit

Klytaimnestra ins Haus gegangen war (799ff.). Auch in Goethes Faust
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Diese Aufforderung hat man geglaubt damit entschuldigen

zu können, dass Orest auf Befehl des Delphischen Gottes so

handele l

); aber zum Meineid hatte er keinen Befehl sondern

nur zu listigem Vorgehen. Es bleibt daher nichts übrig als

anzunehmen, dass in Orests, und also auch in des frommen
Sophokles, Augen Menschen wie Klytaimnestra und Aigisthos

gegenüber selbst der Meineid gestattet war. Zwischen ihnen

und Orest war jedes Band des Rechts zerrissen, so wie nach

Cicero zwischen den übrigen Menschen und Piraten, sodass

er an ihnen nicht freveln konnte, wie man nach deutschem

Hecht gegen die in Unfried gewiesonen keinen Frevel be-

gehen konnte. 2
)

wird das in Aussicht gestellte gültige Zeugnis» des Faust und Ale-

phistopheles, da-ss des Ehhcrrn der Frau Marthe «ausgereckte Glieder

in Padua an heiiger Stätte ruhn", zwar unzweifelhaft abgelegt, aber

nicht vor Augen und Ohren des Zuschauers, sondern hinter der Bühne.

— Uebrigens wäre dies nicht der einzige Fall, wo auf einen Eid hin-

gewiesen wird, der an dem gewiesenen Orte fehlt. In Soph. Antig.

394 spricht der Wächter von einem Schwur den er geleistet nicht

wieder zu kommen (dt' oyxwv xainsq tov anwfwzos) ; seine Worte deuten

auf 329 zurück, wo es aber nur heisst oix fo»' Snwg dtpei av rftfp'

i)Mvra fxe. Auch Trach. 1223 Dind. wird man die navQwcc oQxia

kaum anders als auf die einfache Versicherung in 1218 beziehen können.

In Horn. h. in Mercur. 5 19 IT. kommt Hermes der Aufforderung Apolls

nach ihm fte&v fiiyav Zqxov zu schwören, die Erfüllung dieser Auf-

forderung aber hat sich der Dichter begnügt mit den Worten ino-

exöfievoq xaxivevoe nur anzudeuten.

1) So schon der Scholiast und danach Camerarius und Andere.

2) J. Grimm, Kechtsalt. S. 40 f. 154. Feminam Bannitam impune
adulterio corrumpi sagt Julius Clarus angeführt von Grotius, De jure

belli ac pacis III 19,2, lc. Den Vespasian bestimmte man, das den

jüdischen Gefangenen gegebene Treuwort (jüatBiq) zu brechen, indem

man bemerkte /xtjöhv xatä *lov6aiotv daeßig slvai: .Joseph. De hello .lud.

III 10, 10. In ähnlicher Weise war nach antiker Anschauung der

Tyrann rechtlos, von dem Seneca De benef. VII 19, 8 sagt: quiequid

erat quo mihi cohaereret, intercisa juris humani socictas abscidit. In

einer rhetorischen Controverse des älteren Seneca (Excerpta IV 7

S. 388, 15 Bu.): non putavi adulterium uxorem tyranni polluere, sicut

nec homicidium tyrannum occidere. Die Tarpeja tödteten die Sabiner,

nc quid usquam fidum proditori esset fLiv. 1, 11, 7). Vgl. hierzu

Grotius De jure belli ac pac. III 19,2, 1. Auf dieselbe Grundanschau-

ung leitet sich auch zurück das verrufene: haereticis non est servanda

fides. Vgl. noch Adelheid zu Weisungen im Götz 11: Was habt ihr ver-

sprochen V und wem ? Einem Manne, der seine Pflicht gegen den Kaiser
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Die bisherige Betrachtung hat an dem Eid eine Seite

hervorgekehrt, auf der er berührt erscheint von einer allge-

meinen geistigen Bewegung der Zeit. In seiner Auffassung

zeigen sich dieselben Wandlungen wie in der des ihm so

nahe verwandten vofioq. Auch der Eid ist eine Art Gesetz.
*)

Als daher der Kampf gegen das strenge Recht begann,

schlug er auch auf das Gebiet des Eides hinüber und führte

dazu, dass man hier wie dort sich der Knechtschaft des

Buchstabens zu entwinden suchte. 2
) Aber mehr als das, die

und das Reich verkennet, in eben dem Augenblick, da er durch eure

Gefangennehinung in die Strafe der Acht verfällt, Pflicht zu leisten,

die nicht gültiger sein kann als ein ungerechter gezwungener Eid! —
Entbinden nicht unsere Gesetze von solchen Schwüren?" Noch leichter

machten es sich Schärtlin und die Seinigen und „absolvirten" ihre in

rechtem Kriege gefangenen Leute „von dem unziemlichen Ayd", den
diese dem Kaiser hatten schwören müssen nie wieder gegen ihn und
das Haus Ocstreich zu dienen: Schärtlin, Lebensbeschreibung (Frank-

furt u. Leipzig 1777) S. 117. Ueber die Wortklauberei, die man sich

dem „bösen Feind" gegenüber erlaubte s. o. S. 47, 1; noch weiter

geht das Sprichwort, welches erklärt, dass man dem Teufel keinen

Schwur zu halten schuldig sei (Göschel, der Eid S. 175). In diesem

Zusammenhang liegt eine Rechtfertigung des Sophokles, die auf andere

Art L. Schmidt, Ethik d. Griech. II S. 5 versucht hat, indem er in

Orests Aufforderung zum Meineid ein Zeichen der Rohheit sieht, die

der Dichter in seiner Elektra dem Heldenzeitalter leihe.

1) Daher wird wenigstens von Späteren mit den Worten vb/ioq

und uQxog gewechselt oder beide treten doch im Sinn einander äusserst

nahe. Hierokles Comment. in Aur. Carm. bei Mullach fragm. philos.

I S. 421 ff.: Nb/xov iv xolq ngoxiooiq äne<pi}vä[i£&a r/)v dsi woowtoq
$%ovoav ivigystav xov 9eov, xyv diölwq xal dtgiivnaq xä navxa npbq

xb etvai naodyovoav. "Oqxov öl vüv enoptvioq &v xä vbfup Xiyoifiev

xfjv iv xavxbxtjxi xä navxa öiaxtjoovoav alxiav xal ovxa>q ahxä ßsftai-

ovfitvrjv, toq iv doxov nloxei XQaxovfieva xal öiaadi'C.ovxa xov vbfiov xijv

xdgiv, loots dnoxeleofta xov örj/xiovgyixov vöfiov elvai xb dnäQäßaxov
xrjq iv xolq ÖTj/xLovQyij^eioiv siTagiaq xxL xtk. Philon, De special, legg.

p. 272 M. : Nbfioi öl xal &eo{xol xi exeybv eioiv ij (pxoeatq legol Xbyot

xb p&ßaiov xal xb ndyiov ig avxüiv exovxeq, ioq 'oqxwv döia<pogelv; "Iaxat

öl näq ivwfxöxtoq äöixa öfxbv, %xi evoQxsi filv ov, xbv öl noXXrjq <pvXaxi}q

xal intfieXelaq d^tov floxov ävaxginei, <y xä xaXä xal Ölxaia ima<pQayi-

&iau Schon J. Grimm, Rechtsalt. S. 893, fand es bemerkenswert^
dass in den schwedischen Gesetzen „lag" (=« lex, jus) oft auch so viel

als Eid ausdrücke.

2) Daher xänisixTt nobaSev ^yovvxai ölxrjq von den Göttern, inso-

fern sie das Brechen erzwungener Eide entschuldigen sollen (s. o.
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,
Ansicht, welche die Verbindlichkeit der Gesetze nicht mehr aus

göttlicher Institution ableitete, sondern auf menschlichen Ver-

trag zurückführte, streckte sich auch zum Wesen des Eides

hinüber, wie sie ja auch an das Verhältniss des Herrn zum
Sklaven rührte. 1

) Die Freiheit des Willens sollte auch hier

gewahrt und der Mensch keinem Gesetze unterworfen werden,

als das er sich selbst gegeben. Damit ist nur das Ende
einer Entwicklung bezeichnet, deren Anfänge sehr weit zu-

rückliegen: denn schon bei Homer und Hesiod werden wis-

sentlicher und unwissentlicher, absichtlicher und unabsicht-

licher Meineid zwar nicht im Namen, aber doch den Wir-

kungen nach unterschieden. 2
)

9. Begriff des Meineids.

Verwandt der Frage, ob Meineid begangen wird nur am
Buchstaben oder auch am Gedanken, ist die andere, ob er

begangen wird in der Gesinnung schon oder erst durch die

That; jenes ist eine Frage, die auch in die Sphäre des Rechts

fällt, während diese nur in der Moral aufgeworfen werden

kann. Mehr als es nach der dürftigen und zerstreuten Ueber-

lieferung den Anschein haben könnte, hat diese Frage die

Alten beschäftigt. Zwei Häupter der stoischen Schule haben

sie erörtert Kleanthes kam zu dem Ergebniss, dass Jeder,

der schwört, in dem Augenblick, wo er schwört mit der Ab-

sicht den Schwur nicht zu halten, einen Meineid leistet 3
);

Chrysipp dagegen meinte, dass ein Solcher nur falsch schwöre

(ytvöoQxtl) und meineidig erst dann werde, wenn es an der

8. 00, 1). Lieber tmeixeia und strenges Kecht im Beobachten der

Gesetze s. meine Abhandlung über den "Ayg. Nö/nog: Abhh. der philol.

bistor. Cl. der Sachs. Gesellsch. d. W. XX S. 55 ff.

I i C. Fr. Heriuann-Thalheim, Griech. Rechtsalterth. S. 30.

•2) S. o. S. 50. «5, 2. Dass die Götter erzwungenen Eiden gegen-

über Nachsicht üben, liegt aucli in dem Sprichwort, dass sie Liebcs-

schwüre nicht ahnden (s. o. S. 02), und dieses Sprichwort kannte

ebenfalls bereits einer der hesiodischen Dichter: fr. 4 Kzach.

3) Stob. flor. 28, 14: KXtav&tjt; ttprj xov öfxviovxa fjxoi eioQxelv fj

lmo(>xtiv xa9? 8r v/xwai xqövov iäv fiev yaQ ovxotq öftviy ü>? imxeMouiv

to xaxä xbv Zqxoi; evoQxetv, iav riQÖileoiv ^ro»»» /xfj tntxeteiv,

imotfxetv.
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76 9. Begriff des Meineids.

Zeit sei das im Eid Gelobte zu thun und er dies unterlasse. ') -

Von anderer Seite wurde daran festgehalten, dass wahr und
falsch nicht der Schwur selber, sondern höchstens sein Inhalt

sei, dass vielmehr beim Schwur selber nur von tvoQxelv und.

IjtioQxelv die Rede sein könne 2
), d. h. doch wohl nur von

1) Stob. flor. 28, 13: XoicLnnoq Sia<pioeiv t<ptj xb dXtj&oQxeZv xov

siooxeZv, xal zd imooxeZv xov ysvo'oQXtZv. xdv fxkv öpvvvxa xa&* Sv

dfivvei xaiQÖv nävxuiq tj a?.r}9onxeZv tj yevöoflxetv xb yaQ öuvtfievov vnC

avxov tj äX^9eg elvai fj xptvöoq, imidlj ägiutfia xvyyavu öv xov 6h öpvvvxa

,«») nävxatq xa&" t)v 6/xvvet yobvov tj evogxeZv ij imooxtiv, fixe fifj

Tta.QB<txiv & ZQÖvog, slq b
%

v i} avatponä x<ov Zqxwv iyiyvexo' b\ xqouov

yup ?Jyeo9al xiva tvow&txEiv tj davv&exetv , ovy Öxs avvxi&exai a)X
8tf oi xqövoi ivioxavzai xütv xaxä xdq ojnoloyiaq, ovxat xal evopxeZv

xig xal tTitoyxtlv (j^itfotzat, oxav ol xaiQol 7taoaoxü)Oi, xa&* ovq io/.io-

Xöyijotv tmxtXtasiv xä xuxä xovq oyxovg. Diese Worte sind falsch ver-

standen worden von L. Schmidt, Ethik d. Gr. 11 8 (s. o. S. 6), der

dktj^ooxtZv und yevöonxüv auf den assertorischen, evogxeZv und

iniooxeZv auf den promissorischen Eid bezog. Augenscheinlich ist

aber hier nur von einer und derselben Schwurhandlung die Rede und

mit Bezug auf diese heisst es, dass der Schwörende im Augenblick

der Eidesleistung aXrftooxtZ oder yEvfiooxeZ, später dagegen erst

evoqxeZ oder inioQXti. Chrysippos sowohl wie Kleanthes berücksichtigt

nur den promissorischen Eid. Da aber auch dieser eine Aussage,

abtönet, enthält, nur dass diese Aussage auf etwas Künftiges geht, so

gilt von ihm wie von jeder Aussage, dass er von Anfang an wahr
oder falsch ist, je nachdem nach dem Beschluss des Schicksals die

Verwirklichung ihm bevorsteht oder nicht. Vgl. Cicero De fato 20 f.

Näher als Schmidt kam dem richtigen Verständniss der Worte Grotius

De jure belli ac pacis II 13, 13, 2: Duo ergo debet jurans, primum,

ut verba animo congruant, quod ä?.rj&0QxeZv vocat Chrysippus: alterum,

ut factum congruat verbis, quod idem appellat evoQxeZv etc. Doch ist

seine Auffassung zu eng. Als Chrysipps Ansicht wird angegeben xb

ufivifxevov — ij aXtfthg eivai ij yerdog, faeiö}} agiutfia xvyxdvei ov. Es
handelt sich also nur darum, ob das Geschworene wahr oder falsch

ist, nicht aber, wie Grotius meint, ob der Schwörende es als wahr
oder falsch erkennt. Im Sinne Chrysipps schwört also falsch (yeväoQ-

xeZ) auch derjenige, der im guten Glauben an die Wahrheit seiner

Worte steht. Es ist daher schwerlich richtig, wie Lasaulx über den
Eid bei den Griechen S. 30, 122 tlmt, zum Beleg dafür, dass bereits

die Griechen zwischen Meineid und Eidesbruch unterschieden, sich auf

Chrysipp zu berufen.

2) Vgl. was zur Verteidigung der aristotelischen Ansicht gegen
die Angriffe des Nikostratos bemerkt wird schol. in Aristot. ed. Brandis

p. 87 b 48 ff. : ov yao xb ö/noxixbv o'iövxe dXfj&iq elvai tj rpevSiq, d)J.
y

evooxeZv n"ev ij ixiooxelv iv xuZq ooxoiq eixbg, dXtjOeieiv tj yeifco&at
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9. Begriff des Meineids. 77

subjektiver Wahrhaftigkeit und ihrem Gegentheil. Der An-
sicht, die hiermit der chrysippischen entgegengestellt wurde,

scheint sich die peripatetische Schule angenommen zu haben
und zwar mit Erfolg. 1

) Schon Aristoteles theilte sie und sah

sich deshalb, wenn kjttöQxslv hiernach der Schwurhandlung

selbst verbleiben sollte, genöthigt zur Bezeichnung des Eides-

bruchs eine andere Wendung zu wählen. 2
) Aehnlicher Wen-

£i> avxolq oty oibvxe, xrtv negl dXtjdwv öfiboy xiq tj ipevSCbv xal xb

{kxvfiaotuedv öh nXeovd^ov xä> (kcv/iaxi na^a xb d^twfta xal xb yexxi-

xbv Tw (iovifta) (V) ovxe dXq&tq iaxiv y yevdtq, dXXä tifioia dXq&iaiv rj

yevdtoiv dXX
1
avxai ftev dnb xqq Sxej'ix^g dxQißeiaq laxwoav alXvasiq'

HTjTtoxB äe anXo't'xwxeQov ineX&eTv Sei xib Xbyv>' xb yag df/oxixbv „v»)

xtyv ^Brjväv" ovxe aXifthg ofoc yevöoq 6tjXol . . . Hier, wo man gern

weiter lesen möchte, bricht leider das Excerpt bei Brandis ab.

1) Es scheint, das» diese Ansicht sich sogar in der stoischen

Schule einnistete; wenigstens wird in der Darstellung dieser Lehre

bei Diog. Laert. VII «6 das bpxucbv vom a&wua unterschieden und

nur dem letzteren das dXtj&tq und tpevöoq vorbehalten (vgl. auch

Menage z. St.). Ist dies gegen den Sinn Chrysipps, so entspricht ihm

dagegen Ciceros Definition De off. III 108: Non enim falsum jurare

perjurare est, sed quod ex anirai tui sententia juraris, sicut verbis

coneipitur more nostro, id non facere perjurium est. Anders wieder

Achill. Tat. VIII 12, 7 xbv Zqxov yevdovxai vom Bruch des Eides;

ebenso Tioaa<p&Qvriq it u>//oaev evBvq hpevoaxo bei Xenoph. Hell.

III 4, ü.

2) Wenigstens weiss ich mir die Worte beim schol. II. 3, 27G =
fragm. Aristot. 143 Akad. Ausg., die L. Schmidt, Ethik d. Gr. II 455

unverständlich findet, nicht anders zu erklären. Es handelt sich um
das Problem, ob und in wie fern nach dem beschwornen Vertrage

zwischen Griechen und Trojanern und in Folge des Treubruchs des

Pandaros die Trojaner bestraft werden können. Man hatte die Mei-

nung aufgestellt, der Dichter halte die Trojaner für meineidig, und

diese gegen einen solchen Vorwurf verteidigt. Aristoteles sagt nun,

der Dichter stelle die Trojaner zwar nicht als meineidig dar, wohl

aber als eidbrüchig: beides, tmotixrioai und ßXdipai xbv öqxov, dürfe

nicht verwechselt werden: tptjol 6' 'AQiaxoxiXriq, ort owf b nottjxtjq Xiyet

wg £mu)QXT}oav, xafhxnep in aXXutv „u>£ (pdxo xai b* iniopxov w/xooev",

d?X ort xaxdoaxoi fjcav aiiol yao iavxoTq xaxtjQaaavxo tlnbvteq

„Ztv xvdiaxe ntyioxe xal d&dvaxoi OeoI aXX.oi bnnbxEQoi nQuxegoi

vnsQ Öqxim ntjfit'jvfiav, u>öe 0(p iyxitpaXoq z«!*«AlS P*tn Öde oivoq".

ovx tntuiQxtjoav f*$v ovv, ixaxovpytjoav Sb xal ZßXayav xovg

bgxovq' indyaxoi ovv tjaav xavxd xot xal'Uga neiyäzai £{• avxüiv iov

xaxtjodoavto ysvtoitai avxolq zijv ßXdßrjv evgaf*tvu)v yä(> txtivoiv

„bnnöxegoi . . olvoqu % "Hya avxb xovxo naoaxeXevexai xfj 'Adyvä
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dnngen hatte sich schon die homerische Dichtung bedient. 1

)

Später braucht man wohl
;
in Ubereinstimmung mit Chrysipps

Theorie (in wie weit etwa in Zusammenhang damit, entscheide

ich nicht), kjtioQxstv und IxioQxla insbesondere vom Eides-

bruch 2
)', doch hat man schliesslich besondere Worte für diesen

Begriff gebildet 3
) Im schroffsten Gegensatz zu Chrysipp,

der in fast juristischer Weise nur die ausgewachsene ans

Licht tretende Handlung in Betracht zieht, befindet sich Eu-

sebios 4
), indem er als Moralphilosoph der keimenden Hand-

„£X&e7v iq Tquxov xal \Axai5>v yriXomv atvijv, neipav 6* &q xev Tgibeq

vnsQxi'6avxaq \4yaioiq clq^wol tiqoxsqoi toty uQxia 6t]XfjOao9ai
u

. xd 6h

ßläyai ovx eoxiv iTiioQxrjoai.

1)
e

Y7i8(> ogxia 7tr][iijvcu, dT]Xjjoao9cu 8. auch vor. Anm.
2) Auffallend Joseph. De bello Jud. 118,6: xd 6h dfivvetv negua-

xavxai (die Essener), /et^ov xi xfjq imogxiaq imoXafißavovxeq. In der

Geschichte des Klcomenes und Archonides Aelian V. H. 12. 8. Kleo-

menes hatte dem Archonides zugeschworen, wenn er zur Herrschaft

gelange, wolle er Alles avv xy avxoü xe<pa?.y ngdxxeiv: Kaxaoytov

ovvxfjV agx*tv* anoxxeivaq xbv hxalgov avxov, xal änoxglvaq xijv xe<paXr)v,

xal fiiXixi iv axsvsi ifißaXüv, önbxe fiiXXoi xi Tigaxxetv, xä> ayytiio

TiQoaxvyaq, eXeyev Zaa htgaxxe' Xiywv, fiij nagaanov6eXv firjöi iniog-

xelv, ßovXeveo&ai 6h j*exä xr
{q 'Agxa>vl6ov xnpaXtjq. Im Ev. Matth. 5,

33 ist zu unoöcoosiq x<p xvgito xovq ügxovq aov der Gegensatz inwg-

xtfoetc, zum Malten der Eide das Brechen derselben. Ebenso bei

Plutarch Aristid. c. 25. Die gleiche Bedeutung hat imogxtfv aber

schon bei Piaton Apol. p. 35c und Isokr. 18, 3, ausserdem im hippo-

kratischen Eide, wo dem dgxov xöv6e imxeXta noüovxi xal pfi £vyxe-

ovti gegenübersteht nagaßahovxi xal imogxovvxi (Littre IV 632).

Lebrigens kann auch der deutsche ^Meineid" die gleiche Bedeutung
erhalten, wie J. Grimms Worte zeigen (Kl. Sehr. 1 28): „der grund
ist, weil ich eine vom land, in das ich aufgenommen worden war,

ohne alles mein zuthun, mir auferlegte pflicht nicht brechen wollte,

und als die drohende anforderung an mich trat, das zu thun, was ich

ohne meineid nicht thun konnte, nicht zauderte der stimme meines

gewissens zu folgen".

3) nagogxtlv und nagogxta. In der Vorbereitung sehen wir diese

Bildung auf der Inschrift von Eretria (Inscriptt. jurid. Grecques S. 150),

wo lmypt}ipii,u naga xovq
r
6gxovq (56) unterschieden wird von el 6h

htiogxioi (55). Ebenso Ttagä xovq ogxovq vom Eidbruch bei Isokr.

18, 2. Lykurg g. Leokr. 77. Polyb. III 26, 7. Vgl. auch Pindar OL
13, 82: xtXtl 6h #£Ü)v övva/uq xal xäv nag ogxov xal nagä iXni6a

xovyav xxloiv.

4) Leider sonst unbekannt, üeber ihn vgl. Mullach fragin. philos.

III 5 f. und dagegen Zeller Phil. d. Griech. V 3 729, 4.
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10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet. 79

lung bis in die Seele nachgeht und die blosse Absicht des

Eidbruchs, auch ohne nachfolgende That, schon als Meineid

verdammt 1

) Damit war in der Beurtheilung des Meineids

eine Höhe des sittlichen Standpunkts erreicht, die man
christlich nennen möchte 2

), wenn nur nicht nach der Mei-

nung von Griechen bereits des fünften vorchristlichen Jahr-

hunderts 3
) auf demselben Standpunkt der delphische Gott

gestanden und an dem Spartaner Glaukos und seinem ganzen

Geschlecht den blossen, vorübergehend gehegten, aber nicht

zur Ausfuhrung gekommenen Gedanken des Meineids be-

straft hätte. Diese eine Thatsache lässt mehr als vieles

Andere einen Einblick thun in das Hin- und Herwogen der

Urtheile über den Meineid und damit auch der Ansichten

über das Wesen des Eides.

10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft

schwindet.

Was ist der Eid, sein Wesen und seine Arten, wie weit

sind wir an ihn gebunden, wo läuft die Grenzlinie zwischen

ihm und Meineid — alle diese Fragen hatte man erwogen

1) Stob. flor. 28, 13 = ekl. 3, 16 Hense: <Prjfil Tidvxa xbv JtQoat-

qeoiv xov imoQxrjocu avaöegafievov xal inoQft^oavxa inl xbv ttyxov,

(l xal fifj ineXdoei xb epyov xijq imoQxltjq xvxy xivl tj xal xij> ßov-

Xq9rjvat xbv dnaixiovxa, öfunq airxbv Hxetv yvu)ftt}v t^v xov xpevööpxov

xal elvai xrjq hcl xy {nooxiii hpiaQxd6oq xyq dipeiXevßhigq xaxd xibv xal

egyut iinoQxrjodvxwv evoyov xifi(OQiyq.

2) Vgl. Ev. Matth. 5, 21 f.: 'Hxovaaxe, oxi ifäifrQ xoZq dgxaioiq-

ob <povtioeiq ^Eybi 6h Xiyto vfitv oxi näq 6 ÖQyi^b/xevoq xiö d6eX(p<5

tlxfj xxX. 27 f.: 'Hxoioaxe, öxt i^Hhj- oi> tioi%evoEiq. Eyu> 6h

Xiy<o i'filv, oxi näq 6 ßXhcwv yvvatxa ngbq xb iiti&vftfjoai aixijq, fj6q

£fiol%evoev avxijv iv xjj xag6ta avxov. — Hierzu nehme man noch 33 f.:

IldXiv ijixovouxe, oxi iföiih] xolq Avalon;' obx imoQxrfoeu; , ano6watiq

6s xt]> xv(tlt? xovq ogxovq aov.
y

Eybi 6h Xtyat vfüv ^ öfxbaai oXtoq xtX.

An diese und andere das Gesetz reformirende Aeusserungen der Berg-

predigt klingt auch in der Form an da» Fragment des Eusebios bei

Stob. flor. 27, 13: ol noX).ol xotq dv&gdmoiq xb evogxovq elvai avxolq

naQatviovoiv iyib 6h xal xb dpx^v PI0* Bvnexkoq dfivvvai oaiov

anoipalvofiat.

3) Die Geschichte erzählt Leotychides bei Herodot VI 86 mit der

Nutzanwendung am Schluß»: ovxw dya&bv (xrj6h 6iavo£eo&ai nepl

Ttaoa&ijXTjq aXXo ye ij änaixeövxwv dno6i66vat.
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80 10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet

und sehr verschieden beantwortet. Auch darauf war man
aufmerksam gewesen, dass er sehr verschieden auftritt bei

den verschiedenen Völkern, ja nach den verschiedenen In-

dividuen, die sich seiner bedienen. Immer erschien er als

ein rechtliches Verhältniss, in der Regel zwischen Göttern

und Menschen, aber später wenigstens mit der entschiedenen

Neigung ein Rechtsgeschäft bloss von Menschen unter ein-

ander zu werden. Als Rechtsgeschäft aber war er an feste

Formen gebunden, die sich nur auf die Institution eines ein-

zelnen persönlichen Urhebers zurückfuhren Hessen. Was man
in historischer Zeit mehr als ein Mal erlebte, dass Fürsten

und Gesetzgeber auch über die Formen des Fides Beson-

deres bestimmten, das übertrug man in seine Anfänge. Wie
der Kaiser Claudius 1

), wie Solon 2
) und Andere 3

), so sollte

auch Rhadamanthys besondere Arten des Eides aufgebracht

haben 4
), und da auch das Rechtsleben der Götter des Eides

nicht entbehren konnte, so galt hier als der Urheber einer

eigenthümlichen Form desselben der Herrscher des Götter-

staates, Zeus. 5
) Den Eid überhaupt, nicht bloss eine einzelne

Form desselben, bei den Menschen eingeführt zu haben,

dieses Verdienst schrieb man dem Cheiron zu 6
) und zwar

in einem Athem damit, dass er den Menschen die Bahn der

Gerechtigkeit gewiesen habe, sodass also auch hier wieder

das Recht und der Eid an einander gekettet scheinen.

Stoff zu besonderen Schriften bot hiernach der Eid schon

den Alten, und sie sind auch geschrieben worden. 7
) In

welchem Interesse aber, entzieht sich unserer Kenntniss und
ist namentlich darum schwer zu entscheiden, weil man schon

im Alterthum den Eid von den verschiedensten Seiten be-

1) Cassius Dio 60, 5: xifV re r^tjv x^v Awvtccv hlfxrjaev

ralq ywai&v oqxov tö Svofta avxijq noiEioScu xsXevoaq.

2) Pollux 8, 142 (Usener Götternamen S. 159 f.).

3) S. o. S. IG, 1.

4) Bei der Gans, beim Hnnd u. dergl.: vgl. z. B. schoL Ariat.

Vögel 521. Auch von Numa berichtet Plutarch Numa IG, dass er den
Schwur bei der Illazig eingeführt habe.

5) S. o. S. 19, 1. Damit soll wohl nicht in Widerspruch stehen

Hesiod. Th. 805 : toiov &q oqxov §&evto 9sol ^xvyör; &<p&ixov

vo\oq xtX.

G) S. o. S. 3.

7) Ziebarth, De jure jurando S. 7, 1 vgl. S. IG, 1.
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10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet. 81

trachtete, der logischen 1

), rhetorischen 2
), der moral-philoso-

phischen und juristischen, ja sogar der ganz äusserlich for-

malen, grammatisch-philologischen. 3
) Ja warum sollte man

nicht schon im Alterthum ein religionsgeschichtliches Interesse

am Eid genommen haben 4)? Dieser Annahme dient eine

ansprechende Vermuthung, die eine Schrift über den Eid

neben einer über Sprichwörter erscheinen lässt 5
); und in der

That hat er mit diesen nicht bloss das gemein 6
), dass beide

festgewordene Formen der Rede sind 7
), mit denen man eigene

Behauptungen bekräftigt, sondern auch dass wie aus jenen

alte Weisheit des Volkes redet {xaXaiaq (piZoOofplag kyxara-

Xufifiaza), so in diesen sein Götterglaube erscheint.

Und wie das Denken über die Götter eine Frucht des

Zweifels ist und wieder in neue Zweifel verstrickt, so war
das nach allen Richtungen zu sich erstreckende Nachdenken
über den Eid ein Zeichen, dass es wirklich mit ihm bedenk-

1) S. o. S. 4, 5 u. 8. 75 ff. Hierher gehört auch die Eintheilung

des dfiouxdv in anofxouxdv und xaxoyLOXixbv schol. in Aristot. ed.

Brand, p. 93b 22 f. vgl. schol. II. 1, 232.

2) S. o. S. 4. S. 7, 1. 8. 63f.

3) Vgl. die Bemerkung über vi/ AI für vi\ dia bei Herodian II

903, 30 ff. Lentz. (Lobeck Elem. II 273), oder bei demselben n. pov.

47, 2 (S. 157 Lehre), dass däfxaxtQ in Folge seines häufigen Ge-

brauchs von Manchen für ein Adverb gehalten wurde. Ueber die Be-

deutung der aifxßoXa beim Eidschwur grübelten wie die Neuern so die

Alten schon, wie über das ax^rctgov Achills, dass es die dixtj Stpiq

Baoikela darstelle: schol. II. 1, 234. Eustath. z. St. S. 77, 37 f. 78, 16 u

26 Stallb.

4) J. Grimm, Vorr. z. deutsch. Myth. S. XXXI 3. Der Scholiast

zu den Fröschen 1374 bemerkt wenigstens, dass seltenes Schwören und
der Gebrauch elliptischer Eide von Frömmigkeit zeugen; ähnlich der

Scholiast zu Pindar Nem. 11, 30, nach dem solche Frömmigkeit den

Menschen der alten Zeit eigen war. Vgl. Kratin fr. 231 Kock.

5) Bei Sext. Emp. adv. grammat. 253 ist nach einer Vermuthung
von Wilamowitz, wie Ziebarth a. a. 0. S. 7. 1 mittheilt, xal negl nagoi-

piibv xal Zqx<dv (st. Zqwv) zu lesen.

6> Rabener Satiren 2, 186 (Versuch eines teutschen Wörterbuchs)

nennt den Eid geradezu ein Sprichwort: „Ich will nicht zu Gott kom-

men; ich bin des Teufels mit Leib und Seele"; ist das gewöhnliche

Sprichwort eines gewissen Narrens, welcher gar zu gern aussehn möchte

wie ein Freigeist.

7) Cicero, De off. II 55: id quod a nostris hourinibus saepissime

usurpatum jam in proverbii consuetudinem venit.

Hirzel, Der Eid. 6

Digitized by Google



82 10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet.

lieh stand und der in die Tiefe und Weite sich immer mehr
bereichernden Theorie eine immer ärmer werdende Praxis

zur Seite ging, ärmer an Glauben und ärmer an Ernst 1

)

Vorbereitet hat sich dies schon von den ältesten Zeiten her.

Das Misstrauen, dessen Beseitigung der Eid dienen sollte,

liess sich nicht unterdrücken: es lauerte dem Eide auf und
untergrub seine Glaubwürdigkeit. Dem Schwur des kleinen

Hermes schenkten bereits die Götter keinen Glauben und

beantworteten ihn mit Gelächter (s. o. S. 20, 2). Man steigerte

daher den Eid und unterschied verschiedene Grade desselben,

die einem Mehr oder Minder seiner Glaubwürdigkeit ent-

sprachen (s. o. S. 8 f.).
2
) Demselben spitzbübischen Hermes,

dessen Eid bei den XQofrvQaia des Himmels keinen Glauben

findet, traut Apoll unbedingt, als er den „grossen Eida der

Götter schwört. 3
) Aber bisweilen genügte der einfache Eid

überhaupt nicht, so dass man es nöthig fand ihn zu wieder-

holen, natürlich gern in heiliger Zahl. 4
) Nur verschleiert

1) Die Häufigkeit der Meineide, der verfallende Glaube an den

Eid hat auch in neuerer Zeit dazu beigetragen die Litteratur über die

Eidesfrage zu vermehren: vgl. B. Bauer, Der Eid, im Vorwort

2) J. Burckhardt. Griech. Kulturgesch. I 349: „Allein nun giebt

es schon zu denken, dass in wichtigern Fällen die Ceremonie in der

auffallendsten Weise gesteigert wurde, ganz als ob dem gewöhnlichen

Eide gar nicht mehr getraut worden wäre. Tn Syrakus gab es einen

sogenannten „grossen Eid" im Heiligthum der Thesmophoren" u. s. w.

3) H. in Mercur. 519 ff.

4) Aristoph. Frösche 305 f.:

dlONYZOS.
xatöijiooov.

SANeiAS.
vij töv dla.

dIOXYSOZ.
xavüiq xatönooov.

ZANßfAS.
v*i dt.

dlONYIOS.
optoaov.

ZANSIAZ
vy dia.

Das Gebiet der heiligen Drei ist ein weites. Aehnlich wird die Ver-
sicherung durch dreimaliges Sagen verstärkt bei Antiphon Tetr. rß 3:

iyui Sevregov xai xqIxov oix anoxtüvat f t^i. Dreimal ruft der
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10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft sehwindet. g3

wurde diese Wiederholung, wenn mehrmals derselbe Gott,

aber unter verschiedenen Namen angerufen wurde. 1

) Dies

Priester dem Hylas und dreimal antwortet das Echo: Antonin. Uber.

(Xikander) 26. Wer sich den Unterirdischen weiht, ruft sie dreimal

an : ebenda 25. Vgl. da« dreimalige „Hier ist des Herrn Tempel" beim

Propheten Jerera. 7, 4. Man wird auch an das dreimalige Herein er-

innert, das Mephistopheles fordert um bei Faust eintreten zu können,

lieber die Drei im Zauber und Gegenzauber vgl. Rohde Psyche 253, 1.

Anderes bei Diels, Sibyll. Blätter S. 40, 1. Aus dem deutschen Recht

hat Mehreres der Art gesammelt J. Grimm, Reehtealterth S. 209f. Be-

sonders bemerkenswerth erscheint die Formel „so gebiete ich nun

Recht, Recht, Recht*. Vgl. ebenda S. 347 (der Zenner schlägt dreimal

an die Lanze, rufet Hör, Hör, Hör). 390. 303 878 (dreimaliges Weh-
geschrei;. Näher liegt, weil es sich da ebenfalls um einen Schwur

handelt, aus den Roraancen des Cid der Eid, den König Alfons dem
Cid leistet. Ich kann nur nach dem Liederbuch vom Cid, verdeutscht

von Regis, S. 11)5 f. citiren. Der Cid hat den Eid vorgesprochen.

Weiter heisst es:

„Don Alfonso wars zufrieden;

Leget nach Gebrauch und Fug,

Beide Händ' an heiigem Altar

Auf ein Evangelien-Buch,

Und beschwur, dass er am Tode
Seines Bruders schuldlos wär.

Dreimal wiederholt' es Rodrich:

Bis der König, zürnend schwer,

'Zu ihm sprach: „genug"!

Dreimal verleugnete Petrus den Herrn und zwar fie&
y

Zqxov: Ev. Matth.

2«, 72 (eine Art Gegenstück hierzu bildet das dreimalige „ich bin ein

Christ" des h. Lukianos: Acta Sanctt. 1 p. 361. Jo. Chrysost. hom. in

S. Lucian. —=11 p. 528 Montf.). Mit einem dreimaligen Eide kann man
auch die dreimalige Berufung auf Zeus vergleichen bei Soph. Philokt.

989 f. Die Archonten in Athen schworen beim Antritt ihres Amtes
zweimal dasselbe, zuerst bei der Königshalle und dann auf der Akro-
polis (Pollux 8, 86); aber doch wohl mit verschiedener Eidesformel,

so dass der Fall hier etwas anders liegt. Eher könnte hierher gehören
was Grimm, Rechtsalterth. S. 117, aus dem Hürnen Sifrit anführt:

dö Sifride der kuene diu maere reht vernam,

sin swert stiez er in die erden, und zuo dem steine kam,
daruf swuor er dri eide.

Die alten Slaven trauten sogar den Göttern nicht eher, als bis diese

ihnen im Rosse-Orakel dreimal hinter einander ihren Willen erklärt

hatten: Saxo Gramm. XIV = II 8. 887 ed. Müller. Aber auch Apollon
thut dreimal durch pythischen Orakelspruch dem Laios seinen Willen

kund: Aisch. Sieben 729 ff. Kirchh.

1) Ein solonisches Gesetz gebot den dreifachen Schwur beim

'ixtoiog, Ka&aQaiog und 'Egaxtotr'jQ (Pollux 8, 142), unter welchen drei

6*
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g4 10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet.

ist nur der Uebergang dazu, dass, um dem Eide die mög-

lichste Festigkeit zu geben, nicht bloss mehrere Gottheiten,

sondern auch Gottheiten und andere Wesen verbunden

wurden, ja eine Vereinigung sämmtlicher Eide in einem ein-

zigen Schwüre stattfand. 1

)

Liegt hierin eine Geringschätzung des Schwurs von

Seiten dessen, dem geschworen wird, so spricht sich eine

Missachtung des Eides auch von Seiten der Schwörenden

darin aus, dass diese es mit Eiden sehr leicht nahmen und

rasch bei der Hand waren einen solchen zu leisten. Es ist

längst aufgefallen, wie oft bei den Griechen im öffentlichen

und privaten Leben geschworen wurde. 2
) Schon Eumaios

Namen sich doch nur der eine Zeus verbirgt (Usener Götternamen

S. 1591). Auf Fälle dieser Art deutet Philon De decalogo p. 196 M,

wenn er tadelnd erwähnt öiofivvfievovg xal dXag ptfoeig b'pxwv gwhqov-
xag, xCo rotf beoü noXvmvvfiw XQ^aafiivovg övöfiaxt £v&a pi) deT tcq6q

äaißeiav.

1) Was in den von Schräder Reallexicon S. 167 angeführten

Versen der Edda heisst „alle Eide schwören", geschah thatsächlich

auch bei Griechen und Römern: s. o. S. 23, 1. Vgl. noch Mommsen,
Staatsrecht II 3 2 S. 809, 5. Weiterer Beispiele der Verbindung Weier

Eideshorte, deren sich unzählige darbieten, bedarf es nicht; die Nei-

gung dieser Vielheit sich bis zur Allheit zu steigern ist ausserdem

unverkennbar. Bemerkenswerth ist der Schwur der Hera II 15, 36 ff.:

iOxu> vvv xööe yaTa xal ovoavdg tvgvg vnep&ev

xal ro xaveißöfxerov üxxyog v&oq, dg xs (ityioxog

Zgxog fcivöxaxög xe nekei fiaxdoeaai fcoloiv,

oij ff legi] xeyaXij xal vuitxeQOv Xtyog avtibv

xovplöiov, xd fihv ovx av iyu> noxe näy dfiöaaipu.

Durch das eingeschaltete und nur auf Sxvydg vöwq bezügliche ög xe

(liyiaxog dgxog wird dieser Schwur bei der Styx als ein einzelner

öoxog von den übrigen gesondert und der gesammte Schwur der Hera
somit im Sinne Homers ausdrücklich als eine nokvogxia bezeichnet.

Gegen die landläufige Meinung, die in der Anhäufung der Eide eine

Bekräftigung der Wahrheit sieht, wenden sich Andere und erkennen
darin nur das Zeichen eines schlechten Gewissens. So sagt Philon De
special, legg. p. 271 M: ukk' ix aklotg touptgovxeg övöfiaxa oatQtjödv

ovx £qv9qiü>oi vonit,ovxtq xjj nvxvöxtjxi xal xüt owezet xötv inaXX^katv

oqxo)v iov ötavoovvxai 7tsgüoeo&at, liav Svxeg ev?j&6ig. Oh yao maxeatg
ij no/.voQxia xtxfxt'iQiov äX).* amoxlaq tazl naga xolg sv <pgovovaiv. Vgl.

Shakespeare, AH's well that ends well IV 2: 'tis not the many oaths
that make the truth, Hut the piain Single vow that is vow'd true.

2) Franz Hofmann, Beiträge zur Geschichte des grioch. u. römischen
Hechts S. 101 f.
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10. Reflcetiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet. 85

sieht sich genöthigt seinem verkleideten Herrn anzudeuten,

dass er nicht voreilig schwören solle. 1

) Und in der That

gehen den homerischen Göttern und Menschen die Eide

schnell über die Lippen; sie gleichen in dieser Hinsicht ganz

ihren späten Nachkommen, denen zu Liebe die Warnung vor

leichtfertigem Schwur der Jurist Ulpian in griechischer

Sprache giebt. 2
) Durch den häufigen Gebrauch nutzen sich

die Eide ab 3
): und mehr noch als bei andern Völkern beob-

achten wir es bei den Griechen, dass alte Eidesformeln zu

blossen Füllstücken der Rede herabsinken 4
), zu rhetorischen

Floskeln ausgehöhlt werden 5
) oder als Adverbien der Bekräf-

tigung erstarren. 6
) Vollends im Munde desperater 7

) Men-
schen, die keine Rücksicht noch Scham kannten 8

), wurde der

1) Od. 15, 171: aAA' i} xoi
r
6gxov fxhv iaaoftev xxL

2) Mi] nQOTievibq ßfivve: Dig. 12, 2, 13. 6. Dieselbe oder ähnliche

Wendungen bei Suidas u. val fiä x6 (II 1 ,S. 943 Bernhardy): ol agyalot

ov noonexiog xaxä tü>v &eütv &fivvov. Eusebios bei Stob. flor. 27, 13:

fjitjd' evnextüig ö/uvvvcti. schol. Eur. Hipp. 612 Schw.: w/xooe — t) yXG>aaa

ngoTtextaxeQov. — Dass die Griechen, um ein leichtsinniges Schwören
der Art zu bezeichnen, ein besonderes Wort gebildet hatten, öqxI?.-

/.so&ai, mag gleich hier bemerkt werden; bei Hesych. und Photios wird

es mit Stä xevr}q 6/xvvvai, von Meineke im Philol. 12, 617 mit „tcmcre,

leichtsinniger Weise, bei jeder Gelegenheit" erklärt.

3) Dass die Vervielfältigung des Eides im Mittelalter sein An-
sehen schwächte, bemerkt J. Grimm RA. S. 904, 1.

4) Philon, De decalogo p. 196 M: dal Sh cti (it]tä xegöalveiv

Xovxtq b&ei novTjQij} xccxccxdowg xal dve^sxdatwg öfivvovoiv &ii xoTg

xv%ovotv, ovSevdg afKptoßtjxovftivov xö na(idnav y xä pev avzibv £v x5>

Xoyw noooavanXripovvzeg Zoxoig xxX. Vgl. Pufendorf, De jure na-

turae IV 2 § 3: pravus mos invaluit juramenta in ornamentum ac

supplementum velut sermonis adhibere.

5) Das ergötzlichste Beispiel der Art lieferte freilich ein römischer

Redner bei Quintilian Institt. IX 2, 95, wozu Halm die weiteren Be-

lege giebt.

6) Vgl. G. A. Schröder, De Graecorum juraraentia S. 10.

7) 'AnovevoTjfitvoi : die Charakteristik eines solchen bei Theophrast

( haract. 6, wo es heisst xowvxög xig olog d/xööai xayy (Vahlen. Berl.

Progr. 1900 1901 S. 9).

8) „Verzweifelte Buben", wie auch Luther sagt (Werke, Erlang. Ausg.,

9, 108), ..die Gott lästern und schänden". Pseudo-Demosth. g. Aristo-

geit. I 32 sagt vom Angeklagten: ov/, öpäxe oti z/]g <pio£ojq avxov xal

xr]q TioXizsiaq ov XoyiOfidg ovö' aiötoc ovdefxia «AA
3

änuvoia tjyelxai;

Da die Eidestreue aus der aüiog entspringt, (». o. S. 20 tf.), so ist es
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Schwur zum blossen Spiel: ebenso wie die Neueren !
) haben

dies schon die Alten beobachtet und in packenden Gestalten

uns vor Augen gefuhrt. 2
) Schon früh hat man dieser immer

mehr zunehmenden Leichtfertigkeit im Gebrauche des Eides

zu steuern versucht, und sie ist jedenfalls mit eine Ursache

gewesen, dass in besonders wichtigen Fällen des öffentlichen

und privaten Lebens das Schwören an bestimmte Formen,

sei es allgemein vorgeschriebene oder für den besonderen

Fall verabredete, gebunden und so erschwert wurde. 3
) Solche

feste Formen kannte bereits die homerische Zeit (s. o. S. 29, 3).

Nicht bloss die Worte wurden dadurch gebunden, sondern

das ganze Auftreten und Verhalten des Schwörenden 4
), der

wichtig, dass auch nach dieser Stelle, sobald man damit die Charak-

teristik des anovevorj/xhog (vor. Anmerkg.) vergleicht, Naturen, denen
die aiSiog fehlt, sich durch Eide nicht gebunden fühlen.

1) Camper in den Briefen an Merck S. 4G7: Ces libertins, qui

entremclent leurs discours de jurement, pour y donner plus de force

plus d energie.

2) Eine solche ist schon der Wursthändler de« Aristophanes, den
der Dichter sagen lässt (Ritt. 297 f.): Aty xbv ^Equ^v xbv ciyopatov,

KaniogxG) ye ßXenövxuw. In einem Athera schwört er und bekennt

sich zum Meineid! In wie fern dies möglich sei, ist von Aristot. Soph.

El. 25 p. 180« 35 ff. als dialektisches Problem erörtert worden: «(>'

tvdfyexai xbv ahxbv apia eiogxetv xal tmoQxelv; — — fj ovxe xb

sivai xi xal tlvai xavxöv; xd 6e fxt] 8v, ohx ei toxi xi, xal taxiv an/.ihg'

ovt et eioQxel x66e ?} xgöe, avayxq xal svoQxelv, 6 <f' dftbaag
tnioQxrjoeiv evoyxel tmoQxütv xox-xo fxovov, evoqxbI Ss ov.

3) Vgl. Plautus Pseudol. 352 f.:

CA. Iuravistin te illam nulli venditurum nisi mihi?

BA. Fateor. CA. Nempe conceptis verbis? BA. Etiam consutis quoque.

Aus der Frage des Calidorus „etiam conceptis verbis?'* erhellt,

dass durch die concepta verba der Schwur gewichtiger und aus dem-

selben Grunde der Meineid schlimmer wurde. Abraham Saur in der

Dedicatio seiner Schrift von Jurament räth der „Oberkeit durch eigen

Formular und Ordnung der Eiden" der im Schwang gehenden Untreu

zu steuern und wehren. Enaust in der Vorrede sagt noch bestimmter:

Die Alten haben sich ..derhalben zum Höchsten Beflissen, dass sie

Mass, Weg und Weise finden und geben möchten, dadurch und damit

den Meineiden, soviel möglich, könnte gesteurt werden: daher sind

viel Form, Act und Gestalt zu schwören ertiossen".

4) Vgl. Philon, De decalogo p. 197 M, der ebenfalls, um den

Meineid zu verhüten, den Schwörenden bestimmten Vorschriften, ja

einer ängstlichen Vorbereitung, unterwirft: Jtb xgtj xbv
t
utX).ovxa
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10. Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet. 87

sich iu Folge dessen von allen Seiten beobachtet fühlte *) und

so namentlich in der Zeit der Redner und, seit auch die

Rhetorik den Schwur unter ihre Themata aufgenommen hatte,

leicht zum Schauspieler werden konnte. 2
)

Fragt man nach den Ursachen, die dazu führten, dass

bei der Eidesleistung der Ernst auf Seite des Schwörenden

und auf der des Hörenden der Glaube immer geringer wurden,

so ist nur eine davon das Schwinden des Götterglau-

dpvvvai ixavi* im/itXCog t&jzaxtvai xal 0tpö6(ta 7ief)itvCbgf
xd riQäyna ei

eifitye&tg, xal el yeyovev 8vxu>;, xal sl ngayßltv xaxeifajpe Tiayiwq,

kaivov, el xa&ctQEvti xpvxtjv xal oö>fta xal ylthxxav

'EQewaxa) öh xal xöv xbnov xal xaigbv imxJjöetov.

1) Wie man die Mienen der Schwörenden beobachtete, zeigt

Cicero pro Fontejo 28 und was Tacitus erzählt Hist. 4, 41.

2) Diese Art von Schauspielerei schildert Rabener Satiren I 29:

„Ich hatte wahrgenommen > dass ein unverschämter Leichtsinn bei

Ablegung eines Eides gcwissermassen zu einer Art des Wohlstandes

geworden war. Frauenzimmer, welche sich würden geschämt haben,

ihrem Bräutigam vor dem Altar anders als mit einer ehrbaren und

gesetzten Miene die Versicherung ihrer Treue zu geben, hüpften mit

dem flatterhaften Leichtsinne einer Coquette vor den Richterstuhl und

schwuren mit lachenden Mienen den schrecklichsten Eid. Männer, und

Männer, deren Amt vielmals erfordert, dass sie selbst Andere vor dem
Meineide warnen müssen, verrichteten diese Handlung mit einer so

frechen Sorglosigkeit, dass sie um nichts bekümmert zu sein schienen,

als wie sie ihre FUsse wohl stellen, den Hut unterm Arm anständig

halten und den Mantel auf eine galante Art zurückschlagen möchten.

Wer sie in dieser Stellung gesehen hätte, der würde nicht darauf ge-

fallen sein, dass sie hier wären, vor dem Angesichte des obersten

Richters sich entweder zu rechtfertigen oder ewig zu verfluchen; er

würde haben glauben müssen, dass sie da stünden, vor der an-

wesenden Gesellschaft einen Scarmutz zu tanzen." II 18T>: ..Einen

Eid ablegen, ist bei Leuten, die etwas weiter denken als der gemeine

Pöbel, gemeiniglich nichts anders als eine gewisse Ceremonie, da man
aufrecht steht, die Finger in die Höhe reckt, den Hut unter dem Arme
hält und etwas verspricht oder betheuert, das man nicht länger hält,

als bis man den Hut wieder aufsetzt. Mit einem Worte: es ist ein

Compliment, das man Gott macht." Dass auch den Alten solche

Schauspielerei nicht fremd war, davon ist eine Spur in der Schilderung

des 7tfpiegyoq erhalten, die Theophrast giebt Oharact. 13 Schi.: xal

öfjtvvvai ixtXhav, Blnslv n^ög xovi; naQeaxrjxöxag Srt Kai nybxeQov

TcoXXäxtq dnöifxoxa. Man glaubt ihn zu sollen, wie er selbstbewusst

umherblickt und ordentlich wie Einer, der sich rühmt, schon Uehung

im Schwören zu haben (Menander fr. 569 Kock, was Casaubonus ver

glichen hat, scheint mir anders aufzufassen).

Digitized by Google



88 10- Reflectiren über den Eid. Der Glaube an seine Kraft schwindet.

bens. ') Man darf sich aber deren Bedeutung nicht zu gross vor-

stellen. Ob die Schwörenden an Götter glaubten oder nicht,

fing an seine Bedeutung zu verlieren, seit die Götter selbst

bei der Eidesleistung nicht mehr viel bedeuteten und ent-

weder nur wie Statisten bei menschlichen Abmachungen
assistirten (s. o. S. 69 ff.) oder, wenn man ja ihr Eingreifen

erwartete, davon doch nicht die Meineidigen selber, sondern

in der Regel erst ihre Nachkommen betroffen zu werden
schienen. Thatsache ist jedenfalls, dass im Angesichte des

lichten Olymps und umgeben von der Fülle leibhaften Götter-

lebens der junge Hermes und Hera mindestens nahe an
den Meineid streifen (o. S. 13 u. 43), dass dagegen der

philosophische Verkünder einer entgötterten Welt, Demökrit,

mit peinlicher Strenge auf das Halten geschworener

Eide dringt (s. o. S. 64, 2).
2
) Vollends die zahlreichen Eide,

die ohne Anrufung der Götter zu Stande kamen, wurden
natürlicher Weise auch durch das Schwinden des Götter-

glaubens nicht berührt. 3
) In dem Maasse dagegen als die

Menschen aufhörten der ai6a>q fähig zu sein, musste auch

das Ansehen der Eide abnehmen, deren Bindekraft wesent-

lich von jener abhing (s. o. S. 20ff.). 4
) Im Gange der griechisch-

1) Als locus classicus wird mit Recht dafür angeführt Piatons

Gess. XII 948 Ii. ff. Vgl. Apol. &r> D u. Polyb. VI 5G, 12 f. Einen

kräftigen Kommentar dazu liefern Aeusserungen des neuerdings zum
Atheismus bekehrten Strepsiades, der den Zeus als Schwurgott für

alle Aufgeklärten lächerlich findet (Arist. Wölk. 1241 : xal Zevg yt/.oToq

öfivvuBvoq toTg etSöoiv) und, um das Vergnügen eines Meineids bei

Zeus, Hermes und Poseidon zu haben, noch drei Obolen zuzahlen

möchte (1235: xav tiifooxazatelrp y, ibat' öfiöoat, tQivißoXov). — Bei

Libanios IV S. 73, 22 Reisk. wird geschlossen, dass, wenn Einer die

Götter nicht fürchte, man auch seinen Eidschwüren nicht glauben könne.

2) Freilich war es in der Zeit des Demokrit auch möglich zur

avdyxtj <pvoeoq zu beten, wie Eur. Troad. 886 f. lehrt:

Zevs, Sit äväyxrj tpioeoq d're vovg ßQOtüiv,

nQooevgdfXTjv ae.

3) Hier mag man sich auch der Worte des Zosimus 5, 51 er-

innern, dass in Folge der Abnahme des Götterglaubens der Schwur

beim Haupte des Kaisers desto mehr galt. Vgl. hierzu Tertullian

Apol. 28: citius apud vos per omnes deos quam per unum genium

Caesaris pejeratur (Mommsen, Staatsr. II 3 2 S. 810, 4).

4) Eur. Hippol. 43<f f. Kirchh.:

ßtßaxe <f* oQXtov x^Q 1 **
^'r ' g^^S

l

EXkuöi tfl ßeyafoi fthei, ai&eyia 6' dvintu.
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attischen Cultur aber lag es — und vielleicht liegt es im

Gange jeder menschlichen Cultur, da sie den Einzelnen seiner

Umgebung gegenüber freier und selbstbewusster macht —
dass jene, alötbq genannte, Scheu vor einem Ehrwürdigen in

den Gemüthern mehr und mehr zusammenschrumpfte; und

dann waren die griechischen Eide in ihrer alltäglichen Ab-

nutzung 1

) oder gebannt in stehende Formeln, die man
sprechen konnte ohne etwas dabei zu empfinden, gewiss nicht

geeignet sie neu zu beleben. War daher die Bindekraft des Eides

ohnedies bei den Griechen nie sehr stark gewesen (s. o. S. 22),

so hielt sie jetzt vollends nicht mehr Stand, als die neue Zeit

begann mit ihrer Jagd des Einzelnen nach dem nackten Vor-

theil und ihrer Entfesselung der Leidenschaften, die über

alle Schranken hinwegstürmten 2
), mit ihrer Realpolitik im

öffentlichen Leben, die naturgemäss einen Schatten auch auf

die Moral des privaten Verkehrs warf 3
), und nicht am

Wenigsten auch mit ihren Bürgerkriegen, die Eid gegen Eid

setzten. 4
) Damals sprachen Lysander und nach ihm Demades

1) *vft«i yctQ ix nolvogxhcg tpevöoQxia xal äaißtia, sagt Philon,

De decalogo p. 196 M.

2) Auch Piatons Reformen, den Eid betreffend, gehen von der

Voraussetzung aus, dass derselbe, wenn er in Streit mit dem xipSoi

gerät, diesem nicht gewachsen ist: Gess. XII 948 E f. Nicht anders

beurteilt seine Landsleute Thukydides, wenn er in der traurig-schönen

Schilderung des Zeitalters von ihnen sagt, dass kein Eid furchtbar

genug war sie zu binden (III 83, 2) und seine Geltung immer nur

so lange dauerte als der davon zu erhoffende Nutzen (82, Gf.). Vgl.

die Charakteristik Menons bei Xenophon Anab. II <>, 21 f.

3) Garve zu Cicero von den Pflichten III S. 203 (6. Ausg. Bres-

lau 1819): „Wenn die Staaten selbst, und die, welche ihnen vorstehen,

mit ihren Eiden spielen, so wird, nicht durch einen laut gezogenen

Schluas, sondern durch einen stillen Einfluss des Beispiels, der Eid

auch in dem Verkehr zwischen einzelnen Personen gering geschützt

werden/' Die Frage, ob das Wohl des Vaterlandes höher steht als

die Eidespflicht, wird verquickt mit der andern, in wie weit der Ein-

zelne durch seinen Schwur das ganze Volk verpflichte, in der Ge-

schichte, die Plutarch Aristid. 25 von Ariatides erzählt und die die

an den Caudinischen Vertrag angeknüpften Erörterungen (Livius IX

8 f.) in die Erinnerung ruft. Vgl. dazu Sophokles o. S. 67, 1.

4) Shakespeare. King John III 1:

So mak'st thou faith an enemy to faith;

And like a civil war, sett'st oath to oath.
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mit berüchtigter Offenheit nur aus l

) f
was Unzählige nicht zu

sagen wagten, aber thaten.

11. Versuche einer Reform des Eides. Bhadamanthys.

Den Missbrauch des Eides abzustellen und sein schwanken-

des Ansehn wieder zu stützen sind schon früh Versuche gemacht

worden. Der älteste knüpft sich an den ehrwürdigen Namen
des Rhadamanthys. Der Bruder des gefeierten Gesetz-

gebers war naturgemäss der gerechte Richter, und die Grund-

sätze, nach denen er Recht gesprochen haben sollte, blieben

noch lange und weithin bei den Griechen in Geltung. Wie
die Weisung eines alten Schöffen 2

)
klingt der uralte Satz 3

),

dem in der Theorie der Strafe kaum einer an Einfachheit

und Fruchtbarkeit gleichkommen wird, dass, wenn Einer

leidet, was er gethan hat, dies gerades Recht sei. 4
) Diesen

Gedanken, der sich bereits in einem Hesiodischen Gedichte

1) Um die Eidestreue der Pythagoreer in desto helleres Licht

zu setzen, stellt Diodor Sic. X 9 ihr die Grundsätze dieser zwei Ver-

treter der beiden Hauptstaaten Griechenlands gegenüber, wv o (thv

dne<paivexo xovq /xev naiöaq Ssiv i^anaxäv xolq dozQaydkoiq, xovq 6h

avÖQaq xolq ttoxoiq, 6 Ös Sutßeßaiovfjtevoq ort Sei xd XvotxeXeoxaxov

ujjtco im xüdv aXXtuv, ovxto xai inl xö>v fioxwv aioeioiku. Dasselbe

von König Philipp bei Aelian V. H. 7, 12. (Salvian, De gubern. dei

IV 14, 69: Tantus apud hos [sc. negotiatores et Syricos] dei honor

est, prohibentis jusjurandum, ut singularein aestiment fructum omne
perjurium). Vgl. Lasaulx, Der Eid bei den Griechen S. 32, 133.

2) Horn. II. 18, 507 f.

xetxo 6* «p* iv fiioooioi övoo xqvoolo xdXavxa,

x<o Aöfisv $q nexa xolai dixqv lövvzaxa einot.

Vgl. Anm. 4 u. II. 23, 580: l9sia yao laxai sc. ölxij. Bei Seneca,

Apocol. 14 begründet in der That Aeacus mit diesem Satz seinen

Richterspruch.

3) Aisch. Choeph. 305 f. Kirchh. : ÖQdoavxi na&eZv, XQiyiyatv jttV&oq

xaÖE <fwvü. Bei Piaton als xaxa <pvoiv dlxq bezeichnet (Gess. IX
870 E; auf jus naturae beruht das vim vi, arma armis repellere nach

Dig. 43, IG, l, 27) und als göttliches Gesetz aus alter Priesterlehre

abgeleitet (a. a. O. 872 D f. 873 A).

4) Et xe nä9oi xd x lö££e, Slxrj #' l&ela yivotxo: Aristoteles Eth.

Nik. V 8 p. 1132 b 25 f., der den Satz als xd 'Paöaftdv&voq Sixawv be-

zeichnet. Weitere Belege bei Wecklein zu Aisch. Choeph. 312 f.,

Paroemiogr. Gr. ed. Leutsch et Schneidew. I S. 390 u. Rzach zu

Hesiod. fr. 198.
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fand '), legt Aristoteles dem alten kretischen Richter bei 2
)

und er erscheint dessen nicht unwürdig. Man wird der Be-

deutung desselben nicht ganz gerecht, wenn man darin nur

die Fixirung der ältesten Rechtsansicht oder eines alten Ge-
wohnheitsrechts erblickt. 3

) Das jus talionis mag ja uralt sein

und in der menschlichen Natur selber wurzeln 4
), in den

ersten Anfängen der historischen Zeit tritt es uns aber, in

der Anwendung wenigstens auf den Mord, nicht mehr rein

entgegen, sondern hat in bedenklichem Maasse dem unwür-

digen Abkauf der Rache durch das Wergeid 5
) oder der re-

ligiösen Sühnung von Seiten der Götter 6
) Platz gemacht.

1) Fr. 198 Kzacli, wo ihm vorausgeht der Vers:

Et xaxd ng oneipcu, xaxä xtgSeä x äfi/joetev.

2) Vgl. S. 90, 4. Bei Seneca (S. 90, 2) macht Aeacus.als Todten-

richter der College des Ithadamanthys, Gebrauch davon.

3) Wie Gilbert, Beiträge z. Entwickelungsgesch. d. griech. Ge-

richtsverf. S. 520 u. K. Fr. Hermann-Thalheim, Griech. Kechtsalterth.

S. 119 anzunehmen scheinen. Als Fixierung eines alten Gewohnheits-

rechtes erscheint der Satz bei Hoeck, Kreta 2. 198.

4) Der frische Rachetrieb geht dem Mörder gegenüber auf

Tödtung, und diese Art der Vergeltung, namentlich da sie vom Er-

mordeten selber als »Sühne begehrt wurde, Hess sich ursprünglich

gewiss nicht mit Geld abkaufen.

5) Bekannt sind Aias' Worte in der IlQeaßeia (II. 9, G32 ff.), in denen

er dem unversöhnlichen Achill die bestehende Sitte zum Muster vorhält:

• xai fiiv xlq te xaoiyvi'jvoto <povf]0$

noivfjv fj ov natööq £M$azo xefrvtjibiog'

xai (> 6 ftev iv Mjfio) /xtvei airov noX).' anoiiöaq,

rov 6e x* iQrjrvetat XQaöirj xai &vitöq <xyr/vu/(>

noivtjv Segafitvoi'.

So fest schien bereits die mildere Sitte zu stehen, dass auch die

tief leidenschaftliche und zur Rache geneigte Natur des Telamoniers

Bich ihr hier wenigstens und in der Rede an einen Andern beugte.

Wo die Blutrache in alter Zeit bestand und wo sie sich bis in die

neuere erhalten hat, immer scheint man neben ihr auch das Wergeid

genommen zu haben: J. Grimm, Deutsche Rechtsalterth. 272 ff. «50 ff.,

Schräder, Reallexicon 99 ff.

6) Dies scheint weniger unwürdig als der Abkauf; aber das

Recht des unschuldig Gemordeten wurde doch auch hierdurch ge-

kränkt. In der späteren Zeit dagegen fand man dies so sehr in der

Ordnung, dass bereits den ersten Mörder, Ixion, Zeus auf solche Weise

von der Blutschuld gereinigt haben sollte: Diodor Sic. IV 69, 5, Dieser

Fall und die Art. wie er vom höchsten der Götter war behandelt

worden, wurde dann das Muster für andere: Aisch. Emu. 707 f. Kirchh.

(vgl. 437). Aehnlich wie mit Ixion wird übrigens auch mit dem ersten
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Dass aber der Satz des Rhadamanthys in eine noch ältere

Zeit zurückweise, als das Ueberbleibsel einer prähistorischen

Epoche, ist ganz unwahrscheinlich. Es bleibt also nichts

übrig als anzunehmen, dass er ausgesprochen wurde im
Gegensatz zu den herrschenden Anschauungen. Erst so er-

langt er auch eine Bedeutung, die ihn werth machen konnte

einem der Heroen der Gerechtigkeit beigelegt zu werden.

Gegenüber einer laxeren Praxis in der Behandlung nament-

lich des Mordes, die bekanntlich von Zeit zu Zeit immer
wiedergekehrt ist, in den neueren Jahrhunderten nicht bloss,

sondern schon während des Alterthums, und so charakteris-

tisch den wechselnden Geist der Zeiten spiegelt, - machte

dieser Satz wieder Ernst mit der Vergeltung und hielt aus

der blutigen Rache das fest was in dieser natürlich und heilig

zu sein schien. 1
) — Aber er that mehr als das, er schärfte

nicht bloss den Strafbegriff, sondern stellte ihn allererst auf:

aus der Rache wird erst jetzt eine Strafe, d. h. die bis dahin

willkürliche Vergeltung wird durch den Satz des Rhada-*

manthys an eine feste Norm gebunden. 2
)

Die Bedeutung dieses Satzes ist aber damit noch nicht

erschöpft Da er besagt, dass jedem Thun sein Leiden ge-

Mörder des Alten Testamentes, mit Kain, verfahren nach der Genesis

und namentlich nach der commentierendcn Paraphrase, die davon

Joseph., Archäol. I 2, 1 gegeben hat.

1) Dass der Satz des Rhadamanthys insbesondere gegen die Ab-

schätzung des Delikts in Geld und die Abkaufung der eigentlichen

Vergeltung gemünzt war, kann Demosthenes bestätigen, nach welchem

(g. Timokr. 140) das jenen allgemeinen Satz nur spezialisirende Gesetz

der Lokrer die Abschätzung in Geld gerade ausschloss: ovroq yäp
avtöSi vofxov, iav zig 6(p^aX(x6v ixxotpg, avrexxöipai napaayetv xbv

tavrov, xai ov %Qt}fiaTtov tifi^oetoq ovöepiäq, cmtiXTjOal ng keyezai xxX.

Vgl. auch Piaton Apol. p. 30 B.: xl u&bq eiui na&elv ij ünotiaar.

2} Einen Uebergang hierzu, insofern die Vergeltung der Willkür

der Parteien enthoben würde, würde die Gerichtsszene in der home-

rischen Schildbeschreibung (IL 18, 497 ff.) darstellen, wenn dort wirk-

lich der Richter darüber zu entscheiden hätte, ob der Mörder das

Wergeid annehmen solle. Aber obgleich man in neuerer Zeit mehr-

fach so erklärt hat (vgl. Schräder, Reallexikon S. 99), so scheint mir

doch Lipsius (Leipz. Studd. 12, 225 ff.) mit der Meinung Recht zu be-

halten, dass es sich um die Entscheidung handle, nicht ob das Wer-

geid gezahlt werden solle, sondern ob es gezahlt worden sei oder

nicht.
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bühre, zieht er sich selber eine Sphäre der Geltung, die den

Mord und seine Vergeltung weit übersteigt und auf jedes

Verbrechen sich erstreckt. Thukydides hat uns berichtet
'),

wie dio Strafen der alten Zeit ursprunglich gelinder waren,

dann aber, wohl zum Zweck der Abschreckung, sich mehr

und mehr steigerten und schliesslich alle oder die meisten

in der einen Todesstrafe zusammenliefen. Andere Berichte

bestätigen dasselbe, wenigstens was die furchtbar harten

Strafen der alten Zeit betrifft, die zwischen schweren und

leichten Vergehen keinen Unterschied machten und auf alle

ohne Ausnahme den Tod setzten. 2
) Hiergegen gehalten

erscheint nun der Satz dos Rhadamanthys wahrhaft wie eine

Aibq xQiotq 3
), wie das Urtheil der Gerechtigkeit selber ver-

glichen mit menschlichem Richterspruch: denn an die Stelle

der Einförmigkeit der Strafen oder der arithmetischen Gleich-

heit 4
) setzt er die geometrische oder proportionale, die nach

der Art und dem Maasse des Vergehens die Art und das

Maass 5
) der Strafe bestimmt. Instinctiv hat dieser Grund-

satz immer gegolten auch bei der älteren Schwester der

1) III 45, 2: nstpixaoi xe flnavxsq xal löia xal öijfxoalq a/ia^xaveiv

xal ovx eaxi v6,uoq oaxtq andg^ei toi'tov, &rei 6ieq~€Xi]Xv9aoi ys ötä

naaibv xüdv Zflfiiöiv oi av&Q<i)7ioi noooxi&ivxeq, et natq ijaaov aöixolvxo

vnö zibv xaxovQyoJV. xal etxöq xo ndXat xCbv (isyioxuyv döixijftdxwv

(laXaxoixsgaq xeto&at avxdq, 7tagaßaivofX€V(ov 6h x<p XQÖvat 4q xbv

ödvaxov ai noXXal avtfxovotv, xal xovxo dfiatq naoaßalvexai.

2) Die bekannten Belege z. B. bei K. Fr. Henuann-Thalheim, Gr.

Rechtsalterth. S. 139, 4, womit man vergleichen kann Schräder, Real-

lexik. S. 833. 835 und Moimnsen, Strafrecht S. 4. 12. 476. S. auch u.

Anm. 4.

3; Vgl. Piaton, Gesa. VI 757 B.

4) Für die übrigens auch später noch ein Mal eintritt Soph. El.

1505 ff.:

XQtjv <T ev&vq eivat xqvSe xolq näoiv ölxtjv,

oaxtq niga ngdaauv xi xtbv v6fia>v &iXoi,

xxeivsiv. xö yd(> itavovgyov ovx av 1p noXv.

Auch im Mythos des Protagoras setzt Zeus Todesstrafe ohne Unterschied

auf jede Verletzung von ai6u>q und 6ixt)-. Piaton Protag. p. 322 D.

Doch sollen wohl nur rückfällige und unverbesserliche Verbrecher be-

troffen werden (oi fi^ öwd/xtvoi aiSovq xal öixtjq ixtxtyziv); vgl. a. a. 0.

p. 324 A f. 325 A.

5) 'EXdxxio Tia&eZv cor tdoaaav ist eine Ungerechtigkeit nach

Joseph., De bello Jud. VII 8, 1.
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Strafe, der Rache, und waltet so noch weiter auch in den

neueren Zeiten, insbesondere in der Volksjustiz, wobei dann

oft in ganz äusserlicher und der inneren Gerechtigkeit gleich-

giltiger Weise die einzelnen Modalitäten des Vergehens in

der Strafe copirt werden 1

); das Verdienst, ihn zu hellerem

Bewusstsein erhoben und in deutliche Worte gefasst zu haben,

wird darum nicht geringer, weil der Gedanke in der Luft

lag 2
), und es gebührt schon vor Montesquieu, dem man es

1 1 Nur eine solche verschärfte, aber auch äusserliche Anwendung
von Rhadamanthys' Satz ist die NeonxoÄifteioq xiaig: Pausan. IV 17,

4 ff. vgl. Julian Caesar. 314 (Partim. Gr.I S. 396, vgl. auch die platoni-

schen Stellen o. S. 90, 3). Ebenso die Verordnung Piatons Gess. VIII

844 D, die uns aber fast wie eine Carikatur anmuthet, dass der

Trauben- und Feigendieb so viel Schläge erhalten solle als er Beeren

und Feigen gestohlen habe; ähnlich IX 879 E. XI 917 D. Unzählige

Beispiele wären hiervon beizubringen. Da6s man im Zeitalter des

peloponnesischen Krieges mit diesem Satz als etwas sehr Lebendigem

und furchtbarer Consequenzen Fähigem zu rechnen hatte, zeigt nicht

so wohl das Verhalten des Pheidippides gegenüber seinem Vater als

die grauenhaft ernsten Worte, in denen der sophokleische Oedipus

nach diesem Grundsatz eventuell sogar den mit vollem Bewusstsein

begangenen Vatermord glaubt entschuldigen zu können 0. C. 270ff.:

xaixoi mag iyvo xaxdg tpioiv,

vazig na&wv fih> avxtSQtov, toax* ei <pqovü>v

engaoaov, oixP av tbrf' iyiyvöjxqv xaxöq;

Hier wird der Satz des Rhadamanthys angewandt in der engeren

Fassung, in der er Notwehr für straflos erklärt und die er auch in der

Geschichte hat, die Apollodor II 4, 9, 2 von Herakles erzählt: als

dieser den Linos wieder geschlagen und so getfidtet hatte, wurde er

vor Gericht gezogen, erlangte aber durch Berufung auf ein Gesetz

(vouoq) des Rhadamanthys, das er vorlas, dg av &/xvvqxai xbv £«(küv

aöixwv a^avxa, a&oiov e'ivai, Freisprechung (vgl. hierzu Hermann-
Thalheim, Gr. Rechtsalt. S. 127 f., aber auch Dittenberger Herrn. 32, 5 f.,

wonach der Satz in dieser engeren Fassung auch in die positive Ge-

setzgebung Aufnahme gefunden zu haben scheint).

2) Wofür unter Anderem ein Beleg ist das unzählige Mal variirte

und schon althomerische (II. 20, 250):

dnnoTdv x
1

e&igo&a i'rioq, xoTov x faaxoioaiq.

Charakteristisch abgeändert, doch wohl im Sinn der Rache, die mit

einem Mehr zu zahlen liebt, bei Hesiod W.u.T. 721 Rz.: ei 6e xaxbv

thtoiq, xaya x avxhg ftet^ov axoioaig. Dass auch nach der Auffassung

der Alten der homerische Vers auf denselben Grundgedanken führt,

den der Satz des Rhadamanthys ausspricht, zeigt Piaton Kriton 50 E,

wo dem xaxCog uxovovxa avxiXtyeiv coordinirt sind das xvrxbfievov
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hat zusprechen wollen demjenigen den die Alten Rhada-

manthys nannten.

Denselben Geist strenger, aber unparteiischer Gerechtig-

keit athmet noch eine andere Bestimmung, die helfen sollte

in zweifelhaften Fällen eine rasche und sichere Entscheidung

herbeizuführen. Wie bei uns ein Salomonisches Urtheil so

war bei den Alten sprichwörtlich ^aöafiavfrvog xylotq. Trium-

phirt in jenem menschlicher Scharfsinn durch überraschende

Aufdeckung des Wahren, so drückt sich in dieser vielmehr

eine fromme Bescheidenheit aus, die in dunkeln Rechtsfällen

das Urtheil nicht sich selber anmaasst, sondern den Göttern

überträgt. Denn der Ruhm des Rhadamanthys als Richter

beruhte darauf, dass er eine „prompte und rechtschaffene

Justiz" herstellte, jeder Sache zu einer einfachen und schnellen

Erledigung half vermittelst des Eides, den er den Parteien

auferlegte. So berichtet als ältester Gewährsmann, den wir

hierüber vernehmen können, Piaton 2
), und zwar, wie wir an-

nehmen dürfen auf Grund einer ihm zugekommenen Ueber-

lieferung 3
), deren Echtheit überdies durch das historische

Avtitimtiv und aXKa xotavxa no)la und alles dies der gleichen

Kritik unterliegt.

1) Servan zum Esprit XII cli. 4.

2) Gess. XII 948 B:
l

Paöanuv&voq di jieqI xfjv Xeyofiivtjv xQtoiv

rSiv Sucutv a$iov ayaa&ai, Siöxi xaxeiSe xovg töte ccv&pvonovq Pjyov'

fiivovg ivagyöig tlvai #eoi'$, tlxSxatg, üxe xaxä xbv xbxe xqovov xCov

TtoXXibv ix 9sG)v 8vx(ov, u>v (lg fjv abxög, 8>q ys Xöyog. eotxe <J>)

Sixaoxy ph> <kv9QU)7t<ov ovSevl Stavoovfievog Selv imx^neiv, 9eoTg 6t,

d&ev anXal xal xa^eiat ölxai ixQivovx' avxtp' 6tAov$ yäg negl kxdoxtov

x&v aixq>iaßr{xov(ikytov oqxov xoig cifi<ptoßt]xovoiv aTitjV.dxxtzo xa%i>

xal da<paXCog.

3) Auf eine solche deuten die Worte negl t/> fayofitvTjv xqIoiv.

Trotzdem hat man dies bestritten und schon Stallbaum in dem, was
Piaton von der Paöafiäv&voq xgioig erzählt, eine Dichtung des Philo-

sophen gesehen. Augustin, Der Eid im gricch. Volksglauben S. 38

nennt dies sogar einen platonischen Mythos, womit ich aber meine

Vorstellung von platonischen Mythen nicht vereinigen kann. Wovon
Stallbaum und Augustin ausgehen, ist der Widerspruch, in dem
Piatons Bericht mit einer andern Ueberlieferung über Rhadamanthys

stehen soll. Davon wird weiter noch die Rede sein. Hier mag nur

darauf hingewiesen werden, dass auch in den Sprichwörter-Sammlungen

übereinstimmend mit Piatons Bericht es heisst 'Pada/tavitvoe xQloig:

inl tön' tnl dueaioovvy nayrt Qoviihiov (Diogen. in Paröm. Gr. II S. 4*.
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Recht von Gortyn vollkommen bestätigt wird.') Aber noch

in anderer Beziehung sollte Rhadamanthys reformirend in

das Schwören eingegriffen haben. Und auch diese Sage

hatte sich in einem Sprichwort verkörpert ^aöafidvd-voc

oQXoq, so nannte man alle die bekannten Eide, in denen

beim Hund, beim Widder, bei der Gans und dergleichen ge-

schworen wurde, um den Missbrauch des göttlichen Namens
zu vermeiden. 2

) Absurd würde es sein anzunehmen, Rhada-

Dasselbe bei Saidas u.'P.xp.) und 'P.xp.: hei zütv öutaioxaTwv (Makar.

in Par. Gr. II S. 206). Nur unter der Voraussetzung, das» Piaton

einer älteren und insbesondere auf Kreta geltenden Ueberlieferung

folgt, erscheint es auch recht passend, dass er in einem auf Kreta

localisirten Gespräch die Rede auf diese 'P.xp. kommen und an ihr

in Gegenwart eines Kreters eine gewisse Kritik üben lässt (a. a. 0.

p. 948 C f.).

1) Dasselbe bestimmt die Fälle, in denen der Richter den strei-

tenden Parteien Eide auferlegen soll und zwar Entschuldigt!ngs- sowohl

als Ueberführungs-Eide: Zitelmann, Recht von Gortyn S. 70. 72. 77.

Vgl. Ziebarth, De jure jurarido S. 35 u. Gilbert, Beiträge S. 465.

2) Wo man sich solcher Eide mit Absicht bediente, geschah es

aus einer Frömmigkeit, die wie ein Rest aus der guten alten Zeit er-

schien (Kratin fr. 231 Kock). Daher schwört auch Lampon so (nach

schol. Arist Vögel 521 als fjtdvtig xazä rot» xi*^ «>S fiavztxoi) dovtov).

Diese Frömmigkeit trat noch mehr hervor, wenn ein ursprünglicher

Göttername in der Schwurformel nicht ganz verwischt war; das

Meiden desselben wurde auf diese Weise noch ersichtlicher. Vgl. Lehrs

Piatos Phädrus u. Gastmahl S. 142, dessen Bemerkungen (im Anschluss

an Becker, Charikl. I S. 389) aber freilich nicht genügen, namentlich

da man W/ töv Zt/va, woran allerdings rdv yTpa anklingen würde,

meines Wissens nicht sagte (trotz ob (xa Zijva Odyss. 20> 339. II. 23, 43.

s. o. S. 17, 4. ob Jäv bei Theokrit vgl. Fritzsche zu 4, 17; und Zijva

ö* oqxiov xakCo bei Soph. Phil. 1324, vgl. Trach. 1188 Dind. Eur. Hipp.

1025 Kirch.). Beispiele aus neueren Sprachen anzuführen ist unnöthig;

nur als vielleicht weniger bekannt und als Curiosum darf erwähnt
werden, dass man noch jetzt in Rhadamanthys 1

alter Heimat seine

Regel befolgt und ftä ro &egib oder pa xo yrvXo für /u« rö (teö sagt

(Jeannaraki, Kretas Volkslieder 8.327« u. 379b). Bediente man sich

jener Schwurformeln auch aus Frömmigkeit, so waren dieselben doch
nicht daraus entsprungen, sondern wie sie der Hausmannskost

(xQCLfxßri , xannaoiq, Xäyava vgl. auch /x^xwvog yXoij bei Suidas u.

Mä fji^xtovoi xXörjv und u. vai val (x. //. ^A.) und Hausthieren (der

alte Camerarius freilich sah im Hund das Symbol der Treue und ver-

glich das vii rdv xvva mit dem medius fidius der Römer: Stallb. zu

Piaton Apol. p. 22 A) entnommen sind, so entstammten sie der Volks-
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manthys oder irgend Jemand habe dergleichen vulgäre Eide

als sollenne vor Gericht zugelassen und daran so wichtige

Folgen geknüpft als die Entscheidung eines Prozesses sein

konnte. Die 'Paöaftavfrvog xqigiq darf daher nicht mit dem
OQxog zusammengeworfen werden. ') Ebenso wenig aber

stehen beide Nachrichten, die über den Eid und die über

das Urtheil des Rhadamanthys, mit einander in Widerspruch,

als wenn er nach der einen das Schwören befördert, nach

der andern unterdrückt habe (s. 0. S. 95, 3). Vielmehr ver-

bindet sich, was in beiden berichtet wird, sehr wohl zu dem
gleichen Zwecke, und die Eide, unter Anrufung wenigstens

der Götter, sollten aus dem alltäglichen Verkehr verschwin-

den, damit sie, seltener geworden 2
), da, wo man ihrer be-

spräche und gingen keineswegs nur über fromme Lippen. Vgl. bes.

Athen. IX p. 370 Bff. Aristoph. Wesp. 83 (^a xov xvra), und noch
für spätere Zeit bestätigt dies Eustatbios zu II. 11*, 3% S. 20i» Stallb.:

6 %v6at£u>v 8%}>oq öiöfivvtui xaxa xCov ha%äviov (nach Suidas u. Mit xa
Xayava). Gehört hierher auch das schweizerische „bim Chäfer"?

Alpenrosen 1813 S. 245. Schweiz. Idiot. 3, 161 (vgl. J. Grimm, D.

Myth.3 S. 655 ff. 981 f.). Die Frömmigkeit hatte auch noch andere

Mittel. Von dem elliptischen Eide vai //« xbv sagt z. B. Suidas II, 1

Sp. 944 $v&ftl'C,6i 6 Xoyoq n^oq evaißtiav (s. o. S. 81. 4) und ähnlich

Philon, De spec. legg. p. 271 M etw&aoi yap &vaq&ey$dftcvoi xooovxov

povov vt) xöv, fj fiä xdv, fitjSlv rtQoalafißdvovxeq, tnyaou xfc ano-

xonijq, TQavovv Zqxov ov yevöfievov. Ihren Ursprung hatten auch

diese elliptischen Eide nicht aus der Frömmigkeit, sondern wie andere

ihrer Art im häufigen Gebrauch und der Abnutzung (Paul Meinhardt,

De forma et usu juramentorum S. 23). Wie die Sophistik sich von An-

fang an im Eide eingenistet hat, so genügte besonders subtilen Ge-

müthern schon die kleinste Abänderung der üblichen Eidesformel, um
das Wesen des Eides zu vernichten. So wendet sich der Kirchen-

vater Augustin Sermo 180, 6, 6 gegen Solche, die behaupteten „Seit

Dens, Testis est Deus, Invocabo Deum super animam meam verum

nie dicere" seien keine Eidschwüre. — Dieses ganze Thema sollte hier

nur angeschlagen, nicht erschöpft, sondern nur einige weniger be-

achtete Punkte hervorgehoben werden.

1) Wie dies dem Anschein nach geschieht von Apostolius 15, 17

(Paröm. Gr. II 632): 'Paöafiäv&voq oQxoq: inl xCov £nl öixaioovvg

fi(tQXVQOVfitvu>v. ö 6e (iyxoq ijv xaxa ffl^S s. o. S. 95, 3. Auch

Sosikrate» beim schol. Arist. Vögel 521 drückt sich nicht ent-

schieden aus.

2) So sagt auch Eustath. Od. 19, 396 S. 209, 25 Stallb., nicht,

Rhadamanthys habe verboten überhaupt bei den Göttern zu schwören,

Hirzel, Der Eid. 7
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durfte, vor Gericht, desto grössere Heiligkeit und Kraft

gewönnen.

So verknüpft sich mit dem Namen des Rhadamanthys

eine Reform des Eides, wie sich damit bereits eine der

Rache und der Strafe verknüpft hatte. 1
) Und beide Re-

formen haben das Recht an dem gleichen Namen zu haften,

insofern sie Kinder desselben Geistes sind. Es sind zunächst

Reformen im religiösen Sinn: denn die Götter sind es nicht

nur, deren Entscheidung im Eide angerufon wird und gelten

soll, sondern auch die Strafe bestimmt sich nach einer von

ihnen gegebenen Norm 2
); menschlicher Irrthum und mensch-

liche Willkür sollen von der Entscheidung über die Schuld

nicht minder als von der Bestimmung der Strafe ausge-

schlossen werden. Und sodann, wie Rhadamanthys dem
Missbrauch der Todesstrafe und deren allzuweiter Ausdeh-

nung sich widersetzte, dagegen da, wo sie hingehörte, mit

unbeugsamer Strenge ihre Vollziehung forderte, so ist er

auch dem Missbrauch der Eide nur entgegengetreten, damit

dieselben in den seltenen Fällen ihrer Zulassung eine desto

grössere, jeden Widerspruch wegräumende Kraft und Würde
besässen 3

); mit dem, was einmal als Recht anerkannt war,

mit dem sollte Ernst gemacht und kein Spiel getrieben

werden.

Gleiche Gedanken und Gesinnungen wie diese treten

auch noch sonst in der griechischen Geisteswelt hervor. Nicht

bloss das Verhältnis von Vergehen und Strafe bemassen die

sondern nur, bei jedem beliebigen Anlass: 'Paiänav&vq 6i, <paoiv.

v7i£q xov fifj &edv övofid^eiv ini tiüoiv ix&tvoi, qxtou, xata %rivüq

xal xvvdg xal xqiov öpivvvai. Dasselbe schon bei Suidas u. xvva

ÖflVVl'CtL

1) Bisweilen fabelte man im Alterthum von Gesetzen, die er in

dieser Hinsicht gegeben: über ein geschriebenes Gesetz, das Tödtung

aus ^Nothwehr gestattete, s. o. S. 94, 1; von einem vdpoq, die Eide

betreffend, redet der Scholiast zu Piaton S. 331 Bekk.

2) S. o. S. 90, 3.

3) In derselben Weise sollte nach Kaiser Augustus die Folter

der Sklaven angewandt werden: Quaestiones neque semper in omni
causa et persona desiderari debere arbitror, et, cum capitalia et

atrociora malelicia non aliter explorari et investigari posaunt quam
per servorum quaestiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veri-

tatem oxistimo et habendas censeo (Dig. 48, 18, 8pr.).
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Pythagoreer ähnlich wie Rhadamanthys '), sondern auch der

Eid erfuhr von ihnen die gleiche Schätzung, da sie ihn nicht

wie kleine Münze unbedenklich und jeder Zeit hinwarfen,

sondern nur selten schworen, dann aber auch ihrem Schwur

durch unerschütterliche und rücksichtslose Treue Goldeswerth

gaben. 2
) Wohl nicht zufällig stimmen in dieser Hinsicht die

Essener mit ihnen überein 3
); auch der Widerspruch dor

Tradition fehlt nicht, die sie einmal zu den Gegnern des

Eides rechnet und dann doch wieder ihnen das Lob beson-

1) Arist. Eth. Nik. V 8 p. 1132b 21 ff.: SoxsZ 6£ xioi xal xo avxt-

mnov&bq ehai änXCbq Sixaiov. uioneo ol IIv&ayoQetoi s<faaav' iool-

l,ovxo yäo anXChq x() Sixaiov xo avxvnmov&bq ükXor xaixoi

poiXovxai ye xovxo tiyuv xal xo 'Paöauur&voq Sixaiov

ttxe nä&ot xd x £pe£f, 6lxti x
1

l&ela yhoixo.

2) Diodor. Sic. X 9, 1 : Sri 6 Ilr&ayönaq 7tgdq xolq aXXoiq Ttaprjy-

yeXXe xolq fiav&dvnvai onavlioq per otxvvvat, XQT\aa^lvovq 6h xolq

Zoxoiq navxioq iii^itreiv xal nodq xtXoq uyttv vneo wv av xig dftöag

nQayfxdxiov xxX. Vgl. noch Zellcr in Hilgenf. Z. f. wiss. Theol. 42

S. 223, 1. Ein Abbiegen von der Anrufung Gottes, das ich freilich

mit dem Schwur des Rhadamanthys nicht auf gleiche Stufe stellen

möchte, zeigt sich auch im Schwur der Pythagoreer bei der Tetraktys

(vgl. auch den Eingang einer pythagoreischen Schrift bei Diog. L.

VIII (i ob na xbv ätoa, xbv avanvim xxX. und dazu Zeller, Ph. d. Gr.

III 23 S. 201, 1 [fitt t#> avanvotiv auch Arist. Wölk. Ö27] u. Diels

Elementum S. 48; ausserdem die Worte aus der Jia/uaoxvoia *laxwßo\\

die Zeller in Hilgenfelds Zeitschr. 42, S. 218, 2 anführt und in denen

zwar das öoxioai verboten, aber das iTiifxaoxvpao&ai gestattet wird)

und beim Stifter der Sekte (o. S. 14, 1. S. IG, 1), welcher letztere

Schwur sich mit dem der Muhanimedaner beim Propheten oder der

Priseillianiaton beim Stifter ihrer Sekte, der Christen überhaupt bei

Christus (s. u. S. 110. 4) vergleichen läset. — Wie die Aegypter nach

hellenischer Vorstellung sich auch sonst mit den Pythagoreern be-

rührten, so bestand eine Aehnlichkeit mit ihnen und noch mehr mit

Rhadamanthys auch hinsichtlich des Eides. Nirgends wurden die

Eide so heilig gehalten als in Aegypten (Isokratcs. Busiris 2."», aber

sie hatten auch als Reinigungseide vor Gericht eine besondere Kraft

und waren selten (Diodor Sic. I 79, 1 f. auch hier Aehnlichkeit mit

dem Recht von Gortyn, vgl. über das Abschwören der Schuld Zitel-

mann, S. 72): es wird also auch das Weitere ebenso wie bei Rhada-

manthys zu deuten sein, dass sie „per fetidas tepas, allia et similia"

zu schwören pflegten (Plinius, Nat. bist. 19, 101 vgl. 2, 1(3 Minucius

Fei. Octav. 28, 9, vgl aber auch Juvenal, Sat. 15. 9 f. und Friedender,

wonach die Aegypter dergleichen göttlich verehrten).

3) Zeller in llilgenf. Zeitschr. f. wiss. Theol. 42, 223 f.

7*
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derer Eidestreue zuerkennt 1
), und wird am einfachsten bei

beiden in derselben Weise geschlichtet wie bei Rhadamanthys. 2
)

Der Schwur des Rhadamanthys wäre schwerlich zu solchen

Ehren gekommen, wenn sich nicht Sokratos seiner bedient

hätte 3
); und auch darin glich der attische Philosoph dem

1) Pythagoreische Vorschrift war nach Diog. Laert. VIII 22

(ti}d
>

öftvwfu &tovq ohne jede Einschränkung: Zeller, Ph. d. Gr. III 2 3

S. 146, 4. hiermit vgl. o. S. 99, 2. Auf den Widerspruch der Tra-

dition scheint Menage z. St. mit seinem „tarnen" hinzudeuten. Viel

greller fällt er ins Auge bei den Essenern. Es mag noch hingehen,

dass bei Philon Quod omnis probus Hb. p. 4T>8 M ihnen unter andern

zu avoinoxov nachgerühmt wird; wie denn auch König Herodes so

viel Rücksicht nahm ihnen den Schwur der Treue zu erlassen

(Joseph. Arch. XV 10, 4). Stärker drückt sich Josephus aus De
bello Jud. II 8, (5: xal näv fihv xb Qr\$h> vn avxibv Ioxvqoteqov

oqxov, xb dt öfxvveiv negudvaiTai, xetipäv xi xfjq iittooxt'ag inokafxßd-

vovxeq (womit merkwürdig übereinstimmt Lichtenberg Schriften I

S. 149: „Ein Gelübde zu thun ist eine grössere Sünde, als es zu

brechen"). Und derselbe Josephus berichtet gleich darauf (7) von

den Üqxoi <pQixio6eiq (Zeller, Phil. d. Gr. III 23 S. 301, 1. Der», in

Hilgenf. Z. f. w. Th. 42, S. 219 f.), durch die Alle gebunden wurden,

bevor sie in die Gesellschaft eintraten, und eharakterisirt ihre Eides-

treue mit folgenden Worten: xotovxoiq fxhv 'Öqxoiq xovq nQooibvxaq

i$ao<paMZovxai, xovq 6e in ägioyptoiq aßagt^ßaaiv akbvxaq ixßdkXovai

xov xdy/xaxoq. 6 äh ixxQi&elq olxxloty noV.äxtq hoq<o Siay&eiQtxai'

xotq yäg ÜQxoiq xal xotq l&eoiv ivSeöefiivoq olöh xtjq naoä xoig

älloiq XQO(ft]q övvaxai fisxakccftßdveii', nori<payü)v 6h xal hfiw xb oötfia

xrixöfisvoq Sia<p&eiQexai. S. folgende Anmkg.
2) Für die Pythagoreer haben wir hier den Vorgang des Diodor

o. S. 99, 2; und für die Essener kommt noch in Betracht das Schwur-

verbot des Dekalogus, wie es Joseph. Arch. III 5, 5 wiedergiebt, inl

Erklärung des essenischen Schwurverbots (in Hilgenfelds Zeitschr. 42

S. 218 f. 223 ff.) deshalb nicht genügen, weil Josephus a. a. 0. sowohl

die Eide, deren sich die Essener enthalten, als die, durch welche sie

sich gebunden fühlen, mit denselben Worten Zqxoi und dfivvvat be-

zeichnet und nichts davon sagt, dass er beide Male besondere und
verschiedene Arten meint. Aueh das will mir nicht recht in den
Sinn, dass nach Zcllers Erklärung gerade die ipgixwöeiq Zqxoi blosse

lni(xagxv()iai nicht eigentlich göttlicher Wesen sein und so zu sagen

eine schwächere Art des Eides darstellen würden. Eher käme für

die Essener das Verhalten der Benediktiner in Betracht, die, wie B.

Bauer, Der Eid S. 58 bemerkt, nur bei der Aufnahme in den Orden,

dann aber nicht mehr schworen.

3) Suidas u. Xr'jva öftvvvat wendet sich gegen Solche, die bei

der Erwähnung dieses Schwurs den Rhadamanthys mit Stillschweigen
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kretischen Richter, dass er wie dieser dem feierlich ge-

schworenen Eid eine Alles entscheidende Wirkung, wenigstens

über das eigene Handeln, zugestand und ihm deshalb treu

blieb bis in das Angesicht des Todes, ja bis in den Tod

übergingen und nur den Sokrates nannten. Zu diesen gehörten, die

nach Joseph c. Apion. II 37 S. 2(13 f. Bekk. ihm vorwarfen 8w xaivovq

'öqxovq wfivve (vgl. Xenophon. Apol. 24). Ob auf denselben Schwur
Ei^mideioq ÜQxoq sich bezieht und Euripides dadurch nur als Sokra-

tiker bezeichnet werden soll (Parömiogr. Gr. I S. 413), wussten

schon die Alten nicht sicher (foojq). — Sokrates schwor besonders

häufig beim Hunde, wofür auch die platonischen Dialoge mehr als

einen Beleg geben, aber auch beim Widder oder Bock, bei der Gans,

der Platane oder Eiche. Aehnlich schwuren Andere seiner Zeitgenossen

(s. o. S. 96, 2), und später ihm nacheifernd schwur der Stifter der

stoischen Schule, Zenon, bei der Kaper (xannaQiq: Menage zu Diog.

Laert. VII 32). — Im späteren Alterthum sah man darin Beweise seines

Unglaubens, wegen dessen er verurtheilt worden sei (Menage zu Diog.

Laert. II 40). Und in der That scheint die Anklage hiervon ge-

sprochen zu haben. Darauf führt nicht bloss Josephus a. a. 0., son-

dern auch Xenophon, Apol. 24, wo Sokrates im Gegensatz zur Anklage

behauptet: ofae yap Zyioye ävtl Jtdq xal°HQaq xal tötv avv zovzoiq

&eü)v ovts Qvatv nal xatvoTg daifioaiv ovre öfivvq ovve vofilZ,<ov

itXXovq &eovq ävan£<pt]va. (In der platonischen Apol. 22 A hat sich

Sokrates trotzdem nicht abhalten lassen, seinen Richtern ins Gesicht

v/) zöv xvva zu schwören. Vgl übrigens auch Aristoph. Wolken 027

und 814, Verse, die im Grunde doch auch eine Anklage des Sokrates

und seiner Schüler enthalten, dass sie bei anderen als den gewöhn-

lichen Göttern schwören: pct rfjv 'Avcntvorfv, fiä zö Xdoq, /xä zbv

Wpa; fiä ttjv 'O^/xAtv). Diese Worte widerlegen zugleich die Meinung
Ziebarths, De jure jurando in jure Graeco S. 10, 1, dass die Anklage

sich nicht gegen die genannten Schwüre, sondern gegen den Schwur

vii zi)v "H(>av richtete (auch diesen Schwur braucht Sokrates vor

seinen Richtern in der platonischen Apol. 24 E): denn die Hera er-

scheint hier neben Zeus gerade unter den rechtmässigen Göttern,

denen man opfern und bei denen man schwören darf, und wird aus

diesem Grund unterschieden von den xaivol öai/iovsq, deren C'ult man
Sokrates zum Vorwurf machte. Ziebarth meint, bei der Hera hätten,

wenigstens in Athen, nur die Philosophen geschworen. Dabei ist

aber übersehen, dass in Xenophons Symposion ausser Sokrates selber

(4, 54) auch Kallias (4, 45), Hermogenes (8, 12) und der jeder Philo-

sophie ganz unverdächtige Lykon (9, 1), in Piatons Ladies 181 A
Lysimachos , doch auch nur slq xiq twv xpjjöTtöv 'A&tjvaiwv und nicht

speziell ein Sokratiker, bei der Hera schwören, und in der Kyropädie

Hystaspes (VIII 4, 12), dem gerade einen Philosophenschwur in den

Mund zu legen kein Anlass war. Vgl. P. Meinhardt, De forma et

usu juramentorum S. 51. Ausserhalb Athens schwuren auch nicht
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selbst. 1
) Freilich eine ängstliche Frömmigkeit dürfen wir

in ihm nicht suchen, und so kann auch Furcht vor der gött-

lichen Strafe nicht der Grund gewesen sein, aus dem seine

Eidestreue hervorwuchs. Eher dürfen wir ihm Gesinnungen

zutrauen, wie sie im Namen der Stoiker Cicero ausgesprochen

bat -) und wie sie auch die Epikureer hegen konnten, die sich

des Schwörens so wenig enthalten haben werden als des

Betens. 3
) Wenn auch seine Ansichten über die Götter weit

etwa bloss die Frauen bei der Hera, wie Hera als Schwurgottheit

neben Zeus auf einer messenischen Staatsurkunde (Dittenberger Syl-

loge* 234, 24) und im Bündnisvertrag zwischen Hannibal und König

Philipp (Polyb. 7, 9, 1), und die Klagen der Ariadne bei Nonnus
Dion. 47, 415 ff. lehren. Die letzteren Verse (&vzl yä(>

(r
H(>r)g °ffy

tvyirjv xakeovatv, &neiQoydfioio feaivijq "Q/xooev [sc. Theseus] &x(>ctv-

xoto yaiifjXiov oqxov U#r)vi??) setzen ausserdem voraus, dass man in

Athen den ya^)).wg dgxog bei der Hera schwor. Und nun bedenke

man weiter ausser der Würde, die der Himmelskönigin zukam (Horn,

hymn. 12, 5: xlovoiv 6(xö)g Au TSQTttxeQavvtp) , die Bedeutung, die ßie

als Ehegattin, als Typus und Schützerin insbesondere der ehelichen

Treue (Aisch. Eum. 212 Kircbh.: "Hgag xeXelag xal Jiög moxwfiaza.

II. 14, 304 ff. erscheint sie als Schiedsrichterin in ehelichen Streitig-

keiten), behauptete, sodann den Stolz, den in die Pflege und Ordnung
der Ehe gerade Athen setzte, das sich rühmte durch Kekrops die

Heimath der Monogamie zu sein, und man wird nicht mehr so wunder-

liche Vermuthungen für nöthig halten, wie sie aufgestellt worden
sind (Meinhardt a. a. 0.), um es begreiflich zu finden, dass hin und
wieder ein Mal Athener auch bei dieser Gottheit schworen (Hera als

Göttin für Männer auch im Mythos des platonischen Phaidros p. 253A,
und zwar für die ßaod.ixoL nicht für die Philosophen). Dass es ein

Privat-Schwur des Sokrates war, wird meines Wissens von den Alten

nie bemerkt, die ihm doch sonst bei seinen Schwüren genau auf-

gepasst haben.

1) Beispiele der Eidestreue des Sokrates geben Xenoph. Mem. I

1, 18. Hell. 1 7, 15. Piaton Apol. 32 B. Er hielt den Eid, den er

als Ephebe und Rathsherr geschworen, den Gesetzen gehorsam zu

bleiben. Ebenso Kriton 51 D ff. In kleinerem Maassstabe bewährt er

dieselbe Treue Charmid. 157 C. Vgl. Augustin, Der Eid S. 23 f.

2) De off. III 104: Sed in jure jurando non qui metus, sed quae

vis sit debet intellegi. Est enim jus jurandum adfirmatio religiosa:

quod autem adfirmate quasi deo teste promiseris, id tenendum est.

Jam enim non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad justitiam et

ad fidem pertinet. Nam praeclare Ennius:

0 Fides alma apta pinnis et jus jurandum Iovis!

Qui jus igitur violat, is Fidem violat.

3) Der Bischof Dionysius bei Euseb. praep. ev. XIV 27, 10
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abwichen, über den Eid wird Sokrates doch kaum anders

geurtheilt haben als sein Zeitgenosse Demokrit (s. o. S. 88f.)

und Beider Standpunkt mag etwa der gewesen sein, den

später Garve einnahm. 1

) Im Grunde war der Eid hier eine

sittliche Handlung und die religiöse Hülle hing nur lose um
ihn, so dass sie leicht ignorirt oder abgeworfen werden

konnte: wie sie denn in der That schon damals von Vielen

abgeworfen wurde und wie, nach den Berichten wenigstens

p. 783b (= Usener Epic. S. 259) macht es dem Epikur zum Vorwurf,

dass er unausgesetzt in seinen Schriften vi} Jla und fiä dla schwöre.

Vgl. vfj xöv 'HpaxXia auf der Inschrift von Oinoanda (bei Usener im

Ith. Mus. 47, 421). Mag die Anrufung des Herakles im Munde eines

Epikureers nur Phrase sein oder im Munde eines Griechen der Kaiser-

zeit nicht viel mehr bedeuten als ein römisches mehercle und hercle,

so macht doch nicht den Eindruck einer rhetorischen Floskel, was
wir bei Lucrez lesen II 1093 Lachm.:

nam pro saneta deum tranquilla pectora pace

quae placidum degunt aevom vitamque serenam,

quis regere immensi summani etc.

Ganz abgesehen davon, dass es diesem Dichter immer und in Allem,

was er sagt, bitterer Ernst ist. Cicero macht sich lustig über den

Widerspruch, in den die Epikureer durch die Praxis mit ihrer Theorie

gerathen: „quomodo autem tibi placebit Iovem Lapidem jurare, cum
scias Iovera iratum esse nemini posse?4

' schreibt er an Trebatius (Ad
fam. VII 12, 2).

1) Anmm. zu Cicero von den Pflichten III S. 204 (Breslau 1819):

„Folgendes scheint mir die reine Wahrheit zu sein : dass ein eidliches

Versprechen einem jeden andern ernsthaften Versprechen, an sich

an Verbindlichkeit gleich sei; dass es aber ein Mittel geben
müsse sehr ernsthafte Versprechen von scherzhaften
leichtsinnig ausgesprochenen zu unterscheiden; dass nichts

fähiger sei einen vernünftigen Menschen ernsthaft zu machen, nichts

die Wichtigkeit der Angelegenheit, welche er vor hat, stärker aus-

drücke, als das Andenken an Gott und die Berufung auf ihn; dass
also jeder rechtschaffene gut denkende Mann, wenn er

eine Aussage mit diesem Andenken verbindet, die Ernst-
lichkeit seines Versprechens auf eine solche unstreitige
Weise erkläre, dass er sich unter keinen Umständen von
der Haltung desselben lossprechen könne". Es findet hier

eine ähnliche Läuterung des Eides von einer religiösen zu einer sitt-

lichen Handlung statt, wie sie David Strauss in der Glaubenslehre II

389 f. mit dem Gebet vorgenommen hat. Nicht mehr ein Eingreifen

der Gottheit soll herbeigeführt werden, sondern nur der Ernst einer

tiefern Betrachtung soll uns beim Schwur wie im Gebet durch-

schauern und so den Willen zum Guten und Wahren in uns stärken.
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Späterer '), bereits in der Schätzung der Pythagoreer der

einfach ehrliche Mann höher stand als der mit äusserer

Frömmigkeit sich zierende. Die religiöse Dämmerung weicht,

der ethische Tag beginnt.

12. Opposition gegen Rhadamanthys. Der Eid ein Beweis-

mittel unter anderen.

In diesen Symptomen kündigen sich Anschauungen an,

die den an den Namen des Rhadamanthys geknüpften

geradewegs zuwiderlaufen. Auch seine Straf-Theorie war
nicht unangefochten geblieben. Aristoteles wies darauf hin,

dass die an Rhadamanthys sich anlehnende Maxime der

Pythagoreer, immer Gleiches mit Gleichem zu vergelten, jedem
Thun das entsprechende Leiden folgen zu lassen, keineswegs

die Maxime der Gerechtigkeit sei; dass vielmehr ein Unter-

schied gemacht werden müsse zwischen den Personen, von
denen das Thun ausgeht oder gegen die es sich richtet, und
den Motiven, aus denen es geschieht, ob mit oder ohne Ab-
sicht 2

) Die Kritik war nicht neu, vor Aristoteles hatte sie

Piaton gegeben 3
) und auf eine Einschränkung des zu all-

1) Nach Diog. Laert. VII 22 ermahnte Pythagoras (x^ dpvvvai

9eovq' äoxEiv yao avxbv öeiv agibmozov TcagixEtv.

2) Nik. Eth. V 8 p. 1132b 25 ff.: JoxeZ öi xioi xal xb avtinenov^og

Eivai änXCbg 6ixaiov, iootzeq ol IIvd-ayogEioi h*<paoav' bjni^ovxo yäg
anXibq xb öixaiov xb a.vxME7C0v&bq aXXo)' xb <P avxi7iE7iov&bg olx

iqxcg/wxxEi ovv inl xb öiavEfiTjxixbv öixaiov ovV inl xb öioq9wxixov

xaixoi ßovXovxai ye xovxo Uyeiv xal xb
l

PaöafxävSvog öixaiov

ei xe nä&oi xa x Iqe^e
,

öixrj x t&tia yivoixo.

noXXayov yag öiafpwvEi' oiov ei aQX^v ex<ov inäxa&v, ov ÖeT dvxi-

nXijyrjvai, xal eI a.QX0vxa indxa^EV, ov nXrjyfjvai ftbvov öeI dXXä xal

xoXaodijvai. txi xb sxovoiov xal xb dxoiaiov öiaytoEi noXv. Inso-

fern übrigens der Satz des Rhadamanthys eine Weisung für den

Richter, nicht eine Norm der Rache für Jedermann ist, trifft diese

Polemik nur theilweise zu.

3) Vgl. was die Gesetze zu Sokrates sagen im Kriton p. 50 E

:

^TtEidij öh iyivov xe xal i§EXQd(pijg xal inaiöex-&i]g, k*xoiS av shtetv

noüixov nev, tag ol/l tjuixEgog ijO&a xal sxyovog xal öovXog, avxoq xe

xal oi aol noöyovoi; xal Ei xoCd? ovimg l;r« f da' i£ l'oov ofei sirai

aol xb öixaiov xal %(ilv, xal äxx* av fjfiEig oe inixEiQib/iEV noieTv, xal

aol xavxa dvxinoiEiv oi'ti öixaiov Eivai', i} ngbg fisv aoa aoi xbv naxioa

ovx i$ taov i)v xb öixaiov xal nobg xbv öeonbxtjv, ei aoi u>v ixvyxavEv,
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gemeinen Satzes, die durch Pietätsrücksichten geboten sei,

wird bereits von Sophokles hingewiesen. ') Alle drei sprachen

ioaxe, aiiEQ ndoyoig, xavxa xal dvxiTtoteZv, ovxe xaxibg dxovovxa «vrt-

Xiyeiv oCxe xv7ix6fievov dvxixxnreiv otfre &XXa xoiavxa noXXd' npdg dh

xtjv naxgiÖa etpa xal xovg vöfxovg iq~£oxai aoi, woxe, idv ae hctxEiQ&fxtv

tlixtiq dnoXXvvai. ölxaiov tjyovfisvoi elvai, xal ab de ijfiüq xovq vöpovq

xal xfjv naxytda xa& daov öivaaai imyei()fjoeiq dvxanoXXvvai , xal

<pi}Oetq xavxa tcoiwv öixaia TtQaxteiv, ö xtf akrj&eUt xijg &Qexr}q ixifxeXd-

ftsvoq; 1\ ovxtog ei oorpög, looxe XeXq&e ae, 3t* (iqxyög xe xal naxQbq

xal xCov &XXo)v rcQoyövtov andvxov xipudizeQÖv iaxt naxQlq xal aefivö-

xsqov xal aytwxepov xal iv pel&vi (aoIqoc xal nagä &eoZq xal nag?

dv&QWTtoig xoTq voüv exovai, xal oißea&at SeZ xal fjiäXXov vnelxeiv xal

\ho7ievsiv naxfilSa /aAf^fa/Vorffav tj naxtQa, xal i\ nei&eiv fj noieZv

et uv xeXtvy, xal ndayeiv, idv xi nQoaxdtxy na9etv, fjavylcv äyovxa,

idv xs xvTtzeo&ai idv xe SeZa&ai xxX. Vgl. auch p. 49 E ff.

1) 0. C. 1189 ff. Dind. sagt Antigone zum Vater:

Etpx oaq avxöv (der Polyneikes)* iboxe fitjöe ö(to>vid ae

xa xibv xaxloxfov dvaaeßiozax
>

, tb Ttdxep,

(hifitg ai y* eivai xelvov ävxiÖQäv xaxü>q.

Im Gegensatz hierzu steht die strenge Durchführung der Regel des

Rhadamanthys, die wir schon früher in demselben Stück fanden

(o. S. 94, l). Sophokles eröffnet damit den Blick auf einen Kampf, der

zu seiner Zeit zwischen der strengeren einfachen und milderen modi-

fizirten Ansicht stattfand. Ein anderes Symptom desselben Kampfes
dürfen wir wohl in Aristoph. Wölk. 1325 ff. 1409 ff. erkennen, wo
Pheidippides auf Grund der Schläge, die er als Kind von seinem

Vater empfangen, das Recht beansprucht, diesen jetzt wieder zu

schlagen. Aus diesem Spott des Aristophanes ist zu vermuthen, dass

die alte Regel des Rhadamanthys damals von irgend einer Seite neu

aufgenommen wurde. Es würde sich dies gut schicken zu der damals

im Schwange gehenden demokratischen Gleichmacherei, dem Anpreisen

der vollkommenen toovoptia. Pheidippides pocht ebendeshalb auf seine

Freiheit, die ihm dieselben Rechte gebe, wie seinem Vater (1414), und

umgekehrt heben Solche, die die strenge Fassung der Rhadamanthys-

Regel bekämpfen, wie Piaton Kriton 50 E, gerade hervor, dass eben

nicht alle Menschen gleiche Rechte haben. Eine ähnliche Satire wie

in den Wolken scheint übrigens auch in der Erzählung aus Herakles'

Jugend (o. S. 94, 1) enthalten zu sein. Herakles tödtet seinen Lehrer

Linos, indem er ihn niederschlägt, und rechtfertigt sich dann vor den

Richtern durch Berufung auf das Gesetz des Rhadamanthys. Dem
Amphitryon aber wird es trotz der Freisprechung unbehaglich bei der

Sache und er schickt deshalb den Sohn, damit so etwas nicht wieder

vorkomme, auf das Land. Das klingt wie eine Andeutung, dass

solche Grundsätze in die Wildniss, aber nicht in ein bürgerliches

Zusammenleben taugen. — Ein ähnlicher Kampf wie dieser war der
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nur bestimmter aus was ohne viel Geräusch die Sitte und

das positive Recht praktisch längst vollzogen hatten. Es
handelt sich nicht so wohl um eine Aufhebung des alten

Satzes als um eine den Umständen angemessene Interpre-

tation. Aehnlich erging es der Prozessregel des Rhadamanthys

die Entscheidung vermittelst des Eides herbeizuführen. Doch
verfuhr man hier schärfer. Zwar die Tendenz, die Ent-

scheidung möglichst über die menschliche Parteiung hinaus-

zuheben, blieb bestehen. Aber die neue Zeit wollte zu diesem

Zweck andere Mittel. Auch hier wurde mehr auf die Ver-

schiedenheit der Menschen geachtet. Der eleatische Philosoph

Xenophanes, wie er den vulgären Grotterglauben kritisirte,

hatte auch den Missbrauch des Eides zur gerichtlichen Ent-

scheidung getadelt, der nicht durch Eingreifen der Götter

dem Recht zum Siege verhelfe, sondern nur den Unfrommen
gegenüber dem Frommen in Vortheil setze. 1

) Zu Piatons

Zeit war dieser Tadel noch mehr am Platze und er hat ihn

daher ebenso wie die Angriffe des Eleaten gegen die Volks-

religion wieder aufgenommen. 2
)

o. S. »3 für dieselbe Zeit nachgewiesene Streit, ob die Todesstrafe

auf alle Vergehen ohne Unterschied gehöre oder einzuschränken sei.

1) Ari8tot. Rhet. I 15 p. 1377 a 19 ff.: xal xö xov Sevotpavovg

agfioriei, ou ovx forj noöxXTjoii avxrj äoeßeZ ngog eioeffi, &XX* öfiola

xal et laxvQÖq äo&evq naxa^ai f} nXtjyijvai nooxaXioaixo. Uui den
Abstand der Zeiten zu ermessen, vergleiche man Menelaos' Worte in

der Ibas 23, 579 f., wo er, noch ganz auf Rhadamanthys' Standpunkt,

den Eid für ein untrügliches Entscheidungsmittel erklärt:

et S
3

ity* iyiov abzog Sixdoat, xal [x
1

ob' xivd <prj/xi

aXXov htinXr'i&iv davaüv t&eta yao löxai.

(s. o. S. 29, 2. 90, 2. vgl. auch Gilbert, Beiträge S. 464 f.) Doch
deutet bereite llesiod W.u.T. 193 f. auf eine der des Xenophanes ähn-

bche Ansicht:

ßXäyei <f' 6 xaxbg xbv agelova (pCbxa

pi&OLOiv oxoXiolg tvinutv, inl ö
3
Zgxov öfxeTxai.

2) Nach den o. S. 95, 2 angeführten Worten fährt er fort: vvv
Se oxe df) juigog piv xl, (pafiev, av&gwnwv xb nagdnav ovx fjyoirxai

&eovg, ot de oh (pgovxiZeiv ijfiibv abxoig diavoovvzai, xCbv 6h <fr) nXsioxfov

toxi xal xaxloxiav t) dö£a, iog ofitxgä dexbfievoi 9iftaxa xal »ameiag
noXXa avvanoaxegoüot ^////aret xal fteyäXwv o<fäg txXvovtai xaxä
noXXa <L,tjfitü)v, ovxki dfj xoTg v$v äv&gwnoig fj 'Paöafiäv&vog av eXtj

xix*'*} Ttotnovoa £v ilxatg. Der Aberglaube reicht nach Piaton dem
Unglauben die Hand um alles Vertrauen auf den Eid zu erschüttern.
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Auf diesem Wege büsste der Eid allmählig seine ent-

scheidende Kraft ein und wurde ein Beweismittel neben

andern, das um zu gelten erst selbst wieder der Prüfung

bedurfte. 1

)
Trägt man diese Auffassung in die Prozess-

Regel des Rhadamanthys hinein, so ist ihr Sinn nun nicht

mehr, dass man vermittelst des Eides die Entscheidung Gott

übertragen soll, sondern, da der Eid ein Beweismittel wie

andere ist, dass es zur Entscheidung genügt die eine Partei

und ihre Gründe zu hören. Und dass man in der That die

Regel so auffasste, lehrt uns die Athene des Aischylos, die

von der Eidesdelation den Sieg der ungerechten Sache

fürchtet und im Gegensatz hierzu das Anhören und die Aus-

sprache beider Parteien fordert. 2
) „Eines Mannes Rede ist

keine Rede, man soll sie billig hören alle beede". Auch den

Griechen fehlte es nicht an einem Rechts-Sprichwort, das

denselben Gedanken ausdrückte und das sich mit dem Namen
des weisen Pittheus von Troizene verknüpfte: fifjöh öixrjv

öixdöyg xqiv ctfiyolv [iv&ov axova#$. 3
) Nicht zufällig sind

Sollte dasselbe nicht auch die Meinung des Xenophanes gewesen sein,

der doch sonst gegen die Formen dieses Aberglaubens, Anthropo-

roorphismus und Anthropopathismus, heftig geeifert hat? Vielleicht

begreift auch das daeß^q des Aristoteles (o. S. 106, 1) beides.

Wenigstens lesen wir bei demselben Aristoteles Rhet. II 23 p. 1399 b 6:

S. $Xeyev, Zu ö/xoltoq äaeßovaiv ol yevio&ai <paaxovxeq rovg &€Ovq

xolq ano&avelv Xtyovotv.

1) VgL Gilbert, Beiträge S. 465 f. Diese Vorstellung war später

so gang und gäbe, dass sie Euripides auch den an Uippolytos ge-

richteten Worten seines Theseus (Hippol. 958 ff.) zu Grunde legen

konnte:

xidvrjxev fjöe ' xovxd ixoaioeiv öoxetq;

4v xijiS' uXlaxet nXetoxov, u> xaxiaze av'

noioi yäg üpxoi xgeloooveq, xtvtq Xbyoi

xrjoä* av yivotvx* av, (bore a
1

alziav <pvyelv;

Der anklagende Brief der Phaidra Überwiegt alle Reinigungseide, die

Hippolytos schwören könnte: vgl. 1025ff. u. 1036f. und dazu 1055 ff.

2) Eum. 428 Kirch.: Spxoiq xa. pt/ Sbcaux /m/) vixäv Xeyo). 424: dvoTv

naQÖvxoiv fjfuovq Xöyov n&pa. Den letzteren Vers bezieht bereits der

ScholiaBt auf die Prozess-Regel des Pittheus: mde 6lxtjv dixaoyq
nplv afapolv fiv&ov dxovai\q. ffoC xal Xfgiaxov.

3) S. vor. Anmkg. Schol. Eur. Hipp. 264. Schneidewin, De Pittheo

S. 13. Paröra. Gr. II S. 759. Ilesiod ed. Rzach fr. 268. An das

äsehyleische tf/jtiovq Xdyov (vor. Anmkg.) erinnert das deutsche Sprich-
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108 12. Opposition gegen Rhadamanthys. Der Eid ein Beweismittel etc.

es wohl Vertreter des beredten attisch-ionischen Stamms, die

sich gegen das abgekürzte Gerichtsverfahren des kretischen

üichters auflehnten. Besonders im demokratischen Athen

hielt man die Rechtsregel des Pittheus hoch, die am Ende
nur eine einzelne Anwendung der gepriesenen lorjyoQla war. 1

)

Der Nationalheros Theseus gab das warnende Beispiel, ein-

seitiger Verleumdung keinen Glauben zu schenken 2
), und

unter der Herrschaft seines Sohnes Demophon, also des Ur-

enkels des Pittheus, setzten nach Euripides' Dichtung die

Bewohner Attikas bereits eine Ehre darein stets beiden

Parteien Gehör zu geben. 3
) Und wenn der Stoiker Zenon

später das gerade Gegentheil empfahl, immer nur eine Partei

zu hören, so war dies wohl nur eine der Paradoxien, die er

der ihn umgebenden Welt staatlicher und rechtlicher An-

schauungen entgegenschleuderte. 4
)

wort in der Fassung: Ein manns red ein halbe red Man soll sie

hören alle beed (Grimm, Wörterb. VIII Sp. 454).

1) Aristoph. Wesp. 725. Eur. Heraclid. 179 f. Androm. 957. Ans
dem athenischen Richtereid gehören hierher die Worte xal cbtpodoofiai

xov te xaTrjyÖQOv xal xov a.no).oyov(XBvov opottoq (Meier-Schömann,

Att. Proz. 8. 154 Ausgabe v. Lipsius). Vgl. dazu Lucian, De calumn. 8.

2) Eur. Hipp. 882 ff. Von xlq öiaßaXutv spricht Hippolytos 932,

wie auch bei Lucian, De cal. 8 der Satz des Pittheus ausdrücklich

als Mittel gegen öiaßoX^ bezeichnet wird.

3) Eur. Heraclid. 179 ff. Kirchh.

4) Plutarch, De Stoic. rep. 8 p. 1034 E: IJobq xov stn6vxa

fjtrjöh öixrp> öixaoqq tiqIv av ctfi<potv ftvO-ov axovoyq

ixvzf-teyev d Ztfviov, xoiovzo) xivl Xöyio yowfAevoq anlSei^ev 6

noöxepoq tlnwv, ovx axovoxiov xov devxtoov Xiyovtoq, Tt^Qaq yag %yei

xd t^rjxovfxevov eix
1

ovx anttei&v
(
ö/.wiov yäg toq et fjt^ vnrfxovoe

xXrjfoiq ij vnaxovoaq ixEQ&ciatv tjxoi 6
>

äniöei&v 17 ovx cLTttdeigev, ovx

axovoxtov Slqk xov ö£vx£qov ).lyovxoqu . Doch stand Zenon nicht allein.

Aus Pseudo-Platons Demodok. p. 382 E ff. bes. 383 C ff., wo dieselbe

Frage, aber mit anderen Gründen erörtert wird, lässt sich schliessen,

dass der scheinbar so festgewurzelte Satz des Pittheus auch seiner-

seits eine vielfache und lebhafte Kritik auszuhalten hatte. Wenig-
stens der Schatten des Rhadamanthys blieb und war nicht ganz weg-

zubannen.
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13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen.

Trotz des Eides Hessen sich die Menschen nicht abhalten

zu sagen was entweder ihrer Ueberzeugung oder ihrer Absicht

widersprach. Das Misstrauen gegen den Eid war in Folge

dessen im Steigen und rief die erwähnten Reformversuche

hervor, die im Wesentlichen darauf hinausliefen durch

selteneren Gebrauch des Eides diesem seine ursprüngliche

Kraft zurückzugeben. Aber man ging weiter. Man bemerkte

nicht bloss den bösen Willen oder die Leichtfertigkeit Ein-

zelner, die den ursprünglichen Zweck des Eides, Wahrheit

und Treue gegen jeden Zweifel zu bestätigen und zu be-

festigen, vereitelten, sondern die Natur der Menschen über-

haupt erschien unfähig das zu leisten was den eigentlichen

Zweck des Eides ausmachte und die Ursache seiner Ein-

führung war. Eine solche Betrachtung aber führte con-

sequenter Weise nicht zu einer Einschränkung im Gebrauche,

sondern zur gänzlichen Verwerfung des Eides. Diese Con-

sequenz haben, angeleitet durch ihre heiligen Urkunden des

Alten und Neuen Testaments, Juden und Christen gezogen.

Nicht bei einem geschaffenen Dinge können die Menschen

schwören und dieses damit zum Pfände ihrer Wahrhaftigkeit

setzen, da sie ja Nichts in ihrer Gewalt haben, nicht einmal

die Haare ihres Hauptes (s. o. S. 15, 2); aber auch die Gott-

heit können sie nicht zum Zeugen ihres Schwurs nehmen und

damit eine Kenntnis derselben vorgeben, von der sie doch

weit entfernt sind. 1

) „Ja Jaa „Nein Neina , des Schwörens

1) Philon, Legis Allegor. III p. 128 M: dib xal aoeßelg av vofit-

o&eüv ol tpdoxovxeq öftvvvai xaxä[ &sov. Elxoxtoq yrtQ ovöelq Sfxvvai

xat altov (für *a#* havxov't), oxi ye ov nepi xüq tpvoea>q aitov ötayvibvcu

Svvaxai, tö£ ayanqxöv, idv xov övöfiaxoq ai-xov övvti&bfiev, SneQ ijv,

xoC kQfitjviioq Xöyov. Was dann weiter bemerkt wird, dass die

Menschen sich begnügen sollen beim Namen Gottes zu schwören,

damit darf man wenigstens vergleichen die allerdings und wohl mit

Recht seit Bentley stark angezweifelte Lesart bei Horat. Ep. II 1, 16:

jurandasque tuum per nomen (st. numen) ponimus aras. Philon, De
spec legg. p. 'M2 M (von Meineidigen) nialvwv xo 9elov Övofia

Joseph. Arch. XVI 10, 8 rfotßrifiivov Sh fiexa xüiv <aXko)V &£üdv xal xov aov,

KaTaaQ, övöfiaxoq (in Folge des Meineids) und ebenso Piaton, Gess.

XI 917 B fttj xQaivuv &eibv övbßttxa Qqdiiaq Ijrorra.
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aber sich zu enthalten ist das Einzige, was der Schwäche

und beschränkten Einsicht der Menschen ziemt 1
) Freilich

hat das Christenthum
7

als es Staatsreligion wurde, mit der

politischen Zweckmässigkeit zu paktiren gewusst und den

Eid unter gewissen Bedingungen zugelassen 2
); und auch

Philon, dessen Aeusserungen uns die jüdische Auffassung des

Eides repräsentiren mögen, hat seine Verwerfung desselben

nicht immer mit der gleichen Schärfe und Entschiedenheit

ausgesprochen. 3
) Immerhin scheint eine derartige Verurthei-

lung des Schwörens und zwar aus Rücksichten der Frömmig-
keit und Religion etwas Ungriechisches zu sein. Priester

und Mitglieder religiöser Gemeinschaften wurden von den

Griechen eidlich verpflichtet 4
), ja der Eid galt ihnen noch

1) Pbilon, De decal. p. 194 M: xdXXiaxov öfj xal ßi(o<pe)Joxaxov

xal aQ/AÖitov Xoyixg (proei xö avw//oror, ovxwq aXq&eveiv £<p Ixdaxov

öiöaytihy, tog roig Xoyovq %QXovq elvai vofuQea&ai.

2) Eine Vermittelung der beiden Extreme, des höchsten Schwurs

bei Gott und der Enthaltung von jedem Eide war es auch, dass man
häufiger bei den Heiligen als bei Gott schwor. Bei den Priscillianisten

überwog die Verehrung für den hingerichteten Stifter der Sekte so

sehr alle anderen Rücksichten, dass sie in die natürliche und alt-

heidnische Weise zurückfielen, „et jurare per Priscillianum summa
religio putabatur" (Sulp. Sever. Chron. II, 51, 8). Ueber den Hexa-

meter, in dem die Priscillianisten des Meineids beschuldigt werden
(jura perjura secretum prodere noli bei Augustin Epist. 273 (— 253), 3)

s. J. Bernays, Ges. Abhh. 11 S 89 f. — reber das Schwören der

Christen auch Salvian, De gubern. dei III 8, 31: Iussit salvator noster,

ut Christiani homines non jurarent. Plures invenias, qui saepissime

perjurent, quam qui omnino non jurcnt. Insbesondere über den Schwur
„per Christum" Derselbe IV 15, 71.

3) Während in den o. S. 109, 1 angeführten Worten ihm das

Schwören bei Gott als aotßeia gilt, urtheilt er an einer andern Stelle

(o. Anm. 1) milder (vgl. auch o. S. 14, 2) und berührt sich in der

Art, wie er das Schwören zulässt, mit Pythagoreern und Essenern

(o. S. 99 f.). An die Letzteren erinnert noch besonders, was er zu den
(Anm. 1) citirten Worten De decal. p. 195 M hinzufügt: JerxsQoq di fpaai

nXovq xb tvoQxtZv. *H6ii yh(t '6 ye öpvvq iL; dmaxlav vnovoelxai. Denn,

wie Joseph., De hello Jud. II 8, G von den Essenern berichtet, ijötj

yay xareyvibo&ai tpaoi xb änioxoi'/xevov Si/a Biov.

4) Wichtig ist in dieser Hinsicht die Mysterien-Inschrift von
Andania. Ueber die Vereidigung der ytQagal in Athen vgl. (Dom.) 59,

73. 78 f. und dazu A. Mommsen Heortol. S. 358 f. (Feste der Stadt

Athen S. 392, 5). Auch die Aufnahme in den orphischen Bund war
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später als eine Art von Gottesverehrung, die zu veranlassen

ein Zeichen von Frömmigkeit war 1

) und die auch nur an

Andern nicht gehörig zu achten eine dem Meineid gleich-

kommende Beleidigung der Gottheit schien. 2
) Wie bei den

Griechen der Abstand zwischen göttlicher Majestät und
menschlicher Schwäche und Unwissenheit kein so grosser

war als im Juden- und Christenthum, so haben die Frommen
unter ihnen zwar auf Mässigung und Vorsicht im Schwören
gedrungen 3

), aber keineswegs es gänzlich untersagt. Nur
einmal rindet sich in einer alten und volksthümlichen Wen-
dung ein Ansatz auf Grund der Beschränktheit des mensch-

lichen Erkennens gewisse Eide, die der Zukunft vorgreifen,

zu untersagen: Niemand weiss was dieselbe bringt, wie er

zu Zeiten an Eide geknüpft: Finnicus Mat. mathes. VII praef.

vgl. Lobeck Agl. S. 187; Eide der Orpliiker bei Abel fragm. 170f.;

die tfoQxot nach orphischer Vorstellung belohnt Piaton Rep. III

363 D. vgl. Pindar Ol. 2, 73. Dies Vorbild wirkte, wie es scheint,

weiter: wie denn Finnicus selbst a. a. 0. den Mavortius durch

einen Eid beim Schöpfer aller Dinge bindet, von dem, was er ihm

sagen werde, vor profanen Ohren nichts verlauten zu lassen. Vgl.

über die Priscillianisten Augustin Epist. 237 (=- 253), 3. Eher daher

als aus dem Christenthum werden ihren Einweüiungsschwur auch die

Gnostiker haben: Ilippol. ref. omn. haer. V 27 u. Dieterich Nekyia

S. 94. Auch die in einen Thiasos Eintretenden wurden vereidigt:

E. Zicbarth, Das griech. Vereinswesen S. 141. lieber die Essener s. o.

S. 100, 1. Dagegen scheint es, dass für die Einweihung in die

Eleusinien ein Eid nicht erfordert wurde: Lobeck Aglaoph. S. 187. —
Auch bei den Kömern hatte es kaum in Rücksichten der Frömmigkeit

seinen Grund, dass der flamen Dialis und die Vestalin nicht schworen

(Gellius N. A. X 15, 5 u. 31. Plutarch Quaestt. Rom. 44): wie vielmehr

das „jurare non cogam" des prätorischen Edikts andeutet, wird da-

durch nur die Würde ihrer Personen bezeichnet, deren blosses Wort
soviel gelten sollte als der Eid Anderer.

1) Aristot. Rhet. I 15 p. 1377a 25 f.: rt ds M6e>oiv (sc. xöv Zqxov),

3t< evaeßfg xö Siltiv xol<; OeoZq imx^neiv.

2) Antiphan. fr. 241 Kock:

ötonmv' oiav xig öfxviovxoi xaxct<fQOvy,

(j> (ity OXTOIÖE 71QOXBQOV ^7tUtJ(tXt]XÖXl,

ovxog xaxa<f>QOV£lv tibv &tiov fytol öoxü
xal nQÖxeQov öfiöoaz avxog €7inuQxr

t
x£rai.

Aehnlich Amphis 42.

3) Ob es hiermit zusammenhangt dass, wie Blass Att. Bercds. III

2 S. 101 beobachtet hat, beim Redner Lykurg Schwurformeln ausser-

ordentlich selten sind?
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handeln wird; es lässt sich nichts abschwören. 1
) Aber es

bleibt bei dem Ansatz, bei dem Urtheil dass man über ge-

wisse Dinge nicht schwören könne, und bis zu einem allge-

meinen „du sollst nicht schwüren" ist es auch hier nicht ge-

kommen*2
)

Und doch sind auch die Griechen im Laufe der Zeit und
bei steigender Geringschätzung des Eides bis zu einer Ver-

werfung desselben gelangt. Nur hat sie dazu nicht eine de-

müthigende Religion geführt, die dem Menschen die Fähig-

keit zum Eide absprach und diesen der Gottheit vorbehielt,

sondern eine Moral, die ihn stolz darüber hinaushob. Mora-

lische Motive spielen in die Verworfung des Eides auch bei

christlichen und jüdischen Autoren hinein, wenn sie das Miss-

trauen empört, das dem glaubwürdigen Manne durch Zu-

muthung eines Eides bezeigt wird. 3
) Nicht das kam in Frage,.

1) Der Wächter in Soph. Antig. 388: «va£, ßgoxoloiv ovdiv tax*

d^uifiorov 394: tjxv), 6i* Zqxvjv xainey ihv (tnw^oxoq (womit man Aj.

G18 vergleicht). So schon Archiloch. fr. 74 Bergk 3
: XQripaxutv aeknxov

nvötv ioriv oid* anuifiotov. Vgl. auch Pindar Ol. 13, 83 mit dem
Seholiasten, dem solche die zukünftige Möglichkeit einer Sache leug-

nende Schwüre als imoQxlai gelten. Kin Anklang hieran Eupolis fr.

217 Kock: xi S
1

tax* 'A&Tjvaloioi ngäyfS dmjofxoxov.

2) Doch reicht allerdings nahe daran Epiktet Man. 33, 5: Zqxov

7tagalxrjoai, el fiev olövxe, elq artav el 6h (xy, ix xibv lvövxu>v. Dies

unterscheidet sich nicht wesentlich von den Urthcilen des heiligen

Augustin, die B. Bauer, Der Eid S. Gl zusammenstellt. Noch besonders

merkwürdig sind hierzu aus dem Coninientar des Simplicius die Worte

:

To yovv inl dv&QtoTiivotq 7i(>äy(xaai (xavxöv 6h elnetv, fiixQoIq xal

ebxeUoi) xov 9eöv naoäyeiv, xaxa<pg6vr]alv xiva nQÖq aixbv VTCoygd<pei.

Jtb x.Qh napaixelo&at xbv Zqxov, el fthv övvaxbv, xeXewq' xal nbvov

xal fyßiav xfjv öwaxijv fiäXXov algovfievov jJ öftvi'vai. Ausser der

religiösen Motivirung ist hier besonders beachtenswerth, dass auch

Märtyrer der Eidesverweigerung vorgesehen sind (vgl. hierzu das

d)lä xav öxlovv na&wv ngöxeoor mit Bezug auf eine einzelne Art des

Eides bei Demosth. 54, 40). wie sie bekanntlich das Christenthum

hervorgebracht hat. Als Curiosum wenigstens darf noch erwähnt

werden, dass die Ansicht des Phrygers Epiktet über den Eid in

auffahrender Weise übereinstimmt, mit dem was Nicolaus Daraasc. über

dessen Landsleute urtheilt (Stob. flor. 44, 41): *l»Qvyeq dpxoiq ob

XQiovxai ovx' öpvvvxeq ovt' tilkovq £gopxövt>xeq. Vgl. noch G. A. Schröder,

De Graecorum juramentis S. 3.

3) Clem. Alex. Strom. VII p. 8(11 Pott.: 6 6h ana% moxbq nCog

av tavxbv anicsxov TtaQuGxoi, toq xal oyxov 6eTai}ai, obyl 6h £[ine'öa)q
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ob das Schwören irgend welchen Nutzen schafft für das

politische Leben, überhaupt für den menschlichen Verkehr,

oder ob es durch den leicht möglichen Meineid den Menschen
in Gefahr bringt; ein höherer Maassstab als der des blossen

Vortheils sollte über seine Zulässigkeit entscheiden, man frug,

ob es sich mit der menschlichen Würde vereinigt, von der

man im Laufe des 5. Jahrhunderts angefangen hatte sehr

hoch zu denken.

Noch immer ist rücksichtslose Wahrhaftigkeit ein Kenn-

zeichen stolzer Naturen gewesen, die ihres eigenen Werthes

froh sind, seit dem homerischen Achill bis zu Pindar, der

kraft angeborenen Künstleradels mit Verachtung tief unter

sich das Gekrächze seiner Rivalen vernahm.') Auch die

Heroen Carlyles sind hieran kenntlich. Nach dem glor-

reichen Verlauf der Perserkriege ergreift dieses Selbstgefühl

sweitere Kreie, und Wahrheit und Wahrhaftigkeit, eng ver-

schwistert mit der Natur, werden wie diese eine Losung der

Zeit, rückhaltlose Offenheit und Ehrlichkeit gilt als das Kenn-

zeichen des freien Mannes 2
), die dXTj&tia

}
seit länger schon

mit der öbcq verbunden, erscheint nun auch in der Reihe der

Tugenden. Die griechischen Götter leisten auch hier ihren

Menschen getreue Folge, indem sie gegen Falschheit und
Lüge ankämpfen. Nicht bloss der delphische Gott nimmt
die Wahrheit unter seinen heiligen Schutz. Der Meineid,

den ursprünglich nur die im Eide angerufene und durch den

Bruch desselben beleidigte Gottheit rächen konnte 3
), verfällt

xal xa&ü>Qiou£va>q oqxöv tivai rovro) ti>v ßlov; Hasiliua Magnus in

Psalm. XIV 5 (Patr. Gr. ed. Mignc 29, 261): Xo^lq tri; ngdq ttepov

ijti7iXoxijq aitfjv xaÖ* lavtijv TieiyCb tijv afo'j&Etav naptoxrlv, ipO.alq xalq

diaßeßaiuMJeoi xtzQTjjAtvnq. '0 aTtiüxoq i/lxta r/)v ßXdßijv xfjq dmaxiaq.

AIozqov yitQ navxeXGiq xal ävdrjzov havtov xar^yopeiv toq dvaqiov

niortwq, xal tijv ix xibv Zqxü>v äofriXtiav &Kft'(>eoi}ai. Aehnlich

Philon und die Essener: o. S. 110, 1. Vgl. auch o. S. 110, 4, was
über das Nicht-Schwören der Hammes und Vcstalinncn bemerkt wurde.

1) S. hierzu L. Schmidt, Ethik d. Griechen II S. 403 ff.

2) Hierfür sind hesonders charakteristisch die Worte des Kalliklcs

bei Piaton Gorg. 482 C ff. Vgl. namentlich Aeusscrungcn wie 482 E:

iav ovv Tiq aloxvvtjtai xal xoXuä Xtyeiv ilnsQ voet, ävayxu^Brai

Ivavtia Xtyeiv. 485 D, wo ihm das {Xev&eyov xal idya xal ixaviv

tp&lygao&ai des rechten Mannes allein würdig scheint.

3) Vgl. auch Kohrle, Psych. I 3. 65 Danz, Sacralc Schutz S. f>4.

Hirzel, Der Eid. 8
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jetzt nach einer, wie es scheint, herrschenden Vorstellung 1

)

der Ahndung durch den höchsten Gott, die Rache wird eben-

damit, ähnlich wie bei der Uebernahme derselben durch den

Staat, zur Strafe und diese erscheint gebunden an „ein gött-

liches Gesetz" 2
), das den Menschen Treue und Wahrhaftig-

keit im Verkehr gebot. Hieraus war die nächste Consequenz,

dass die Götter nicht nur den formellen Meineid, sondern

auch die blosse Lüge bestraften. 3
)

Doch gehört nicht hierher Theognis 1195 f.: fiqxi öeovq inioQxov

lnö(xvv&i, ov y&Q ävvoxöv &&avaxovq xpvtpai %QtZoq ö<peiXöfxevov.

Rohde a. a. 0. schliesst hieraus, dass der Eid eine Schuldverschreibung

an die Eidgötter sei. Vielmehr ist eine Schuld an Menschen zu ver-

stehen, die man eidlich ableugnet, die aber den Göttern nicht ver-

borgen bleibt. Der Fall ist zu denken, wie der berühmte von Ilerodot

VI 86 erzählte des Glaukos. Auch nach dem Recht von Gortyn

schwört der Schuldner die Schuld ab: Zitelmann S. 72. Vgl. auch

Martial V 42, 3: debitor usuram pariter sortemque negabit. Spruch

des Laberius bei Gellius N. A. XVI 7, 14: quid est jusjurandum?

emplastrum aeris alieni. Die Worte des Theognis werden erläutert

durch Hesiod W.u.T. 320 ff. Rzach, wo auch mit Rücksicht auf die

Götter gewarnt wird vor dem Gewinn, den man sich cltcö yXuiooqq

Itjiaaerai o'iä xe noM.a yiyvexai, evx* 5v xtgioq vöov Qanaxfjoq

civ9qu)ii<dv. Vgl. noch Piatons Verordnung Gess. XII 949 A: xä>v dh

örcöoa il~aQVt]&ti>Ti xal igoftooa/xsvip xtQÖoq fisya <pavs(>öv elvai

Soxst, xavta de ötä ötxwv oqxu>v za>Qiq XQlvea&ai gvfinavtaq xovq im-
xakovvxaq aWjkoiq.

1) Vgl. z. B. Ariatoph. Wölk. 379, auch o. S. 23, 1 über Helios

und Dike. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt weiter bis zu

dem Standpunkt des Christengottes, der das Halten auch solcher Eide

fordert, die bei anderen, d. h. falschen und ihm feindlichen Gottheiten

(daemonia) geschworen werden: Augustin, Epist. 47 (= 154), 2. Grotius,

De jure belli ac pac. II 13, 12. 20, 51, 2, (wohl nur rhetorisch zu-

gespitzt sind Salvian's Worte, De gubern. dei IV 16, 77, die, wenn
wir sie ernsthaft nehmen müssten, die entgegengesetzte Anschauung

bekunden würden : nam cum deus non sit, per quem juratur [sc. Jup-

piter], non est periculum, cum perjeratur). Vorbereitet wird übrigens

dieser christliche Standpunkt auch dadurch, dass auch bei den Heiden

des Alterthums die sonst mehr oder minder verpönten gevueol oqxoi

(Ziebarth, De jurejurando S. 16) im internationalen Verkehr doch zu-

gelassen werden, vgl. z. B. das Bündniss der Karthager mit König

PhiUpp bei Polyb. VII 9, 2 f.

2) Thuk. III 82, 6: xal xäq iq o<päq avxovq nlaxeiq oi> T(p »elto

vöfiio ftäXXov Zxqccxvvovxo ^ rcfJ xoivy xi naQavo^ijaai.
'

3) Cicero, der de off. III 104 die Vorstellung entwickelt, dass für
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13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen. 115

Wie die Lüge schlechthin verwerflich war, so sollte das

blosse Wort des natürlichen und rechtlichen Menschen gelten.

Für den Eid war hiernach kein rechter Platz mehr. Jeman-

dem den Eid zumuthen, hiess ihn beleidigen 1
) und andrer-

seits brachte, wer schwor, sich leicht in den Verdacht be-

sonderer unlauterer Absichten. 2
) Nicht Wahrheit und Treue

wurden durch den Eid gestützt — diese Stütze, wie Thuky-

dides anmerkt (o. S. 89, 2), war morsch geworden — sondern

umgekehrt bedurfte jetzt der Eid der Stütze durch die Treue,

die, wenn sie nicht im ganzen Charakter des Menschen

wurzelte, des Haltes entbehrte und also damals in derselben

Weise vertieft wurde wie die Sittlichkeit überhaupt Dieser

den Eid nicht die „ira deorum tt

, sondern „justitia et tides" in Betracht

kommt, setzt pro Q. Roscio com. 4fi das Wesen des ira Meineid be-

gangenen Verbrechens in die Lüge: At quid interest inter perjurum

et mendacem? Qui iuentiri solet, pejerare consuevit. Quem ego, ut

mentiatur, inducere possum, ut pejeret, exorare facile potero. Nam
qui Bemel a veritate deflexit, hic non majore reügione ad perjurium

quam ad mendacium perduci consuevit. Quis enim deprecatione

deorum, non conscientiae fide conmovetur? Propterea, quae poena ab
dis immortalibus perjuro, haec eadem mendaci constituta est; non
enim ex pactione verborum, quibus jus jurandum comprehenditur, sed

ex perfidia et malitia, per quam insidiae tenduntur alicui, di iinmor-

tales hominibus irasci et suscensere consueverunt. Die Worte sind

für das Alterthum bemerkenswerth genug. Hobbes De cive III 2, 22

sagt: „pactum nudura non minus obligare quam in quod juravimus.

Pactum enim est, quo adstringimur; juramentum ad punitionem

divinam attinet quam provocare ineptum esset, si pacti violatio non
esset per se illicita". Cicero war noch etwas weiter gegangen: nach

seiner Meinung bedarf es gar nicht erst einer Anrufung der Götter

im Eide, der Lügner wird ohnedies der verdienten Strafe nicht ent-

gehen.

1) Ofcot 6* vqp* üqxov y ioq xaxdv mazutoofiat sagt Oedipus zu

Theseus bei Soph. 0. C. 650, und dieser erwidert obx ovv niQtt y av

oi&v % X6yto (flgoLQ. Wenn Theseus später (1G37: xaxyveoev r<£<f'

dgxiog) doch dem Oedipus schwört, so thut er dies aus freien Stücken

(1633 verlangt Oedipus nur xaxaiveaov).

2) Daher die Mahnung bei Isokrates An Demon. 23: evexa 6h

XQTjfAtttcw nrjöha 9eü)v 6fiöog$ (irjS
1

clv evoyxeTv fittAgg' öö&ig yäp
xolq filv imoQxelv xolq de (piXox(Wt*<xxo)q t/etr. Dass diese Mahnung
aus einem rhetorischen xfotoq stammt, lehrt Aristot. Rhet. I 15 p. 1377*

15 ff. Auch nach Piaton soll man um des xigöoq willen nicht schwören:

o. 8. 89, 2.

8*
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116 13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen.

Ansicht hat unter Anderen >) Aischylos seine mächtige Stimme
geliehen 2

), und der nahe liegende und leichte Schluss, dass

demnach der Eid zum alten Plunder zu werfen sei, findet

sich wirklich gezogen bei Choirilos, der jeden Eid, im Guten

wie im Bösen, für unzulässig erklärt. 3
)

Der Dichter des Perserkriegs und der Mitstreiter der

ruhmvollen Werdezeit begegnen sich in der Herabsetzung

des Eides. Es scheint, dass die Griechen von ihren Gegnern

gelernt haben. Aus den Kämpfen der Zeit entstieg das

Ideal der alten Perser und ihres grössten Königs. Was
dieser nach Herodot's Bericht 4

) missbilhgend über den Unfug
geäussert hatte, den die Griechen mit dem Eidschwur trieben,

konnte seines Eindrucks auf griechische Leser unter allen

Umständen nicht verfehlen und zumal nicht in einer Zeit,

in der ohnedies bei ihnen das Ansehen des Eides verblichen

war. Die meisten Griechen werden übrigens zwischen den

Zeilen des Historikers gelesen haben, dass bei den Persern

selber nicht der Eid, sondern der Handschlag die stärkste

Art der Botheuerung war. 5
) Und so könnte man vermuthen,

1) Gorg. Palamed. 8: eösi 6tj p £nl xovxoiq nlaxiv Sovvai xal

d^ao&ai' xlq ovv av ijv rj nioxiq', nbxeQOv OQXoq; xlq ovv ijxol xij>

TiQodöiy moxevetv tfieXXev; VgL L. Ott, Beiträge zur Kenntnis» des

griech. Eides S. 90.

2) Fr. 394 N 2:

oix &vÖQbq o'qxoi nioxiq, &)£ o'qx<ov &v^q.

Man vergl. hiermit schon jetzt Üemosth. 54, 38. Nachdem hier von
der Gefahr die Rede war, die Unschuldigen von Solchen droht, die

leicht bereit sind die stärksten Eide zu schwören, heisst es weiter:

oxi fiijv dXlä öet TCQbq xbv ßiov xal xbv xgbnov cutoßliTtovxaq

moxevetv.

3) Fr. 7 Kink.: ögxov <P ot'r' äSixov %qeu>v e/i/xevai obre Sixaiov.

Womit schon Lasaulx, Ucber den Eid S. 28, 115 zusammengestellt hat

Menander Sentt. sing. 441: 'öqxov Ös <pevye xal Stxaiioq xäölxcoq.

4) I 153: Xiyexai Kvgoq inelpeo&ai xovq nageövxaq ol 'EXXrjVwv

xiveq iövxeq av&QWTioi Aaxeöaifxbvioi xal xöaoi nh'ftoq xavxa kcovxä)

jtQoayoQeiovai. nvvOavöfxevov äs fxiv eljutv n^bq xbv x/jQvxa xbv Snap-

xtrfxtjv „oix iSeioa xa) avöfiaq xoiovxovq, xolol toxi %GiQoq iv /u£og

nbli &Ttoös6€y(X€voq ig xbv ovXkeyb^evoi aXXrjkovq ößvvvxeq i^ana-

xtovoi".

5) Die Sache ist bekannt. Hauptstellen sind Diodor. Sic. XVI
43, 4 u. Joseph. Arch. XVIII 9, 3 u. 4. Mehr Stellen z. B. bei Bremi zu

Corn. Nep. Datam. 10, 2 oder Sittl Gebärden der Griech. u. Rom.
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dass auch hier wieder einmal Sophokles' sich als Leser und

Freund des Herodot zeigt, wenn er seinen Philoktet den Eid

verschmähen und statt dessen den Handschlag fordern lässt 1

)

Von Alters her, und schon bei Homer, finden sich Hand-

schlag und Eid unzählige Male vereinigt Man darf sich aber

dadurch nicht täuschen lassen, als wenn beide unzertrennlich

wären. Der Handschlag hatte ursprünglich seine eigene Be-

deutung und war keineswegs bloss eine Abschwächung des

Eides. 2
) Um so leichter konnte er daher wieder selbständig

werden und in einer Zeit, in der man dem Eid gern aus

dem Wege ging, diesem die ausschliessliche Geltung im
Verkehr streitig machen. Mehre Spuren weisen darauf hin,

dass dies mit Erfolg geschehen ist 3
) Auch in Griechenland

war so eine Zeit herangekommen ähnlich derjenigen des

Mittelalters, in der das Sprichwort entstehen konnte, dass

ein Handschlag gleich sieben Eiden sei. 4
)

S. 135 ff. Der älteste Zeuge für diese persische Sitte scheint Xenophon
zu »ein: z. B. Anab. I 6, 6. Cyrop. VIII 4, 2«.

1) 811 f.:

*/. ov (xfjv ff' hoQxdv y a|w> &&o&aii xixvov.

NE. ibq ov &£ßiq y ifxoiczi oov fxoletv'axeo.

#/. fyßaXXe zet?h itlcttv. NE. £fißä?.Xa} tievelv.

2) Vgl. Schröder, Deutsche Rechtsgesch. S. 61. Ueber die mannig-

fache Bedeutung des Handschlags s. Sittl, Gebärden S. 136 f. Der
Handschlag ist das Symbol der nloriq im engeren Sinne. Dalier

wechseln nloxiz und 6s$ia im Gebrauche der Schriftsteller: während

Appian Bell. Civ. IV 68 S. 769, 3 Bekk. verbindet Zqxol anovSal und

dental, setzt Pausan. VIII 7, 4 statt dessen Zqxoi axovöal nlcxtq. Zur

Unterscheidung zwischen Zqxux und nlaxiBq vgl. Herodot IV 172.

3) Eur. Med. 21: avaxaktl 6h <te£t«s niariv fieylazi]v. Zu dem
Gebot, im Schwören Maass zu halten, hatte deshalb Pythagoras noch ein

anderes gefügt p% faSiaig fcgiav ifißdU.siv: Diog. Laert. VIII 17. Da-

her bei späteren Historikern die rechte Hand ohne Weiteres zur Be-

zeichnung der Treue des Vertrags dient: so bei Joseph., De bello Jud.

II 4, 3 xarä Se&äv = tide data und ähnlich bei Tacit Annal. II 58

(renovari dextras) u. XII 19; auffallend schon Xenoph. Cyrop. VI 1,

11 inaivüi tf/v Kvqov öegidv sc. fidem integram, wie Hutchinson erklärt.

Augenscheinlich lehnen sich die Schriftsteller hier an Zustände und
Sitten des Orients an. Weder Herodot noch Thukydides gebraucht

6e£iä in dieser Weise.

4) Siegel, Handschlag u. Eid S. 54f. (Berr. d. Wien. Ak. philol.

histor. Cl. 130).
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Hg 13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen.

Fremder Einfluss förderte nur was ohnedies auf

griechischem Boden wuchs und gedieh. Das unbändige Selbst-

gefühl, das die Zeit durchzog und wovon das laute Pochen

auf Wahrhaftigkeit nur eine einzelne Aeusserung war, gab

sich nicht mehr her zum Eide; die Menschen, die das Maass
der Dinge sein sollten, fühlten sich mündig die Wahrheit

selber zu sagen und bedurften nicht erst der Fürsprache eines

Gottes. Wie die Lüge das Erzeugniss einer knechtischen

Natur oder doch einer knechtischen Stimmung ist, so hatte

umgekehrt das blosse Wort des freien Mannes allen Anspruch

darauf zu gelten. Der Eid erschien als eine unnöthige

Tortur des Freien. 1
) Je unabhängiger Einer war, je höher

er stand, desto mehr lehnte er sich auf gegen solchen Zwang
als gegen einen Rest von Sklaverei. Sophokles hat dies

nach beiden Seiten zu fein charakterisirt : der gemeine Mann,

wie ihn die Wächter in der Antigone repräsentiren, ist leicht

mit einem Schwur bei der Hand 2
) und auch Hyllos

wird von dem ihn in jeder Hinsicht weit überragenden

Herakles in Eidespflicht genommen; 3
) dagegen Kreon, Theseus

und Neoptolemos, da das Schicksal sie so hoch über Oedipus

und Philoktet erhoben hat, schwören diesem nicht, sondern

begnügen sich mit dem Handschlag. 4
) Diese Thatsachen

sprechen dasselbe aus was wir bei Quintilian in Worte ge-

fasst lesen, dass es einem würdigen Mann übel anstehe zu

schwören. 5
) Auch in das idealisirende Bild der Naturvölker

1) Plutarch Quaest. Horn. 44 : Jiä xi xCo XeqsI tov Atbq ovx $£e<jxiv

öfxöocu; TtÖTEQOv <ki ßaoavöq xi$ ilev&tQUJv 6 ogxoq ioxi, Sei & cißaoä-

vioxov e'ivm xal xb aCu/na xal xtjv \pvx^ ™v ItQewq; S. o. S. 110, 4.

Der Freie ist treu und wahr, aber er will nicht dazu gezwungen sein:

„fidei quam jussoruni patientior" sagt nach einer sehr ansprechenden

Lesart Tacitus Iiistor. III 5 von dem deutschen Stamm der Sueben.

2) Zu Schwur (ßsovg ÖQxto^LoxeXv) und Gottesurtheil erbieten sich

die Wächter Antig. 2(i5 Dind. vgl. ausserdem o. S. 112, 1.

3) Trach. 1185 ff. Dind. Auch der Schwur des Pädagogen (o.

S. 72, 3) kann hierher gezogen werden, da es ein Diener ist, der die

Wahrheit seiner Aussage der Fürstin beschwören soll.

4) 0. R. 1510 sagt Oedipus : gvvvevoov, u> yewale, og xpavcaq

o. S. 115, 1. S. 117, 1. Dass die lümmelskönigin Hera dem Hypnos
schwören soll, war den alten Erklärern auffallend: schol. Townl. zu

11. 14, 278. Eustath. zu 271 S. 224, 29 Stallb.

5) I. 0. IX 2, 98: in totum jurare, nisi, ubi necesse est, gravi

viro parum convenit
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13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen. H9

ging dieser Zug über, und sollte dadurch nicht bloss ihre

lautere Wahrhaftigkeit, sondern ebenso ihr trotziger Unab-

hängigkeitssinn hervorgehoben werden 1

): wer keinen Herrn

über sich erkennt, schwört auch nicht'2) Daher die Vor-

1) Die Scythen lässt Curtius De gestis Alex. VII 35, 29 von sich

selber rühmen: Jurando gratiani Scythas sancire ne credideris: co-

lendo fidera, jurant, Graecorum ista cautio est, qui pacta consignant

et deos invoeant. nos religionem in ipsa fide novinius. Qui non re-

verentur horaines, fallunt deos. Anders über die Scythen Herodot o.

S. 8, 6. S. 35 u. Lucian Tox. 38. Scyth. 4. Vgl. noch was o. S. 99,

2

über die Aegypter, S. 112, 2 über die Phryger und S. 116 über die

Perser bemerkt wurde. Aus dem Sinn solcher Barbaren, zunächst des

Thoas, heraus sagt daher Iphigenie bei Eur. I. T. 1205 Kirchh.: matöv

*EU.äi olSev ohöh. Garcilasso de la Vega Ilistoire des Yncas, rois du

Perou, trad. par Baudoin II 3 (S. 120f. Amsterdam 1715) meldet, dass

die alten Bewohner Peru's niemals schworen, und stellt sie in dieser

Hinsicht den Christen als Muster vor: Mais je dirai ici ä l'occasion

de la Croix, que les Yncas et tous les peuples de leur Empire ont

cette louable Coütume de ne jurer jamais ; au Heu qu'il ne s'en trouve

que trop parmi nous, qui a leur grande confusion jurent ä tout pro-

pos, ou par le nom de Dien ou par la Croix uictue ; soit qu'ils le fassent

pour confirmer ce qu'ils disent, ou sans aucune nccessite, et par une

mechante habitude etc. — Umgekehrt kommt dann freilich auch der

Hellenonstolz zu Wort bei Herodot VIII 142, dessen Spartaner er-

klären iog ßagßaQotai iativ otke m<nt>v ovre dX^hg ovSiv. In der-

selben Weise äusserte sich der nicht geringere Hochmuth der Römer
und Juden. Vgl. Tacitus Hist. III 48: fluxa ut est barbaris fide. Sal-

vian De gubern. dei IV 14, 68, nachdem er die „Francoruni perfidia"

schon erwähnt hat: Si perjeret Francus, quid novi faciet, qui per-

jurium ipsum sermonis genus putat esse, non criminis? 70: Quid ergo

mirum barbaros fallere, qui falsitatis crimen ignorant? Joseph., De
bello Jud. I 13, 3, wo Herodes mit Bezug auf die Parther sagt <piaei

dnlarovg e'ivai xovq ßaqßÜQovq. Vgl. Arch. XIV 13, 4 S. 258, 3 Bekk.

XV 5, 3 S. 303, 2.

2) In guter alter Zeit galt auch bei den Römern das Wort des

freien Mannes: Bethmann-Hollweg, Civilprocess II 597 (vgl. aber auch

Cicero De off. III 111). Nicht mit Unrecht lässt daher Shakespeare

Jul. Caes. II 1 den Erneurer altrömischer Freiheit, seinen Brutus

(nach den Worten des Cassius „And let us swear our resolution")

Folgendes sagen:

No, not an oath: if not the face of men,

The sufferance of our souls, the time's abuse, —
If these be motives weak, break off betiraes,

And every man hence to his idle bed;
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120 13- Bestrebungen den Eid abzuschaffen.

kämpfer im Streit gegen jeden Geistesdespotismüs, die man
mit einem heute viel missbrauchten Schlagwort die Ueber-

menschen nennen kann, gegen den Eid ebenso ankämpften

wie gegen jedes Gesetz und beidemal schieden sie sich in

zwei Lager, in Solche, die alle Eide und Gesetze mit Füssen

traten um sich zügellos dem Treiben ihrer individuellen Natur

zu überlassen, und in Andere, die diese fremden Fesseln nur

abwarfen um sich dann desto fester an selbstgeschmiedete,

die dem Herzen entstammende Treue und den ayoayoq

v6fiog, zu binden. Für Jene mag Lysander das. Beispiel

sein'), während diese durch die Kyniker repräsentirt werden. 2
)

So lat high-sighted tyranny ränge on,

Till each man drop by lottery. But if these,

As I am sure they do, bear iire enough
To kindle cowards, and to steel with valour

The melting spirits of women; then, countrymen,

What need we any spur, but our own cause,

To prick us to redress? what other bond
Than secret Romans, that have spoke the word
And will not palter? and what other oath

Than honesty to honesty engag'd,

That this shall be, or we will fall for it?

Swear priests, and cowards, and men cautelous,

Old feeble Carrions, and such suffering souls

That welcome wrongs; unto bad causes swear

Such creatures as men doubt: but do not stain

The even virtue of our enterprise,

Nor th' insuppressive mettle of our spirits,

To think that or our cause or our Performance

Did need an oath; when every drop of blood «

That every Roman bears, and nobly bears,

Is guüty of a several bastardy,

If he do break the smallest particle

Of any promise that hath pass'd from him.

In die Augen springt hier überdies der Gegensatz zu den gemeinen
^wuifioalai, wie die des Catilina war (Sallust. Cat 22).

1) S. o. S. 90, 1. Ob wir nicht auch bei den (layyavevfxaxa und
inySat, die nach Kallikles' Schilderung in Piatons Gorg. 484 A. der

Uebermen8ch durchbricht und mit Füssen tritt, mit an die Zqxoi

denken sollen?

2) Ueberliefert ist es freilich nicht, dass die Kyniker sich über
den Eid hinwegsetzten. Doch liegt der Schluss zu nahe, wenn wir
bedenken, wie sie über Gebete und Gelübde dachten und wie sie auf
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Beide erheben sich damit Uber das gemein menschliche

Niveau und suchten es an Kraft und Unabhängigkeit dem
Herakles gleichzuthun 1

), der wenigstens in einer der über

ihn umlaufenden Traditionen auch als ein Gegner des Eides

erscheint. 2
) Ja es traten in ihrem Streben nach Gottähnlich-

keit diese Himmelsstürmer sogar dem Vater Zeus an die

Seite, mit dessen Majestät nach altgriechischem Glauben das

Wahrhaftigkeit und sittliche Selbständigkeit des Menschen drangen

(Zeller Phil. d. Gr. II, 1, 282 u. 286. 3. Aufl.). Eben dahin führen die

Ansichten Boicher Stoiker, die zum Kynismus neigen. Nach Marc.

Aurel. (3, 5) soll man das Rechte tbun ft^xe Zqxov dtöfievoq pftte

&v$Qu>nov xivbq n&QxvQoq und Epiktets Verbot des Eides (o. S. 112, 2)

konnte seine religiöse Beziehung erst durch den Commentator erhalten

haben. Dem widerspricht es nicht, dass Stoiker wie Kleanthes und
Chrysipp sich eingehend mit der Theorie des Eidea befassten (o.

S. 75 f.); vgl. auch o. S. 3, 2 u. S. 102 die Definition des Eides, die

Cicero De off. gab. Verwarfen also die Kyniker, wie wahrscheinlich,

den Eid gänzlich, so sind sie in der Beurtheilung desselben über

Pythagoras (o. S. 98 f.) und Sokrates (o. S. 100 f.) in ähnlicher Weise
hinausgegangen, wie später über Hobbes (o. S. 114, 3) und Spinoza

(o. S. 16, 3) Kant (Werke von Hartenstein 6 S. 258, 1. 7 S. 104f.) und
noch mehr Fichte (Werke 3, 290 f.), von denen die beiden Ersteren

sich mit praktischen Reformen des Eides oder einer Berichtigung

seiner Theorie begnügten, die beiden Andern ihn auf mehr oder minder

entschiedene Weise ganz beseitigen wollten.

1) Das» Herakles das Vorbild auch für Kallikles und Genossen

war, zeigt Piaton Gorg. 484 B.

2) Zur Bestätigung der Meinung des Favorinus, dass das Verbot,

beim Herakles anders als im Freien zu schwören, eine Erschwerung

des Eides bezwecke, fügt Plutarch, Quaestt. Rom. 28 hinzu: l<rtOQBcxat

yaQ (nämlich Herakles) ovxutq evXafflq yeyovivai TtQdg Sqxov,

ana£ dfiioai xal pövm 4>vXel xö> Airyiov öid xal rtyv Uv&iav ngo-

tpigtiv xä üoxia xavxa Aaxeöaifxovioiq tag ipneäovai Xwov etrj xal

&neivov. Im Widerspruch hiermit steht eine messenische Lokalsage

bei Pausan. IV 15, 4: Tö 6h x<x>qIov xovxo, K&tiqov aqua, tau (ihr

iv 2xewxtfQ(p xqz Meaatjviat, 'HoaxXta 6h abt6&t Sqxov inl xofiiojv

xoZ$ Nrjkiuyq naiol Sovvat xal XaßtTv naga. ixtivatv Xkyovotv.

Diesen Widerspruch bemerkt Lasaulx, Ueber den Eid S. 10, 41. Auch

bei Aristoph. Frösch. 41 (ov xoi fiä xtjv dJj/mqxQa) und (wenigstens

nach der Ueberlieferung) 51 (vf/ xöv 'AjxöXXat) schwört Herakles.

Ebenso bei Soph. Trach. 254 ff. : /o0r«/$ Mfa&V tofrxo xoüveiöoq Xaßujv
aQo& Sqxov avxy ngoaßaXwv öioifioaev, 7/ ptf/v xöv ayzuTx%f>tt xovöe

xoi; nä9ov<; Zrv nai6l xal ywaixl ÖovXüiOetv ht.
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Schwören sich nicht vertrug 1
) und der auch in 'dieser Hin-

1) Die Hauptstelle, von der auszugehen ist, sind Zeus' Worte, die

er II. 1, 524 ff. zun Tbetis spricht:

et # aye xoi xetpaXy xatavevaofia^ 8<pQa nenol^q-

xoifto yaQ i$ ifttltev ys /xst* ä&aväxoiai fiiyiaxov

xixfooQ- ob yao ifiöv naXivdygexov oitf dnaxtjXdv

otvf' dtiXevxrjzov, 8 xl xev xetpaXjj xaxavsiavu.

Vgl hiermit was Thetis selber 514 gesagt hatte:

vt]fieQX6<; fisv <f»J fioi vnSoxeo xal xaxdvevaov.

Ebenso gelobt durch blosses Nicken Zeus Horn. h. in Cerer. 445. 4G6.

Vgl. Athen. II 66 C (xaxavevoavxoq xov &eov auch Joseph. Arch. III, 1, 2).

Auch bei Alexis fr. 91 Kock tritt das Nicken an die Stelle des Eides.

Den Zeus bindet es wie Andere der Schwur: Horn. IL a. a. 0. vgl.

schol. Eur. Alk. 978. Er begnügt sich mit dem Nicken, während sonst

wohl dieses mit dem Schwur verbunden erscheint gerade wie der

Handschlag (o. S. 117): so Horn. h. in Merc. 536, wozu kommt die

nicht immer richtig verstandene RUckbeziehung von 521 {xaxhevae

vgl. auch 524) auf 519 (oqxov d/xöaoai), vgl. auch Virgil Aen. IX 104ff.

Es ist daher beachtenswertli, dass bei Pindar Ol. VII 64 ff. der Sonnen-

gott nicht dem Zeus, sondern der Lachesis den Schwur zumuthet:

ix&Xsvoev 6* avxlxa jjpvaa^jn'tfa (xkv Adysow xt?QaS dvxetvai, #«öv
<f oqxov fiiyav /xfj naQ<pdfiiv , dX).d KySvov avv naiöl vevcau Zwei

Arten der kräftigsten Betheuerung, wovon die eine dem Zeus, die

andere den übrigen Göttern eigen ist, erkennt auch der Interpolator

von Horn. h. in Mercur. 519 an: % xeyaXy vevaaq $ inl Zxvydq öftßQi-

pov vfoo. Lateinische Scliriftsteller ignoriren diesen Unterschied

und lassen auch Juppiter bei der Styx schwören: zu den von Lasaulx

lieber den Eid S. 8, 30 gegebenen Belegen kommen noch Virgil Aen.

IX 104 ff. und Apulejus, Psyche et Cup. 15 (diis etiam ipsique Jovi
formidabiles aquas istas Stygias vel fando comperisti? quodque vos

deieratis per numina deorum, dcos per Stygis maiestatem solere?).

Aber auch die Griechen gestatten Ausnahmen von der Regel. So
schwört Zeus bereits in der Ilias 19, 108. 113. 127 (und zwar nach

Eustath. zu 113 S. 115, 9 Stallb. bei der Styx). Das Problem, Sut xl

ov xazavBvaai dXXä xal dfiöoai xöv dicc rfgiwoev % "Hpa, hatte hierzu

schon Aristoteles auf seine Weise erörtert (schol. zu 108 <= Aristot.

fr. 157 Ak. Ausg.) und Eustathios bemerkt den Unterschied zwischen

Thetis und Hera, weil letztere nicht mit dem blossen Kopfnicken zu-

frieden ist. Für uns kommt in Betracht einmal, dass diese Partie der

Ilias, wie längst und aus verschiedenen Gründen erkannt worden ist,

zu den spätesten des Gedichts gehört, und sodann dass Zeus sich hier

in einer Situation befindet, die nicht der Majestät des höchsten Gottes

entspricht. Vollends gilt dies von ihm als Liebhaber der Io, der von
der Hera ertappt und so der Begründer des atpgoöiaioq

r
6gxoq und

seiner Privilegien wird: Hesiod fr. 4 Rzach. Vgl. Plautus Amphitr.

931 ff. Die Ausnahmen bestätigen also nur die Regel, dass nach alt-

griechischem Glauben der höchste Gott als solcher nicht schwört.
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13. Bestrebungen den Eid abzuschaffen. 123

sieht sich königlicher erweist als der jüdisch- christliche

Gott')

Wie sie der Theorie entspricht, dass man beim xifAiwxaxov schwöre

(o. S. 15 ff.), so ist sie auch von Griechen gegenüber fremden An-
schauungen, insbesondere gegenüber der jüdischen lebhaft vertheidigt

worden : wenigstens wendet sich Philon wiederholt gegen die Ansicht,

nach der das Schwören etwas Gott nicht Angemessenes war (Legis

Allegor. III p. 127 f. M.) und bezeichnet dieselbe als eine weit ver-

breitete {fiVQiotq idd&v. ävolxeiov elveu sc. xo xuv feöv d/xvvvai: De
sacrif. Ab. et Cain. p. 181 M); Cyrill c. Julian. V p. 1G2C hält es sogar

für nöthig Gott wegen seines Schwörens zu entschuldigen, indem er

es für ein Zugeständniss an die menschliche Ungläubigkeit erklärt

(iyxatelxo) xolq *n<.<nr
i
oaow). Wie fest übrigens diese Ansicht, die

den höchsten Gott nicht dem Eid unterwerfen will, im griechischen

Glauben wurzelte, zeigt sich auch darin, dass sie sich nahe mit einer

andern berührt, die den Zeus für mächtiger erklärt als den Eid und
über diesen erhebt. Die so verwegen klingende Aeusserung des

äsehyleischen Apollon (Eum. 611 Kirchh.), Bgxot oiki Ztjvbq loxvei

nktov, besteht doch die Probe ihrer Giltigkcit an den Aussprüchen
noch anderer Dichter. Bei Sophokles Aj. 646 ff. Dind. lesen wir, dass

nichts im Laufe der Zeit unverhofft ist, dass auch die gewaltige

Kraft des Eides gebrochen wird (xovx effx* aeXnxov obäh, aXX* atio-

xexai x& fcivdg Zgxoq), und Archilochos sagt (s. o. S. 112, 1), nichts

ist unverhofft und eidlich abzuschwören (xMiidxatv aeXnxov ovötv

ioxiv obtf änojfioxov), da Zeus auch das unmöglich Scheinende ver-

wirklichen kann: dies ergiebt zusammengefasst als griechische Vor-

stellungsweise, dass Zeus auch den Eid zu überwinden vermag und
somit Macht über ihn hat, also dasselbe was Aischylos sagt Vgl. auch

o. S. 71, 1.

1) Goethe Werke (AuBg. letzter Hand) 43, 398 f.: „Die neue Re-

ligion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gedacht wie

Zeus, aber menschlicher". Die Fürsten schwören nicht nach Pufendorf,

De jure naturae IV 2 § 2 „quia majestatem eorum dedeeet". Vgl.

Grotius, De jure belli ac pac. II 13, 22. Für das deutsche Rechta-

leben ist dies näher ausgeführt worden von Siegel, Handschlag u.

Eid S. 47 ff. Nur dem Pabste gegenüber haben deutsche Könige sich

oftmals zu Eiden herbeigelassen. .Sonst verbot dies ihre hohe Stellung

und Würdigkeit (vornehmere Männer und fürstliche betheuern nur

mit auf die Brust gelegter Hand bei J. Grimm, RA 898) und dass

ein König, wie Adolf von Nassau, einen ihm Unterstehenden mit

einem körperlichen Eide sich verstrickte, ist nur äusserst selten vor-

gekommen (vgl. o. S. 82, 4 über den Eid, den König Alfons dem
Cid leistete). Dies ging dann weiter, und es haben ferner Höher-

gestellte mit ihrer Treugebung bestärkt, was von Niedrigerstehenden

mit leiblichem Eide beschworen wurde. Obgleich die homerischen

Könige schwören (doch bemerkt Arist. Polit. III 14 p. 1285 b 11 f.,
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14. Geringschätzung des Eides in Athen. Solon.

Wie wir die rechte Heimat jeder auf Geistesfreiheit und

Aufklärung gerichteten Bewegung gewohnt sind in Athen zu

finden, so haben wir bereits athenische Stimmen vernommen,

die sich gegen den Eid aussprachen. In Athen waren die

Hebel besonders kräftig, die man zur Beseitigung des Eides

ansetzte; Treue und Wahrhaftigkeit wurden hier mehr als

anderswo gepflegt. Unverfälschte Natürlichkeit muss sogar

ein Spartaner bei Piaton den Athenern nachrühmen 1
), und

dass die Könige der Heroenzeit bei der Ausübung ihres Richteramts

nur zum Theil schworen), so hat doch das im Texte Bemerkte gezeigt,

wie nahe die griechische Anschauungsweise an die deutsche reicht.

Auch in den Ausnahmen treffen sie zusammen. Wenn die Könige
der Epiroten oder der Spartaner den Eid auf die Verfassung leisteten

(Plutarch, Pyrrh. 5. Xenoph. Resp. Lac. 15, 7 vgl. Schömann-Lipsius

Staatsalt. S.246, 1), so geht dies nicht über den Rahmen dessen hinaus, was
der Sachsenspiegel III 54 § 2 Hildebr. sagt: Also man den kung
küret, sö sol her deme riche hulde tün, und sweren daz her recht

sterke und unrecht krenke und daz riche verste* in sime rechte als

her kunne und muge. Sider en sal her nummer cheinen eid tün

(vgl. auch Siegel, Handschlag S. 49). Netioov, nicht mehr als dies,

erfleht Philoktet von Neoptolemos (484) und so werden diese und
verwandte Worte von einem königlichen Gebahren gebraucht: Joseph.,

De bello Jud. II 2, 8 (xaxavevoaq) IV 9, 11 (vneQTjyurutg xaxavevaag).

Die Caricatur bei Tacitus, Annal. XIII 23 (von Pallas): respondit nihil

umquam se domi nisi nutu aut manu significasse. Vgl. hierzu Cicero,

De senect 61 (von römischen Staatsmännern der alten Zeit): quorum
non in sententia solum sed etiam in nutu residebat auctoritas. — Den
schrillen Gegensatz hierzu vernimmt man in Philons Worten, in denen
der Schwur bei Gott, und das ist doch der allein rechte Schwur, Gott

selber vorbehalten (Legis Alleg. III p. 127 f. M.), den Menschen aber

empfohlen wird nicht zu schwören (o. S. 109). Auch neuerdings

noch hat B. Bauer, Der Eid S. 51, angedeutet, dass zu schwören sich

eigentlich nur für Gott Vater und für Christus zieme, im Uebrigen

aber, wie er höflich sagt, nach dem Grundsatz „Quod licet Jovi etc."

verfahren werden könne. Wie Lasaulx, lieber den Eid S. 8, 30 dazu

kommt, den klar hervortretenden Unterschied zwischen antiker und
chriBtlich-jiidischer Auffassung nicht sowohl des Eides als der Gott-

heit zu verwischen, indem er sagt, dass Juppiter wie Jehova nur bei

sich selbst als dem Höchsten schwören könne, weiss ich nicht.

1) Megillos in den Gess. I 642 C : xal fioi vvv tj zs yxovij tcqoo-

<f:dt)g vfxihv, tö re vnö noXXdv key6f*evov, tag '6001 'A^valatv elolv

äya&ol öicupeQÖvzcDQ tiol xoioüiol, 6oxeT &hj&iaxata Xfyeo&af növot
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dieses Lob auf die alten Athener einzuschränken 1

) haben

wir keinen Grund, wenn wir an die unverblümte, ja ver-

blüffende, Ehrlichkeit denken, mit der Thukydides seine

Landsleute und Zeitgenossen reden und handeln lässt 2
) Das

Lob mag begründet sein oder nicht, jedenfalls haben die

Athener, wie die Römer und Juden des Alterthums und wie

wir Deutschen, sich ihrer jclong gerühmt und dies genügt

um zu zeigen, welchen Werth sie ihr beilegten. 3
) Der

Hauptheros des attischen Staates, Theseus, erscheint daher

vor Andern mit dieser Tugend ausgerüstet4
), während Herakles

gerade hier mit einem hässlichen Makel behaftet ist, und die

niotiq erlangte in Athen göttliche Würde, so dass ihr ein

besonderer Cult gewidmet werden konnte. 5
) Weithin wurden

yaQ &vev ctvdyxrjs avzo<pvG>q btlq /notga aki}9(b<; xal ofai nkaazCbs

elalv dya^oi.

1) W. Wachsniuth, Hell. Altcrth. I 1 S. <>3.

2) Vgl. meinen Dialog I S. 4(J, 2. Auch zijq ikev&epias x6 mozor,

das Periklcs seinen Mitbürgern nachrühmt, gehört hierher: Thuk. II 40, 4.

3) Ihre Dichter, Philosophen, Redner und Historiker sind in diesem

Fall nur die Organe der öffentlichen Meinung, lieber Piaton und Thuky-
dides s. o. S. 124, 1 u. vor. Anm. Zum Unterschied von den Thessalern

rühmt Deraosthenes g. Aristokr. 112 seinen Mitbürgern nach, das« sie

niemals Treu und Glauben gebrochen. Und die attischen Dramatiker

schildern die Spartaner namentlich als arglistig und hinterhaltig, weil

diese Eigenschafton den Athenern besonders verhasst waren (vgl.

auch 0. Augustin, Der Eid S. 19, 1).

4) Theseus als mazög s. o. S. 115, 1. Bei Sophokles und Euripides

fällt ihm wiederholt die Rolle desjenigen zu, zu dem die Bedrängten

flüchten und der ihnen das gegebene Treuwort hält. Namentlich war
berühmt seine Eidbrüderschaft (svoQxoq <pih'a) mit Peirithoos, so dass

um ihretwillen Theseus appellativisch bei Späteren (Ovid, Ex Ponto

IV 10, 78) den treuen Mann bezeichnen kann. Selbst da, wo auch

seine Treue nicht fleckenlos scheint, in dem Verhältniss zu Ariadne

(ÖQxanäxriq nennt ihn deshalb Nonnos Dionys. 47, 389), haben doch

andere Sagenversionen, die man bei Plutarch Thes. 20 u. Pausan. IX
40, 4. X 29, 4 nachlesen kann, ihn rein zu waschen versucht; vgl.

auch Horn. Od. 11, 322 f. u. dazu Eustath. 8. 421. 12 f. Stallb. Alles

Weitere bei L. Pallat, De fabula Ariadnaea S. 15 ff.

5) Wenigstens bei Diogenian. II 80 (Paröm. Gr. I S. 209) lesen

wir: 'Azzixtj niazu;: inl zibv mOavibv xal moxCbv xal tvoyxwv.

'l&Qvcavzo yitQ ol 'Azzucol itpöv Mozetot;. Sollte dieses Heiligthum die

Stätte sein, ov zä ßr^astog IltQ&ov ze xeTzai maz äel svv&tjfAaxa?

Vgl. Schneidewin zu Soph. OC. 1593 f. u. BlUmner-Hitzig, Pausanias I

S. 213. (Das deutsche Gegenstück hierzu bei J. Grimm, RA S. 904:
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im Sprichwort attische Treue und Wahrhaftigkeit durch die

griechische Welt getragen 1

) und büssten ihren guten Klang
auch dann nicht ein, als die Graeca fides bei den Römern 2

)

längst in Verruf gekommen war. 3
) Solohe Treue und Wahr-

haftigkeit, wenn sie auch in erster Linie dem Eide selber

zu Gute kamen, mochten doch leicht glauben desselben ent-

rathen zu können.

Wenn die Verfassung die Seele eines Staates ist und
die Gesetze den Charakter des Volkes spiegeln, wie dies

schon die Alten meinten und forderten 4
), so dürfen wir er-

warten, dass auch in der Verfassung und den Gesetzen des

attischen Staates die attische Schätzung der jclörig einen

Ausdruck gefunden hatte. Und in der That schrieb man
schon dem Schöpfer dieser Verfassung und schrieb insbe-

sondere Demetrios von Phaleron dem Solon die Meinung zu,

dass man auch ohne Eid dem rechtschaffenen Charakter trauen

solle. 5
) Freilich abschaffen wollte und konnte Solon den

Eid nicht. 6
) Doch sehen wir, dass derselbe sein Nachdenken

Treubruch und Meineid waren unsern Vorfahren so unleidlich, dass

auf dem Ort, wo er vorgefallen war, der Name haftete.) Doch sind,

ehe man in der Erzählung von Theseus' und Peirithoos' Freundschafts-

hündniss die ätiologische Legende zur Stiftung jenes Heiligthums sieht,

auch die Bemerkungen Wachsmuths, Stadt Athen II S. 438 ff. Aber

den Altar des Eleos in Erwägung zu ziehen. MeyäXri &eög ist die

niatig schon bei Theognis 1137.

1) lAzTLXij nlaxig s. vor. Anm. 'Atrixdq (xaQXvqi ini tov ntoxo-

xaxov xal aXtjftearätov bei Diogen. 3, 11 (Paröin. Gr. I S. 215). IIioxol

H&qxvqeq ist der Ausdruck auch bei Pindar.

2) Schon bei Eurip. I. T. 1205 Kirchh.: nioxbv 'EXXag olSev ovdh.

Vgl. o. S. 119, 5.

3) Vellej. Paterc. II 23, 4.

4) Z. B. Isokrat. 12, 138. Demosth. 20, 11. 24, 210.

5) Bei Stob. flor. III 79, 2: yvXaooe xqöuov xaXox&yaB-lav Zqxov

moxoxcQav. XXXVII 31: xQÜnov xaXox. Zqxov niax. %ys (ebenso

nach Apollodor Diog. Laert. I G0). Hierauf klingt es wie eine An-

spielung, wenn Peisistratos in dem Briefe an Solon (Diog. Laert. I 54)

schreibt: inävt&i xoivvv oLtaSe, moxsvwv fioi xal eivto/xöxip, &xaQl

fxrjöev neioead-ai 26?M)va ix DeioioxQdxov.

6) Er mag darüber ähnlich geurtheilt haben, wie Justus Möser

Werke 2, 325 f. über den promissorischen Eid, den er in der Theorie

verwirft, weil ein redlicher Mann allezeit, beeidigt oder unbeeidigt,

seine Pflicht thun werde, aus praktisch-politischen Gründen aber bei-

behalten wünscht.
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beschäftigte und er Allerlei auf diesem Gebiete reformirte. l

)

1) S. was Ziebarth, De jure jur. S. 42, 2 zusammenstellt. In

späterer Zeit finden wir eng verbunden in einer Schwurformel, „welche

dem allgemeinen Verfassungseid sogut wie dem Amtseid der staatlichen

und communalen Behörden, überhaupt jedem feierlichen Akt des

öffentlichen und internationalen Rechts die bindende Kraft und Weihe
verleiht" (R.Schöll Herrn. 22, 565), die drei Götter Zeus, Apollon und
Demeter. Vom schol. Ven. B zu II. 15, 36 werden noch zwei andere

Dreibeken von Schwurgöttern namhaft gemacht, Zeus Poseidon Athena

und Zeus Poseidon Demeter, und dass wenigstens die zweite dieser

Drciheiten in Attika sollenne Geltung hatte, ist durch eine Inschrift

bestätigt worden (Hofmann, De jurandi apud Athen, fornml. S. 27).

Vielleicht darf auch, was den Poseidon betrifft, an die Bedeutung

erinnert werden, die Poseidon als höchste Schwurgottheit in der

platonischen Atlantis besitzt (Kritias 119 C ff.). Die Dreiheit Zeus

Poseidon und Athena wird vom Scholiasten als Drakontisch bezeichnet

Die echte Formel dagegen, mit Zeus Apollon und Demeter, ist mit

Recht bereits der Zeit des Kleisthenes zugewiesen worden (Wilamowitz

Kydathcn 95). Ihr Ursprung aber mag bis zu Solon hinaufreichen.

Ob sie indessen bloss den politischen Ausgleich zwischen Athen und .

Kleusis darstellt (Töpffer Att. Geneal. S. 45, 2), ist mir doch zweifelhaft.

Vergleicht man sie mit andern, ausser den erwähnten etwa noch mit

Zeus Apoll Athena bei Demosth. Mid. 198, so fällt als eigenthümlich

in die Augen, dass in ihr nur Gottheiten vereinigt sind, die eine be-

sonders enge Beziehung zu Recht Wahrheit und Gesetz haben. Die

Auswahl dieser Schwurgötter könnte daher in demselben Sinne ge-

troffen sein wie die von Zeus Apollon und Themis in der platonischen

Schwurformel Gess. XI 936 E (vgl. den Schwur Zev<;
<l

Afooq rä auf der

Maussollos-Urkunde: .Tudeich Kleinas. Stud. S. 256). Dass es der Weise
Solons entsprach die Schwurgötter nach deren Begriff zusammenzu-

stellen, ersehen wir aus der Dreiheit des httatoq, xa&uQOioq, igaxearfo,

die bei Poll. 8, 142 auf ihn zurückgeführt wird (o. S. 83, 1). Der-

artigen Reformen des Eides liegt als Hauptgedanke zu Grunde, dass

der Schwörende bei Nennung der Schwurgötter auch etwas dem Eide

Angemessenes empfinden und denken soll. So trat, wie Polybios III

25, 6 angiebt, an die Stelle des wohl nicht mehr recht verständlichen

Schwurs beim Juppiter Lapis, der der Schwurgott des ersten Vertrags

der Römer mit den Karthagern gewesen war, oder des Steinschwurs

(äta ?.l9<ov die Handschr. des Polyb. s. Wunderer Philol. 56, 189 ff.),

im zweiten der Schwur bei Ares und Enyalios (vgl. Brutus' Schwur
bei Dion. Hai. Ant. Rom. IV 70; an den 'Aytioq Ztvq richtet sich der

Verfassungscid der Epiroten bei Plutarch Pyrrh. 5). — Stünde es fest,

wie Wilamowitz a. a. 0. und Ziebarth a. a. 0. S. 17 anzunehmen
scheinen, dass die Archonten ursprünglich nur bei Zeus und Apollon

schworen, dann Hesse sich vermuthen, dass eine andere Reform Solons

auf strengere Durchführung der auch sonst üblichen Dreizahl in den
attischen Schwurfonneln gedrungen habe (Hesych. u. xQtlq &eot). —
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Wichtig ist namentlich eine Bestimmung, die er für den

attischen Prozess traf. ') Durch diese wurde verordnet, dass,

wenn in einem Streitfall Urkunden und Zeugen fehlten, beide

Parteien eidlich aussagen und die Richter dann entscheiden

sollten, wer recht geschworen habe. 2
) Da es an unmittel-

Was den Werth solcher Reformen des Eides betrifft, die nur in einer

Abänderung der Schwurformeln bestehen, so sind sie verschieden be-

urtlieilt worden. Garve zu Cicero von den Pflichten III S. 201 f. (Breslau

1819) hat dergleichen als gänzlich zwecklos verworfen, während er seiner-

seits Alles nur von einem Wechsel der Gesinnung hofft. Andere, wie

Spinoza (o.S. 16, 3), Piaton (a.a.O. vgl. Gess. XII 948 D), Aristoteles (Polit

V 9 p. 1310» 7 ff.) und auch die Römer (Polybios a. a. 0. Danz, Der
sacrale Schutz S. 131 f. Mommsen. Staatsrecht II 3 S. 809f.) haben auch

diese Aeusserlichkeiten sehr ernsthaft genommen. Und am Ende sind

schon Zeus und die Götter nicht anders verfahren, als sie die Styx

zum höchsten Eideshort in ihrem Staate einsetzten: Hesiod Th. 400. 805 f.

1) Lex. Seguer. 242, 19 ff.: öofroud XQtxai eiaiv ot Stayiyvwaxov-

rec, nöxtQoz evoQxel xCov xpivofitv&v . xetevsi yat> SdXwv xov lyxa-

Xovfxevov, ineiSäv fi/jXB m>nß6).aia txv (tUQWQaq, 6(ivvvcu xal xdv

evBxvovxa Sh 6/noia)g.

2) Man hat die Frage aufgeworfen, warum dann überhaupt ge-

schworen werde, wenn der Eid doch nicht die letzte Entscheidung sei,

sondern noch einer Nachprüfung bedürfe: wie denn dem römischen

Prätor gerade umgekehrt eine Pflicht daraus gemacht wurde dafür zn

sorgen „ne de jurejurando cujusquam quaeratur" (Dig. 44, 1, 15).

Hierauf hat unter Andern llohde in der Psyche eine Antwort ge-

geben, die er auch in der zweiten Auflage festhält, I S. 268, 2. Nach
ihm bildet der Eid eine Ergänzung des menschlichen Gerichts und

sichert auf jeden Fall dem Schuldigen die göttliche Strafe, auch wenn
er der menschlichen entgehen sollte. Gegen diese Ansicht hatte schon

Gilbert, Beiträge z. Entwickelungsgesch. d. gr. Gerichtsverf. S. 466,

ganz richtig bemerkt, dass dann nicht einzusehen sei, weshalb Solon

dieses Verfahren auf einen engeren Kreis von Prozessen beschränkt

habe. Wichtiger scheint mir etwas Anderes. Die göttliche Strafe

kann in diesem Falle deshalb keine Ergänzung der menschlichen sein,

weil sie sich nicht auf dieselbe Art der Verschuldung bezieht: die

göttliche trifft lediglich den Meineid, die menschliche irgend ein

anderes Verbrechen. Die Verordnung Solons, so aufgefasst wie es den

Bemerkungen Bohdcs über den obligatorischen Doppeleid des Areopags

entsprechen würde, verdiente daher keineswegs das Lob ein untrüg-

liches Mittel zu sein, durch das der Lauf der Gerechtigkeit gesichert

wurde, sondern müsste eine unnütze Grausamkeit heissen, die dem
ohnedies Schuldigen noch eine neue, vielleicht schwerere Schuld durch

den Meineid aufbürdete: viel ehrenwerther und eines menschenfreund-

lichen Regenten würdiger erschiene dann das Verfahren Ludwigs des

Frommen, der gerade den Eid aus dem Gottesurtheil entfernte um
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baren Beweismitteln fehlte, konnte die Entscheidung der

Richter sich nur gründen auf das übrige Leben und den

nicht die einen Meineid schwörenden auch noch in ewige Strafen zu

bringen (Aniira in der Zeitschrift Germania 20, 63. Bei J. Grimm RA.
S. 905 verhindert der Richter den voraussichtlichen Meineid, wie dies ja

auch der heutigen Praxis entspricht, und auch Piaton, Gess. XII p. 948 D
folgt der gleichen Tendenz, wenn er die iuopoola in seinen Muster-

staat nicht aufnehmen wül, um die Zahl der Meineidigen nicht zu

vermehren). Die Beispiele, die Rohde zur Unterstützung seiner An-
sicht aus den attischen Rednern beibringt, sind ebenfalls nicht treffend.

Die göttliche und menschliche Strafe gehen in ihnen allerdings parallel:

aber es handelt sich dort auch nicht um assertorische Eide, wie hier,

sondern um promissorische, und bei eidlich abgelegten Gelübden obli-

girt sich der Mensch in Bezug auf dieselbe Handlung doppelt, sowohl

Menschen als Göttern gegenüber, kann daher auch, wenn er das Ge-

lübde bricht, für eine und dieselbe Handlung doppelt bestraft werden,

oder, wenn die menschliche Strafe ausbleibt, kann die göttliche hier

als eine Art Ersatz dafür gelten. — Auch mit Gilberts Erklärung

der Botanischen Bestimmung aber erweist man dem Gesetzgeber keine

Ehre. Solon, meint er, habe seine Bestimmung gegeben mit Rück-
sicht auf solche Fälle, in denen beide Parteien sich zur Eidesleistung

bereit erklärten und man aus einem Gefühl der Billigkeit nicht der

einen Partei durch Auflage des Eides vor der andern einen Vorzug
gewähren wollte. Mir scheint aber, dass in solchen Fällen die Billig-

keit eher hätte dazu führen müssen von einer Eidesleistung ganz ab-

zusehen; statt dass man auf solche Fälle, die, wie wir doch zur Ehre

der alten Athener annehmen wollen, nur Ausnahmen waren, die Regel

gründete und eben damit auch den Meineid aus einer Ausnahme in

die Regel verwandelte. — Vielleicht dürfen wir, um hinter den Sinn

des alten Gesetzgebers zu kommen, uns an seinen Landsmann Sophokles

wenden. Dieser sagt einmal (fr. 431 Nauck 2
), wie es scheint, in einer

Controversc über den Nutzen des Eides (s. u. S. 134, 4), dass durch Hinzu-

nahme des Eides die Seele des Schwörenden „sorgsamer" (imfieleatiQa)

werde. Er sieht den Nutzen des Eides lediglich in einer subjektiven

Wirkung auf das Gemüth des Schwörenden, hat nicht eine objektive

Wirkung zur Herstellung der Gerechtigkeit im Auge. Daher wird auch

Solon in den Fällen, in welchen keine Documente vorhanden waren, beide

Parteien haben schwören lassen, damit sie in ihren Aussagen über

den Thatbestand desto sorgsamer wären und nur genau soviel sagten,

als sie darüber zu wissen glaubten; die Aussagen der Parteien ver-

traten in solchen Fällen gewissermaassen die der Zeugen (tbv rfjv

ftttQtVQlav farftii norfoei ta nQoßeßuo^iva: Joseph. Arch. IV 8, 15) und

auch ihre Vereidigung mag deshalb demselben Zweck gedient haben wie

die von Zeugen. Die Aufgabe des Richters sollte es dann sein, diese Aus-

sagen mit dem übrigen Leben und Charakter derSchwörenden zusammen-

zuhalten (vgl. Joseph, a. a. 0.) und so sich eine Meinung zu bilden,

Hirzel, Der Eid. 9
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Charakter der Prozessirenden. *) Nicht der Eid entschied

hiernach und begründete die ytlazig, sondern Leben und
Charakter der Schwörenden. 2

) Fassen wir die solonische

wie die Sache wahrscheinlich (daher dogaoxal) verlaufen sein könne.

Vgl. noch Ziebarth, De jure jurando S. 42, 1, aber auch Rudorff zu

Puchta Institt» I S. 47H. — Uebrigens kann, bei der nahen zwischen

Versicherungseid und Gottesurtheil bestehenden Verwandtschaft, mit

dem doppelten Eid der Parteien das doppelte Gottesurtheil verglichen

werden, wenn beide die Hand in das Feuer oder das siedende Wasser
stecken (bei den Indern gingen Kläger und Angeklagte beide in den

See zur Wasserprobe nach Porphyr, bei Stob. ecl. phys. p. 142 f.

= Mein. S. 38, 3 ff.; auch die Probe des siedenden Oels wurde auf

Ceilon gleichzeitig von beiden Parteien bestanden nach Bob. Knox
bei Valckenaer Opusc. S. 69) — „der Idee nach", wie J. Grimm, RA.
5. 910, 8 sagt, „kein Unsinn", aber dem praktischen Erfolg nach leicht

räthselhaft, wenn beide sie verbrannt hervorzogen, oder beide un-

versehrt. Gerade nach doppeltem Eid wurde auch dieses doppelte

Gottesurtheil angewandt: Grimm a. a. 0. S. 922.

1) Cicero pro Cluentio 70: perinde ut opinio est de cujusque

moribus, ita, quid ab eo factum aut non factum sit, existiraari potest.

Vgl. pro Sulla 69. 71 (hujus si causa non manifestissimis rebus tenere-

tur, tarnen eum mores ipsius ac vita convinceret). Ein berühmtes

Beispiel giebt der *A(xagxvQoq des Isokrates.

2) Besonders stark wird dies ausgedrückt von Demosthenes in

der Rede gegen Konon: o. S. 116, 2. Hier heisst es überdies § 40,

dass, wer nicht schwöre oder zu schwören zaudere, &£io7iiexöxeeoq

sei als wer den fürchterlichsten Eid schwöre. Vgl. Quintilian I. 0. V
6, 2: aut vita se tuebitur ut eum non sit credibile peieraturum. Unter

den n'tateiq steht obenan 6 nQoyeyovwq ßioq, höher als der ogxoq

nach Polyb. VIII 2, 3. Das ursprüngliche Verhältniss ist umgekehrt
worden: nicht der Eid, d. h. Gottes Zeugniss macht mehr den Menschen
glaubwürdig (wie noch einmal Philon, De sacrif. Ab. et Gaini p. 181

M

nachdrücklich hervorhebt: xal avfißsßrjxe xtjv fiev tjfitxegav yvw/xrjv

o(jxq>, titv 6h Sqxov airvdv #£cj5 Ti£Tti(rtö>o&ai. oi> y«p Si Zqxov mordq
6 &t6q, aXXa 6i airzdv xal 6 Spxoq ßißaioq), sondern umgekehrt der

Mensch den Eid. Anderen, die nicht so weit gingen, schien doch der

Eid in sich selbst nicht genug Festigkeit zu haben: daher müssen ihn

bei Nonnos (o. S. 34, 2) die Moiren noch bestätigen (moxovo&ai),

womit die Bestätigung von Zeus
1

Versprechen durch Lachesis bei

Pindar (o. S. 121, 3) und durch die Uvayxt] bei Euripides (Alk. 978 f.

Kirchh.: xal yttg Zevq 8 xt vevoy, ovv aol xoixo xstevxä) verglichen

werden kann. Widersinnig aber ist es, wenn nach deutschem Recht
(Grimm, Rechtsalt. 135) die Richter selber gelobten, den Eid, den sie

geschworen, auch zu halten. Doch thut dasselbe aus freien Stücken

auch Saul bei Joseph. Aren. VI 6, f>: SdovXoq 6e dnoxxeiveiv afadv

Sftvvai xal xTß yeriaecoq xal xijq (pvoewi x(bv q>lXxQa>v nQOXi(ii)aaq xöv
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Prozessbestimmung so auf und halten hieran das Apophthegma, •

das Demetrios dem Solon beilegt (o. S. 126, 5), so erscheint

dasselbe dem alten Gesetzgeber ganz angemessen und De-

metrios mag sich seinen Inhalt aus den Gesetzen oder den

Gedichten Solons aufgelesen haben. Auch das Wort des

Aischylos, wenn wir uns dessen jetzt wieder erinnern (o. S.

116, 2), dass nicht der Eid den Mann, sondern der Mann
den Eid glaubwürdig macht, schwebt nun nicht mehr bloss

als allgemeine Phrase in der Luft, sondern wurzelt als Er-

fahrung in der Wirklichkeit des attischen Lebens. Auch
dem gemeinen Mann in Athen lagen solche Gedanken nicht

fern >), ja die Praxis scheint gelegentlich in der Durchführung

noch weiter gegangen zu sein, wenn wirklich die athenischen

Richter den Eid des Philosophen Xenokrates ablehnten und
sich mit der seinem ganzen Wesen und Lebenswandel an-

haftenden xiotiq begnügten. 2
)

Andererseits darf man vielleicht sagen, dass Solon, indem

er den Eid reformirte, er ihn überhaupt erst zu dem wichtigen

Bestandtheil der athenischen Verfassung machte, als den wir ihn

später anerkannt finden. 8
) Der Eid ist nicht die Grundlage

jedes Staatswesens oder er ist es doch nicht in demselben

Maasse. Wo Gewalt Einzelner oder die Sitte den Ausschlag

giebt, tritt seine Bedeutung zurück; sie steigt dagegen und

erreicht ihren Gipfel, wenn ein freies Volk durch geschriebene

Gesetze sich selbst regiert. In diesem Fall ist der Eid das

Zqxov (vgl. 1 Kön. 14, 44). In diesem Zusammenhang angesehen, verdient

die Antwort, welche die Mailänder Friedrich I. gaben „Juraviwras qaidem,

sed jnramentum attendere non proraisiinus" (Radev. De gestis Frid. I

Imp. II 25) weder das harte Urtheil des Chronisten noch braucht sie ihnen

bloss in derVerwirrung entschlüpft zu sein (RaumerHohenstaufen II 115).

1) Vgl. was Demosthenes dem Sprecher seiner Rede gegen Konon
in den Mund legt: o. S. 116, 2. 130, 2. Auch gegen Aristokr. 68

spricht es Demosth. laut und öffentlich aus, dass man dem Eid allein,

selbst dem feierlichsten, noch keinen Glauben schenke: xal fxerä

xavxa 6 tov xoiovxov Zqxov ößü)(ioxu>q ofouo nenlexevxcu.

2) Diog. Laert. IV 7: %v de xal d&ömaxoq otpdÖQtz, üxrxe pt]

i£dv ävujfiorov naQXVQBlv, xovzip fxövo> avvex<ii{>ovv 'A&rjvaToi. Da sich

an die Zwischenbemerkung wäre fu) £%dv xrL Zweifel knUpfen (Meier-

Schömann A. Pr.2 S. 886 Anm.), so sei auch noch auf die anderen,

von Menage bereits angeführten Gewährsmänner der Geschichte hin-

gewiesen: Valer.Max. II 10 ext. 2. Cicero pro Balbo 12. ad Att. I 16, 4.

3) Lasaulx, Ueber den Eid S. 16, 57.

9*
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• Hauptmittel, das die Gewissen der Bürger zur Erfüllung der

Gesetze anhält. ') In Athen wurde daher sehr viel geschworen 2
),

wenn nicht alle Zeichen trügen, viel mehr als in Sparta, dem
Reiche des ungeschriebenen Gesetzes. Zu den unzähligen

Eiden, die das attische Gerichtsverfahren mit sich brachte, —
und nirgends wurde so viel prozessirt als in Athen — kommen
noch die vielen anderen, durch die der Athener von dem
Eintritt in das bürgerliche Leben an und, so oft er eine

politische Function ausüben sollte als Richter, Rathsmann
oder Civil- und Militärbeamter, immer wieder von Neuem
gebunden wurde. Nimmt man hierzu, dass die wiederholten

Restaurationen des erschütterten Staates ebenfalls, wie die in

den Jahren 411 und 403, von neuer Vereidigung des ganzen

Volkes begleitet waren 3
), so begreift man, dass attische Redner

den Eid als den Halt und das Heil insbesondere ihrer Demo-
kratie preisen konnten. 4

)

Auf diese demokratischen Aeusserungen geben eine aristo-

kratische Antwort 5
) die vorher besprochenen, die das

Schwören einzuschränken suchten und zwar den gemeinen

Mann, die grosse Masse, der Eidespflicht unterwarfen, hervor-

ragende und bevorzugte Naturen aber davon befreiten. Es

1) Wie die Gesetze, wurden auch der Eid und seine Formen
schriftlich fixirt.

2) Hier hatte man auch einen besonderen Namen für diejenigen,

welche leichtmüthig schworen: AQfyxxovg nannte man xovg $<tdia>g

ml xovg dgxovg l&vxag Hesych u. AQöJjxxovg; über AQdijxxbg als den
Ort, wo vor Alters die Heliasten schworen, Meier-Schümann, A. Pr.2

S. 152, 16. Vgl. auch o. S. 84, 2.

3) Wozu das mythische Gegen- und Vorbild die Vereidigung

des ganzen Volkes durch den Heros Ardettos sein kann, über die

vgl. Pollux 8, 122 : 6 dh AQÖrjxxdg 'JAt<xöo0 ftiv ioxi nXqolov, ujvöuaaxai

fih artb xwog tfQtoog, 8g oxaaid&vxa xbv ÖTjpov vnho dfiovoiag wpxioev.

4) Lys. 25, 28: oxitpao&ai 6h xrf, «« xal xibv ix UeiQatibg oi

(jteyicxTjv öö£av e%ovxeg xal poXioxa xexivöwevxbxeg xal nketaxa vpäg

aya&ä elyyaofttvoi nokXäxig ijötj xib vfxexiQtp nkföei diexeXevaavxo xotg

%Qxoig xal xalg ow&faaig iftfitveiv, ijyovfievot xavxr
t
v drjfiO-

xQaxiag elvat yvXaxJjv. Lykurg g. Leokr. 75 ff. bes. 79: xal fiifrv,

to artiges, xal xov& vpt&g de t fia&eiv, öxt xb avvi'/ov xtjv örjpo-

xQaxiav oQxog toxi, xpla yag iativ £$ tbv tj noXtxeia owiaxrjxev,

6 aox<ov, b öixaaxJjs, 6 ISiwx^g. xoixwv xolvw exaoxog xavxijv nlcxiv

MSatoiv, elxöxiog xxX.

5) Es darf auch daran erinnert werden, dass ein solcher Vollblut-

Aristokrat wie Theognis die Eide öXearfvoQag nannte (o. S. 48, 4).
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ist dieser Streit nur eine der vielen Controversen der Zeit,

wie sie am heftigsten auf attischem Boden durchgefochten

wurden; freie und starke Geister kämpfen auch hier gegen

die Knechtschaft der Formel an, wie dieselben über das ge-

schriebene Gesetz hinweg sich auf ein ungeschriebenes be-

riefen. Der Natur ihrer Kunst gemäss treten gerade die

dramatischen Dichter in diesen Kampf ein. Ein Wort des

Aisehylos Über den Werth des Eides haben wir schon ver-

nommen (0. S. 116, 2). Bemerkenswerther ist, wie Sophokles

und Euripides sich daran betheiligt haben und dass sie auch

diesmal auf verschiedenen Seiten stehen. 1
) Der edle Sinn

des Sophokles wehrt sich gegen den Eid als einen unwürdigen

Geisteszwang, der nur für gemeine Menschen und allenfalls

für solche taugt, die einem Höheren gegenüberstehen. 2
) Euri-

pides dagegen geht mit der fortgeschrittenen Demokratie und

schwärmt auch hier für gleiches Recht: deshalb schwören bei

ihm der Fürstensohn Hippolytos der Amme (Hippol. 610 f.)

und der König Aigeus der landesvertriebenen und verlassenen

Medeia (Med. 731 ff.), ebenso wie der phrygische Sklave dem
Orest (Or. 1516 f.).

3
) Neben solchen radicalen Anschauungen

erscheint Sophokles keineswegs als Revolutionär, wie er ja

1) Vgl. Abhh. d. sächs. Ges. philol. histor. Cl. XX S. 65 ff. Flüchtig

beobachtet und angedeutet hat dies bereits Reisig Enarratio zu OC.643.

ovroi a i<p oqxov y ioq xaxöv mazwaofiai. Ex Iiis intelligas velira,

quanto major Sophoclis quam Euripidis sit pudor in Medea, apud

quem flagitiosa mulier, vel perspecta hominum nequitia, vel ex sua

persona fingens aliorum mores, Aegeum ad jusjurandum adigit, quoniam

aliter ei fidem habere nequit.

2) 0. S. 72, 3. 115, 1. 117, 1. 118. Dass ihn die Controverse über

den Eid beschäftigte, s. 0. S. 128, 1.

3) Wie der vofxoq kraft der in Athen gepriesenen loovofita Alle

bindet, Hoch und Niedrig, so sollte dasselbe auch für den dgxog und
konnte um so leichter gelten, als ja der

r
6Qxog selber eine Art vöftog

ist (0. 8. 74, 1). Audi sonst hatte er deshalb das gleiche Schicksal.

Wie vielfach damals die Verbindlichkeit des vö/xog (vgl. "Ayt*. N6/nog

in Abhh. d. sächs. Ges. philol. histor. Cl. XX S. 67, 2. S. 74 Anm. auch

o. S. 66, 1), so wurde auch die des Üqxoz, und gerade von Euripides

(o. S. 69 f.), aus einem vorausgehenden Vertrage abgeleitet. Und nur

eine Frucht der Aehnlichkeit zwischen ögxog und vöpoq war auch das

berüchtigte tj yXwaa 6pü/ioz\ ^ ös tpQi)v avüfxoxog (o. S. 53 f.): der

ogxog sollte gelten in dem Sinn, den der Schwörende damit verbunden,

gerade wie man auch beim vöftog nach dem Gedanken frug, der den

Gesetzgeber geleitet hatte.
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auch die geschriebenen Gesetze nicht abschaffen wollte,

sondern ihnen nur am ayQa<poQ vofioq ein Maass gab 1
); so

kannte und würdigte er auch die Bedeutung der ipogxog

öixa für den Staat.'2) Aber wie ihm der aygaq>og vofioq über

dem geschriebenen stand, so galt ihm auch die freie Treue
und Wahrhaftigkeit mehr als die durch den Eid erzwungene.

Auch in der Brust des euripideischen Aigeus steigt das Ge-
fühl auf, dass den Eid zu leisten gegenüber der Medeia ihm

nicht zieme; noch bemerkenswerther aber ist die Art, wie es

rasch beschwichtigt wird durch den Hinweis auf die Bequem-
lichkeit, den Eid als Vorwand gegen jede Zumuthung des

Treubruchs benutzen zu können. 3
) Sophokles lässt in einer

ähnlichen Situation 4
) den Gebrauch des Eides in ganz anderer

1) Abhh. d. aächs. Ges. philol. bist. CL XX S. 66ff.

2) Antig. 869 Dind.

3) Vor den o. S. 69,2 angeführten Versen heisst es Med. 731 ff.:

MH. iaxai xaS
1

' dlXä nlaxiq sl yivoixd (toi

xovxtov, sxoiß av navxa noöq ot&ev xaXibq.

AI. (lüiv ob ntnoi&aq; ij xi aoi xb dvo%EQeq;

MH. nhioi&a' TIeUov 6*ix&obq laxi fioi äöpoq

Kgivav xb . xovxoiq ö*, doxloioi (so G. Herrn, f. fihv) uiyeig,

ayovaiv av petet av ix yaiaq ifti'

Xöyoiq 6h avfxßaq xal dftöv ivwuoxoq,

tpiXoq yiyoi av, xamxrjovxEVfiaxa

otx av noo&Blo (nach G. Herrn.) 'xafiä /xsv yäg ao&evtj,

TOtq ö* SXßoq iaxl xal dofzoq zvoawtxöq.

AI. no?J.ijv h*Xe£aq, tb yvvat, 7iQO/ut]9iav'

aXX* et öoxbl aoi, öoäv xdd* ovx atpioxafiai.

tuoi xe yäo xad* iaxlv datpaXtaxaxa,

oxtftylv xiv i%&goTq aolq $%ovxa Seixvvvai,

td aov t' agaoe fiäkÄov: i^ijyov xx)..

4) Im Oinomaos (fr. 431 Nauk 2
)
drängt Myrtilos die Hippodameia

oder, was wahrscheinlicher ist (Pausan. VIII 14, 7), den Pelops ihm
das Versprechen des Lohns eidlich zu bestätigen:

Zqxov dh nQootB&ivxoq imfieteoxeoa

ipvx'i xaxioxtj' Siaaa yag (pvXaoOExai

ipiXwv xb utuyiv XEiq &eov$ afiagxdvEiv.

Wie Welcker Gr. Tr. S. 354 die Sache umkehren kann, indem nach

seiner Meinung Hippodameia dem Myrtilos einen Eid abfordert, ver-

stehe ich nicht. Myrtilos wurde schon durch den verheissenen Lohn
genug gelockt, für ihn bedurfte es daher nicht auch noch des Eides

um ihn zu seiner That anzuhalten; wohl aber war es nützlich die

Anderen, sei es nun Hippodameia oder Pelops, in dieser Weise an die
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Weise rechtfertigen, nicht mit dem Hinweis auf einen äusseren

vo/iog, die geltende Meinung der Menschen, sondern als

etwas innerlich auf das Gemüth des Schwörenden Wirkendes

durch die Furcht vor der Schande und die Scheu vor den

Göttern, durch zwei Triebfedern also, die allerdings in allen

edleren Menschen sophokleischer Art stets und auch ohne

Eid kräftig waren. ') Während Sophokles sich hier mit Garve

berührt (o. S. 103, 1), so stimmt dagegen Euripides in seiner

Weise der Eidesrechtfertigung mit Justus Möser bis aufs

Wort Uberein 2
): zum besten Zeichen, dass die beiden Dichter

in diesem Falle nur individuelle Träger allgemeiner und

deshalb sich wiederholender Erscheinungen des geistigen

Lebens sind.

Dieser Kampf zwischen dem Eid und anderen Arten der

Versicherung hat in späterer Zeit vielfach einen Ausgleich

dadurch gefunden, dass man auch auf diese die Form des

Eides übertrug. Statt sich auf die Treue, die Wahrheit, das

Gewissen zu berufen oder durch Handschlag zu geloben,

schwor man bei allen diesen. 3
) Nicht die Treue, die Wahr-

Gewährung des Lohns zu binden. Auch die Ueberlieferung der Sage

ist durchaus für diese und nicht für die Welckersche Auffassung.

Vgl. 0. S. 128, 1.

1) Dieselben zwei Arten des Unheils, das auf den Meineidigen

fällt, von Seiten der Menschen und von Seiten der Götter, auch sonst

unterschieden: Thuk. I 71, 4 (ovxs ngbq 9evbv r<I>v ÖqxUov o$xe 7tgdq

av&QV)n<ov xibv alaBavo(xlv<ov\ Piaton Gess. XI 917 B {ovxe av&pumovg
aiSointvoi ovxe beoit; oeftöfievoc) Philon De spec. Icgg. p. 275 M {öixai

6h xax* imÖQXtov al per (tvaxeivxai &etj>, ai 6h ctv&Qwnoig xxk.). Cicero

De legg. II 9, 22 (perjurii poena divina exitium, huraana dedccus). In

Horn traf den Meineidigen die censorische nota: Livius 22, 61, 9.

2) 0. S. 126, 6. Moser sagt Folgendes: „In einem gleichen Vor-

theil (nämlich wie die Nonne, die mit dem Gelübde der Keuschheit

alle Betheurungen und Bemühung ihres Liebhabers vereitelt) befindet

sich der Staatsmann, von dem ein Freund Entdeckungen verlangt:

oder dem ein Freund Vorwürfe macht, dass er ihm nicht einen Wink
von dem üblen Ausgange seiner Sache gegeben habe. Der Eid dient
ihm zur anständigen Entschuldigung, und der Freund kann
sich beklagen, ohne mit Grunde empfindlich zu werden". Was Möser

, Entschuldigung4 , nannte Euripides o. S. 134, 3 ax^tpig.

3) Der Schwur bei der niaxtq war der höchste der Römer nach

Dion. Hai. Antiqu. Rom. II 75 (coaxe öqxov ntyusxov ytvio&at x!)v l6iav

ixdaxio moxiv) IX 10 (iniyÜQiov xal xgdxtaxov oqxov) XI 54 (^eyiaxoi

vQxoi)', womit zu vergl. XI 55, da er hier, wie es scheint, mehr in
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heit
;

das Gewissen, etwa in abstracto oder zu Göttern er-

hoben, waren gemeint, sondern die Treue, die Wahrheit, das

Gewissen, wie sie jedem Einzelnen innewohnen. 1

) Daher hat

auch, wie ja nicht Jedermann berechtigt war sich auf seine

persönliche Treue und Wahrhaftigkeit zu berufen, diese Art

des Schwurs ähnlich wie der Schwur „bei der Ehre" eigent-

lich eine aristokratische Färbung und es mag sich so vielleicht

erklären, dass in Indien nur die Brahmanen bei der Wahr-
heit schworen.

griechischer Weise den Schwur xar £$w)Ma; als den ftiyiaxoq be-

zeichnet. Der Schwur heim Juppiter Lapis heisst „sanctissimum jus-

jurandum" bei Gellius N. A. I 21, 4 vielleicht nur weil er der iiiteste

war. Vgl. auch Danz, Der sacrale Schutz S. 138. Numa, der das

Heiligthum der Tliaxiq weihte, soll auch ihren Eid eingeführt und
zum höchsten erhoben haben : Dion. a. a. 0. II 75. Plutarch Numa 1(5.

Vgl. noch Preller K. M. 224 ff. Danz a. a. 0. S. 127 ff. Hiermit

hangen zusammen „per fidem" und ähnliche Wendungen, auch der

Dius Fidius (wovon der Zeig Moxtoq nur eine Uebersetzung zu sein

und deshalb keinen Anspruch auf einen Platz in griechischen Mytho-

logien zu haben scheint). — Bei der Wahrheit schworen nicht bloss

indische Priester (Lasaulx, Ueber den Eid S. 4, 6. Ohlenberg, Religion

des Veda S. 520, 6), sondern auch die Neugriechen kennen diesen

Schwur (fiä xi/v a).föeiav), der sich bis auf Demetrios De eloc. 228

zurückverfolgcn lässt und zu dessen Zeit eine gangbare Betheuerungs-

fonuel gewesen zu sein scheint: al 6h ayav paxQai (sc. imoxokal), xal

TtQoahi xaxa x>/v h^rjvfiav uyxioösortQcti, ov fnä xtjv äkfj&eiav imavokai

yivotvto ttv. Anders aufzufassen ist es, wenn „bei der göttlichen

Wahrheit" betheuert Götz v. Berlieh. Lebensbeschreibung S. 206 (Nürn-

berg 1775). S. 215. „bei der rechten g. W. u
S. 241. Doch darf ver-

glichen werden W I' the name of truth" wie Banquo die Hexen be-

schwört in Macbeth 13.— Shakespeare, King Henry VIII, Act. V 3:

On uiy Christian conscicnce, this one christening will beget a

thousand. — In Herders Volksl. (Leipzig 1805) I S. 201 findet sich

der Schwur „beym Himmel und rechter Hand". Etwas Anderes das

Schwören, namentlich Beschwören bei dextera und dej-tä, wofür
Beispiele Spengel zu Terenz Andria 289. Dindf. zu Soph. OK. 1510.

Vgl. auch Danz, Der sacrale Schutz S. 139.

1) Dies ergiebt zum Theil die Fassung der Schwurformel selber:

,bei meiner Treu"; on my Christ, consc. (s. vor. Anmkg.). Besonders

deutlich wird dies bei Dion. Hai. a. a. 0. durch den Gegensatz, in dem
sein touooe — xtjV aya&tjv cavxov Ttiativ (IX 10) und xaxa xijq kav-

xibv nioxewq 6io(iooä{tEvoi (XI 54), ebenso die töia kxaaxqt niaxiq als

ö(txoq [ityiOToq (II 75) zu der Wendung seines Vorbildes Thukydides

V 30, 4 steht »eOtv maxsiq oiioaavrtq.
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15. Der Eid ein Fluch.

In dem Gewirr der verschiedenen Meinungen, die aus

den immer regen Betrachtungen und Erörterungen über den

Eid, über sein Wesen, über dessen Bedingungen und Wir-

kungen, sowie über seinen Werth und Nutzen sich bildeten,

tritt doch, besonders stark und andere bei Seite drängend,

eine Vorstellung hervor, die in dem Eid eine Verfluchung

sieht und zwar, zum Unterschied von anderen Flüchen, eine

Verfluchung, die der Schwörende für den Fall des Meineids

wider sich selbst ausspricht. Darum konnte man hierin eine

Eigenthümlichkeit des antiken Eidschwurs finden, und stellte

dem unsere mehr euphemistische Art gegenüber, die mit

ihrem „so wahr mir Gott helfe0 von einem ausdrücklichen

Fluche absieht und statt dessen den Segen Gottes auf den

Rechtschwörenden herabruft. 1
) Aber auch hier sowenig als

auf anderen Gebieten sind Alterthum und Neuzeit scharf zu

trennen und der Uebergang von der antiken zur modernen

Wr
eise des Eidschwurs ist ein allmähliger. Wenn wir bei

Lucian 2
) die Schwurformel lesen „möge ich meiner Kinder

froh werden, wie ich die Wahrheit sagen will", so bemerken
wir die Aehnlichkeit mit unserem „so wahr mir Gott helfe",

das dort nur in besonderer Anwendung erscheint; näher

1) Hobbcs Leviathan 1 14 (English Works III S. 129): All there-

fore that can be done bctween two nien not subject to civil power,

is to put one another to swear by the God he feareth: which swea-
ring, or oath, is a form of Speech, added to a promise; by
which he that promiseth, signifieth, that unless he per-

forra, he renounceth the mercy of Iii« God, or calleth to

him for vengcance on bim seif. Such was the heathen form, Let
Jupiter kill nie eise, as 1 kill t h is beast So is our form,

•I »hall do thus, and thus, so help me God. Dasselbe De cive

III 2 § 22 (Opp. La«. II S. 179.

2) Philopseud. 27: ovt&q dval/xtjv tohiov (sc. tGjv vIhov) iog

Tigöq ae {(nb. Vgl. hiermit was bei Suidas u. °Oqxo<; (II 1

Sp. 1164 Bernh.) als zvnog des oqxo<; angegeben wird: ovru) naiol

XQ^oato xXtjQovöuoig. ovru) tu xal xh ßeög oot ioltj. Es ist dies aber

nicht sowohl der tvnoq eines Eides als einer Beschwörung und kann
daher mit dem „sie te diva potens" und was dergleichen Kiessling

zu Horaz c. I :i, 1 anführt, verglichen werden.
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rückt an das moderne das „medius fidius" oder das „ita me
di amenta der Römer l

) und so können wir ähnliche Formeln,

noch höher hinauf, bis in die ausgehenden Zeiten der home-
rischen Dichtung verfolgen. 2

) Immer aber sind es nur Schwur-

formeln des täglichen Lebens; in den feierlich ausgesprochenen

dagegen und mit Bedacht concipirten scheint die Verbindung

von Fluch und Segen die Regel 3
) und wenn einer dieser

beiden fortblieb, dies nicht der Fluch sondern der Segen

gewesen zu sein. 4
) Der Fluch erscheint danach als das

Wesentliche im Eide, und Verwünschungseide, weil in ihnen

1) Catull. 97, 1. So schon Plautus PseudoL 926 und dazu Lorenz.

Vgl. Catull. 61, 196: ita me juvent caelites. 66, 18: ita me di iuverint.

67, 9: ita Caecilio placeam. Bei Cicero Div. in CaeciL 41: ita mihi

deos velim propitios. Vgl. Halm zu Verr. V 35. 37. Nach Serv. Aen.
II 154 war sogar „jusjurandum" nach seiner eigentlichen Bedeutung
so viel als „optare prospera" und hiervon unterschieden „exsecratio"

als „adversorum deprecatio" (Danz, Der sacrale Schutz S. 21 ff.).

2) Pseudo-Demosth. prooem. 33: o&cat xl fioi &ya&6v yivoixo.

Arist. Thesmoph. 469: ovx<og övaifxtjv x(bv xixvwv. Wolken 520: ovzat

vix^aaifii t' iyvo xal vofii^oi/jiijv ooyög. Und so schon Horn. h. in

Mercur. 379 &g ÖXßiog etrjv in allerdings vielleicht (o. S. 21, 3) erst

nachträglich eingeschalteten Versen.

3) Vgl das BUndniss zwischen Athen und Korkyra (375 v. Chr.):

evoQxovvxi fiiv piot etrj noX)xt xal äya&a, et 6h juij, xavavxla (Ott, Bei-

träge S. 29 f.). Auf den römischen Eid beim Juppiter Lapis überträgt

dieselbe Formel Polyb. III 25, 6: svoqxovvxi fih fioi efy aya&ä- el

d' ulXwg Siavoti&eiTjv xi ?} nod^aifii xxk. Andere Beispiele: Inscriptt.

jurid. grecques S. 170 f. Lasaulx, Ueber den Eid S. 13f. Oscar Augustin,

Der Eid S. 5, 2. Ott a. a. 0. S. 40 (aus Demosthenes). Der hippo-

kratische Eid bei Hippokrates ed. Littre IV 628. Das älteste Beispiel,

wie 0. Augustin a. a. 0. bemerkt, mag der Heliasteneid geben, über

dessen hierher gehöriges Stück vgl. Frankel im Herrn. XIII S. 462.

Ueber die regelmässige Verbindung von Segen und Fluch im römischen

Eid s. Danz, Der sacrale Schutz S. 19 ff.

4) Dem Kreise des alltäglichen Lebens gehört xäxiax' änokotfttjv

und Aehnliches an (o. S. 31, 1). Das älteste Beispiel eines feierlichen
'

Schwüre, der sich auf den Fluch beschränkt, giebt Agamemnon in

II, 19, 264 f. Vgl ferner Soph. OR. 644 f. Trach. 1189 f. Eur. Med. 754 f.

(o. S. 69, 2). Auf den Amphiktyoneneid (Aesch. g. Ktes. 110) hat in

dieser Hinsicht hingewiesen 0. Augustin a. a. 0. S. 4, 1. Auch C.I.A.I

9, 15 (— Dittenb. Syll.2 8, 16) und Piaton Kritias p. 119 E {Zqxoq

ijv fteydkag £nev%6ftevog xoTg anei8ovoiv) scheinen auf dasselbe

zu führen. — Dass der Fluch in antiken Eiden nie fehlte, sagen
Plutarchs Worte Quaestt. Rom. 44: nag

r
d()xog ug xatäoav xe?.evxü.
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dieses Wesen des Eides am reinsten und stärksten hervor-

tritt, galten eben deshalb als die kräftigsten. 1

) Der Fluch

ist das Wesentliche und das Ursprüngliche. Er gehört zum
Eid, wie zum Gesetz die Androhung der Strafe. Ja auch in

gesetzlichen Bestimmungen tritt er häufig an die Stelle der

Strafandrohung 2
), nur mit einem dem Verhältniss von Gesetz

und Eid entsprechenden Unterschiede, dass nämlich wie beim

Eidschwur der Einzelne sein eigner Gesetzgeber wird, so auch

der sonst von Seiten des Gesetzgebers über den Frevler er-

gehende Fluch sich hier in eine Selbstverfluchung verwandelt

;

aber auch bei dem das Gesetz begleitenden Fluche wieder-

holt sich dasselbe, was wir schon beim Eide beobachteten,

dass eine jüngere Zeit ihm noch den Segen gesellt. 3
) Es ist

dieselbe Zeit, in der man dem Gesetzgeber die Aufgabe

stellte, nicht bloss vom Unrecht abzuschrecken, sondern auch

zum Guten anzutreiben 4
) und daher auch die Götter sich

1) o. S. 8, 5. Hierbei mag bemerkt werden, dass, während der

den stärksten Schwur leistende Grieche auch sein ganzes Geschlecht

und Haus in den Fluch hineinzog, der beim Juppiter Lapis schwörende

Römer sich in dieser Hinsicht isolirte und die Rache der Götter nur

auf sein Haupt beschwor (Polyb. III 25, 6: ndvxav xüjv a)Jk<ov oyZ,o-

ixhwv iv xalg iSlaig narpioiv, 2v xolg löiotg vd/iotq, inl xwv iSlwv

ßlutv Upihv xaqxov, iym /xövog ixniaoifxt =» „salva urbe arceque" Paulus

Diac. s. Lapid. silic. Vgl. Danz, Der sacrale Schutz S. 15, 5), ähnlich

wie Moses bei Joseph. Arch. IV 3, 2 (S. 191, 3 ff. Bekk.) für den Fall,

dass ihn der Fluch trifft, den Segen des Herrn auf das übrige Volk

herabfleht.

2) Zu dem, was K. Fr. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. § 9, 9 ff.

§ 22, 5, und, aus Anlass der ßovtyyetoi «(»«/, Töpffer, Att Geneal.

S. 139, 3 beibringen, lassen sich noch Soph. OR. 269 ff. Dind. und

Herodot I 82 fügen, an welcher letzteren Stelle überdies der Ausdruck

vdfxog tb xal xaxaQTj für die enge Verbindung beider bezeichnend ist.

"Ogxog und ägä vereinigt das Dekret der Eikadeis C.I.A. II 609:

tneidtf xtvtg ivavziov zw dpxtp, 8v u>fioaav xal x$ aQtJ, i}v EixaSevg

extjQdoaxo, öiazeXototv nQ&xxovxeg xal Xiyovxeg xxl.

3) Auf der pergamenischen Inschrift bei Dittenberger Syll.* 879,

19 ff.: xöv 6h ywaixovöfiov xöv vnö xov öij/uov alpov/ievov xolg ayvio-

(ioTq xolg no6 xüjv 6eOfio<poQiwv inei'zeo&at xolg ififiivovoiv xal Talg

TUi&ofitvaig xüöe xtj> vöfiio sv e'ivai xal xüiv vnaQyövnov dya&Cbv

fivqotv, xolg dh nttdoßtvoig fi*]6e xalg ififievovaaig xavavxia.

4) Als besonders charakteristisch sei angemerkt die Beschreibung

des v6(iog y
welche Philon giebt De legat. ad Cajum p. 546 M: vopog

ix övoiv ovt*n/.Tj(>ovo&ai ntipvxt, xt/a^g äya&vjv xal xovwwv xo?.uoewg.
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nach beiden Richtungen wirkend dachte, als strafende Richter

nicht allein oder Rächer des Unrechts, sondern als Erzieher

des Menschengeschlechts und Muster einer Jedem das

Seinige gebenden Gerechtigkeit 1

); und es ist die Zeit, in der

zugleich der Eidschwur aus einer rechtlichen Obligation, in

der die dem Menschen aufgegebene Leistung im Falle der

Unterlassung durch die bedungene Strafe ausgeglichen wird,

nicht aber das, was die Götter als Richter, Zeugen oder

Bürgen dem Menschen bereits geleistet haben, noch hinter-

drein durch eine Belohnung desselben cumulirt zu werden

braucht, sich erhebt zu einer moralischen Verpflichtung und

ebendarait Gegenstand eines göttlichen Gesetzes 2
) wird, das

dann consequenter Weise auf der einen Seite, dem Eides-

treuen, den Lohn, auf der anderen, dem Meineidigen, seine

Strafe in Aussicht stellt. Diese Ansicht des Eides und seiner

Folgen, die denselben aus der rechtlichen in die ethische

Sphäre versetzt, bereitet sich vor schon in den frühesten

historischen Zeiten 3
), in die Eidesformel selber mag sie je-

Auf dieselbe Auffassung des Gesetzes gründen sich Ulpians stolze

Worte (Dig. I, 1, 1): merito quis nos sacerdotes appellet: justitiani

namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab

iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes , bonos non solum

raetu poenarum, verum etiara praemiorum quoque exhortatione efficere

cupientes, vcrani nisi fallor philosophiam , non simulatam aflfectantes.

Auch vom schob zu llesiod W.u.T. 804 wird der Slxtj das doppelte

Geschäft, des xnXdteiv und des sbegyeteTv, gegeben. Hiermit ist ferner

zusammenzuhalten, was 'Ay(>. NöfiOQ, Abhh. der sächs. Ges. philol.-hist.

Cl. XX S. 81 Anm. über die ursprüngliche negative Fassung der

Gesetze und S. 50, 1 über die Versuche, die Wirkung der Gesetze

von einer Ueberredung (nec^w) abhängig zu machen, bemerkt wurde.

1) Das gilt ebenso wie von den griechischen Göttern auch von
dem Gottc Philons, von dessen sowohl lohnender als strafender Ge-
rechtigkeit besonders nachdrücklich und eingehend die Rede ist

1 Mos. 7, 9 ff. 11, 8 ff. 27 u. 28.

2) falos v&fioq: o. 8. 114, 2.

3) Klar ausgesprochen wird sie von llesiod, besonders in dem
berühmten Verse W.u.T. 285, der deshalb auch dem pythischen

Orakel bei Herod. VI 8G angehängt ist: ävSQÖg 6' svöqxov ysvtt)

[xexÖTiiG&Ev afisivatv. Der tvoQXoq stellt nun in einer Linie neben
dem iixaioq (llesiod W.u.T. 190) oder dem doioq (Piaton, Rep. III

p. 3(J3D). Daher verdient man sich nach den Orphikern, für die

Pindar das Wort führt <o. S. 110, 4), durch tvoQxia die Seligkeit nach
dem Tode. Viel zu hoch dagegen sehlägt O. Augustin, Der Eid
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doch erst später eingedrungen sein (o. S. 138, 3). Hier war

ursprünglich nur der Fluch an seinem Platze und dass dieser,

und nicht der Segen, zum eigentlichen Wesen des Eides ge-

hört, hat auch die von anderen Gebieten herkommende For-

schung der Gegenwart bestätigt ')

S. 10 ff., bes. S. 27 u. 35, die Bedeutung der evoQxia für die platonische

Ethik an, da von allem Anderen abgesehen evogxoq, das Wort, sich

nur einmal in den Schriften des Philosophen (o. S. 110, 4) und dort

im Zusammenhange mit religiösen Vorstellungen findet, gegen die er

polcmisirt, tvogxia aber überhaupt nicht vorkommt. Beachtung be-

ansprucht noch Horn. II. 3, 280 : yvldooete d* Zqxux maxd. Denn
wenn ich die Worte richtig verstehe, so wird hier den Göttern zu-

gemuthet die beschworenen Eide aufrecht zu erhalten (ähnlich wie

bei Shakespeare King Richard II act IV 1: God pardon all oaths

that are broke to me! God keep all vows unbroke that swear to

thee!;; d. h. es wird ihnen schon hier eine Aufgabe gestellt, die über

das blosse Strafen des Meineids hinaus sich auch auf die positive

und direkte Förderung der Eidestreue erstreckt. Oder ist (pvXdzxstB

vom Vollstrecken des Eides zu verstehen nach Maass von itiXeoaev

und tbXtZ 4, 160 f., wie schon Eustathios zu 158 (S. 366, 30 Stallb.)

und Neuere annahmen? Doch spricht das «r&eora 168 eher dafür,

auch dem frtieooev und tekeZ eine andere Beziehung zu geben und
das Objekt dazu nicht aus dem Vorhergehenden sondern aus dem
Folgenden zu ergänzen,

1) Rieh. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte» S. 61: „Die Be-

kräftigung eines Rechtsgeschäftes durch Eid hatte die Bedeutung einer

Selbstverwünschung für den Fall des Vertragsbruches". O. Schräder,

Reallexikon der indogerm. Alterthumskunde S. 169: „So ergiebt sich

der älteste Eid auf idg. Boden als ein Fluch, den man für den Fall

des Meineides gegen sich selbst ausspricht", vgl. ebenda S. 165:

„Schwören ist zunächst so viel wie fluchen, sich verfluchen
für den Fall, dass man die Unwahrheit sagen oder etwas Ver-

sprochenes nicht thun sollte". Vgl. noch E. Rohde, Kl. Sehr. II S. 231.

Obgleich der alttestamentliche Gott nicht bloss ein strafender ist

(o. S. 140, 1), so wird doch der hebräische Reinigungseid, Num. 5, 16ff.,

nur auf eine Verfluchung gestellt. Nach einer Bemerkung J. Grimms
D. M.3 Vorr. S. XVII haftet der Name Donars, d. i. des älteren Gottes,

in den Volksflüchen, Wuotans nur in Betheuerungen.
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16. Der "ÖQxoq als Dämon.

Aus diesem ursprünglichen Wesen des Eides als eines

Fluches konnte in der Personifikation nur ein unheimlicher,

den Menschen verderblicher Dämon werden. So stellte ihn

sich Hesiod vor als ein Jtfjfi ImoQxoiq ') und da der Dichter

doch auch die segnenden, den Eidestreuen (gvoqxoq) lohnenden

Folgen des Schwurs kennt 2
), so muss diese Vorstellung eines

grauenhaften Wesens, dem jeder Zug von Wohlwollen gegen

die Menschen fehlt, wohl älter sein. Sie wurzelte in der

That fest und hat sich deshalb auch durch verschiedene

Mythologeme verzweigt Als Mutter des personifizirten Eid-

schwurs oder Horkos erscheint die Eris 3
) und um ihn selbst

sind bei seiner Geburt schon die Erinyen beschäftigt 4
); sein

1) W.U.T. 801: "ögxov — xdv "Egiq xixe nijfi imdgxoiq. Ebenso
Theog. 231: "Ogxov & 8q <fr) nUTaxov Imy&oviovq &v&Qwnovq Hwcüvti,
die xiv xiq kxibv iniogxov dfxdooy. Nur wenn sich Gelegenheit bietet

zu strafen, bricht er auf um zu thun was seines Amtes ist: avzixa yäg
xgt%ti "Ogxoq ctfia oxofajjoi ötxyoi W.u.T. 219. Als, wenigstens zum
Theil, in den hier niedergelegten Anschauungen wurzelnd, wird auch
das Theognideische dUaijvoQaq Zgxovq (o. S. 48, 4. S. 132, 5) noch
verständlicher.

2) S. o. S. 140, 3.

3) 0. S. 2, 1.

4) Hesiod. W.u.T. 802:

TJefjLmaq £ £§aXea<j&ai, inei yatevecti xt xai alval.

iv Tttfinxy yag <paoiv *Egiviaq ä/x<pi7io).ev6iv

"Oqxov ysivSfiievov, xbv "Egiq xtxe niiix huÖQXOtq.

Nicht ganz genau, wenigstens dem Wortsinn nach (ebenso Moschopu-

los, der consequenter Weise dann auch die Lesart xivvvfiivaq festhält,

diese, in neuerer Zeit auch wieder von Sittl bevorzugt, muss aber so

lange als unstatthaft gelten, als nicht bewiesen ist, dass ogxoq direkt

den Meineid bedeuten könne; alles hatte schon richtig gestellt Butt-

mann, Lexil. II S. 55 f.), obgleich in der Sache richtig (s. Melampus
in der folg. Anm.), spricht Rohde Kl. Sehr. II S. 242 Anm. hiernach

von einem Urairren der Erinyen auf Erden. Die Variante xivwfisvac

für yeivö/nevov deutet an, was gemeint ist: „die Erinyen sind um
die Geburt des Horkos beschäftigt", d. h. wie schon Hesiod ver-

standen zu haben scheint „während der Eid gesprochen wird, achten

die Erinyen als die Fluchgöttinnen auf die damit ausgesprochene

Selbstverfluchung um sie gegebenen Falls zu vollziehen". Noch straffer

übrigens als hier, d. Ii. bis zur Identität, wird das Verwandtschafts-
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16. Der "Oqxo$ als Dämon. 143

Geburtstag, der fünfte des Monats, blieb seitdem ein Un-
glückstag. 1

) Könnte hiernach ein Zweifel sein, welcher Art

von Wesen der Horkos beizuzählen sei, so würden ihn die

dem Horkos gleichartigen (ovvTjd-eag) Geschwister desselben

heben, Mühe, Leiden, Schlacht und Kampf, Mord und Todt-

schlag, Streit, Lüge und andere 2
), die durch die Ens zum

Geschlecht der „unheilbringenden Nacht" gehören 3
) und von

band zwischen den Erinyen und der Ens, und damit auch zwischen

jenen und dem Horkos („der Erinyen Sohnu nennt den Eid Schiller

Braut von Messina. Erstes Chorlied), angezogen vom schol. zu Aisch.

Sept. 709 Kirchh.: inoxoQtaxtxibg Sh t»/v Eqivvv *Eqiv elnev. Falls nämlich

die Bemerkung des Scholiasten allgemein, für die Ens überhaupt, und
nicht bloss für die an der Aischylos- Stelle genannte gelten sollte.

Auch die Erinyen heissen (freilich nicht bei Hesiod. Theog. 185) öfter

Töchter der Nacht (Wecklein zu Aisch. Eum. 69) wie die Eris (Hesiod.

Theog. 224f.) und das Epitheton axvye(»dg wird der Eris (Hes. Th. 226)

und den Erinyen (Horn. 11. 9, 454, Od. 2, iar>) gegeben vgl. Apoll.

Rhod. 3, 712: &(>äg xe atvysQäg xal Eftivvaq. — Durch die eben dar-

gelegte enge Beziehung zwischen Erinyen und Horkos wird erst recht

begreiflich, dass jene in Aisch. Eum. 425 Kirchh. es gerade auf einen

Eid anlegen und dadurch ihren Rechtshandel mit Orest zur Entschei-

dung bringen wollen: sie pflegen den Eid (ajtywoAeiW), möchte man
mit Hesiod auch hier von ihnen sagen.

1) S. vor. Anmkg. Nach Virgil Geo. I 277 ff. hat er noch anderen

Ungeheuern, wie dem Typhoeus, das Dasein gegeben. Bemerkenswerth
ist was Tzetzes zu W.u.T. 800 aus Melampus anführt, an den Hesiod

sich angeschlossen habe: iv ntjnvxy oetfvijq xig hcloQxov öfiöaaq ro-

aaTaöe imeQaiq xeXevxS. An diesem Tage walteten also die Erinyen be-

sonders kräftig ihres Amtes und war ein Meineid doppelt zu fürchten.

Tzetzes will selber die Erfahrung gemacht haben. Man sieht leicht,

wie hiennit die Vorstellungen zusammenhängen, sowohl, dass die Fünf-

zahl den Unterirdischen geweiht (Jo. Lydus, De mens. p. 100) wie,

dasa sie der Aixr\ heilig sei (Pythagorecr nach Proklos zu W.u.T. 804).

2) Hesiod. Th. 226 ff.:

Avxctp *Eqi$ axvyeg^i xixe piev IIövov «Xytvöevxa

Arf&qv xe Aipdv xe xal *A).yea SaxQvdevxa,

^Yöfdvag xe 4*6vovq xe Ma%ag x
1

Avögoxxaalag,

Nelxed xe xpevieag xe Aoyovg 'AfKpü.oyiaq re,

dvovoftitjv x* Aävrjv xe, owTföeaq akkrjXotaiv,

"O(txov &\ 8g dt] n).eloxov imyßoviovq &vi}Q6mov$

ntjfAmvei, dxe xiv xtg hxwv inioQxov ofxöaay.

3) Hesiod. Th. 224 f.:

2Vt>£ M.oii

"Eqiv xixe xairte(>69i>
t
uov.
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Virgil mit Recht in das ewige Dunkel der Unterwelt ver-

wiesen werden. 1

) Von dort steigt doch wohl auch, wenn er

an Stelle des Vaters oder der Erinyen kommt die Mein-

eidigen zu strafen, der Sohn des Horkos auf, der als gestalt-

und noch mehr als namenlos (äpcovvftog) recht den Charakter

eines unterweltlichen Dämons trägt. 2
)

Gegen solche finstere Wesen, als die uns bisher der Horkos

1) Aen. VI 273ff.:

vestibulum ante ipsuni primis in faucibus Orci

Luctus et ultrice8 posuere cubilia Curae,

pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus

et Metus et malesuada Farnes ac turpis Egestas,

terribiles visu formae, Letumque Labosque;

tum consangnineus Leti Sopor et mala raentis

Gaudia mortifcrumque adverso in limine Bellum

ferreique Eumenidum thalami et Discordia demens,

vipereum crinem vittis innexa cruentis.

2) In dem pythischen Orakel bei Herod. VI 86:

rkatä 'EnixvÖEiöi] , zd filv avzixa xtgdiov ovia>q,

ogxto vixfjoai xal x^'j^ra Xijiooao&ai.

vfiyif, inei (hxvatö<; ye xal evogxov fttvei 8.vöqcl.

akk
1
dpxov nd'iq Haziv, avwvvfiog, ovS* eni /«fpes

oirih Ttodeq' xgainvög öle //er^frat, tiq o xe näoav

oiHixdewaq öXioy yevetjv xal o'ixov anavxa.

ävÖQÖq ö' bvöqxov ysvitj fzsrömo&EV aßeivatv.

Iiier ist der letzte Vers (o. S. 140, 3) so äusserlich angeflickt, dass

man ihn für die Zuthat eines Intcrpolators halten könnte (der Scholiast

zu Piatons Rep. II 363 D S. 368 Bekk. kennt ihn zwar schon an
dieser Stelle; ob aber Pausanias, möchte ich aus VIII 7, 8 nicht mit

Sicherheit schliessen). Jedenfalls ist nicht gesagt, dass des Horkos
Sohn auch der Urheber der Segnungen ist; vielmehr erscheint er wie
sein Vater nur als ein Unheil wirkender Dämon. Körper- und gestaltlos,

d. i. unsichtbar, wirkt er wie die TtazQÖg obx ^Qto/itvrj fxfjviq Aisch.

Choeph. 285 Kirchh., die dem Blute des Vaters entsprungenen Erinyen

(275. 918). Vgl. Ferd. Dümmler, KL Sehr. II S. 129. Er heisst sodann

ävüivvfioQ. Darüber aber, dass die %&övioi vielfach avä)v\fxoi sind

und so bezeichnet werden, bemerkt das Nöthige Rohde, Kl. Sehr. II

S. 243, 3. Man darf vielleicht noch vergleichen Sophokles UC. 1623 Dind.

tivdg 1626 &eog, wo doch beidemal Zeig %&övioq (1606) gemeint ist.

MetSQXeiai endlich ist für das Wirken dieses Rachegeistes der

passende Ausdruck, wie er gerade von den Erinyen gebraucht wird

und hier noch sein volles sinnliches Leben hat: pythagoreisches

Symbol bei Jamblich Protr. 14 S. 115, 1 Pist (Rohde, Psyche S.377Anm.).

Eur. Or. 423. Herodot 3, 126 und 128: {lexTfl&ov Tioieg X)Qoltea.

vgl. 8, 106: neckte fj Tlaiq.
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16. Der °Oqxoq als Dämon. 145

und seine Sippe erschienen sind *) sticht scharf ab der Atbz

°ÜQxoq, wie ihn Sophokles nennt 2
), der Geselle oder Diener

des höchsten Himmelsgottes 3
), ihm vereint, wie die Themis

und in der Regel auch die Diko, und wie diese, ein Segen
für die Menschheit, namentlich in den Augen des demokra-

tisch denkenden und redenden Athens. 4
) Als ein Gott der

lichten Oberwelt 5
) wird er eben deshalb bei Sophokles von

dem chthonischen Dämon genau geschieden. 6
) Es ist dies die-

jenige Erscheinung des Horkos, die man in neuerer Zeit ge-

wöhnlich und oft zu ausschliesslich ins Auge gefasst hat 7
)

1) Bei Schiller, Braut von Messina, im ersten Chorlied, ist der

Eid sogar „der furchtbarste unter den Göttern der Hölle".

2) OC. 1767:

zatir
1

ovv exXvev ialfitov fjfiübv

yio navx &t(ov dibg
a
OQXoq.

3) Reisig, Enarr. ad 1758: Aibg "Ogxog. Est is Jovis ttpx/or

minister.

4) o. S. 131 ff. Hiergegen der Eid als nfjpa o. S. 142, 1; ebenso

die Nemesis nijfia &vtjtoioi ßyoxoTai bei Hesiod Theog. 223, über deren

Verwandtschaft mit dem Horkos vgl. Lehrs Popul. Aufss. S. 56 Anm.
und über ihr Wesen als Unterweltsgöttin E. Kohde Psyche I S. 236, 1.

5) Als solcher ist auch der (xiyiarog &edg "Ogxoq zu denken, den

nach Hermes Trismegistus (Stob. ecl. I 41, 44 p. 978 — I S. 406 Wachsin.)

Osiris und Isis mit den übrigen Segnungen der Cultur und eines

geordneten Lebens dem Menschengeschlechte brachten.

6) Vgl. Schneidewin zu OC. 1766 f.

7) Der Eid schien wesentlich an den Zeus gebunden: denn dieser

als Zevg
a
ÜQxwg soll zu allen Zeiten des Eides Herr und Hort ge-

wesen sein. So Lasaulx, Ueber den Eid S. 8, und ahnlich K. Fr. Her-

mann, GottesdienBtl. Alterth. § 22, dass über allen Schwüren, ein per-

sonifizirter Ausdruck ihrer Heüigkeit, Zeig °ÜQXiog als Eidesrächer

wachte. Vgl. auch Danz, Sacral. Schutz S. 148, 14 (u. o. S. 14, 2).

Docli hat man sich bereits selber die anderen oqxiol &eol eingewandt

(K. Fr. Hermann a. a. 0. 2. Aufl. § 22, 19). Und in der That finden

wir in späterer Zeit der Kydippe gegenüber lediglich die Artemis als

Eidesrächerin thätig (vgl. dazu Aristainetos bei Dilthey, De Callim.

Cyd. S. 129, 16 und 19, der ebenso wie Diodor. Sic. IV 22, 4 die Ar-

temis als eine besonders rachsüchtige Göttin bezeichnet; ausserdem

Baumeister zu Horn. h. in Vencr. 20), und in der früheren neben und,

wie es scheint, unabhängig von Zeus die Erinyen (Horn. IL 19, 259f.

vgl. 3, 278 f., wo nach 4, 155 ff. Zeus nicht bloss als Zeuge, "<jt<o<j,

sondern auch als Rächer des Eidbruches zu denken ist), deren Ein-

greifen ja mit der Natur des Eides als eines Fluches gegeben war.

Eben diese ursprüngliche Natur des Eides weist ihn an die Unter

Hirzel, Der Eid. 10
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In Wahrheit treten aber zwei Seiten an ihm hervor, eine

lichte und eine dunkele, und die letztere erschien uns oben-

drein als diejenige, die dem ursprünglichen Wesen des Eides

irdischen. Man hat freilich, um die Lichtnatur des Eides zur An-
erkennung zu bringen, geltend gemacht, dass Eide ursprünglich nur
unter freiem Himmel abgelegt werden konnten (Usener, Göttern. S. 181,

vgl. auch Preller, Berr. d. sächs. Gesellsch. philol.-histor. Cl. 1855

S. 213 = Ausgew. Aufss. S. 277). Mir scheint dies nicht richtig. Die
Vergleichung mit dem Recht beweist es nicht, da dieses, Dach der

Ansicht des Alterthums, keineswegs nur eine Geburt des Lichtes war
und unter offenem Himmel sein Wesen hatte (auch das Halten des

Gerichts unter offenem Himmel deutet an sich noch nicht auf Ursprung
des Rechts aus dem Licht: Antiphon, Ueber Herodes' Ermordg. 11.

Meier-Schümann, Att. Pr.a S. 181. J. Grimm, RA. S. 793, 1), sondern

vielmehr in der Unterwelt am reinsten gesprochen und am strengsten

geübt wurde. Und das römische Verbot, beim Hercules und beim

Liber im naus (vnd orsyy) zu schwören, könnte eher auf die entgegen-

gesetzte Meinung führen, da Plutarch, Quaestt. Rom. 28, diese Fälle

als Ausnahmen (rd fitij xoivöv &tä Töiov rof> &eov xovtov), und noch

dazu auf die Schwüre der Knaben beschränkte, behandelt Wenn
hiervon zu trennen ist der Brauch, bei Dius Fidius nicht unter dem
Dache zu schwören, sondern wenigstens unter das impluvium zu

treten (Segen und Fluch bei geöffnetem Fenster, damit der Himmel
beide besser höre, in Arnims Kronenwächtern, wo ja viel Gelehrsam-

keit sich versteckt = Werke 3, 231), so ist dies ein besonderer Fall

und von Preller, Köm. Myth. S. 635 f., aus der eigentümlichen Natur

dieses Gottes erklärt worden; es ist aber zu bemerken, dass Dius

Fidius als der sabinische Hercules galt und Varro der Sache in seinem

Tractat de liberis educandis erwähnt hatte, was wieder zu Plutarch

zurückführen würde, und dass dieser eingeschränkte Gebrauch nicht

ein Mal in seiner engen Sphäre allgemein beobachtet wurde (quidam
negant sub tecto per hunc deierare oportere : Varro L. L. V 66). Dass

zahllose Eide, vielleicht die meisten, im Freien geschworen wurden,

soll deshalb nicht geleugnet werden, wie z. B. die Haliartier bei den
Praxidiken iv inal&Qir) schworen ovx inlÖQOfiov xöv oqxov (Pausan. IX
33. 2, vgl. ig imÖQonfjq VII 25, 4), und wie Jonathan den David, um
ihm desto nachdrücklicher schwören zu können, mit hinaus nimmt
* lg vnaiOQnv xal xafkcQÖv alga (Joseph. Arch. VI 11, 8 — 1 Kön. 20, 11 f.);

sondern nur, dass diesem Umstand in allen Fällen ein besonderes Ge-

wicht beizulegen sei. Die Eidesceremonien waren eben verschieden

nach der Art des Eides (nach deutschem Recht wurde beim Reinigangs-

eid in peinlichen Sachen das Gesicht gen Norden gewandt, bei andern

Eiden gen Osten, nach der Sonne: J. Grimm, Rechtsalt. S. 808) und
der Götter, wie man ja auch nicht immer Stab oder Hand gen Himmel
und zur Sonne streckte (vgl. auch Grimm, Rechtsalt. S. 85)5. D. M.3

Digitized by Google



16. Der "Ogxoq als Dämon. 147

mehr entspricht ») Sieht man schärfer zu, so waltet der Eid

S. G67), sondern den Unterirdischen durch Berühren und Klopfen des

Erdbodens rief (Horn. II. 14, 272 ff. 9, 568 f., vgl. Baumeister zum h. in

Apoll. Pyth. 162. Rohde, Psyche I S. 119, 2. Valilen, Berl. Progr.

1901/2 S. 16 f.). Verschwörer werden naturgemäss zu allen Zeiten und
schon vor Catilina (Sali. Cat. 20 u. 22) das Tageslicht und den offenen

Himmel bei ihren Eiden gemieden haben, die darum nicht minder
kräftig waren. Aber nicht bloss für Verschwörer gilt dies : einer der

allerkräftigsten Eide wurde unter der Erde geschworen im Adyton
des Palaimon bei Korinth (8? <f ctv ivTav&a rj Köqiv&Iwv rj givoq

inioQxa öfidog, oiöe/xla iavlv ol nnxavil ötayvyeTv xov oqxov. Pausan.

II 2, 1). Da es an anderen Stellen zweifelhaft ist, ob unter dem
Heiligthum eines Gottes, in dem geschworen wird, dessen Tempel
oder nur der heilige Bezirk zu verstehen sei, so mögen hier noch Worte
Justin's angeführt werden (XXIV 2, 7 f.), bei denen ein solcher Zweifel

nicht aufkommen kann : Itaque mittit (sc Arsinoe) ex amicis suis

Dionem; quo perducto in sanctissimum Jovis teiuplum veterrimae

Macedonum religionis Ptolomaeus sumptis in manus altaribus, con-

tingens ipsa simulacra et pulvinaria deorum inauditis ultimisque

execrationibus adjurat, se sincera fide sororis matrimonium petere etc.

1) Mit dem Eid hat sich, wie es scheint, eine ähnliche Ent-

wicklung vollzogen, wie mit den Erinyen. Aus Rache- und Fluch-

Göttinnen wurden sie Vollstreckcrinnen der Strafen und verwandelten

sich damit aus selbständigen kraft ihrer eigenen Natur wirkenden

Dämonen in Dienerinnen namentlich des Zeus (Aisch. Agam. 55 ff.

Kirchh. : xhtaToq <P diwv % xig 'AtiöXX&v »J
Uäv rj Zevq vaxe-

QÖnotvov nifinei napaßdoiv 'Eqivvv. 718 ff.: SvasS^og xal övoöfiiXo*;

m-pha JlQiaftldaiatv, TtoßJtn Jidg £ev/ot', wfupdxXccvrog 'Eqivvq); ja

von der lichten Natur des Rechts, wie man es später fasste, empor-

gezogen, wurden diese ehemals nur im Finstern schleichenden Wesen
(rfegoyoTTiQ 'Eqivvq) am Ende Sonnenjungfrauen (HXiov xöyai: A. Diete-

rich, Abraxas S. 96). Dieselbe Entwicklung im Wesen der Erinyen

deutet E. Rohde an, Kl. Sehr. II S. 241. Wie die Hekate in den
Dienst des Zeus tritt, s. Hesiod Theog. 411 ff. und dazu Schümann,

Theog. S. 188. Ueber die IV/ "Oh ftnla vgl. Plutarch, Thes. 27. Pau-

san. I 18, 7 (anders aufgefasst von Preller-Robert, Gr. Myth. I S. 51 f.). —
Die zunehmende Gewalt des Zeus über den Eid verräth sich noch in

anderen Spuren. Wie die Erinyen in Aischylos' Eumeniden für

ihren Eid eintraten, wurde schon o. S. 142, 4 bemerkt; dafür trumpft

sie Apollon mit der Erklärung (611 Kirchh.) ab, dass der Eid unter

Zeus stehe. Vgl. auch 0. S. 107. Hier lässt sich noch der Kampf
zweier entgegengesetzter Ansichten über den Eid spüren, der damit

endete, dass der Eid in den Dienst des Zeus trat. Etwas Aehnliches,

wie dem Eid überhaupt, scheint nach der Erzählung des Hesiod

Theog. 3Kf>ff. auch einer besonderen Art desselben, dem Schwur bei

10*
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in den beiden neben- oder, richtiger, nacheinander hervor-

tretenden Phasen seines Wesens auch seines Amtes in ver-

schiedener Weise oder vielmehr, es ist gar nicht dasselbe Amt,

das ihm das eine wie das andere Mal obliegt. Während der

Geselle und Diener des Zeus nur zu hören scheint 1

) um den

Frevel dann zur Anzeige zu bringen und seine Bestrafung

— wie dies wenigstens der später geläufigen Vorstellung

entsprach — dem blitzschwingenden Gotte zu überlassen,

macht sich der Andere selber auf, um den Meineidigen zu

treffen. 2
) Hier bleibt ftir die Langmuth oder billige Nach-

sicht der Götter, die die Strafe hinausschieben oder auch von

ilir absehen mag, kein Raum; ist die Bedingung des Eid-

fluches erfüllt, so stürzt sich der Dämon auf sein Opfer,

auch hierin den Erinyen vergleichbar, unfehlbar und ohne

Säumen 3
), getrieben von jener Zaubergewalt, wie sie der

Fluch nur auf die chthonischen Mächte ausübt 4
) und

der Styx widerfahren zu sein. Selbst diese mächtige und die Olympier

in gewisser Hinsicht an Klugheit überragende Gottheit muss doch, ob-

gleich es ihrer Natur zuwider ist, wenigstens vorübergehend im Olymp
erscheinen und erwirbt sich erst dadurch und durch die Gunst des

Zeus die Ehre, in Zukunft der Eideshort der Götter zu sein; ja, ihre

Kinder Z/JAoe, Nlxy, Kqoxo<; und Bla bleiben seitdem im Olymp und
sind die unzertrennlichen Begleiter des Zeus. Auch hier werden, wie

es scheint, ursprünglich unabhängige chthonische Mächte (Bergks Er-

örterungen Fleckeis. Jahrb. 81, S. 405, haben mich nicht überzeugt,

dass die Styx ursprünglich dem himmlischen Luftraum angehöre: vgl.

F. Dümmler, Kl. Sehr. II S. 134) zu olympischen erhoben oder ihr

Wirken wird doch im neuen Götterstaate gebunden an die Sanction

des neuen Götterkönigs.

1) o. S. 145, 2.

2) Der Eid oder, was in diesem Fall auf das Gleiche hinausläuft,

sein Sohn: s.o. S. 142, 1. 144, 2.

3) Airtlxa r^tt "Ogxoq o. S. 142, 1. xQainvÖQ /xste^x^ai xxX.

sc. oqxov Tcaiq o. S. 144, 2.

4) Hier darf man also vom Zauber beim Eide reden (s. o. S. 52, 1),

aber nicht allgemein und nicht in Bezug auf den Eid in seiner späteren

Bedeutung. Nicht auf alle Götter wirkt der Fluch mit jener unwider-

stehlichen und geheimnissvollen Gewalt, die man Zauber nennt (vgl.

E. Rohde Kl. Sehr. II S. 230): die Notwendigkeit z. B., kraft deren

Poseidon den Flucli des Theseus an Hippolytos vollstreckt, rührt nicht

von irgend welchem Zauber her sondern beruht auf dem Versprechen,

durch das sich der Gott verpflichtet hat seinem Sohne drei ägai zu

erfüllen (Eur. Hipp. 887 f. Kirchh. vgl. o. S. 51, 1.); genau so hält
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wie sie deshalb auch dem bei der Styx geschworenen Eide

eigen ist. 1

)

17. "ÖQxoq und Orcus.

Zwar da8s die Griechen bei dem Namen des Horkos

etwas wie ein lebendiges Ubermenschliches Wesen empfanden,

ist nie verkannt, wenn auch bisweilen aus ungenügenden

Gründen behauptet worden.'2) Aber erst in neuerer Zeit hat

sich der jüdische Gott durch sein David gegebenes Versprechen ge-

bunden zu einer Zeit, wo er ohne dieses Versprechen anders an Salomo

gehandelt haben würde (Joseph. Arch. VIII 7, 5 vgl. 1 Kön. 11, 12).

1) Hesiod. Theog. 793:

dg xev tty (sc. xfjv Sti-ya) iniogxov änoXelxpag inoftdoy

cL&avätwv, ot $xoim xvQV vi<pöevxog X)Xi/nnov,

xelrai vfyxuoq xxX. xxX.

Von dieser augenblicklichen Wirkung des Meineids wird dann die

spätere als solche unterschieden 799:

airtäg hcijv vovaov xeXiog ftiyav elg iviavxov,

aXXog rf* 4§ &XXov ötxerai %aXenwctQog ä&Xog.

Die gleiche Wirkung ist offenbar zu verstehen, wenn es vom Eid-

schwur im Adyton des Palaimon mit so besonderem Nachdruck heisst,

dass keine Möglichkeit für den Meineidigen sei demselben zu entfliehen

(o. S. 145, 7), und Palaimon sollen wir uns ebenfalls als einen Dämon
der Tiefe denken (Pausan. a. a. 0.: Ka&oöog ig alxö vndyecog, h>&a

dt) xöv JlaXalfiova x€XQtxp&ai yaolv. vgl. Blümner-Hitzig I-S. 489 f.).

Dies sind freilich nicht die langsam mahlenden Mühlen der Götter, die

den Griechen so viel Kopfzerbrechen gemacht und so viel Stoff zu

Anklage und Verteidigung geboten haben; vielmehr herrscht hier in

einem engeren Kreise derselbe Glaube, der, wie Isokrates Busir. 25

einmal rühmend hervorhebt, bei den Aegyptern der allgemeine war,

xöiv afiaQTij(idx(ov txaoxov naoaxorifta ö&oeiv Slxrjv, aXX* oh StaXrfoeiv

xöv Ttagovxa zgovov, oW elg xovg natdag &vaßXi]fri}oeo9<ti tag xt/xatolag.

Vgl. auch die <p&ifi£vwv wxxjxdtfj vifieoig CIA. III 2 No. 1360, 4. Ueber

rasche Strafe als die normale und ursprüngliche o. S. 40, 3.

2) Ullrich, Beiträge zur Erklärung u. Kritik des Thukydides,

1862, bemerkt S. 7, dass üoxog ursprünglich „immer als göttliches

Wesen, Eidzeuge und Eidrächer, persönlich gedacht" sei. Aber aus

Wendungen, wie dass die Styx der (ityioxog Voxog iuvöxaxög xe neXei

/taxdoeooi Ceolat oder dass die x&xoaxxvg 6 fxiyiaxog Zgxog oder dass

fiiyiotog ogxog ijv Rnaatv 'Htpatotitov, folgt dies durchaus nicht:

ogxog bedeutet hier nur den Eideshort, wie bereits Buttmann, LexiLII

S. 53 ganz richtig gesehen hatte; aber nichts führt auf eine damit

verbundene Personifizirung. — Zu demselben Zweck haben das Pin-
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sich die Aufmerksamkeit etwas schärfer auf die sprachliche

darische val (xa yag
a
Ogxov (Nem. 11, 24) benutzt Buttmann, Lexil. II

S. 56, und Schümann, Theogonie S. 136. Auch den Scholiasten war
die Schwurformel aufgefallen und der Eine von ihnen citirt deshalb

Hesiod Theog. 231 (o. S. 143, 2). Er sah also ebenfalls in Horkos den

Eidgott und Rächer des Meineids. Eine andere Erklärung deutete

jedoch Göttling zu W.u.T. 219 an, indem er unser „bei meinem Eid"

verglich. Noch näher kommt aber dem Pindarischen Schwur unser

„beim Eid", das „bim EidM
,
wegen dessen die Züricher von ihren

Landsleuten verspottet werden. Diese Schwurform setzt nun keines-

wegs einen Gott Eid voraus, wie sich aus ihrer Entstehung darthun

lässt. Ursprünglich nahm man etwas auf den Eid, den man schwor;

hieraus bildete sich die Betheuerungsfonnel „auf meinen Eid" (Grimm,

Wörterb. III Sp. 83). Auch das Schwören bei dem Eid einer Person

ist eigentlich nichts weiter als eine Berufung auf den von dersalben

geleisteten Eid, wie noch deutlich z. B. in dem „bei Eurem Eide"

Redings in der Rütliscene und in einem Volkslied „ich Wächter soll

es thun bei meinem Eide" (Des Knaben Wunderhorn 3 — Arnims

Werke 17, 250) hervortritt. Das „bei meinem Eid" meinte daher

Anfangs gewiss so viel als „bei dem Eid, den ich geschworen", dann
brauchte man aber die Formel auch ohne solche Beziehung auf einen

einzelnen bestimmten Eid und so findet sie sich mehrmals in Goethes

Götz, aber auch schon in der Lebensbeschreibung des alten Ritters

(Nürnberg 1775) S. 105: „dass ich bey meinem Eid Sorg hett". Nur
eine weitere Abschleifung der Formel, bei der nicht bloss die Be-

ziehung auf einen bestimmten Eid, Bondern aucli auf eine bestimmte

Person wegfiel, war schliesslich das blosse „beim Eid". Es liegt

gewiss am Nächsten das Pindarische val fxä -/olq "Oqxov als das Er-

gebniss einer ähnlichen Entwicklung anzusehen. Bei Euripides rufen

Menelaos und Medeia geschworene Eide als Zeugen an (o. S. 36. 2).

Aus einer solchen Zeugenanrufung ist bei Pseudo-Joseph. Maccab. 5

(S. 280, 2Bekk.) ein Schwur bei geschworenen Eiden geworden: pa
xovq Uqovq rü)v itQoyovwv negl xov <pvlä£ai xöv vöftov ogxovq. Die

Abstreifung jeder besonderen Beziehung würde auch hier ein val fxä

xöv oqxov ergeben, das sonach nicht die Vorstellung von "Oqxoq als

dem Eidgott voraussetzt. — Ebenso wenig ist eine Spur davon, dass

Horkos eigentlich persönlich als der Eidrächer gedacht werde, zu

finden in der Wendung StatpvyeZv xov Sqxov bei Pausan. II 9> 1 (wegen
des Genetivs scheint es nicht überflüssig ausser auf Buttmann, Lexil.

II 56, 2 Anm. auch auf Soph. Philokt. 1044 xfjq vöaov napsvyhai mit

Dindorfs Anmerkung zu verweisen), auf die Buttmann und ihm folgend

Blümner-Hitzig solches Gewicht legen, oder in der fast gleichen xal

xov "Oqxov ov <pev£g des Babrios fab. 50, 18, auf die in derselben

Absicht Schömann, Theog. S. 136, 1 hingewiesen hatte. Diese Wen-
dungen besagen nicht mehr und nicht minder als was wir bei Soph.

OK. 354 f. lesen:
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Bezeichnung desjenigen gerichtet, dem gegenüber gerade der

Eid zu persönlichem Leben erwachte, die Bezeichnung des

Meineidigen. Wie eigentlich das Wort ijtloQxoq dazu kam,

den Meineidigen zu bedeuten, war schon den Alten dunkel

und die verzweifelten Versuche einer Erklärung l

) sind that-

sächlieh nur ein Bekenntniss des Nichtwissens. Das Wort
giebt ein rechtes Räthsel auf und reizt als solches durch den

Widerspruch, den es zu enthalten scheint: während die Ety-

mologie durch Analogien wie ixlvofioq, gesetzmässig, tjthifioq,

ehrenhaft, kjil%aQiq, gefällig, uns drängt auch in IntoQxoq

denjenigen zu sehen, der sich dem oQxoq gemäss verhält, den

ovxwq ävaidwg i^exlvrjaaq zööe

xö büßet', xal 7tov xovxo <p£v$EO&ai öoxBlq;

Schneidewin hat hierzu das Nöthige bemerkt. Das Qfifia würde sich

auch ohnedies niemand personifizirt oder wie ein göttliches Wesen
gedacht haben , bo wenig als in demselben Stücke 479 ff. die pavxela,

die den Oedipus wie lebende umflattern (tä äel Z,(bvxa nEQinoxäxai)

und denen er nicht zu entrinnen vermag. Man muss auch hier unter-

scheiden, was nur vorübergehende Belebung des dichterischen Aus-

drucks ist, von einer ständigen im religiösen Glauben wurzelnden

Personifikation.

1) Einer liegt vor bei Eustath. zu 11. K 333 S. 343, 10 Stallb.:

laxiov dh <ki, xa&ä iv xij>, hnxa inl 0^9ac, xal iv xoj, tjxeiq <V
fyuä$, xal iv n]>, öatfjiovlri, xl fioi iniy^Q^

*i
^ nQÖd-Eat<; ivavxito-

ftaxixibq laXelxai avxl r//? xaxd
y

ovxto xal iv trp inloQXoq xal xoTg

ig avxov' imoQxelv yäy xö xaxa oqxov ylveaBat xy ipeiSei xal ßi}

xax' aXfötiav olxetovo&ai avziö. Den andern bietet das Etymol. M.

u. intOQXsZv: t} inl nQÖ&soiq ivxav&a avxl rfc vney xelxar xal fyXoZ

xö vnhg ava> xwv oqxwv yivso&ai, xal vneQßalveiv afaovq. Schon

früher (o. S. 28, 1) wurde angeführt, dass Lysias das imoQxtfoavza
eines solonischen Gesetzes durch dfiöaavxa erklärt. Wenn diese Er-

klärung wirklich eine nach allen Seiten durchdachte und nicht bloss

auf die einzelne Stelle berechnet wäre, so könnte man aus dem ur-

sprünglich neutralen Sinne des Wortes den späteren schlimmen ent-

wickelt haben vermöge einer Bedeutung von inl, wie sie Bich in

iniyaiQtiv und ähnlichen Worten zeigt (Reisig, Enarr. ad OC. 1393),

oder auf dem Wege, auf dem es Cicero gelang (Tusc. IV 54) aus
dem nach seiner Meinung mit mores zusammenhängenden morosus
gerade die Bezeichnung des niederträchtigsten Charakters zu ge-

winnen. Sollte man übrigens ohne Lysias' Hilfe und, die gewöhnliche

Bedeutung von inwQxslv zu Grunde legend, den Fetzen des solonischen

Gesetzes einiger Maassen erklären, so könnte dasselbe bestimmen, es

solle Jemand für den Fall, dass er meineidig geworden wäre, den
Apoll als Bürgen stellen (über die Götter als Bürgen o. S. 27 f.).
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Eidestreuen, sagt uns der wirkliche Sprachgebrauch im
Gegentheil, dass es denjenigen bezeichnet, der durch Ge-
danken oder Handlungen mit seinem Eid in Streit ist, sich

von ihm löst, ihn tibertritt Es giebt nur eine Lösung des

Räthsels, dass wir in ogxoq nicht den Eid, sondern den über

dem Eide wachenden Gott oder Dämon sehen; an diesen ge-

bunden, ihm gleichsam verhaftet, und deshalb hjiloQxoq, ist

allerdings nicht der Eidestreue, sondern der Meineidige, um
den der Rachegeist schwebt Freilich kann dieser Gott nicht

der Eid in Person sein 1
), dessen Geschäft es nach Hesiod

(o. S. 142, 1) ist den Heineid zu rächen; und noch weniger

kann dabei an das namenlose Gespenst gedacht werden, mit

dem das pythische Orakel den Meineidigen schreckte 2
), viel-

mehr, wenn man den durchgreifenden Bedeutungsunterschied

zweier der Composition nach so eng verwandter Worte wie

ijtloQxog und ivoQxog erklären will, bleibt nichts übrig, als

denselben abzuleiten aus der ganz verschiedenen Bedeutung,

die in dem einen und dem anderen Falle dem Worte oqxoq

1) Dies die Ansicht von Schümann, Theog. S. 136. Aber der

Kid in Person bleibt doch immer der Eid. Was die Griechen aber

dabei dachten, wenn sie Jemanden bezeichneten als in der Macht des

Eides stehend, ergiebt deutlich das Compositum hogxoq, und von
diesem ist ZnioQxoq, die gleiche Bedeutung von dgxoq vorausgesetzt,

so wenig dem Sinne nach zu trennen als tmvofioq von hvofioq, wie

die beiden auch sonst parallelen vöpoq und Zgxoq (o. S. 74, 1. S. 120)

ja noch in Compositis wie naQavoiioq und naQOQxoq, etivoftoq und
evopxoq mit einander fortgehen. Wegen des Unterschieds von ivoQxoq,

durch den Eid gebunden, und etoQxog, dem Eide treu, kann noch

immer auf Buttruann zur Mid. ed. III S. 179 f. verwiesen werden

(evoQxla in einer besonderenBedeutung beiSuidasII2 Sp.586Bernhardy);

und es wäre fraglich, ob nicht auch evvopoq und ivvofioq bisweilen

in ähnlicher Weise sei es in der Bedeutung sich einander angeglichen

haben oder in den Handschriften verwechselt worden sind (Aisch.

Suppl. 389 Kirchh. Piaton Rep. IV 424 E), wie das Letztere für stoQxoq

und svoQxoq Buttmann annahm. Je mehr tt^xog und vöpoq selber und

in ihren Compositis übereinstimmen, desto auffallender ist das gänz-

liche Auseinanderweichen der Bedeutung in den formal einander ent-

sprechenden htivofioq und InloQxoq, so dass jenes bezeichnet was dem
Gesetz gemäss, dieses was dem Eid zuwider ist

2) o. S. 144, 2. Dies ist natürlich dadurch ausgeschlossen, dass

dieses namenlose Wesen eben von dem ügxog, dem doch der iniogxoq

verfallen sein soll, ausdrücklich unterschieden wird.
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innewohnt, und die eigenthümliche Bedeutung von IjiIoqxoq,

als eines alten Compositums 1
), zu stützen auf die alte Be-

deutung von oQxog, die keine andere ist als die des Todes-

gottes, des Orcus der Lateiner. Der Genosse der Olympier,

der Aibq °ÖQxog (o. S. 145 ff.), mag allerdings in diese Ver-

wandtschaft sich schlecht schicken 2
) ; desto besser aber passt

in sie hinein der unheimliche Geselle, der uns schon als eine

rechte Ausgeburt der griechischen Hölle erschienen ist

(o. S. 142 ff.) und der nach der Art solcher dienenden

Dämonen ganz das Ansehen hat als wäre er ursprünglich

nur eine abgeschwächte Potenz seines Herrn und Meisters.

Diesem letzteren, dem »Einheger83) galt daher ursprünglich

1) Als solches giebt es sich zu erkennen durch die Berück-
sichtigung des Digamma: vgl. Leo Meyer, Handb. der gr. Etym. I

S. 568 f. Erst ganz spät fängt in Bildungen wie i<poQx£a>, auch

i<pio(tx£(o und £<ploQXoq die spätere Aspirata von dgxoq an zu wirken:

vgl. auch Marx, Berr. d. sächs. Gesellsch. philol. hist. Cl. 52 S. 310 ff.

2) Darum, abgesehen überdies von der nicht genügenden Be-

gründung, scheint auch die bereits von J. J. Scaliger Conj. in Varr.

IV p. 49 Bip., 0. Müller Orchomenos 2 S. 149, 4 geäusserte, dann von
Göttling zu Hes. Theog. 784 gebilligte und von Th. Zielinski Philol.

55 S. 509, 16 wieder aufgenommene Vermuthung, dass üqxos und
Orcus ursprünglich identisch seien, nicht den verdienten Beifall ge-

funden zu haben. Wenn man nur auf die Namen derer sieht, die diese

Vermuthung aufgestellt haben, so darf sie wohl den Anspruch erheben

nicht für so ganz thöricht gehalten zu werden, wie ihr dies neuer-

dings widerfahren ist (Roscher's Myth. Lex. u. Orcus). Namentlich,

sobald wir annehmen, dass Orcus ein altes Lehnwort aus dem
Griechischen war (Scaliger a. a. 0.), hat das Schwinden der Aspirata

keinen Anstand (vgl. aber auch Serv. comm. in Donat. 444, 21 f. K.).

Dass dieselbe auch im Griechischen nicht fest sass, zeigt nsvxogxiav

auf der Inschrift von Oiantheia (Cauer Del. 2 S. 164) neben wieder-

holtem oQxofiöiaq und Zgxov.

3) Dass dpxog stammverwandt sei mit fyxog, ist eine schon oft

geäusserte Vermuthung. Bereits Eustath. zu II. 2, 339 S. 189 Stallb.

sagt: yivexat 6h 6 oQxog o&ev xd tQxog' ix rot) €iQyu> yty xb (xov?)

iyxleio)' xa&elgyvvxat ya.Q n<og ö öfivvvtv olg öfxoXoyel ovvxekel

eig t//v HQvoxijv ixvfiokoylav xal t) bgxavij, üyxog xt ovoa, tag axav-

bioStg mQi<pQayfia. Dass diese Etymologie schon von älteren Gram-
matikern vor Herodian aufgestellt wurde, ergiebt sich aus dem o.

S. 3, 5 Angefahrten. Künstlicher verstand Lasaulx, Ueber den Eid

S. 5, indem er ebenfalls ÜQxog gleich epxog setzte, unter ersterem

eine „Einfriedigung, gleichsam ein heiliges Gehiige um das gegebene

Wort«; während Andere, wie L. Ott, Beiträge zur Kenntniss des gr.
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der Schwur, und oqxov ofivvvai, oder jetzt vielmehr °Oqxov

ofivvvai, hiess ursprünglich nicht sowohl einen Eid schwören,

als unter Anrufung des "OQxoq schwören, war also ebenso

Eides S. 9 (vgl. Ew. Bruhn zu Eur. I. T. 750), von derselben Etymologie

ausgehend, ogxoq erklärten „als Schranke, die für den Menschen selbst

und sein Handeln durch Leistung des Eides besteht, indem er in einer

ganz bestimmten Weise handeln muss, will er nicht Schuld auf sich

laden und Strafe gewärtigen". Da indessen eine Schranke des mensch-

lichen Handelns doch z. B. auch die Gesetze sind (deshalb wird das

Verhältniss des Menschen zu ihnen auch mit denselben Ausdrücken

bezeichnet, ififiivstv, nagaßalvetv, Xvetv, und dergl., die Bruhn a. a. 0.

für den Eid zu reserviren scheint), so eignet sich diese Bedeutung

nicht gerade, die ursprüngliche und eigentliche von ogxoq zu sein

(auch die Analogie von Eid, einen Eid schwören, die J. Grimm, RA.
S. 892 f. herbeigezogen hat, darf hier nicht verführen, selbst wenn die

Etymologie von Eid nicht ebenfalls der Aufhellung bedürfte und es

sicher wäre, dass das Wort ein Band bedeutete). Um so passender

steht das Wort in dieser Hinsicht von der Untenveit und ihren

Göttern; sie durften wobl die Einheger xar* i^ox^v genannt werden,

da sie, was sie gefangen haben, nie wieder hergeben und darin nicht

ihresgleichen haben. Zunächst sind es die Scheideströme, welche die

Untenveit umgeben und sie von der Oberwelt abschliessen (Preller-

Robert Gr. Myth. I S. 81Gf. Virgil Georg. IV 478ff.: Quos [die Todten]

circum limus niger et deformis arundo Cocyti tardaque palus inama-

bilis unda Alligat, et noviens Styx interfusa coercet); aber in der

Schilderung des Tartaros (Hesiod. Tbeog. 726 vgl. 733), der doch nur

eine Unterwelt in der Untenveit darstellt und darum unzählige Male

dieser seinen Namen leihen musste, fehlt auch den Worten nach das

Zakxeov sqxoq nicht. Bei Oppian Hai. III 397 IV 97 auch ätSoq fyxoq

(Hpvxxov; bei Joseph. Arch. XVIII 1, 3 S. 126, 31 droht den Sündern nach

dem Tode elpynoq &Uioq. Vgl. noch Welcker Gr. Götterl. II S. 489. Doch
möchte ich nicht, wie gewöhnlich geschieht, t-Qxoq und Zgxoq ohne Wei-

teres gleichsetzen. Man vergleiche andere Wortpaare, die in dem gleichen

Bildungsverhältnis zu einander stehen, also xoxoq und rexoq, öXxbq und

eXxoq, Ao'^og und Xeyoq, otovoq und ortvoq, fiÖQoq und fitgoq, ßöXoq

und ßikoq, vöfioq und vefioq, QÖoq und ^ioc, yövoq und yhoq. Wägt
man die Bedeutungen auf beiden Seiten genau ab (einzelne Ausnahmen
d. i. Ausweichungen von der einen Bedeutung in die andere finden

natürlich Statt, wohin auch bei Hesycb. Sqxoi' Seofiol otpQccylöoq ge-

hören mag), so findet man, dass auf der einen Seite wie in töxog und
ßokoq die Bedeutung einer Thätigkeit oder Bewegung ebenso über-

wiegt wie auf der andern, wo xixoq und ß&oq entsprechen, die des

fertigen Resultates oder einer Sache. In jenen war daher, wie erst

neuerdings Useners Sondergötter besonders deutlich vor Augen ge-

führt haben, mehr als in diesen der fruchtbare Keim enthalten, aus
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gemeint, wie Ala
t

Iloöeidcova u. s. w. ofivvvai 1
)', in der

dem lebendige Wesen and insbesondere göttliche Personen hervor-

wachsen konnten. So ist auch wohl nicht zufällig der Name des

Unterweltsgottes genommen worden von der Wortform, die die ihm

wesentliche Thätigkeit, das Einhegen, Einschränken, und nicht von

der andern, fyxo«, die nur die todte damit verbundene Sache, das

Gehege, die Schranke, bezeichnet. Unabhängig von solchen Erwägungen
hatte Preller Röm. Myth. S. 454 f. die damit übereinstimmende Beo-

bachtung gemacht, dass Orcus vorzüglich als der thätige und voll-

ziehende Gott des Todes gegolten habe. Dass übrigens in den Namen
der Unterwelt, namentlich später, die Bedeutung der Person und die

des Locals vielfach durch einander gehen, ist bekannt genug. Hier

darf nur noch daran erinnert werden, dass auch nach germanischem

Volksglauben die Hölle verriegelt war und dass der Teufel „Hüllriegel"

hiess: J. Grimm D. M.» S. 222 f.

1) Sonst hat man in üqxov dfivvvai den Akkusativ wohl als einen

Akkusativ des Inhalts oder innern Objekts erklärt, wie Kühner thut,

Ausf. Gramm. II 5 S. 263 (vgl. jus jurandum jurare und darüber Bris-

sonius, De verbor. signif. XIII s. obligare S. 930b ed. Heinecc. Halle

1743). Doch hat schon Ullrich, Beiträge z. Erkl. u. Krit d. Thukyd.

(Hamburg 1862) S. 8 das Bedürfniss empfunden, diesen Akkusativ

ebenso zu erklären, wie den der Götternamen, Ma Jloaeiöütva und
dergl. Und mit einem gewissen Schein Hessen sich die letztern

auf Akkusative des Inhalts reduziren, insofern die Götter selber, wie

z. B. Zeus (Pindar, Pyth. 4, 167) oder die Styx (II. 2, 755), geradezu

als oQxoq bezeichnet werden und Ma ö/xvvvai dann so viel sein

könnte als Ma uqxov Svxa dfivvvai: doch trügt der Schein, da Sqxoq

in diesen Fällen nicht, wie zum Akkusativ des Inhalts erforderlich

wäre, den Eidschwur sondern den Eideshort bedeutet. Aber freilich

auch der Vorschlag von Ullrich, tffiwfti (aus övöfxwui) im Sinne von

övofxaiva) zu fassen, war weder an sich hinreichend begründet und

ist jetzt vollends hinfällig geworden, seit als alte Bedeutung von

Bfiw/ti sich „geloben"' ursprünglich wohl „erhärten, versichern" her-

ausgestellt hat (Aufrecht, Rhein. Mus. 40, 160 u. Bücheler, Lex.

It. XVIII vgl. Schräder, Reallexicon S. 165) — eine Bedeutung, die

auch im späteren Griechisch noch begegnet wie z. B. bei Soph.

Trach. 378 Dind. (vgl. 314) Aj. 1233 (vgl. 1097 ff.) und den von Lobeck

zu dieser Stelle Angeführten. Nun kann man allenfalls Eide ge-

loben (wie die deutsche Wendung lautet, wenn auch wohl im Sinne

von „mit Eiden geloben"), aber nicht einen Gott, wie Zeus oder

Poseidon; mit diesen lässt sich das geloben nur so vereinigen, dass

es bei ihnen oder unter ihrer Anrufung erfolgt. Es wird daher eine

der unzähligen Ellipsen anzunehmen sein, wie sie gerade in Schwur-

und ähnlichen sich durch den Gebrauch leicht abschleifenden Formeln

so häufig sind: wie man also sagte »•// Ma, ngös M6$, iiOQxG» nva
Stvyög vötuf) (Herod. 6, 74), deos jurare (für per deos), auch Laevia,
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Selbstverwünschung des ältesten Eids weihte der Schwörende
für den Fall des Meineids sich den Unterirdischen und ge-

rieth daher durch den Meineid in die Gewalt des Horkos

als des Unterweltsgottes. Insofern ist ixloQxog, welches eben

Justina bibatur (Martial. Ep. I 71), so wird auch Aia Öfxwixi sich ab-

geschliffen haben aus einem ursprünglichen Aia fxagrvQÖfitvog öfxwfxi.

Für diese Erklärung des Ala Öfivvfxt sprechen analoge deutsche

Wendungen „ein Hagel schwören", „Stein und Bein schwören" (Heyne,

Deutsch. Wört. 3, 546. 1, 335) für „beim Hagel" „bei Stein und Bein",

sowie eine Spur der ursprünglichen Formel, die sich in fifivv/i syatye,

ZF(v fywv inui/xozov bei Soph. Trach. 1188 Dind. erhalten hat. Dass

diese Ellipse sich nicht auch auf andere Worte erstreckte und man
also z. B. nicht sagte Ala Xfya> in dem Sinne von Aia /xaorvQ. L
erklärt sich leicht, weil die Anrufung eines göttlichen Zeugen in der

Regel sich nur an ein nachdrückliches Versichern oder Geloben an-

schliesst, wie es wohl dftvvvat, aber nicht Xtyeiv ausdrückt, und weil

erst im regelmässigen Gebrauch eine Formel in dieser Weise ab-

geschliffen werden kann. Was nun aber weiter für diese Erklärung

der Akkusative Ala TloaeiSSiva u. s. w. bei 6/xvvvai spricht, das ist,

dass sie sich leicht auch auf die Formel üqxov öpvirvai übertragen

läset. Dass auch bei dieser letzteren eine Ellipse vorausgesetzt

wird, hat Zielinski, Philol. 55 S. 509, 16 bemerkt unter Hinweis auf

Soph. Trach. 255 Zqxov avtq> npooßaluiv öiihfioaev, wozu noch ähn-

liche Wendungen kommen wie &yye/Lte 6* Zqxy nooori&elg (Soph. El. 47

o. S. 72, 3), oqxov TtQotrtE&evxoq mit einem zu ergänzenden

Verbum der Aussage (Soph. fr. 431), naoexatei 7tQo<ni9eiq Zqxovq

(Joseph., Vita 20), namentlich aber das pindarische (Pyth. IV 166 f.)

xal toi [xovaQyeXv xal ßa<tü£v£p.£v dfivvfii ngo^aetv xaoxtQog

Zqxoi; awxiv (xagxvg tazat Zevg. Besonders in dem letzteren Falle ist

deutlich, dass oQxog von öpvivai wie von jedem anderen Verbum derAus-

sage ursprünglich dem Begriffe nach getrennt ist und deshalb zwar hinzu-

treten kann, aber nicht muss. Man schwur beim OQxog wie man bei den

Göttern schwur, aber man schwur eigentlich keinen ii^xog bei den Göttern.

Die Analogie unseres Eides darf uns nicht irre leiten (o. S. 154 Anni.),

so verführerisch sie ist, wenn man Eid als „Bindung" und dpxoq

als „Einhegung" erklärt (z.B. J. Grimm RA. 892f.); denn während wir

allerdings einen Eid bei Gott schwören können, ist mir im Griechischen

die Wendung Zqxov u/ivvvai Ala oder eine ähnliche nicht begegnet. Man
sagte ÖQxwfiotBiv &eöv tiva, weil in dieser Zusammensetzung die eigent-

liche Bedeutung von Zgxog erloschen war; dagegen hatte man bei

Zqxov öfxvvvai noch eine dunkele Empfindung derselben und diese

Empfindung sträubte sich gegen b'gxov öpvvvai Ala ebenso wie sie sich

gegen ein offenbar absurdes Hooeiöüwa öfivvvat Ala gesträubt haben

würde. Dass freilich Sophokles, bei dem uns doch der Aidg "Ogxog

entgegengetreten ist (s. S. 145, 2), von doxog als eigentlich dem Gott
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dies ausdrückt für den Meineidigen die treffende Bezeich-

der Unterwelt noch eine deutliche Vorstellung gehabt habe und des-

halb in den Trachinierinnen "Oqxov abrät nQoaßaXibv zu schreiben sei,

kann ich Zielinski (a. a. 0.) nicht zugeben. Nur das Schwören bei

den Unterirdischen hat sich auch später noch in verschiedenen Formen
erbalton: im Schwur fiä xovg naQ

1 r,

Ai6g veQxigovg aXäaxogag (Eur.

Med. 1059), bei den Zsfivcd und Erinyen (Rohde, Psyche I S. 268, 2),

bei den ÜQ^idlxai (Pausan. IX 33, 2. vgl. Rohde, Kl. Sehr. I S. 241),

bei den hsp&e #eo/, Kqövov &n<ph; iovxsg, den vnoxaQxctQiot, dt litfjveq

xaUovxai (II. 19, 274. 279, vgl. h. in Apoll. Pyth. 15(5 u. Baumeister),

vor allem aber im ehrwürdigsten und ältesten Schwur bei der Styx.

Hierher können auch gezogen werden die Eide der Pheneaten am
ntrgwfia (Paus. VIII 15, 2), der Pallantier bei den Ka&aQot (Paus. VIII
41. 5) und der Eleer beim Sosipolis (Paus. VI, 20, 3). Ueber den
Schwur bei Palaimon s. o. S. 145, 7. Herodot erzählt (4, 172) von den
Nasamonen dasa sie bei Gestorbenen schworen, und zwar bei den
Aixmdxaxoi xai agioxoi Xsyofxivoi yevia&ai, indem sie deren Gräber
berührten (ztöv xvftßuw amöfievoi: J. Grimm Deutsche Rechtsalt. S. 897

Anui.); dass es aber auch hellenischer Anschauung nicht fremd war
die Geister verehrter Ahnen zu Hütern über das Recht zu bestellen

und sie eben dadurch auch zum Eideshort zu qualifiziren, zeigt Hesiod,

der den Dämonen des goldenen Geschlechts die gleiche Aufgabe zu-

weist (W.u.T. 248 ff.), wie früher (219 ff.) dem personifizirten
(,

ÖQxog.

An den Gräbern der christlichen Heiligen wurden schon in früher

Zeit Eide von besonderer Kraft geschworen (Malblanc De jure jurando

S. 263ff. 2
) und die römische Plebs pflegte noch lange Zeit nach Casars

Tode Rechtsstreitigkeiten durch Eide zu entscheiden, die sie an dessen

Säule auf dem Forum schwor (Sueton Div. Jul. 85). Um das Lautere

dieser Vorstellungsweise desto mehr hervortreten zu lassen, mag noch
erwähnt werden der crasse und wüste Fetischismus eines Volkes auf

Sumatra, das bei den Knochen seiner verstorbenen Anverwandten
schwor, an ein Leben aber nacli dem Tode übrigens gar nicht glaubte

(Kants Werke, von Hartenst., VII S. 104). — Auch unser Fürst der

Finsterniss, der Teufel, erscheint in Schwüren des 15. und 10. Jahr-

hunderts, aber nur als Parodie des wahren Gottes (J. Grimm D. Myth. 3

S. 947). — Etwas Anderes ist es natürlich mit den Schwüren, die in der

Unterwelt bei den Unterweltsgöttern geschworen wurden, s. o. S. 18, 1.

1) *E7ä scheint mir hier den Sinn zu haben, der auch in Wen-
dungen wie iizl xoTg &£oZg, inl xSt ßoiXopivw s'ivai hervortritt Das
Compositum inlopxog möchte ich daher vergleichen nicht sowohl mit

inioxqvoq oder inix<o/jioq, als mit imöixog, einem Rechtsanspruch ver-

fallen, imzeifityiog Winterstürmen ausgesetzt, $na<pQÖ6ixoq der Aphro-

dite geweiht und unter ihrem Schirm und Schutz stehend (WUamowitz,
Horn. Unterss. S! 106, 17). Nun klärt sich auch das Verhältniss von

tniot>xoQ zu tvoQxoQ auf (o. S. 151 f.). Das letztereWort entstand zu einer
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Illing; seine Lage war keine andere als die des römischen

„sacer", der sich selbst den Manen devovirt hatte, und ähn-

lich wie dieser mag er, wovon noch eine Spur vorliegt, als

dem Bereiche einer anderen Macht angehörend von aller

sacralen und damit auch bürgerlichen Gemeinschaft ausge-

schlossen gewesen sein. 1

)

Zeit, da oQxog bereits den Eid bedeutete, und bezeichnet denjenigen,

der innerhalb eines geschworenen Eides steht, an ihn gebunden ist

'EnioQxoq dagegen weist auf eine frühere Zeit der Entstehung nicht

bloss durch die dem fyxog zu Grunde liegende Bedeutung, sondern

auch durch die das Digamma berücksichtigende Wortbildung (o.

S. 153, 2), und mochte leicht in seiner Zeit allein stehen, ohne ein

svoqxoq oder evogxog zur Seite zu haben, wenn wirklich der älteste

Eid eine Selbstverfluchung an die Unterirdischen war und daher seine

ganze Kraft auch nur in der Bestrafung des Meineidigen, nicht aber

zugleich in Belohnung des evopxoq, äussern konnte (s. auch o.

S. 137 flf.), weil Eidespflicht und -Treue noch nicht unter moralischen

Gesichtspunkt gestellt und gelobt wurden. — Bei dieser Erklärung

erweist sich weiter iniogxog, persönlich gefasst in der Bedeutung des

Meineidigen, als das Ursprüngliche, wovon man erat später inloQxov

auch für die Sache, den Meineid, entnahm. Insofern, sobald man auf

die Geschichte des Wortes sieht, ist es nicht ganz genau, wenn Schö-

mann, Theog. S. 136 sagt, dass htiogxog bald von dem Schwörenden

bald von dem falschen Schwur selbst gebraucht worden sei; wie

leicht sich übrigens beide Bedeutungen an dasselbe Wort heften

konnten, zeigt ausser evogxog auch unser „Meineid", das nicht bloss

den falschen Schwur sondern auch den falsch Schwörenden be-

zeichnen kann.

1) Ueber die römische Devotion Marquardt Staatsverwaltung III 2
,

S. 280. Das jusjurandum eine „devotio" z. B. bei Quintilian I. 0. V 6, 2

(devota perjuria bei Catull G4, 135, wozu EHis, aber vgl. auch Naeke, Dirae

S. 47). Livius sagt von dem also Devovirten 8, 10, 12: ni moritur,

neque suum neque publicum divinum pure faciet. Nach Hesiod Theog.

801 f. traf den meineidigen Gott, nachdem er vom Todeaschlaf erwacht

war, die Strafe, dass er

eiväsxeg — &etbv ä7iafielgexai alkv £6vza>v,

ovÖe nox* ig ßovXijv tnifiioyexai oiV tnl öotitag

ivvta navx %tta.

(Die gleiche Folge hatte die censorische Nota für die Meineidigen, dass sie

nämlich „non foro solura omni, deinde vita sed prope luce ac publico ca-

ruerint" : Livius 22,(51,0). Da die Consecration sich auch sonst als Verban-

nung äussert (Marquardt a.a. O.S.281), so ist bemerkenswerth, dass nach

der Formel des alten Eidschwurs beim Juppiter Lapis sich der Schwörende

selber in die Verbannung fluchte: navxtov xihv a)J.tov aui^ofiivwv ivxaTg

lötcug naiQioiv, iv xolg vöfioig, ircl xCov idiwv ßia>v, Isqwv, Tcupwv, fydi

twvoq tx7itooi
t
ui ovxiog tag oöe Xi&oq viv (Polyb. III 23, (j vgl. Danz,
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So haftete in der Schwurformel ein alter Name des

Todesgottes der sonst durch andere verdrängt war.

Freilich die Bedeutung des Unterweltsgottes verlor er auch

hier zu einer Zeit, wo über den Schwur nicht mehr, oder

doch nicht vorwiegend, die Mächte der Unterwelt, Bondern

die neuen Götter des lichten Olymps und an ihrer Spitze

der höchste Zeus wachten. Gänzlich verschollen war darum
der frühere Sinn des griechischen Horkos auch im Alterthum

nicht Dasselbe was Hesiod vom °Oqxoq (o. S. 142, 4), sagt

Virgil vom Orcus 2
), dass er am fünften des Monats geboren

Sacr. Schutz S. 13 f., nach derselben Formel schwört Cinna dem Sulla

bei Plutarch, Sulla 10). Wessen Leben der Gottheit geweiht war, wurde,

wenn die Gottheit das Opfer ablehnte, auch nach deutschem Recht ihr

verknechtet oder landflüchtig (Brunner, D. Rechtsgesch. I., S. 177, II.,

S. 593 f.). In späterer Zeit hatte der Meineid keine politisch-recht-

lichen Folgen dieser Art mehr. Die gesetzliche Atimie stand nur auf

dreimaligem falschen Zeugniss (Andok. de myst. 74. Piaton Gess. XI
937 C) und auf dem Meineid nicht an sich (Schömann-Lipsius, Gr.

Alterth. II S. 283, 8) sondern nur, insofern er mit ipevdofiaQxvgla ver-

bunden war (gegen 0. Augustin, Der Eid S. 13 f., s. darüber Meier-Schö-

mann, Att Pr.2 S.885 vgl. auch Mommsen, Strafrecht S. 668, 1. 681, 2);

auch auf der Inschrift von Eretria (Inscr. jurid. S. 150, 57) ist gesetz-

liche oLTifiia nur für einen besonderen Fall des Meineids vorbehalten

(idv ttq )Jysi fj yQ('t(pfi q imyijtpltei naga rovq oQxovq to<; olxvqovv Set

tag cwMtxaq). Dagegen traf den Meineidigen als solchen eine fak-

tische Atimie (o. S. 135, 1; und was faktische Atimie in Athen be-

deutete, zeigt das Beispiel des Rallixenos bei Xenoph. Hell. I 7, 35).

Dieselbe scheint aber nicht sowohl eine Abschwächung älterer,

kräftiger ausgeprägter, Verhältnisse und Vorstellungen zu sein als

eine Wirkung der neuen moralischen Schätzung des Eides (o. S. 140).

1) „Zuletzt flüchten sich die Götternamen in verdunkelte Aus-

rufungen, Schwüre, Flüche, Betheuerungen": J. Grimm, D. M. s S. 10.

Auch A. Dieterich Nekyia S. 54 weist darauf hin, dass in der home-

rischen Formel des Schwurs bei den Erinyen (II. 3, 276 f. 19, 258) An-

schauungen erhalten sind, die in die homerische Welt eigentlich nicht

mehr passen.

2) Georg I. 277:

Quintam fuge: pallidus Orcus

Kumenidesque satae: tum partu Terra nefando

Coeumque Japeturaque creat, saevumque Typhoea,

Et conjnratos caelum rescindere fratres:

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam .

Scilicct, atque Ossae frondosum involvere Olympum;
Ter Pater exstruetos disiecit fulmine mont<'s.
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sei und deshalb dieser Tag als Unglückstag gelte. Und da

die Worte des römischen Dichters keineswegs bloss die hesio-

dischen übersetzen 1
), so deuten sie auf den Vorgang eines

anderen griechischen Dichters, eines Dichters wohl der alexan-

drinischen Zeit und dann möglicher Weise des Nikander

(vgl. aber auch Lobeck Agl. S. 429 f.). Wenigstens scheint

es, dass auch den Griechen der späteren Zeit die Vorstellung

von °Oqxoq als dem Todesgott nicht ganz abhanden gekom-

men war; eine das Abstruse liebende Gelehrsamkeit und
Kunst mochte sich auch hier darin gefallen, hier und da ge-

bliebene und fast verlöschte Spuren des höchsten Alterthums

anzufrischen und zu beleben. Der thessalische Horkos, dieser

Ilöllenstrom, von dessen grauenvollen Fluthen der Peneios

seine reinen Wasser zurückhält2
), heisst gewiss nicht so bloss

1) Bei alten und neuen Erklärern ist allerdings die Abhängigkeit

Virgils von Hesiod etwas so feststehendes, dass sie über die auffallende

Verschiedenheit des griechischen und römischen Textes kein Wort ver-

lieren; angedeutet wird sie nur von H. Morsch De Graecis auetoribus in

Georgicis a Vergilio express. S. 36 und von A. Knoche, Vergilius quae

Graeca exeinpl. secutus sit in georg. S. 9. Nicht bloss bringt aber Virgü
viel mehr über den fünften Monatstag bei als Hesiod, sondern auch wo
er über dieselben Dinge redet, wie der angeblich von ihm benutzte

Hesiod, thut er dies doch in ganz anderer Weise: weniger mag
dabei bedeuten, dass Hesiods Erinyen dem Römer Eumeniden heissen

;

desto wichtiger aber ist, dass nach Virgü der fünfte auch ihr Geburts-

tag ist, während bei Hesiod als Geburtstäger einzig und allein der

Horkos gilt und die Erinyen um diesen nur beschäftigt sind {afapato-

Xeveiv), und sodann, dass Hesiod mit der Hauptperson, dem "Oqxos,

ebenso zweifeUos den personifizirten Eid meint, wie Virgil unter dem
entsprechenden „pallidus Orcus" den Todesgott. Es ist fast komisch

zu sehen, welche verzweifelten Sprünge zum Theü von den antiken

Erklärern gemacht werden, um die vorausgesetzte Uebereinstimmung

beider Dichter auch wirklich heraus zu bringen: während einmal Orcus

ganz verständig durch „Pluton, deus inferni" erläutert und das „palli-

dus Orcus" gerechtfertigt wird mit „quia pallidos facit. nam ipsc niger

est", giebt dagegen die Erwähnung Hesiods (Hesiod. orcum quinta luna

dicit natura) den Anlass zu folgendem Wirrwarr: Celsus, ut juris jn-

randi deum pallidum dictum, quia jurantes trepidatione pallescunt.

Nam apud Orcum defunetae animae jurare dicuntur, ne quid suos, quos

in vita reUquerunt, contra fata adjuvent.

2) Plin. nat. bist. 4, 31 : hac labitur Penius, viridis calculo, amoenus
circa ripas gramine, canorus avium concentu. aeeipit amnem Horcon,

nec reeipit, sed olei modo supernatantem, ut dictum est Horaero,
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in Erinnerung an homerische Verse !
), sondern — wie die

„poenales aquae dirisque genitae" des Plinius andeuten — aus
demselben Grunde, wie der bithynische Fluss, der die Mein-
eidigen in seine Wirbel riss'2); d. h. dieser Name kam an
beide Flüsse, nicht bloss weil sich bei ihnen wie bei hundert
anderen Dingen und Wesen schwören Hess, die man deshalb

wohl gelegentlich als öyxog bezeichnete (wie rezQaxrvc,

brevi spatio portatum abdicat poenalis aqua» dirisque genitas argenteis

suis miseeri recusans.

1) II. 2, 751 ff..

oi t' aity (fu-QTor Tix(tQt
t
oiov toy ivttiorxo,

Zg <?e IJtjvsiov Tinoiet xa).Xio<>oov vöojq*

oiö' b' yt Ihjvmy avftftioyetat äpyvpoMvg,

a)lä xt (ttv xr.&vxto&ev iniQ^let #/rV hkcuov

öoxov y«Q Atirov l'xvydg vdaxog iaxtv anoQQUii.

Wer nur auf dieser homerischen Stelle fusste, dem mussten die Wasser
des Titaresios vielmelir für ehrwürdig gelten. Und so .sind sie es in

der That für den Zeitgenossen des Plinius. Luean Pharsal. VI 375 ff.:

Solus in alterius nomen cum venerit undae,

Defendit Titaresus aqua*, lapsusque superne

Gurgite Penei pro siccis utitur arvis.

Hunc fania est Stygiis manarc paludibus aninem.

Kt capitis memorem, tluvii contagia vilis

Nolle pati. superumque sibi servare timorem.

Hier wird umgekehrt als bei Plinius die mythische Ursache . weshalb

die beiden Flüsse ihr Wasser nicht vermischen, in den Titaresius

verlegt, der zu stolz ist, seine Gewässer mit gemeinen zu vereinigen.

Vgl. noch das sibyllinisehe Orakel 3, 143 bei Bergk, Die Geburt der

Athene in Fleck. Jahrb. 81. 317. Uebrigens scheint es nach Piaton

eine Eigenschaft der Unterweltsstrüme zu sein, das* sie ihre (Ge-

wässer von andern rein halten, selbst von ihresgleichen: Phaidon

p. 113 B und C.

2j So hatte unter den Mirabilia seiner Heimath Arrian berichtet

nach Eustath. 11. 2, 7.V1 S. 272. 28 Stall!).: xatu xi
t
v ioxogiecv xov

'A(ß(navov xal HiQvvtag 7ioxafwc
<

'Oi>xoc ovofia, Vg <fgix(o6taxaxog oqxw
xolg {xtl tvoiiiZfxo, ^oog ßt'uv eig xug Sirag ?).xtov xov faioQxov, st ////

A(t6(uy ifjc7ii
t
Afjoev. Dass es mit dem Titaresios eine ähnliche Be-

wandtniss hatte, deutet uns nicht bloss sein Doppelname "Opxog

und Plinius' „Straf- und Furienwasser" an. sondern auch ältere Er-

klärer nach Eustath. a. a. O. hatten bemerkt, dass dfivvoratv eig

error oi iy/uiQioi. Hades' Aus und Einfahrt bei Gewässern: Preller-

Kobert, Gr.' Myth. I S. 758 f. Ilohde. Psyche I S. 213,1. Herkynu

als Name einer Quelle: Welcker. Gr. G. II S. 480 (o. S. 153, 3).

Hirzel, Der Eid. 11
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Zevg u. a.) ohne doch diese Bezeichnung zu einem andere ab-
schliessenden Eigennamen zu erheben, sondern weil zu der Natur

dieser beiden Flüsse die Vorstellung passte, die sich von Alters

her (o. S. 142 ff.) noch immer gerade mit dem Eigennamen

"Oqxos verband, die Vorstellung eines den Meineidigen verderb-

lichen, sie dahinraffenden und haltenden Dämons der Unter-

welt, deshalb gab man ihnen den Namen, und derselbe darf

daher verglichen werden mit den Namen anderer Flüsse, die

um einer ähnlich unheimlichen Natur willen noch deutlicher

'Atöcovtvq >) oder Tagragog 2
) heissen. Und wenn der grie-

chische Schiffer, der noch eben die lachenden Gestade Asiens

und Europas gegrüsst hatte, der aus der Inselwelt des Archi-

pels kam 3
), nun durch die dunklen Felsen, die nach der Farbe

1) Pausan. X 12, 1 f.: hxiQ<o&i 6h eine (die Sibylle Herophile)

rwv ZQijO/jiütv iog f/tjxQÖg fihv aOuvatrig ett], fttäg xwv iv *Iöy vvfupibv,

naxqbg 6h av&Qwnoi" xal ovxo> Uyei xä enrj-

Ei(.d 6' iyio yeyavla /xiaov ^vtjjov xe &eüg xe,

vvfi<f Tjg ä&avaxyg, naxQÖg 6* ix oizöqxxyoio.

{trjxQÖ&ev *I6oyevtfg, naxQtg 6i fioi iaxiv i(>v&QTj

Mägmjoaog, nrjxQÖg itpj}, noxafiög x UXÖwvevg.

V/v de hxi xal vvv iv x$ "% xy Tqw'Cx^ nd).e<og MaQn^aaov xä ipeima,

xal iv avtoTg oixtfxoQeg üoov h^xovxa civ&QtoTtoi' vniQV^Qog 6h näaa
tj negl x^v Magnriaaov ytj xal 6eivibg iaxlv aiyjtariqg, ibaxe xal xto

l4'i6(ovet Ttoxafwj xaxa6vea&al xe ig xfjv y/oQav xal avaayjbvxi xd avtö

avilig naayeiv, xtkog 6h xal atpavi&oQai xaxä xqg yfjg, afciov iftol

6oxelv iaxlv oxi Xenxi) xe xaxä xovxo xal arjQayyu>6tjg iaxlv }) 'Iötj.

Vgl. Preller-Robert, Gr. Myth. I S. 798, 4.

2) So berichtet Nikander bei Anton. Liber. 13 in der höchst merkwür-
digen aitiologischen Erzählung von dem Tyrannen Tartaros, der in der

phtiotischen Stadt Melite grausam herrschte und dessen Körper nach der
Ermordung in den Flosa geworfen wurde, der dann von ihm denNamen er-

hielt (vgl. auch Rohde, Psyche I S. 174, 1 j. Ein Fluss und König Acheron
beim schol. Apollon. Rhod. II 3ö4. Die rationalistische Umdeutung der

alten Mythen kannte auch einen König AVdoneus (Plutarch. Theseus 31

nach Philochoros s. M. Wellmann, De Istro Callim. S. 33 f.), der aber

freilich mit dem Fluss des Namens nichts zu thun hat Der TaqxaQog
personifizirt als Gatte der rata und Vater des Tv<pu>evg bei Hesiod
Th. 822 Rzach t Apollodor Bibl. I 6, 3, 1).

3) Wie stark der Grieche die Freundlichkeit und das Leben des-

selben empfand gegenüber der Einsamkeit und Oede eines weiten

Meeres, schimmert überall zwischen den Zeilen hindurch in Aristeides'

Rede auf das Aegäische Meer (or. 17). In einer neugriechischen Schifter-

erzählung [l{ovQxi6r
t g, Ilaiöixa 6ir)yr

t
juata S. 134) heisst es: ixavape x6v
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des Todes den Namen trugen 1
), hinaussteuerte in das weit

und wüst sich vor ihm dehnende Meer, den ungeheuren 2
)

und wunderbaren Pontos 5
) voller Nebel und Stürme, der

Göttern und Menschen Grauen einflösste 4
), an dessen Nord-

gestaden er die „Geisterinsel" 6
)
ahnte, den Herrschersitz des

Pontarches 6
), die Kimmerier sodann, deren zweiter Name

KsQßigioi ihre Natur deutlich genug bezeichnet 7
), an dessen

anderer Küste aber in nächster Nähe er einen der berühmtesten

Zugänge zum Hades wusste 8
), da konnte dem Schiffer oder

doch einem Gelehrten und Dichter, der ihm nachzuempfinden

glaubte,wohl der Gedanke kommen, dass jene „dunkelnFelsen",

zwischen denen die unheildrohende Fahrt ging, wie sie zu

heissen verdienten, von den Göttern auch wirklich genannt

worden seien, die Pforte des Todes. 9
) Freilich nicht °Acöov

cxavgöv (xac, xai ifißfaafiev elg ttjv MavQtjv Sakaaaav. Die Verglei-

chung thut hier viel: ein neuerer Philologe konnte sogar eine Fahrt

nach Griechenland eine „Hadesfahil 14 nennen, wenn er dessen öde

Landschaften mit der Schönheit der italiiinischen verglich.

1) Durch die Kväveai nixQai. Kvavoq war die Farbe der Unter-

welt. Der Kokytos hat nach Piaton Phaidon p. 113C ein ZQ^f*"
—

oXov oiov 6 xvavög, JJv öij inovo^ct^ovoi Stvyiov. Und zu demjenigen,

was Pausanias X 28, 7 zur Charakteristik des Eurynomos bemerkt,

jenes grauenhaften Dämons, dem Polygnot auf seinem Gemälde der

Unterwelt einen Platz gegönnt hatte, gehört auch, dass er xvavov rijv

XgSav fietagv iou xal fttkavog.

2) Ingens Pontus: Mela I 102.

3) IleXaysatv yctQ andvxaiv ns<pvxs ikovpaoiuixazoq: Herodot,IV 85.

4) Phineus sagt zu den Argonauten, die sich anschicken in den

Pontus zu fahren, bei Valer. Flacc. IV 569 f.:

quippe per altum

tenditis, unde procul venti, procul unde volucres,

et pater ipse maris pavidas detorquet habenas.

Die ganze weitere Schilderung, die Phineus den Argonauten von der

Pontusgegend giebt, ist darauf berechnet Grauen zu erwecken (590 ff.).

5) Sedes animarum bei Avien. Descr. orb. 720. Vgl. Rohde Pisyche

S. 660, 1.

6) Ueber Achill als IIovrdQX^i vgl. Koeckh, CIG. II S. 87.

7) Soph. fr. 957. Hesych. u. Ke^gtoi. Preller Gr. M. I S. 808, 2.

Rohde, Kl. Sehr. I S. 98 f.*

8) Hei Hcrakleia: Meinekc Anal. AI. S. 63 f. Rohde, Psyche I

S. 213, 1.

9) Wie geläufig den Alten eine solche Ausdrucksweise auch in

anderer Beziehung war, zeigt Oppian Cyneg. III 419, wo der Dichter

nv/.eöjva &avävoio den Rachen des Krokodils nennt
11*
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xvXcu, wie es den CJ riechen geläufig war zu reden, lautete

der Name, sondern, mit gesuchterer, aber eben dämm der

Götter nur desto würdigerer Wendung, "Oqxov xvlai.*)

1) Schol. Theokr. 'S. 22: KaQiaxtoq Ueoyafirjvög <pr^ai Kvaviag

fttv {~no Hv&yt'oxi'/v, vtio (Ji- Ofün* vyxov nvXag eLyijo&ai. Meineke ad

Menandr. p. 141 wollte das ihm unverständliche üqxov in <t>6f>xov ändern

und verstand Euphor. p. 122 darunter den Oreus (vgl. 0. 31üller, Or-

chomenos 2 8. 149, 4). Lobeck Aglaoph. S. fHütf. wies darauf hin, dass

'PoQxng den Meerpott Itedente und <P6qxov nvXiu dasselbe sei wie

ÜakfXGöfjs nvXai. Diese Erklärung, nachdem Meineke selbst zugestimmt

hatte, ist dann auch von Andern angenommen worden (wie von Schü-

mann, Opusc. II S. 18T»: Welcker, Gr. G. I S. 64 und Preller-Kobert,

Gr. Myth. I 8. 560, 2). Das Verdienst von Th. Zielinski Philol. .V»

S. 509, Kl ist es, betont zu haben, dass vielmehr nichts zu ändern ist.

In der That, wo kämen wir hin. wenn wir selbst in die Göttersprache

hineimonjiciren wollten, die wir doch noch weniger verstehen als das

gemeine Griechisch! Aueh wenn die Feberlieferung in derselben voll-

kommen Unverständliches böte, müssten wir uns eben zufrieden geben.

Ind so müssten wir auch ein vqxov nrXai in dem Sinne von Eides-

pforten hinnehmen, ohne uns dabei etwas Rechtes denken zu können

:

denn wenn auch in den Worten Juppiters bei Valer. Flacc. IV 581 IV..

dass Phineus das Ende seiner Leiden erst dann erleben werde, „pontum
penetraverit ulla cum ratis et rabidi steterint in gurgite niontes", eine

Art Eid. bei den Krärtai geschworen, zu liegen scheint, so würden
dieselben doch dadurch höchstens zu v(txtr.t tii'äcci, aber nicht zu opxov n.

werden. Glücklicher Weise brauchen wir in diesem Falle nicht auf

jede Erklärung zu verzichten, hu Gcgentheil. wir »ind in der Lage
eine solche zu peben. dass der Name nicht bloss verständlich wird,

sondern auch den Anforderungen genügt, die man an die Göttersprache

stellen darf. Sehen wir von den homerischen ( ledichten ab. so zeichnen

sich die Benennungen, welche Spätere zu der Göttersprache beisteuern,

dadurch vor den gemeinen aus, das« sie in der Form gewählter und
dem Sinn nach bedeutungsvoller sind (Lobeck, Agl. S. 86Ö. l'ni zu

verstehen, was Spätere sich unter Götterspraehe dachten, sind auch

l'rtheile zu berücksichtigen wie bei Cicero Brut 121 u. Sext. Emp.
adv. log. 2M5, dass Zeus, wenn er hätte Griechisch reden wollen, ge-

redet haben würde wie Piaton oder Demokrit). An diesen Maassstab

halte man zunächst das von Meineke und Anderen gebilligte <I>öqxov

7iv).ai. In diesem Ausdruck hat mXcu zur Bezeichnung einer .Meer

enge durchaus nichts besonders Gewähltes und Seltenes, wie Aisch.

Prom. 727 f. Kirchh. {iaüuvv <S' in uvzalg oxtvonOQOiq Xifivijg TxjXatg

Jüft/itSQixdv ijiEig) und Aristeidcs or. 3 p. 21 Jebb (tnl (xkv talg tlaßo-

Xntg rov Ev§tivov növrov £ to oxtvt'rtaiov z^g OaXäxx^g avcTtftävvvoiv

!•! avxov xi
t
v 7ioXXi

t
v ÜaXatzav, xal ntxQct xvuvhu aixd&i onöfjaaxai

xal niXui üaXüxxtjq TiQÖxeQov t'iviu xXuaxiä öoxovoai) lehren (vgl. Ovid

Trist. 1 10. 31 f.: Quaque tenent Ponti P.yzantia litora fauces: Hie
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Durch alle» dies wird mindestens nicht wahrscheinlicher,

dnss Virgil oder ein Vorgänger, sei es, dass dies ein Gram-

locus est gemini janua vasta marisi; und aus <P6qxov t'(ko<> in den

Versen des Phanokles (Stob. rior. 04, 14) darf nach Lobecks allein

möglicher Erklärung derselben (Agl. S. 803ft\;. geschlossen werden,

dass auch 'Pöyxog für &d).ariit eine den Alexandrinern nicht besonder*

auffallende .Metonymie war. Und <I>6qxoz als Namen des alten See-

gottes zu nehmen und danach in <Puyxov 7iv/.nt Anspielung auf eine

uns unbekannte Sage zu vermnthen, w ährend w ir nicht einmal von einem

Gült dieses Rottes in der hier fraglichen Gegend w eit und breit etwas er-

fahren, w äre doch, w o es sich darum handelt nicht eine Ueherlieferung

sondern bloss eine Conjectnr zu rechtfertigen, mehr als bedenklich.

Ganz anders stellt es in diesen Hinsichten mit der Ueberlicfemng

"Oqxov nvlcct. Der Ausdruck im Sinne von „Todespforte u
ist ein be-

deutungsvoller, prägnanter, insofern er eine ganze Reihe von Vor-

stellungen, wie sie die Einfahrt zum Pontus weckt in einem Namen
zusaunnenfasst, und er ist ausserdem im Sinne der Alexandriner ein

gewählter, w eil er glossematisch ist und mit ii(txo$ einen uralten, im

gemeinen Gebrauch aber längst verschollenen Sinn verknüpft. Das-

selbe, was nach menschlich einfacher Redeweise Kvavtcu nttqai be-

sagt, giebt nach den Regeln der Göttersprache "Oqxov nvXai wieder.

Den gelehrten Alexandrinern erschienen am Eingang des Pontos noch

mehr der Bilder des Todes und der Unterw elt, als schon im Text ver-

zeichnet wurden. Das wogende Nebelmecr konnte ihnen auf den
Tartaros (Hesiod, Th. 730 ff. u. dazu Schömann, Theog. S. 233. Piaton

Phaidon p. 112 Af, vgl. Dicls, Berr. d. Berl. Ak. 31 [18!>1] S. 581
j

deuten: und auch an einem «weissen4 Kelsen, den die zum Pontus

feuernden Schifte passiren. fehlte es nicht, gleich jenem an dem die

Seelen der erschlagenen Freier vorüber zum Okeanos und in den Hades
eilen (Od. 24. 11 vgl. dazu Rohde, Psyche S. 000 ff. A. Dieterich,

Nekyia S. 27 f. Usener, Göttemamen S 328; über die ).evx/j ngnlr(>t%

,1irxdta vor der Einfahrt in den Pontos Strabon VIT p. 320 u. Aris-

teides or. 3 p. 21 mit Jebbs Anmerkg.). Wie im Westen am Okeanos
und auf dem Wege in die Unterwelt als Todesdämonen (Od. 20, 01 ff.

Dieterich, Nekyia S. 50, 1), so begegnen auch an der .Mündung des

Pontos die Harpyien, als verderbliche und nach einer Sagenform auch

als den Phineus entraffende Wesen. Das westliche und das östliche

Ende der Welt glichen sich in der Phantasie der Alten (vgl. auch
A. Dieterich, Nekyia S. 23 ff): so boten die W.ayxtal, ursprünglich,

und noch nach der Odyssee, mit den Kvuvttu identisch (12, 59 ff), ganz
Inliche Phänomene, ihren alten Namen tragen sie ans der Götter-

sprache (01) und auf die spätere Benennung seheinen schon in der

lM>;nerischen Schilderung die Epitheta xr<nCo7iig und xvavttj (00 u. 75;

zn deuten; es ist daher bemerkenswert!!, dass auch eine Beziehung auf

die Unterwelt sich ausspricht in dem urtVos jjepoech';, Tiyut; Z6<pov tiq

?rtf
4
?o 9' TLTQituntvor, an dem nie Fahrt des Odysseus vorübergeht (80f ),
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matiker oder was glaublicher ist ein Dichter war, nur durch
den Gleichklang mit „Orcus" verleitet dieses an die Stelle

von Hesiods Oqxoq substituirt hätten. Vollends aber wird
man von solchen Gedanken abgebracht, wenn man sich ein-

mal die Frage vorlegt, was den Anlass geben konnte, den
Geburtstag des hesiodischen "Oqxoq, d. i. des Eides in Person
gerade auf den fünften des Monats zu legen. Geburtstage

der Götter sind genug bekannt 1

); es sind aber stets Geburts-

tage von leibhaften Göttern, von Personen, und nicht von
blossen Personificationen oder Schemen, aus denen nooh immer
nur leicht verhüllt das ursprüngliche Abstractum hervorblickt;

Niemand hat je von Geburtstagen des Mitleids CEZtog), der
Scham (Alömg), der Schamlosigkeit (Avaiöeia) und anderer

solcher nur halbpersonlichen Begriffe geredet, und konnte
auch nicht davon reden ohne in den Widerspruch zu ge-

rathen, dass er ein ewiges sich immer gleiches Wesen, wie
Begriffe sind, in die Geschicke und Leiden sterblicher oder

menschenähnlicher Geschöpfe herabzog. Wenn es daher
nicht etwa in Böotien Brauch war nur am fünften des

Monats Eide zu schwören, so kann, was Hesiod berichtet,

dass der Horkos, d. i. der personifizirte Eid am fünften ge-

boren sei, nicht die ursprüngliche und echte Vorstellung sein. 2
)

und dass Eustathios S. 13, 11 Stallb. von diesen Worten sagt: alvixxovxai

6h Qavdxov xal "AiSov xönov e'ivai tä ixet öiä xtjv ZxiXXav. Als Zeuge
alexandrinischer Empfindungs- und Vorstellungsweise darf uns auch
Valerius Flaccus gelten, nach dessen Erzählung (s. S. 163, 4) an den
Kvdveai das Reich des Poseidon zu Ende ist (am Eingang opferte man
ihm noch ein Mal: Aristeid. or. 3 p. 21 Jebb) und der in seiner Schilde-

rung dieser Gegend an die "Aopvoi oder Averni genannten Oertlich-

keiten streift (Strabon V p. 244. XIV p. ti36, vgl. K. Fr. Hermann, Gottes-

tlienstl. Alterth.2 § 41, 24 f., Rohde. Psyche 1 S. 213, 1. Mit der Wind-
stille des Ortes, „unde proeul ventiu

,
vergleicht sich die Luftleere der

Averni bei Lucret. VI 832 Lachm., auch die unbeweglich um den einen

Gipfel der Plankten ruhende Wolke
.
Od. 12, 74 f.) Dagegen nur me-

taphorisch und individuell gefärbt sind Aeusserungen Ovids wie Ex
Ponto 111 5, r»5f. (rursus ubi huc redü, caclum superosque relinquo. A
Styge nec longe Pontica distat humus) und IV 9, 73 f. (Et siquem

dubit aura sinuui, laxate rudentes, Exeat e Stygiis ut mea navis

aquis).

1) Von Apollon, Hermes, Herakles, Athene, Artemis, Rhea, Uekate:

Hermann, Gottesdienstl. Alterth. 2 § 44, fj.

2) Von der Meinung, dass der Eid doch nicht wohl an einem be-
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Was überhaupt den Anlass gab, die Geburt der Götter auf

bestimmte Tage zu legen, darüber kann ein Zweifel nicht

wohl bestehen. Es ist dasselbe, was bei der Wahl ihrer Ge-

burtsorte den Ausschlag gab, und, wie z. B. die verschiedenen

Sagen über den Geburtsort des Asklepios zeigen, als den

man bald Trikka bald Epidauros oder Messene bezeichnete,

war dies der Cultus, der einem Gotte an diesem oder jenem

Ort oder auch an mehreren zugleich in irgend welcher sei

es durch Alterthümlichkeit oder durch Pracht hervorragender

Weise zu Theil ward. x
) Danach wird man zu Geburtstagen

der Götter, wie längst ausgesprochen ist 2
), gerade solche

Tage gewählt haben, die dem besonderen Cultus gerade

dieses Gottes geweiht waren. Nun hat aber im athenischen

Festkalender zwischen dem vierten und sechsten, den Geburts-

tagen des Hermes oder Herakles und der Artemis, auch der

fünfte, wenigstens der fünfte Boe'dromion seine besondere

und hervorragende Bedeutung. An ihm fand das athenische

Todtenfest statt. 3
) Der auffallende und sonst noch nicht ge-

nügend aufgeklärte Name desselben, revtöia, Geburtstags-

fest 4
), erklärt sich nun vielleicht, wenn wir darin den Ge-

stimiuten Tage könne geboren worden »ein, gingen vielleicht auch die-

jenigen aus, die in den Hesiod-Text W u. T. 804 statt des "Oqxov

ytivöfievov (s. o. S. 142, 4) der besten Handschriften das nvvfxevor

oder, da dieses unverständlich war, das auch von Neueren gebilligte

(s. o. 8. 142, 4) tivvfjihaq resp. reivvßivaq geringerer Handschriften

bringen wollten.

I i Und hin und wieder wirklich eine Art Geburtstag sein mochte,

insofern er die Epiphanie des Gottes, die einmalige oder wiederkehrende,

in der betreffenden Gegend bedeutete.

2) Kohde, Psyche I 8. 235, 1. Vgl. xuMtyvotq des Bildes der

Artemis Leukophryene am Geburtstage der Göttin: 0. Kern im Herrn.

3U, 498.

3) Hesysch.: TevtW- ho(*T>) nti'&ifioq 'A&tjvctloiq, ol öi ra

Ntxioia. xal iv y iifxeQa ty r$ &vovoi. Bekker, Aneed. p. 80, 21:

rtviaia' o$arj<; xe toQxi(q xt]q ih]fiox£?.ovq 'A&r'jvaiq BorjÖQOfiubvoq 7iif47trtjq

yevtüia xa?.ovfiit>ijq, xa&oxi <ptjal 4,t?.ö/
w
oQoq xal ~v).ujv iv xolq ägooi xt)..

4) Versuche zur Aufklärung bei Kutherford Phryn. 8. 184. Kohde,

Psyche I 235 f. A. Mommsen, Feste der 8tadt Athen S. 173 f. Dabei

wird vorausgesetzt, dass man bei Ftviaut gar nicht mehr an den

Geburts-, sondern nur noch an den Gedenktag dachte; diese Voraus-

setzung ist indessen nicht so leicht, da noch später yeviaia und
yevioioq so häutig von Geburtstagsfeiern gebraucht wurden, dass die
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burtstag des Todesgottes sehen, der zugleich als ein Fest

aller seiner Angehörigen begangen wurde. 1

) Sonach giebt

Virgil das Ursprüngliche, wenn er den ^pallidus Orcus" am
fünften geboren sein lässt. Virgil bewährt sich aber noch

weiter als Erläuterer des athenischen Todtenfestes : denn zu

den Bräuchen desselben gehörten auch Opfer, die man der

Erdgöttin darbrachte 2
), und nach Virgil hätte die Erde an

diesem selben Tage auch die Eumeniden, den Typhoeus und
die Giganten geboren 3

), so dass gerade an diesem Tage

Atticisten es nöthig fanden dagegen zu streiten. Zweifel an der

Richtigkeit des Namens revtaia, insofern er das allgemeine Todtcn-

fest bezeichnen soll, äusserten Schümann, Gr. Alterth. II 8. 422 u.

Stengel. Cultusalterth. 8. 156, 1.

Ii Der Geburtstag des Todesgottes hiess so nach der Legende
als der Tag seiner einmaligen Geburt; ausserdem aber Hess sich

vielleicht, dabei denken an eine alljährlich auch an diesem Tage wie

an den Anthesterien (Rohde. Psyche I S. 236 f.) wiederkehrende Epi-

phanie der Verstorbenen. Vgl. auch Uscncr, Götternamen 8. 2iK>.

revtaia Geburtstagsfest schlechthin für den Geburtstag des Todes ist

vielleicht eine Art Euphemismus, mit der man das Nennen der Unter-

irdischen umging, eine llindeutung darauf, dass es der Geburtstag

eben der 7i).etore>; war. Dass dem Todesgotte ähnlich wie andern
< Mitlern nicht bloss einzelne Tage, sondern ausdrücklich und dem Namen
nach auch ganze Monate geweiht waren, legen nahe der Ntxvawg
der Knosier <E. Bisehoff. De fastis Graec. antiquior.in Leipz. Studd. VII
S. 3S5, vgl. Rohde. Psyche I 8. 236, 2) und, wenn die Vermuthung
K. Fr. Hermanns, Ceber Griech. Monatsk. 8. 48 richtig sein sollte,

der Avdcjviuoj; (Tzetzes) oder AvStjvaTog (Suidas), auch AvSvraTog

<Euseb. Chron. Alex. vgl. Clinton, fasti hell- 2 8. 360), d. h. 'Aidtavttos

der Makedonien

2; Hesych. s. o. S. 167. 3.

3) o. 8. 159, 2. Die Giganten verstand unter den „conjuratos

fratres" schon Servius zu Georg. 1 277, vgl. Haupt zu Ovid Met. I 155.

Virgil meldet gleich nach der Geburt die Tödtung der „verschworenen

Brüder" durch Juppiter. Hierzu würde es stimmen, dass, wenn der

fünfte Tag ihre Geburt bezeichnete, der sechste der Feier ihrer Be-

siegung galt (Paröm. Gr. I 8. 401). Nach der Analogie, dass der

siebente Tag und der siebente Monat dem Apoll heilig waren (sciiol.

Kallim. h. in Del. 251. Lobeck, Aglaoph. 8. 433 f
. Zwischen dem Mai

als dem fünften Monat des römischen Jahres und dein fünften Tage
Hesiods findet auch Joh. Lydus De mens p. 100 einen ähnlichen Zu-

sammenhang), ist dann aber weiter bemerkenswert!), dass bei der Be-

deutung sowohl des fünften wie des sechsten Tages in der Gigantensagc

sich rr/cvtiog :ils Xame des fünften und sechsten Monats griechischer

Kalender erklären würden (Bischoff, Leipz. 8tudd. VII 8. 361. 5 und 17 ).
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Sühnopfer, den Zorn der Göttin zu besänftigen'), besonders

angebracht waren.*2) Hesiod daher, wenn er am fünften nur

den Horkos als den Eidesgott geboren werden lässt 3
), hat

zwar noch das alte ursprünglich den Todesgott bedeutende

und nur in diesem Sinn hier ursprünglich passende Wort be-

halten, versteht es aber selber schon in der Weise der späteren

Zeit, wenn auch in dem so entstandenen neuen Horkos die

Züge des alten noch nicht ganz verwischt sind. 4
)

I i Rohde, Psyche I S. 2:38. 3 u. 2.36. 1.

2) Vielleicht lässt sich in der Kenntnis» dieses Festes, auch was

«eine Zeitdauer betrifft, noch etwas weiter kommen als durch die

direkten Zeugnisso der Grammatiker. In Kekkcrs Anecd. 231, 17 lesen

wir rtvtatw fogzfj rtaoä U/>>/»'cr<<>/£ ntvfy/jfjiSQOt, ol As ta Nexiota. In

diesem xev&r'jfjttyoq hat man bisher wie es scheint nur einen Schreibfehler

für Tttrüipoq gesehen, hei Hesych. stellt (so auch topr/) *Alh'
{
vr

t
m

xbv&ifxog von den v6oo<fÖQut Et. M. p. 771 kopxij peXaretftuiv ij niv-

ötfioq Dion. Hai. A.K. II 19). Doch konnte man es auch umgekehrt

wahrscheinlicher tinden, dass aus ursprünglichem ntv&i'ifxeQos; erat das

m'v&tfioq entstanden »ei. Hiermit halte man die Angabe des Melnmpus

zusammen (o. 8. 113, 1 vgl. Lobeck Agl. S. 1211), dass wer am fünften,

d. i. am Gencsientage einen Meineid schwört, innerhalb der nächsten

fünf Tage stirbt (fünftägige Fristen übrigens auch bei Herod. III

SO u. Sext. Kmp. adv. rhet. 33 (Interregnum nach dem Tode eines

Perserkönigs 1. Xenopb. Hell. VII L 14. Joseph. Arch.XVIlI G, 7 8. KW, 27

Bekk [uvrjitovevtiv <f/-', unuze float&ig zbv üoviv &eo.oiuo zovzov, nivzt

ijfibQnii ooi r//r zi-lt rc//>' £ooit{vrjr\. Mommsen, Staatsrecht 1 3 G20. Meicr-

Schömann. Att. Pr* %2. Mitteis, Aus den gricch. Papyr. 32. 19 [xtrVij-

fiet}iu}). Damit ist doch gesagt, dass während dieser fünf Tage der Todes-

gott, dem der Meineidige verfällt, besondere Macht hat (Plutarch, Dion. ."><;

deutet an, dass Kallippos am Feste der Demeter die Rache dieser Göttin,

bei der er einen Meineid geschworen, besonders hätte fürchten sollen;,

und dies würde gut zu einer fünftägigen Dauer des Genesienfestes

passen, deren Annahme meines Wissens auch sonst nichts entgegen-

steht. Denn eine Geburtstagsfeier — sollte man dies überhaupt in

diesem Falle einwenden — wenn sie auch einen Haupttag haben muss,

braucht deshalb doch nicht eintägig zu sein.

3j Die Bedeutung des fünften ist bei Hesiod in derselben Weise
verallgemeinert und von dem fünften des Boedromion auf die fünften

der übrigen Monate ausgedehnt worden, wie dies auch sonst bei den
Geburtstagen der Götter geschah, deren Heiligkeit die Heiligkeit der

entsprechenden Tage in allen übrigen Monaten nach sich zog: Chr.

Petersen. Geh. Gottesd. S. 15. Vgl. jetzt über monatliche Geburts-

tagsfeiern auch Wissowa im Herrn. 37. 157 ff.

1; o. 8. 112 ff. Sollte nicht auch das uuyinotevuv (o. S. 142. •','»

eine Hindeutung auf den Gült des alten Gottes enthalten V Wie um
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Dass man früher beim Todesgott schwor, ja dass dieser

Schwur der erste und einzige war, ergiebt die Geschichte

des Wortes oQxog, das von seiner ursprünglichen Bedeutung

her, der Bedeutung der Unterwelt und ihres Herrschers,

sonst kaum dazu gekommen wäre, den Eidschwur schlecht-

hin zu bezeichnen, den bei den olympischen Göttern nicht

minder als den bei den Unterirdischen. Auch den historischen

Zeiten sind noch deutliche Spuren aufgedrückt, die uns auf die

ältere Bedeutung des Wortes zurückleiteten: aber freilich, so

weit das Licht der Geschichte reicht, haben die Menschen

nicht beim Horkos, als dem Gott der Unterwelt geschworen l

) ;

überhaupt sind die Gottheiten der Unterwelt aus der Reihe

der Schwurgötter zwar nicht ausgeschieden, aber erscheinen

doch nur selten und bilden Ausnahmen von der gewöhnlichen

Art des Schwurs, die an bestimmte Bedingimgen geknüpft

sind, und der Regel nach werden überdies so nur dienende

Gottheiten wie die Erinyen, nicht der Fürst der Todten selber

angerufen. 2
) Nur in einem Fall hat ein dem alten Schwur

beim Horkos synonymer Eid in historische Zeiten hinein ge-

dauert, spärlich nur im wirklichen Gebrauch der Menschen,

desto häufiger aber und ganz gewöhnlich in der Vorstellung

und Welt der Dichter.

den olympischen Zeus die kretischen Nymphen (Kallini. h. in Jov.4tiff.j,

so waren um den neugeborenen Zevq x&ovioq die Erinyen bemüht und

dienten ihm. Der Zusammenhang zwischen den attischen Vevh.ata

und dem Geburtstag des hcsiodisehen Horkos ist nicht zu verkennen.

Man könnte glauben demselben auch durch die Annahme gerecht zu

werden, dass der Dichter auf das Fest der Unterirdischen den Geburts-

tag seines Horkos, d. i. des Eidesgottes, als eines Unterweltsdämons,

verlegt habe. Bei dieser Annahme bliebe aber unerklärt, weshalb

Hesiod, um von Typhoeus und den Giganten abzusehen, nicht wenig-

stens wie Virgil den Erinyen den gleichen Geburtstag gab; seiner

Absicht, zu begründen, warum dieser Tag. der fünfte, ein unheilvoller

war, wäre damit noch besser gedient gewesen. Stak dagegen in

dem Horkos noch der alte Todesgott, so entnahm der Dichter den
Geburtstag desselben sowie die unheilvolle Bedeutung des Tages der

Tradition und hatte wenigstens nicht nöthig das Grauenvolle des

Tages, wie Virgil thut, noch zu steigern durch andere Ungeheuer,

die er zur gleichen Zeit geboren werden liess.

1) Dass Pindars val fta yuQ "Oqxov anders zu erklären, wurde
o. S. 149, 2 bemerkt.

2) o. s. 18, i. s. l :>:>, l.
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18. Der Schwur bei der Styx.
p

Dies ist der Schwur bei der Styx. Dieses jrojLvoowfiov

vöcoq (Hes. Th. 785) war doch wohl mehr als nur ein Fluss

der Erdentiefe, der bloss als Eideshort eine an Göttlichkeit

streifende Bedeutung erlangte. 1

) Schon bei Hesiod tritt frei-

lich dessen ursprüngliches Wesen nicht mehr klar hervor;

aber die Darstellung des Dichters ist doch auch nicht ganz

verhüllend, sondern, wie es beim Horkos der Fall war (o. S. 169),

zeigt er auch in der Schilderung der Styx wie von Ferne

die alte mächtige Gottheit, die an Einsicht und Kraft selbst

die Olympier überragte. Wo in der Verwirrung des Rechts

die Götter am Urtheil verzweifeln, trifft sie die unfehlbare

Entscheidung und entlarvt den Lügner 2
); sie lässt sogar die

Unsterblichen den bitteren Tod kosten 3
); und selbst Zeus

muss sich ihr beugen, nicht bloss indem er zur Entscheidung

von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Göttern ihre tiefere

Einsicht in Anspruch nimmt, sondern auch weil er über

Götter und Menschen nur zu herrschen scheint kraft einer

von ihr empfangenen Macht. 4
) Sie steht zu den Göttern in

1) Ein Erklärer von Virg. Aen. VI 324 bemerkt allerdings, das»

wegen der Wirkung des Eides bei der Styx Virgil dem Flusse selbst

ein „numen" zuschreibe.

2) Zeus schickt die Iris zur Styx:

bmtöx tpiq xal veTxoq iv a&aväxoioiv ßptjxai

xal (t
r

6xe ti$ yevÖTjvai 'OXvftma Öw/nax
1

iybvxmv,

Zevq ii xe ^Iqiv exe/iye &eü>v (xiyav oqxov iveTxai xx)...

Hesiod Th. 782 ff.

3) Hesiod. a. a. 0. 793ff.:

Zq xev r/)v htiogxov anoXelxpaq inoixöootj

ä9aväx<ov, o? eyovoi xdgtj vupdevxoq 'OXvftTtov,

xeTxai vijvxftoq xexeXEOfitvov elq iviavxöv,

ohök nox* äfxßQoahjq xal vexxagoq ^'p/fra* aooov

ßQvnoioq, a/J.d te xeTxat dvdnvsvaxoq xal avavSoq

OXQtoxoZq iv Xexteoai, xaxöv öi h xtbfia xa).i~xxei.

4) Denn die Styx, wie Hesiod Th. 385 ff. sagt,

xal Kgäxoq fjih Bltjv agiöeixexa ytivaxo xtxva,

xüjv ovx eox* anävev&e dibq Söuoq, ov6e xtq tÖQrj*

oitf oäöq, amty ftf] xeivoiq 9eöq fjyefiovevy,

akk' alü nag' Zrjvl ßaQixxiny iSQwwvzai.
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einem ähnlichen Verhältniss, wie der Horkos zu den Menschen ');

den höheren oder niederen Lichtwesen gegenüber sind beide

vor Anderen auscrwähltc Repräsentanten des Todtcnreiclis

und seiner Mächte, und zwar repräsentiren sie dieselben auch

in dem gleichen Sinne nach ihrer im Dunkel haltenden und

von Leben und Licht unerbittlich scheidenden Kraft.-) Beide

#//.'>£ if uoa Tioijzii 2iv$ a*fi)ivoQ Or/.i jinövöe

oiv o<poiöiv mütStaoi ipihw <J<« fi/jdta naryog.

T'/»' d'f- Zti'i tluffOi-, Tityioou (Vj- Ato^ axtüitiXEV.

t'.lrijv trir yäo tihjxt- (teCor utyav Tfifitvui 'oyxov,

nahScg 6' tjuetut näviu ho ttnavattzag ilvai.

Wie beide. Kontos; und ///«, dem Zeus dienen, seine Gewalt über die

(bitter auszuüben, ist aus dem äsehyleischen Prometheus bekannt.

Sie leisten dauernd für Zeus dasselbe, was vorübergehend und in einem

einzelnen Falle der 31eerrie.se Aigaion (Horn. 11. 1,404), dessen zweiter

Xame Boiaowts wohl nicht umsonst wieder an sie erinnert, oder Kottos

und Gyges i Hesiod Th. (ilTff.j- Hesiod freilieh will trotzdem die All-

macht des höchsten Gottes nicht aufgeben: avxoq 6h fxtya xnazel r)6l

r.vi\oG£i (403). Aber die Vergleiehung der lliasstelle ist dagegen und
überhaupt haben Allmacht und Allwissenheit der griechischen Götter

und auch des Zeus sieh erst allmählig herausgearbeitet. Allwissend

ist Zeus nicht, da er in den Streitigkeiten der Götter das Recht nicht

selbst zu durchschauen vermag, l ud doch stellt Hesiod auch hier die

Sache vielmehr umgekehrt so dar, als wenn erst Zeus der Styx die

Khre verliehen habe als Eideshort zu dienen (s. S. 80); dass dies

consequenter Weise bei der Darstellung, die der Dichter selbst vom
Eidesverfahren giebt. einen Verzieht des Zeus auf das Vermögen be-

deutet haben wurde in schwierigen Fidlen das Recht selbst zu er-

kennen, hat sieh Hesiod offenbar nicht klar gemacht. Tradition und
Theologie sind bei ihm fortw ährend im Gedränge. Vgl. aucho. S. 147, 1.

— Schon Schömann, lies. Theog. S. IM, erklärte es für unmöglich die

Styx. d. h. die Mutter von Kydcos und bloss als die Nymphe des

unterweltlichen Gewässers zu »lenken. Vgl. auch liergk, Fleck, .lahrb.

Sl, 103f.

1) Die Achnlichkeit tritt auch im sprachlichen Ausdruck hervor:

nijti fowoxoit heisst der Horkos bei Hesiod W.u.T. 804 (vgl. Theog.

Soli. s. o. S. 113, 2), fxtyu nfouc ütolatv die Styx Theog. 792.

2) Feber Horkos s. o. S. J.~>3, 3. Ebenda auch die Virgil-Stelle,

wo „Styx coereet". Die Styx als ältester und ursprünglich einziger

Scheidestrom der Unterwelt ergiebt sich aus Horn. 11. 8, 3G6ff.: eine

Hestatigung hierfür scheint 11.23, 721V. nach Prellet Robert, Gr. Myth. I

S. MG, während nach dem schob Townl. 23. 71 vgl. auch Fäsi z St.

und dann Rohde. Psyche I S. 51, 3j bei dem ungenannten Fluss viel

mehr an den Acheron, nach Eustath. zu 72 S. 2<".7. 43 Strdlb. (ebenso
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so verwandte Wesen konnten aus diesem Grunde jedes in

seiner Sphäre der höchste Eideshort werden wie der Hor-

kos für die Menschen so die Styx für die Götter.

In dem Schwur bei der Styx tritt uns von Neuem vor

Augen, wie gerade die ältesten und heiligsten Eide bei den

Unterirdischen geschworen wurden. Der Schwur bei der

Styx war nicht bloss einer der ältesten, sondern geradezu der

ursprunglich einzige sollenne und rechtskräftige Eid der Götter,

der einzige, der als vor anderen fttyctq oqxog respectirt werden

musste. -) Ist es nun schon bei den Menschen auffallend,

P>crgk. Fleck. Jahrb. Ml S. 100. III) an den Okeanos zu denken ist. Die

Styx oQtZfi, n<po(>i'£ti auch bei Plutareh, De genio Soor. 22 p. 501 Af.

t) Heide stehen auch zur l'ytq in einem nahen und ähnlichen Ver-

hältnis*. Dieselbe ist die gemeinsame Wurzel, aus der das Wirken
der Styx (Hesiod, Tli. 782 s. o. S. 171, 2) ebenso wie das Dasein des

Ilorkos (Hesiod. Theog. ±><;ft\ W.u.T. WM s. o. S. 142, 4 u. 143, 2) ent-

springt. Da beide im Grunde dieselbe Sache nur in verschiedenem

Geschlecht, miinnlichen und weiblichen, bezeichneten, so wäre es nach

einer in der griechischen Mythologie öfter wiederkehrenden Weise

(die am schärfsten, bis zur nur geschlechtlich abgewandelten Namens-

gleichheit, ausgeprägten Heispiele giebt Usener, Götternamen S. 37fl'.j

wenigstens nicht unmöglich, dass sie ursprünglich ein Paar gebildet

hätten und als solches die Vorläufer von Hades und Persephone ge-

wesen wären.

2) 0. S. 8f., S. IM.. S. Kl, 1 Christ zu Pindar Ol. VII 65 ver-

steht unter £eu>v (thyas i'^xag die mehrfach wiederkehrende Schwur-

forniel, welche ausser der Styx auch raicc und Oi ycrbc begreift. Aber

die hesiodischen Stellen sprechen dafür, diese Worte ausschliesslich

auf die Styx zu beziehen; Demeter bei Homer h. in Cerer. 259 (Tao

yay QfCov dgxog, cixfiXixxov Irvydg "Stop) scheint einen anderen Götter-

schwur als den bei der Styx nicht zu kennen. Jedenfalls das og rt

fttyioroq oQXog dftvvntrog rf Titlet ftaxaQFOGi Oeoioiv (II 15, 37 f.

Od. 5, 1^5f. o. S. 8, i \ gebührt nur der Styx. wie schon der Scholiast

zu 11. 15, 41 richtig verstand, da er mit Nezug auf den Gesammt-

schwur von ogxoi im Plural spricht; wie die Styx auf diese Weise

einen besonderen, sie vor den andern Kideshorten auszeichnenden

Zusatz erhält, so ist dies im Folgenden, 31>f., mit dem y<»It*qov Myo;
avtCov xovgUtov der Fall, zu dem noch hinzutritt das to u'tv oix uv

tyw jror* ftay öfiöoaiui. Auch die Götter konnten bei mancherlei

Dingen und Wesen schwören. Aber man glaubte ihnen nicht immer.

So glaubte man nicht dem Hermes, als er bei den nnoniXaia des

Olymp schwor (s. o. S. 13 4. ZO. 21, 3; und doch ist dies ein ptfycg

v(?xoq (3*3: fiiyav <)' imtäaoftai oqxov:. Aber es ist nicht der »euir

ptyag v^xog; wenn Hermes den schwören wolle, sagt Apoll zu ihm,
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174 18- Dcr Schwur bei der Styx.

dass diese ihre kräftigsten Schwüre nicht gerade immer beim

höchsten Gotte schworen, so wird es dies vollends bei den
Göttern, denen Zeus durch seine stete Gegenwart und immer
vor Augen stehende Majestät sich erst recht hätte zum grössten

Eideshort aufdrängen müssen. 1
) Nur so hätten es Dichter

frei erdichten können, ihr Dichten den Forderungen der

neuen Religion und Theologie anpassend. Wenn also das

Widersinnige geschah, dass die Himmlischen ihren höchsten

Eid bei einem Wesen der tiefsten Unterwelt schworen, das

so weit als möglich von ihnen ablag und in der späteren

Rangordnung der Götter nur noch einen untergeordneten

Platz behauptete, so kann dies nur ein Rest alten Lebens

und alter Religion sein, der in Mitten der neuen Zeit und
ihrer Theologie seinen ehemaligen Sinn eingebüsst hatte.

So schwuren die Pheneaten, die Pallantier, die Eleer am
fflrQcofia, bei den«Ka&agol, beim Sosipolis ihre stärksten

Eide (s. o. S. 155, 1), d. h. bei Wesen, bei denen weder sie

selbst noch vollends die übrigen Hellenen sich etwas Rechtes

dachten und an denen sie nur festhielten der alten Tradition

zu Liebe und dem neuen Zeusglauben zum Trotz. Der Eid
bei der Styx muss somit wirklich einmal in ältester Zeit ge-

schworen worden sein, und da die Welt der Götter nur eine

phantastische, keine wirkliche ist, können ihn nur Menschen
geschworen haben. Mit dem Eide der Götter wird es daher

keine andere Bewandtniss haben als mit ihrer Sprache. Wie
diese keineswegs eine freie Schöpfung der Dichter war, sondern

sich zumeist aus Wortdoubletten zusammensetzte, die der

(519), wolle er ihm Glauben schenken. Und diesen ihibv ftiyag OQxoq

hat schon ein alter Interpolator des Textes (o. S. 61, 1) ganz richtig

auf den Styx-Schwur gedeutet. Es ging übrigens, was den Eid be-

trifft, im Götterstaate nicht anders zu als bei den Menschen. Es gab
auch da gewisse Eide, die ohne allgemeine Geltung zu haben, doch

für bestimmte Personen, im engeren Kreise und privatim, sehr kräftig

sein konnten, weil sie beim Nächsten und Liebsten geschworen wurden

;

so war dies fflr Hera und Zeus der Kid bei dem X£%oq xovqiöiov. Der
eigentlich offizielle Kid aber und von unwiderruflicher Geltung für

Alle war nur der Styx-Schwur.

1) 0. S. 8f. vgl. auch Joseph. Arch. VII 14, 5 Davids Schwur
8/xvifii aot t6v fiiyiaxov &eöv. Statt, wie zu erwarten war, bei der

Majestät des Zeus schwören die Götter, nach Apulejus' Ausdruck,

Psyche et Cupido G, 15. „per Stygis majestatemu
.
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menschlichen Rede entbehrlich, der göttlichen aber durch

Sinn, Wohllaut und auch durch Alter ') um so würdiger

schienen, so war offenbar auch der Schwur bei der Styx nur

ein besonders alter und heiliger, bei den Menßchen aber

ausser Gebrauch gekommen, der sich eben deshalb von selbst

zum Schwur der Götter anbot Eine Antiquität war der Schwur

bei der Styx geworden; als solche erhielt er sich indessen

in gewissen Winkeln von Hellas, deren locale Natur den alten

Glauben an die Macht und Bedeutung der Styx nicht unter-

gehen Hess 2
), und konnte gelegentlich wieder hervorgeholt

werden. 3
)

1) Schol. II. 20, 74: xibv diu)vv[i<ov xb (xhv TtQoyevlaxEQOV ttvona

tlg feovg avatpkQSi 6 noifjzjjg, xd 6h ntxayevioxeQov elg äv&f>u>7iov$. Diese

„ignobilis scholiastae auetoritas" einfach bei Seite zu setzen, wie

Lobeck Aglaoph. S. 859 thut, haben wir kein Recht. Vgl. Nägelabach,

Horn. Theol.3 S. 191 f. 435. .1. Grimm, D. Myth.» S. 310.

2) Der spartanische König Kleoinenes hatte die Absicht die

Führer der Arkader in Nonakris zu versammeln und sie dort als

letzten höchsten Eid beim Wasser des Styxfalls schwören zu lassen:

Herodot VI 74. Ks war dies mehr als eine romantisch überspannte

Grille oder gar der absurde Einfall eines halb Wahnsinnigen, wie

W. Vischer, Erinnerungen u. Eindrücke aus Griechenland S. 492 und

E. Curtius, Pcloponnes I S. 1G3. 195 richtig gesehen haben, gegen den

sich mit Unrecht wendet Bergk, Fleck. Jahrb. 81, S. 403, 119. Vgl.

noch Ferd. Dümmler, Kl. Schriften II S. 129. 135. Schömann-Lipsius,

Griech. Alterth. II S. 280. Auch Strabon, VIII p. 389 bezeichnet das

Styxwasser als vofii^o/xevov Uqöv. Wie hier die angeblich unheilvolle

Wirkung des Wassers, vielleicht auch die düstere Umgebung den Glauben

an die Nähe und Macht der alten Styx-Gottheit nicht untergehen lies»,

so war es in ähnlicher Weise bei dem thessabischen Titarcsios der Fall

(Bergk. Fleck. Jahrb. 81, 407), der schon dem homerischen Sänger als

AbHuss der Styx galt, und auch bei diesem scheint man noch in

historischer Zeit und zwar so regelmässig geschworen zu haben

(Dümmler, a. a. O. S. 136), dass er daher den anderen Namen Horkos
erhielt (o. S. 160 ff.). Ueber das Sxvyög vSu)q in Delphi (Plutarch, De
Pyth. orac. c. 17 p. 402D) vgl. die Vermuthungen von Dümmler a. a. 0.

S. 137 ff. Nach der Ueberlieferung bei Plutarch De primo frigido c. 20

p. 954 C eine Zxvydg vöwq auf Tainaron und eine Styx auf Euboia

nach Nonnos Dion. 13, 163 (Bergk, Fleck. Jahrb. Hl, ?>. 403, 118). Es

ist daher nicht richtig, wenn noch P. Stengel, Cultusalt. S. 61, sagt,

dass bei der Styx nur Götter schworen.

3) Vgl. vor. Anraerkg. Bei Homer ist der Styx-Eid der Eid der

Götter. Dass er daher in der Odyssee und noch dazu in einer

jüngeren Partie derselben im Gebrauche der Menschen begegnen
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19. Ursprung des Eides aus dem Gottesurtheil.

Der Styx-Eid verheisst so lehrreich zu werden für das

Verständnis» auch des menschlichen Eides. Seiner ursprüng-

lichen Ratur nach war der Styx-Eid assertorisch und wurde

geschworen, wenn sich Streit unter den unsterblichen Göttern

erhoben hatte und der Urheber desselben, der Lügner, rasch

und unfehlbar entlarvt werden sollte. Erst später diente er

auch zu Gelübden. 1

) Auch der menschliche Eid galt später

sollte, ist nicht glaublich, End der iteCm> ftiyag oqxoz, den Od. 2, 377

Eurykleia «lern Teleinach schwört, beweist es auch nicht, obgleich

Ameis hier allerdings unter dorn grossen Kid der Götter den Styx-

Eid versteht. Andere haben die Worte so verstanden, dass „ein

grosser Eid bei den Göttern" gemeint wäre. Wenn sie aber zu

diesem Zwecke auf Od. 10, 2J»1) {{uxxnyiov fityav uqxov) verweisen, so

beweist diese Stelle, wo Kirke schwört, gerade das Gegentheil (vgl.

Od. ;"), 178. 18T> ff.). Oft genug heisst allerdings #tü>r oqxoq der Eid

bei den Göttern. Sobald dagegen fityag hinzutritt, bezeichnet es

stets den grossen Eid der (Jötter (o. s. 173. 2. vgl. auch Aisch. Agani.

1238 Kirchh.: «pepe yäy oyxoq tx thibv fityuQ)- End vielleicht ist

dies nicht zufällig, da fii-yag öyxug für sich schon einen Eid bei

Göttern oder verwandten Wesen bedeutet, &eG)v daher im Sinne von
.bei den 0." ein tiberHüsaiger Zusatz sein würde. Es bleibt daher

kaum etwas übrig als anzunehmen entweder dass der Dichter, als er

die Euryklcia den &twv f.ttyur oyxov schwören Hess, dem Sprach-

gebrauch Gewalt aufhat oder dass er sich einer formelhaften Wendung
gedankenlos bediente, d. i. ohne auf ihre besondere Bedeutung zu

achten und lediglich allgemein zur Bezeichnung eines starken Schwur*.

I) Dies im Wesentlichen die Darstellung Hesiods, der überhaupt nur

einmal auch auf den promissorischen Eid hinzudeuten scheint (o. S.2,3,.

Promissorisch wäre der Styx-Eid gewesen, durch den Kleomenes die

Arkader verpflichten wollte (o. S. 175. 2j: und promissorisch sind auch

zwei homerische (11. 14, 271 ff. Od. ,
r
>. 1K> Ü'.), assertorisch dagegen tlie

beiden andern (II. l.
r
>, 37 ff. h. in (Jerer. 259 ff.). Doch erweist sich

der homerische Gebrauch des Styx Eides, wenn wir ihn mit dem
hesiodischen vergleichen, als später auch dadurch, dass er wie eine

Abschwächung der volleren und kräftigeren Eorm des Schwur« er-

scheint: denn weggefallen ist die sinnliche Gegenwart des Styx-

Wassers. die Hesiod noch unentbehrlich schien, und die Styx, mag äq
auch als oQxoq ulyiOToq gepriesen werden, genügt doch nicht mehr
allein dem Zwecke wie bei Hesiod. sondern bedarf der Unterstützung

noch durch andere Eideshorte , die mit ihr im Schwur verbunden
werden (so an den drei Stellen der llias und Odyssee, während im
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vorzugsweise als promissorischer (o. S. 4 f.). Anfangs da-

gegen tritt auch er uns als das Kind der Eris entgegen

(o. S. 2, 3). Nicht zufällig wohl hat die Geschichte des Eides

gerade diesen Lauf genommen. Die Unterweltsgötter, denen

er Anfangs heilig war, konnten zwar sehr wohl, wenn der

Falschschwörende sie anrief, ihm seine Behauptung zu be-

stätigen, augenblicklich eingreifen; den unter Eidschwur Ge-

lobenden aber während seines weiteren Lebens und Handelns

zu beobachten, ob sein Verhalten auch dem geleisteten Eide

entspreche, war offenbar eine Aufgabe, für die die allsehenden

himmlischen Götter, ein Zeus oder Helios, sich besser

schickten. 1
) Ausserdem gab auch der promissorische Eid,

indem er seiner Natur nach gar kein sofortiges Eingreifen

der Götter fordert, sondern dasselbe hinausschiebt in eine

leicht beliebig weiter auszudehnende Ferne, der Skepsis und

dem Unglauben eine viel geringere Blösse. Wobingegen der

assertorische, der etwas Geschehenes versichernde Eid viel

mehr eine tüchtige Portion handfesten naiven Glaubens voraus-

setzt Niemals hätte derselbe zu rechtlicher Geltung gelangen

können, wenn er nicht in seinen Anfängen wenigstens ver-

bunden gewesen wäre mit einer unmittelbaren und in Jeder-

manns Sinne fallenden Aeusserung der Gottheit 2
), und er

büsste deshalb in dem Maasse an seiner Geltung ein, als der

Glaube schwand, dass man durch herzhaftes Beten und ein-

hyiun. allerdings sie allein als &e(bv oqxoq fungirt; auch König Kleo-

menes hat die Arkader bereits durch &XX01 Sqxol gebunden, als er

sie auch noch dem Styx-Eid unterwerfen will, s. o. S. 175, 2.

1) Es wäre auch kaum erklärlich, wie au» dem Eid, wenn er

von allem Ursprung an sowohl assertorisch als promissorisch ge-

wesen wäre, der einseitig assertorische Eid Hesiods hätte entstehen

können; während die umgekehrte Annahme einer Fortentwicklung

des Eides vom bloss assertorischen zu einem auch promissorischen

der sonst bekannten Geschichte des griechischen Eides entspricht

(o. S.4f.).

2) Brunner, D. liechtsgesch. II S. 434: „Der Schwörende darf

nach gesprochenem Eidesworte seine Haltung und Stellung nicht ver-

ändern, insbesondere die Schwurhand nicht wegziehen oder senken,

bevor es der Eidstaber gestattet Die Pause, welche somit nach dem
Eidspiel eintritt, bevor der Eid für gelungen gilt, geht wohl auf die

Auffassung zurück, dass der Meineid sich an dem Schwörenden sofort

rächen, dem Meineidigen sofort ein Unglück zustossen könne."

Hirzel, Der Eid. 12
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178 19« Ursprung des Eides aus dem Gottesurtheil.

dringliche Worte in streitigen Fällen ein augenblickliches

Urtheil Gottes erwirken könne. 1
) Dass hierauf, auf ein

Gottesurtheil, der assertorische Eid seinem ersten Wesen
nach hinausläuft, zeigt am Besten die älteste Schilderung eines

sollennen Eidschwurs dieser Art, wie sie uns durch Hesiod

erhalten ist

Sein Bericht 2
) ist in Kürze der folgende. Wenn unter

den Unsterblichen sich ein Streit erhebt und Einer lügt von

den Olympiern, dann sendet Zeus die Iris den gewaltigen

Eideshort der Götter zu holen, aus weiter Ferne in goldener

Kanne, das Wasser der Styx. Wer von dem spendet und da-

nach einen Meineid schwört 3
) von den Unsterblichen, der

liegt ein volles Jahr ohne zu athmen und zu sprechen von

argem Schlaf umfangen 4
) und gelangt nicht zum Genuss

von Ambrosia und Nektar. Hat er aber nach Jahresfrist

die Krankheit überstanden, so wartet seiner noch ärgere Noth. 5
)

Neun Jahre ist er geschieden von den ewigen Göttern, und

kommt nicht in den Rath und nicht zum Tisch die ganzen

neun Jahre ; erst im zehnten besucht er wieder die Versamm-
lungen der Unsterblichen. 6

) Was uns hier der alte Dichter

schildert, geht über eine gewöhnliche Eidesleistung hinaus,

greift energischer ein und ist folgenreicher. Ferdinand Dümm-
ler hat dies im Wesentlichen erkannt 7

), nur nicht vollkom-

men ; ein Kapitel der griechischen Kulturgeschichte aber, die

er schreiben wollte und wie kein Anderer schreiben konnte,

1) Ueber rasche Wirkung des Eides o. S. 148.

2) Th. 780 ff. o. S. 171. 2. 171, 3.

3) 793:

og xev x%v ircioQxov änoXelxpag inonöooy.

4) 798:
xaxbv 6s k xCbfict xaXvnxei.

5) 799 f.:

ccvzaQ Ü7ti)v vofjaov xeXtoy fiiyav slg ivtavxöv,

aXXog d' i$ &XXov ötzexai yaXtnwxsQoq ä9Xog.

6) 801 ff.:

elvdexeg 6h &eü)v &na(.ttlQexai atkv iovxwv,

ov6e not' ig ßovXtjv imfilayexai ov6
y

inl 6aTxag

ivvia ndvx* hxsa' 6exdz<p 6' im/xiayexcu airig

elgeag a&avdxav, o"i X)Xvfinut 6u>(iax
>

lyovaiv.

7) Kl. Schriften II 133 ff.
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19. Ursprung des Eides aus dem Gottesurtheil. 179

würde dies wohl noch weiter ins Licht gesetzt haben. Der
Ritus der Handlung ist so einfach und natürlich als möglich.

Während später zur feierlichen Eidesleistung ausser der

Spende auch noch das Schlachtopfer gehörte, ist sie hier auf

die Spende beschränkt 1
) und diese besteht nicht, wie später

beim Eidesopfer üblich, in Wein sondern in dem, was sich

dem Menschen von Natur zuerst darbietet, in Wasser. 2
) In

1) Andere Fälle der Art bei Stengel, Kultusaltcrtli. S. 96, 9. Vgl
hierzu noch Aristoph. Ach. 148. Wesp. 1040 (Valckenaer De ritibus

jurisjur. in Opusc. I S. 41). Eur. Phoin. 1240f. (wo allerdings der

schol. zu 1241 aus Zqxovq owqyav das Thieropfer herausgelesen hat).

Diesen Fällen reiht sich die Styx-Spende an und gestattet einen

Schiusa auf alten Brauch der Menschen. Man darf nicht einwenden,

dass die Götter überhaupt keine Schlachtopfer darbrachten. Der

Regel nach freilich nicht. Aber der Regel nach brachten sie auch

keine Spenden dar (die Beispiele bei von Fritze, De libatione veterum

S. 52 ff.), und ausnahmsweise geschah auch jenes, wie das Beispiel des

jugendlichen Hermes zeigt (h. in Mercur. 124 ff. Apollodor III 10, 2).

2) Die Wasserspende der Gefährten des Odysseus, Od. 12, 363,

pflegt man allerdings nur als Nothbehelf anzusehen (K. Fr. Hermann,

(iottesdienstl. Altcrth. 2 § 25, 18. J. Bcrnays, Theophrast S. 94). Doch
finden sich Wasserspenden auch sonst. So Odyss. 10, 520 und 11, 28,

wo sie zwar verbunden mit andern Spenden, aber doch selbständig,

d. h. das Wasser nicht mit Honig oder Wein vermischt, erscheinen

( vgl. Usener, Rh. Mus. 57, 184f.). Auch was Athen. XI, 49G A über

die Feier der Pleraochoen berichtet, wird trotz der Zweifel von

,1. Bcrnays, Theophrast. S. 184 (vgl. Schömann-Lipsius, Gr. Alt II

S. 408) doch wohl auf eine Wasserspende hinauslaufen (A. Mommsen,
Feste der Stadt Athen S. 244, 1. Dittenberger, Sylloge 2 II S. 471, Gl).

Noch kann verglichen werden Kleidemos bei Athen. IX, 410 A. (Rohde,

Psyche I S. 242, 1). Wichtiger, weil nicht genug gewürdigt und

weil speziell auch auf den Kid bezüglich, scheinen mir die Worte des

Ephoros bei Macrob. V 18, 8: [xalusia xö vöwq 'AysXijtov nQoaayoQsvouev

iv xoT; oQxoiq xal iv xalq tvyali; xai iv xalq fhioiaiq. Die Alterthüm-

lichkeit des Namens deutet auf das Alter des Brauchs. Dies entspricht

der antiken Ansicht. Nach Theophrast bei Porphyr, abstin. II 20

(Bernays, Theophrast S. 79. 94 f.) sind Wasserspenden die allerältesten.

Hiermit stimmt überein Nonnos Dion. IV 352 ff. (von Kadmos):

6iC,txo nriya'uov v&ax<uv yvaiv, o<pQ(t xa&fjQy

(jLavxinöhnq ?o y{h>a^ imandarj de &i-T]).al$

ayvbv wfiup - ovtho yä(* iv olvo<pixoiaiv aktaaTq

aßgog aegofitviji; aveyatvexo xagnög &QOVQt]q.

Abzuweisen wäre dagegen die Vermuthung, die Wasserspende bei

Hesiod solle die Götter charakterisiren als diejenigen, die keinen Wein
12*
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180 19- Ursprung des Eides aus dem Gottesurtheil.

dem Ausgiessen dieses Wassers ist die wunderbare Wirkung
begründet, die zunächst den meineidigen Gott in einen todes-

ähnlichen Schlaf versenkt und dann zum physischen Tod ihn

auch noch den bürgerlichen kosten lässt So wenig man diese

doppelte Wirkung fortinterpretiren kann so bleibt sie doch

unverständlich, so lange man in ihr eine Häufung von Strafen

sieht, und wird auch nicht begreiflicher dadurch, dass man
aus menschlichen Verhältnissen die Steigerung der Todes-

strafe durch Höllenqualen zur Vergleichung heranzieht 2
). In

der That ist die angeblich erste Strafe so wenig als Strafe

wie zur sittlich-religiösen Läuterung zu brauchen, da in einem

Zustande voller Bewusstlosigkeit weder das Eine noch das

Andere vollzogen werden kann. Der alte orphische Sänger,

dem an einer gründlichen Bestrafung des Meineidigen ge-

legen war, hatte daher nicht ganz Unrecht, wenn er an die

Stelle des tiefen Schlafs eine neunjährige Bestrafung im

trinken und überhaupt sich der menschlichen Nahrung enthalten (IL 5.

345). Dass aber diese letztere Voraussetzung von den Dichtern nicht

streng festgehalten wurde, hat bereits J. Grimm, D. Myth. 3 S. 296 be-

merkt und erörtert.

1) Lasanlx über den Eid S. 8f. sagt, wer den Styx-Eid bräche,

solle, seiner Gottheit beraubt, ein volles Götterjahr aus der Gemein-

schaft der Himmlischen ausgeschlossen sein. Derselbe bemerkt S. 9, 31.

Hesiod selber erkläre, was er 799 unter fieyav efc iviavzdv verstehe,

nämlich eine ennaeterische Periode von acht Jahren. Wenn ich Lasaulx

richtig verstehe, so scheint er hiernach was 801 ff. über den Meineidigen

gesagt wird, dass er von der Gemeinschaft der Götter ausgeschlossen

sei, auf denselben Zustand zu beziehen, der vorher 795 ff. nur mit

anderen Worten, d. h. als tiefer Schlaf geschildert worden war.

Diese Auffassung der Stelle scheitert aber schon daran, dass bei

ihrer Annahme der &M.o<; xakeniJiTEQOQ a&kog ohne jede Beziehung

bleibt, Mährend man ihn sonst auf die zweite Wirkung des Meineids

bezieht.

2) F. Dümmler, Kl. Sehr. 11 134: „Bei Menschen würde dem
grossen Krankheitsjahr der Tod entsprechen, den neunjährigen n&Xot

XakenüttQOi die Höllenstrafen bis zum Eintritt einer neuen Loswahl-

Dabei scheint mir aber übersehen, dass zwischen Tod und Höllen-

strafen ein anderes Verhältniss besteht als zwischen den beiden Wir-

kungen des Styx-Eides: während diese zwei gesonderte, sich nicht*

weiter angehende Zustände darstellen, ist der Tod die Vorbedingung

der Höllenstrafen, steht daher mit diesen im allerengsten nothwendigen

Zusammenhang.
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19. Ursprung des Eides aus dem GottesurtheiL 181

Tartaros setzte 1
) und damit über den meineidigen Gott eine

diesem angemessene Strafe verhängte.'2) Den Fingerzeig

aber, wie wir seine Worte verstehen sollen, hat uns Hesiod

selbst gegeben. Das Styx-Wasser wird herbeigeholt um
den Schuldigen zu entdecken; die nächste nun und allein

unmittelbar von ihm ausgehende Wirkung ist der Schlaf, in

den der Schuldige fallt, die Krankheit {yovcoc)
y

die, wie der

Dichter sagt, ihn für ein ganzes Jahr aufs Lager streckt;

letztere muss daher als das Zeichen gelten , das vor Aller Augen
seine Schuld verkündet 3

). Erst nach seiner Herstellung, wenn
er das Bewusstsein wieder erlangt hat und seine Qual zu

fühlen vermag, erwartet den meineidigen Gott „die härtere

Notha (xaUjraTSQoq a&Zoq), die eigentliche Strafe, die in dem
neunjährigen Ausschluss von Rath und Tisch der Götter be-

steht und ihrer ganzen Natur nach nicht mehr durch die Styx,

sondern nur durch den Pairshof, die Gcsammtheit der Götter

oder den höchsten derselben, Zeus, verhängt sein kann 4
).

1) Servius ad Aen. VI 565: Fertur namque ab Orpheo (Abel

fr. 157), quod dü pcierantes per Stygem paludeni novem annoruni

spatio puniuntur in Tartaro.

2) Nicht bloss für die Titanen ist der Tartaros der Kerker,

sondern jeder Gott, der sich gegen Zeus auflehnt kann dorthin ge-

schleudert werden (Horn. IL 8, 13 f.) und sogar Apoll droht mit dieser

Strafe dem Knaben Hermes, wenn derselbe ihm nicht die Wahrheit be-

kennen will (h. in Mercur. 25(>ff.).

'S) Krankheit als Folge eines Meineids, und zwar eines von einem

(»ott geschworenen Meineids, findet sieh auch bei den Indern. Vgl.

Uhlenberg Religion des Veda S. 522: „Wird der Eid gebrochen, so

tritt natürlich die Strafe ein: als der Mondgott den Eid nicht hielt,

welchen er dem Prajäpati geschworen hatte, befiel ihn die Krankheit

Käjayakschma (Lungenschwindsucht).* DieBe Krankheit ist hier die

Strafe und eignet sich ihrer Beschaffenheit nach auch dazu. Von der

Krankheit, die Hesiod schildert, gilt letzteres, wie wir sahen, nicht;

es würde daher voreilig sein aus der indischen Parallele zu schliessen,

dass jene ebenfalls eine Strafe und nicht bloss ein Symptom der

Schuld sei.

4) Die von der Styx ausgehende Wirkung ist eine physische,

diese dagegen eine rechtliche Folge. Es ist die eigentliche Strafe

und entspricht nach Art und Zeit den Strafen, die sonst über Götter

verhängt werden. Neun Jahre müssen nach Orpheus (o. Anm. 1)

meineidige Götter zur Strafe im Tartaros zubringen und neun Jahre

muss Apoll „divinitate deposita" bei Admet Busse thun (Servius ad
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182 20. Gottesurtheile im Alterthuni.

Auf diese Weise erst wird der ganze von Hesiod geschilderte

Vorgang einiger Maassen begreiflich : er zeigt in seinen zwei

Theilen die Form des entwickelten Gottesurtheils, in dem
die strafenden Götter an die Stelle der menschlichen Richter

getreten sind und die Styx die den Schuldigen aufdeckende

Gottheit ist; die Schuldigsprechung ist auch in diesem Gottes-

urtheil von der Strafe gesondert, kann aber freilich den Schein

einer solchen erregen, da sie, wie auch sonst, z. B. bei der

Feuerprobe ') oder beim Trank des Eiferwassers, nicht ohne

ein körperliches Leiden abgeht. 2
)

20. Gottesurtheile im Alterthum.

In der Zeit, in die uns Hesiods Bericht blicken lässt,

war die Styx mehr als ein Eideshort, bei dem nur geschworen

werden konnte; sie war noch die lebendige und mächtige

Göttin, die sich als solche in den Gottesurtheilen bewährte, mit

denen sie den Schuldigen traf. FreiBch ein Gottesgericht voll-

zieht sie nicht; sie begnügt sich den Frevler auf ihre Weise zu

zeichnen und überlässt die Strafe Andern. Urtheil und Strafe

sind getrennt, so gern sie sonst in der richtenden Gottheit sich

zu einem Akt vereinigen. Dem jüdischen Volk bewährte sich

Aen. VII 761). In dem einen wie dem andern Falle haben wir ein

neunjähriges Exil, und dasselbe trifft auch für die Hesiod-Stelle zu.

an der der seiner Schuld überführte Gott neun Jahre aus der Gemein-

schaft der Götter verbannt wird. In beiden Fällen ist überdies die

Strafe einfach, nicht cumulirt wie sie es bei Hesiod nach der gewöhn-

lichen Auffassung sein würde. Eine erwünschte Bestätigung giebt

schliesslich Empedokles fr. 115, 5 ff. Diels, wo gleichfalls Verbannung

aus dem Reiche der seeligen Götter die einzige Strafe ist, die die

meineidigen Dämonen trifft.

1) Uns muthet es jetzt allerdings sonderbar an, wenn wir von

einem Diebe lesen, der sich zur Probe des glühenden Eisens erboten

hatte: „das Eisen verbrannte ihm die Hand, und der Bischof Hess

ihn hängen" (Herrn. Kurz in Germania 15 S. 235, 1). Der arme Teufel,

meinen wir, hätte an dem Einen schon genug gehabt.

2) lieber das Eiferwasser vgl. 4 Mos. 5, 12 ff. Zu den Symptomen
der Schuld, dem Schwellen des Bauches und dem Schwinden der

Hüften, kommt hier noch die Schande. Nach Joseph. Arch. III 11, 6

endet das also überführte Weib in Siechthum und Schande, nach

Andern, gegen die sich Valckenaer Opusc. I S. 73 wendet, durch

augenblickliche Hinrichtung.
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20. Gottesurtheilc im Alterthum. 1S3

sein Gott als der oberste und gerechte Richter 1
) nicht am

Wenigsten durch seine prompte Justiz, vermöge deren er

in demselben Augenblick die Schuldigen Aller Augen bloss-

stellt und mit der ganzen Gewalt seiner Strafe schlägt, sie

verurtheilt und vernichtet. 2
) Doch fehlt es auch im griechi-

schen Alterthum nicht an Beispielen solcher Gottesgerichte,

in denen in einem Athem das Urtheil und die Strafe Uber

den Verbrecher ergeht. So hatte die Priesterin der Erdgöttin

in Achaja bei Antritt ihres Amtes die Probe vollkommener

oder doch bedingter Keuschheit zu bestehen und empfing in

der tödtlichen Wirkung des Stierbluts, das sie trinken

musste, von der Gottheit die Strafe ihrer Lüge zugleich mit

dem Urtheil.») Dasselbe Gottesgericht, Strafe und Urtheil

unmittelbar verknüpfend, vollzog sich im Heiligthum der

1) Noch Joseph., De bello Jud. V 9, 4 S. 46, 30 Bekk. rühmt von
den Jaden der alten Zeit du tag x^Q«i *«2 07tXa na^lrxeq z<f>

&ey XQlvai xd s^yov inixpeyav. Dem entsprechend heisst David
nepl nivxotv imtgixpag xqit$ zw £ee>: Arcli. VII 9, 2 S. 115, 29.

Antipater hofft auf töv an oIqccvov dutaaz^v a^ifoovov, 8g tipoyfi

navxa xal navraxov nägeouv: De bello Jud. I 32, 3.

2) 4 Mos. 16, 28 ff. 41 ff. Vgl. auch Joseph., De bello Jud. V 9, 4

S. 49, 29 ff. Bekk. Salvian, De gub. dei I § 40: In Aegypto quippe

tunc enim non simplex tantum sed multiplex constat dei faisse Judi-

cium; quotienscumque enim rebellantes Aegyptios percussit, totiens

judicavit» Auf dasselbe läuft hinaus der Tod des Ananias und der

Sapphira, Ueberführung und Bestrafung zugleich: Apostelgesch. 5.

3) Pausan. VII 25, 13: nlvovaat. Sh alfia xavQov öoxipa^ovxai' )}

«f* Sv aiitötv tvxv fi^ &Xt)&tiovo<x , avtixa ix xovxov tijv öixrjv to^ev.

Dieser Fall steht übrigens mit der verbreiteten Annahme des Alter-

thums, dass Stierblut giftig sei, so wenig in Widerspruch, dass er sie

vielmehr voraussetzt: die Keuschheit triumphirte, so zu sagen, über

die Natur und Kraft des Giftes und eine Priesterin, die diese Probe

bestanden, konnte desto mehr als eine Gottgeweihte erscheinen,

gleich denen, die mit blossen Füssen, ohne sich zu versehren, über

glühende Kohlen liefen (Strabon XII p. 537). Wie Bich dies mit der

wirklichen Natur des Stierblutes vertrug, braucht man nicht weiter

zu fragen. Gegen Roschers bekannte Erörterung, Fleck. Jahrb. 127

(1883) S. 158 ff., vgl. die Bemerkungen von F. Dümmler, KI. Sehr. II

S. 130. In der Hauptsache scheint aber Roscher Recht zu haben:

irgend welche schädlichen Wirkungen des Stierbluts muss man ge-

kannt haben. Dass sie aber aufgehoben oder gelindert werden

konnten, zeigt Piatons Kritias p. 119 E ff., wo Stierblut, allerdings mit

Wein und Wasser vermischt, ohne jede Gefahr getrunken wird.
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Paliken in Sicilien 1
), am Wasser des Eidrächers Zeus zu

Tyana 2
) und, nach dem Roman des Achilles Tating, in der

Panshöhle zu Ephesos. 3
)

Es mag sein, dass dies die ältere Weise war: denn wie

Urtheil und Strafe ursprünglich in Einer Hand lagen, so er-

folgten naturgemäss beide Anfangs auf Einen Schlag. 4
) Erst

1) Die Strafe, ovvxofiog xdteoiq bei Diodor. Sic. XI 89,5, konnte

nach diesem verschieden sein, unter Andern in Erblindung bestehen;

nach Aristot. Mirab. 57 verbrannte der Meineidige, während das mit

seinem Schwur beschriebene Täfelchen im Wasser untersank; („mox

in lacu amittebat vitam falsus jurator« nach Macrob. Sat V 19, 21;

augenblicklicher Tod war die Folge des Meineids {naoaßaxrig Sk yevfi-

fxevot xvbv #£ü>v ifinoöwv xttevza) wie Polemon sagt (Macrob. Sat. V
19, 29. Preller, S. 12Gff.). Alle Berichte stimmen darin überein, dass

die Strafe, welcher Art sie übrigens war. augenblicklich erfolgte; auch

die Macrobiusstelle scheint nicht zu widersprechen und J. Grimms
Angabe (RA- S. 934), dass der Schuldige in dem- See ersäuft wurde,

auf nicht ganz richtiger, d. h. nicht der offiziellen Auffassung der

Strafe zu beruhen.

2) Von dem vöwq
(

Oqxiov Jibg erzählt Plülostratos V. Apoll. 1

6

(S. 5, 24 ff. Kays.): xoito ei-ÖQxoig ptv 'IXeotv xe xal tjdv vSwq, imög-
xoig 6h naQit nöSag i) 6ixi\' ajiooxfaxei yitQ xal ig 6<p&a).fiovq

xal ig ;£ff(>«s t$ nö6aq, xal iUgoiq atlaxovxat xal (ffobau;* xal

ovd' U7te?.9tfv 6wax6v, «AP.' avto&i f/ovrat xal 6Xo<figovxai nötig xip

vöaxi 6/xoXoyovvxeg 8 inwtQxyaav. (Pseudo-Aristot. Mirab. 152). Auch
in der heisren Quelle des Apoll bei Augustodunum „perjuria puniun-

tur" nach Eumenius, Paneg. Constant. 21.

3) VIII 6 (S. 195, 23 ff. Herch.): 'Eäv 6s y xfjv nao&evlav iyEvo-

fitvt], auanä (xev fj ovQiy%, oif*ur/tj 6i xig dvxl ftovoixyg ix xov <mr\-

)xclov niiintxat, xal ev&vq 6 Sqftog aTta/Jxixxtxai xal aplrjotv iv x<p

otcti)xUoj x%v ywaXxa' xyixy 6h ^ißtQa naQ&ivog Ugsia xov xdnov nage?.-

Üovoa xfjv nsv avQiyya evoiaxet yanal, xtjv 6h ywauea oiSa/iov.

Für ganz apokryph darf man dies Zeugnias nicht erklären: denn, ob-

gleich es in einer Romandichtung steht und im Einzelnen immerhin

erdichtet sein mag, so niusste doch der Dichter ähnliche Erfahrungen

bei seinen Lesern voraussetzen können. — Hierher kann auch ge-

zogen werden was Pausan. VII 25, 4 erzählt: wer, mit Blutschuld

oder anderer schwerer Schuld belastet, das Heiligthum der Erinyen

in Keryneia betrat, wurde augenblicks mit Wahnsinn geschlagen.

4) Mommsen, Strafrecht S. 911. J. Grimm, RA. 8. 804 weist

darauf hin, dass das Alterthum auch leibliche Strafen im Kreise des

Gerichts vollziehen Hess; ders. S. 882, dass Strafen zu vollstrecken,

ursprünglich nicht das Amt bestimmter Leute scheine, dass die Ge-
meinde, wie sie selbst das Urtheil fand, auch an dessen Vollziehung

Hand legen musste. Daher wird auch später noch rasche Strafe ge-

fordert. Für einzelne bestimmte Fälle von Philon De victim. offer.
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20. Gottesurtheile im Alterthum. 185

später haben sich beide getrennt. Im Mittelalter war dies

bekanntlieh durchaas die Regel. 1

) Durch das Gottesurtheil

des Zweikampfs war Ganelons Verrath offenbar geworden,

und erst hiernach verhängte König Karl im Namen der welt-

lichen Gerechtigkeit die Strafe der Viertheilung über ihn. 2
)

Noch schärfer wird die Trennung, wenn Gottesurtheil und

Strafe sich auf verschiedene Personen vertheilen, wenn nur

letztere den Schuldigen trifft und ersteres an einem Stellver-

treter sich verkündet. 3
) Ausser der zunehmenden Verwelt-

Hchung des Rechts mag hier mit im Spiele gewesen sein das

Bestreben die Strafe mehr, als dies beim Gottesgericht mög-
lich ist, der Natur des einzelnen Verbrechens anzupassen. In

p. 259 M. De inonarch. p. 220 M. ; im Cod. Justin. III 27. Allgemeiner

Tertullian Adv. Marcion IV 16: Facilius vim comprimi seit (sc. Deus)

repracsentatione talionis quam reproniissione ultionis. Durch unmittel-

bar folgende Bestrafung wird das Urtheil desto gewichtiger und ein-

leuchtender nach Salvian De gubern. dei I 11, 48: Quod potuit majus

et evidentius de peceatoribus deus ferre judicium, quam ut statim

consequeretur poena peccantesV (114,18). Auch der Grieche wünschte

und hoffte von seinen Göttern die augenblickliche Bestrafung der

Missethäter, wie die von Nägelsbach Nacbhom. Theol. S. 32 angeführten

Stellen und Isokr. Busir. 25 zeigen, und nur häufige und arge Ent-

täuschungen nöthigten ihn sich auf die Zukunft zu vertrösten. Aus-

schliesslich letzteres für die allgemein griechische Vorstellung auszu-

geben, wie F. Dümmler, Kl. Sehr. II S. 128, zu thun scheint, halte ich

daher nicht für richtig. Zu beachten sind noch Orests Worte, mit denen

er in Sophokles Kl. 1505 ff. eine prompte Justiz aus erster Hand empfiehlt,

derjenigen gleich, die er so eben an Aigisthos ausüben will:

Xyijv <J* sv&vq e'ivai xfjvSe xoTg näoiv Stxtjv,

öaxig nega nQaaaeiv xi xibv vöfiwv &{Xei,

xxelveiv xo yotp navovQY°v 0l'* «v hv Tolv-

in bemerkenswerthem Gegensatz zu Sophokles steht wieder einmal

Euripides im Or. 492 ff., der umgekehrt der Verzögerung des Verfahrens

das Wort redet. Als Wunsch und Ideal erhielt sich eben auch später

noch was das Ursprüngliche und Natürliche gewesen war: denn die

Hache, aus der die Strafe hervorgegangen ist, spricht ihr Urtheil so-

gleich und ist ungeduldig es zu vollziehen. S. auch o. S. 148 f.

1) Leicht ersichtlich ist dies in der Sammlung der Gottesurtheile

bei Brunner, Deutsche Hechtsgesch. II S. 400 ff. Einzelne besonders

hervortretende Fälle bei Grimin RA. S. 920. 925, 3.

2) Grimm, RA. S. G92f.

3) Grimm, RA. S. 921.
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anderen Fällen als denen des peinlichen Rechts steht das

Gottesurtheil von vornherein für sich allein, ohne die nach-

folgende Strafe.

Hiernach kann man zwei Arten der Gottesurtheile unter-

scheiden. Zu der einen Art gehören alle diejenigen Fälle,

in denen Gott nur als Schiedsrichter zwischen streitenden An-
sprüchen angerufen wird. Zu diesem Zweck hat man sich

bereits im Alterthum namentlich zweier Mittel bedient. Man
Hess das Loos walten oder den Kampf entscheiden.

21. Bas Loosurtheil.

Das Loos war später nur ein Akt der Verzweifelung.

Der Verstand gab sich selber auf und überliess die Ent-

scheidung dem Zufall. Diesen Sinn hatte das Loos in der

Demokratie 1
), und aus diesem Grund haben Solche, die der

Beherrschung alles Lebens und Handelns durch den Ver-

stand das Wort redeten wie Sokrates und Piaton, sich gegen

das Loos erklärt oder doch geringschätzig darüber geurtheilt 2
)

1) Als Kennzeichen der Demokratie erscheint das Loos schon in

den Worten des Persers Otanes bei Herodot III 80. Es bezeichnet

die loovo/xla, das gleiche Recht eines Jeden. Vgl. Schömann-Lipsius,

Gr. Alterth. I 151. Bei Pseudo-Aristot. Rhetor. ad Alex. 3 p. 1424b J

ist allerdings von Loosung auch in einer Oligarchie die Rede; aber

auch hier findet sie doch nur zwischen Gleichberechtigten statt

2) Bei Piaton Gess. VI p. 757 B steht der io6xi}q, die sich im xXf^og

ausdrückt, eine andere höhere gegenüber, die auf diöq x^laig beruht.

Und der öixyq xXijQog, nach dem im Kritias p. 109 B die Götter die

Erde unter sich theilen, ist doch nur ein Oxymoron, und scheint als

solches eine Kritik in sich zu schliessen der Art, wie man sich ge-

wöhnlich die Vertheilung der Weltherrschaft unter die drei göttlichen

Brüder vorstellte nach II. 15, 186 ff., d. h. als gänzlich dem Zufall des

Looses überlassen. Auch sonst spricht Piaton von einer tv%*i xtfgov

(Rep. X p. 619 D. Gess. XII p. 945 B. Die rvxv als Lenkerin der Loos-

entscheidung auch Rep. V p. 460 A, weshalb in einem besonders be-

denklichen Fall nach der Loosentscheidung noch der göttliche Spruch

des pythischen Orakels eingeholt wird p. 461 E) oder von einem Xa%oiv

ix tvxijq (Polit. p. 300 A) und bezeichnet damit den Zufall als das über

den Entscheidungen des Looses Waltende. Ebenso rechnet das Loos
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Aber der Zufall oder die tvxtj hat auch hier nur das Erbe

der Gottheit angetreten und schien in Zeiten, die klüger sein

wollten, tiberall da zu herrschen, wo man früher das Walten
höherer Mächte ahnte. Weit verbreitet wie der Gebrauch

des Looses als Orakel war, bei Griechen und Römern nicht

minder wie bei den Juden und Deutschen, konnte es ebenso

wohl auch im Gottesurtheil dienen *), d. h. zu einer göttlichen

Offenbarung über Geschehenes oder gegenwärtig Recht-

mässiges ebenso wie über Zukünftiges. 2
) In der platonischen

Schrift über die Gesetze daher, über der ohnedies ein Hauch
der Alterthümlichkeit liegt und die mehr als eine andere ge-

neigt ist das menschliche Leben nach göttlicher Entscheidung

einzurichten, tritt auch die ursprüngliche Bedeutung des

Looses wieder zu Tage und was nur ein Organ des Zufalls

schien, verkündet hier den Willen Gottes. 3
) Auch Cicero,

der in seinen Reden sich gern den volkstümlichen Vorstel-

lungen fügt, erkennt hier in der Entscheidung des Looses

das „deorum judicium04), an das die „sortis religio" 5
) den

Getroffenen bindet. 6
) Man mag das Loos in der einen oder

unter die Wirkungen, d. h., von dem einmal eingenommenen Stand-

punkt aus, unter die Segnungen der xv%r) Dio Chrys. or. 64 p. 55)9M
(II S. 214 Dindf.).

1) Zur Kennzeichnung der jüdischen Ansicht pflegt man Sprüche

Salom. 16, 33 zu citiren: Loos wird geworfen in den Schooss, aber

es fällt, wie der Herr will. Die Praxis zu dieser Theorie giebt z. B.

Jonas 1, 7 und noch mehr 1 Sam. 14, 40ff., wo insbesondere das

„Schaffe Recht" der Luther'schen Uebersetzung für uns bemerkens-

werth scheint.

2) J. Grimm, RA. S. 909. 935 und Schröder, D. R. S. 85 bemerken

das Zusammenfallen von Gottesurtheil und Orakel. Vgl. auch

F. Dümmler, Kl. Sehr. II 137. Kalchas kennt nicht bloss die Zukunft

sondern auch Gegenwart und Vergangenheit: Horn. II. 1, 70.

3) Gess. III p. 690 C: &eo<pi).rj Si ys xal efcvxy xiva liyovxeq

kßS6fttp> dox^y elg xXTiqOv xiva nQoayofiBv xxX. V p. 741 B : 6 veiftaq

xXfjQov, ibv &eög. VI p. 759 B : xä fxh' ovv xvdv iegiiov, xil> &eSt intxpi'

novxa abt<p xd xtxaQioiitvov ylyvso9ai, xXtigovv ovxut rp &elq xvxü

faioÖiAbvxa xxX.

4) In Caecii. div. 65.

5) In Caecii. div. 46. in Verr. I 38.

6) Freilich schwankt Cicero auch wieder zu der anderen Auf-

fassung hinüber, in Verr. I 41, wo er über „sortis judicium" das „ju-
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der anderen Weise auffassen, so kann man sagen, dass es

seinen demokratischen Charakter wahrt: es hebt die Gleich-

heit der streitenden Ansprüche nicht auf, bezeichnet durch

seine Entscheidung nicht Einen als den Würdigeren, sondern

erklärt ihn nur für den, der der Gottheit lieber ist 1

) Aus
diesem Grund hatte das Loosurtheil recht eigentlich da seinen

Platz, wo es galt im Streit um ein Priesterthum die geeignete

Wahl zu treffen. 2
) Aehnlich wie durch das Loos Hess sich

menschliches Wollen und Handeln aber auch durch die Ent-

scheidung der Wage lenken, die deshalb in ältester Zeit den

Griechen ebenso zur Ermittelung eines Gottesurtheils ge-

dient haben mag wie den Indern. 3
)

dicium voluntatis" stellt. Dieser Rückfall aus einer angenommenen
in die ihm natürliche Vorstellungsweise ist ganz begreiflich. Er fand

sich auch bei Piaton, und auch bei Piaton in einer und derselben

Schrift. Ja dieser mischt sogar gelegentlich beide Vorstellungsweisen

in einem und demselben Ausdruck: so Gess. XII p. 946B dyafrg fiolpa

xal tvxv inixQiyavxaq, xXtfo<p 6uX6vxaq, und ähnlich xy 9eiq tvxg oder

&eo<ptXi} xal svxvyß (o. S. 187, 3).

1) Gess. VI p. 759 B (o. S. 187, 3).

2) Vom Heiligthum der Erdgöttin in Achaja berichtet Paus. VII

25, 13: tjv 6h vneg x^q isQcoavvrjq d<pix(ovxat ywaTxeq 4q a(x<pioßrfxr]Oiv

nXeovtq, f) xüt xAj}(hw Xayovoa nQOXtxl(ii]xat (über ein anderes Gottes-

urtheil an derselben Stätte o. S. 183. 3). Vgl. Piaton Gess. VI p. 759 Bf.

(o. S. 187, 3) und ausserdem Stengel, Kultusalterthümer S. 32 (Cicero

in Verr. II 126, wo es das „amplissimum sacerdotium" in Syrakus

gilt). Nur um Gottes Willen und Belieben [9eov ngoalgsaiq) bei

sonst gleichen Ansprüchen, wie sie Reichthum oder edle Geburt

gewähren könnten, handelt es sich auch in Aarons Streit mit Korah

um die Priesterwürde, wie namentlich die Ausführungen von Joseph.

Arch. IV 2, 4 deutlich zeigen.

3) Den indischen Brauch schildert eingehend Hastings in Asiatick

researches I S. 390. — Für die Griechen ist die entscheidende Stelle

Horn. II. 22, 208 ff. (ähnlich , aber minder deutlich und vielleicht nur

eine Nachahmung 8, 69 ff.). Zeus kann sich nicht entschliessen den

frommen Hektor dem Tode preiszugeben, obgleich er von Athene

dazu bestürmt wird. Da greift er zur Wage, wie die Menschen, wo
sie nicht selber entscheiden mögen, ein Gottesurtheil hervorrufen:

aXX* 8tc Sfj tö xtxaoxoy inl XQOivovq ayixovxo,

xal xöxe ty xpraaa naxtjg ixlxaive xdXavxa,

iv <J

J

ixl&ei Övo xfjQB xavqXeyeoq Savdxoio

r/yv per 'AztXXfjoq, xtjv S'"ExxoQoq mnoSd/xoio,
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22. Das Kampfurtheil.

Die Entscheidungen des Looses, auch wo es als Gottes-

urtheil anerkannt war, begegneten doch leicht einem gewissen

Misstrauen, weil die Nebenvorstellung des blind waltenden

£Xxe <ffc niaoa Xaßcov $me ö
la
ExxoQoq atai/nov ^/u«(>,

faero 6' elg Atöao, Xlnev 6£ k 4>olßog AnoXXotv.

Dass hier ein Urtheil gesprochen wird, deutet Virgil in seiner Nach-

bildung (Aen. 12, 725 ff. : Juppiter ipse duas aequato examine lances

Sustinet et fata inponit diversa duorum, Quem damnet labor et quo

vergat pondere letum) durch „damnet" an. Und wie für die Menschen

ein Gottesurtheil, so ist auch für Zeus die Entscheidung der Wage
unwiderruflich. Sobald die Wage entschieden hat, verläast Apoll den

Hektor (Ximv ö£ i 4>olßoq 'AndXkav) und Athene kann zu Achill

sagen (219 ff.):

oft ol (sc.
a
ExtoQi) vvv &ri y' toxi 7ie<f>v/fxevov a/u/ue yevto&ai,

oW ff xev fiäXa noXXa na&oi kxaeQyoq AndXXcov

nt}07iQoxv?av66fievoq naxQb<; Aib$ aiyiöxoio.

Deshalb heisst die Wage didg Ipä xaXavxa II. 1(>, 658, wo sich ihrer

Entscheidung Hektor ohne Weiteres fügt. Hier kommt recht deutlich

zu Tage, dass wir nicht mit Wclcker Gr. Götterl. I S. 190 f. in der

Wage und ihrer Entscheidung eine Allegorie von Zeus' eigenem

selbständig gefassten Entschluss und dem vorausgehenden Hin- und

Herschwanken der Erwägung sehen dürfen: denn an sich sind die

Entschlüsse der homerischen Götter wohl widerruflich und können

abgeändert werden (vgl. die klassische Stelle II. 9, 497 ff. mit dem
Commentar Piatons Rep. II p. 364 B ff. Gess. X p. 905 D ff.), wenn nicht

ein Mittel, wie es der Eid oder hier eben die Wage ist, dies hindert und

sie befestigt. Vollends kann an eine solche Allegorie, des Wägens
für das Erwägen, nicht gedacht werden in der Sage von Memnons
Tod, da Zeus das Wägen hier nicht selber besorgt, sondern dies Ge-

schäft dem Hermes aufgetragen hat (Robert, Bild und Lied S. 143 ff.). —
In dieser Auffassung der obigen Iliasstelle darf man sich nicht irre

machen lassen durch andere Stellen desselben Gedichts, als wenn,

wie Welcker wollte, die Entscheidung am Ende auch an unserer Stelle

bei Zeus selber läge. So dient namentlich 12, 433 ff., aber auch

19, 223 ff., die Wage nur dazu das Auf- und Abwogen des Kampfes
zu vereinnlichen ; und der Umstand, dass Zeus in diesen beiden

Fällen schliesslich die Entscheidung herbeiführt (an der zweiten Stelle

ausdrücklich dadurch, dass er das Sinken der einen Wagschale ver-

ursacht) beweist für unsere Stelle nichts, wo weder der Kampf
zwischen Hektor und Achill noch das Schwanken der Entschlüsse in

der Seele des Zeus mit der Wage verglichen wird, sondern diese erst

in die Hand genommen und erwähnt wird, als es gilt der Unentschieden-

1
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Zufalls hier, wie es scheint, nie ganz beseitigt werden konnte

und so den Glauben an die Gerechtigkeit des Erfolges

schwächte. 1
) Mehr Zutrauen dagegen haben männliche und

tapfere Völker in den Kampf der Waffen gesetzt und gern

im Sieg den Verkünder des Rechts gesehen. 2
) Mag man auch

heit ein Ende zu machen. In ähnlicher Weise übrigens wie hier hin-

sichtlich der Wage schwankt die Auffassung aucli in Betreff des

Looses: Zeus ist ihm bald unterworfen (o. 8. 186, 2), bald scheint er

dessen Ausfall in der Hand zu haben (IL 7, 179 f.). Ebenso ist von
unserer Stelle fern zu halten die bekannte Auffassung der Wage als

eines Symbols der Gerechtigkeit, wie bereits Welcker a. a. 0. hervor-

gehoben hat. Sie entscheidet überdies keineswegs nach den Normen
gewöhnlicher Gerechtigkeit etwa zu Gunsten dessen, der es durch

sein ganzes Verhalten, auch den Göttern gegenüber, und seine Ge-

sinnung wohl verdient hatte, sondern, wie auch das Loosurtheil that

(o. S. 188), zu Gunsten des herrlichen Lieblings der Götter. Man
wird an die „hövescheit" des Christengottes schönen und liebwcrthen

Frauen gegenüber erinnert, die mittelalterliche Dichter zu rühmen
wissen (Herrn. Kurz in Germania 15, 332. Scherer D. Lg. 169) und die

sich bis zum Rosenwunder der heiligen Elisabeth verstiegen hat —
Dient aber somit die Wage in der Hand des Zeus dazu ein Urtheil

letzter Instanz, ein Gottesurtheil bei den Menschen, zu erzielen, so ist

sie natürlich in dieser Eigenschaft von den Menschen zu den Göttern

gekommen, wie von den Menschen zu den Göttern kamen das Loos-

urtheil (o. S. 186, 2) und das Styxurthcil (o. S. 174 f. in goldener Kanne
wird das Styxwasser geholt o. S. 178. golden ist die Wage des Zeus

II. 8, 69. 22, 209, wodurch nicht die Wichtigkeit des zur Entscheidung

vorliegenden Falls, wie Eustath. zu II. 22 S. 238, 12 Stallb. meint, son-

dern die Heiligkeit der Ceremonie angedeutet wird).— Aehnlich wie Loos
und Wage dienten auch die Würfel, dem Zeus (Soph. fr. inc. 809 Nauck 2

)

und dem Ares (Aisch. Sieben 397 Kirchh.). Vgl. Nestle Euripides S. 457.

1) Eine Loosentscheidung bei Piaton durch das pythische Orakel^ bestätigt s. o. S. 186, 2. Doch scheint in diesem Falle das Loos
mehr Organ des Zufalls zu sein. Dagegen Gess. VI p. 759B f. (o. S. 187, 3)

wird ausdrücklich angenommen, dass im Loos sich der göttliche Wille

verkündet, und doch auch nach der Loosentscheidung noch verlangt

das öoxifid^eiv xbv ael XayjLÖ-vovTa. Die Schiffleute, die mit dem
Propheten Jonas auf dem Meere sind, werfen erst das Loos, wer der

Schuldige d. i. die Ursache des Sturmes sei, und, als dieses den Pro-

pheten getroffen, zögern sie doch noch längere Zeit, bevor sie sich

entschliessen ihn ins Meer zu werfen (Jona 1, 7 ff. Joseph. Arch. IX 10, 2).

2) Gibbon, History of the Roman empire ch. 38 (VI 297). a war-

like people — could not believe, that a brave man deserved to suffer,

or that a coward deserved to live. Den Männern ziemt das Kampf-
urtheil. Ueber das Amt einer Priesterin entschied, wie wir sahen
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von dem Loos der Waffen reden oder die Würfel des Krieges

rollen lassen, der Zufall hat hier ein viel engeres Feld und

findet seine Schranken an der Stärke, Geschicklichkeit und

Tapferkeit der Kämpfenden. Das Recht wird so zum Recht

des Stärkeren, genauer des Ueberwinders, das aber keines-

wegs bloss dem wilden Naturzustand eignet, sondern etwas

von seinem Wesen hat es auch an das spätere Recht abge-

geben, das um volles Recht zu sein der Ausübung und hierzu

einer gewissen Macht bedarf. 1
) Je ungewisser aber auf der

andern Seite auch wieder der Ausgang des Kampfes erschien

(o jtaQaXoyoq xov jtoXtftov bei ThukycL I 78), je weniger da-

her das Urtheil, das er darstellte, sich menschlich begründen

Hess, desto leichter konnte es den Göttern zugeschrieben

werden und wurde ihnen zugeschrieben. 2
) Die Kämpfe Ein-

(o. S. 188, 2), zwischen den Concurrentinnen das Loos, über das Amt
eines Priesters in ähnlichen Fällen die Waffe (über den Rex Nonio-

rensis s. Preller R. M. S. 279. ein solcher Kampf auch bei Heliodor.

Aethiop. VII 4 u. 5).

1) Den Krieg als den gerechtesten Richter, als denjenigen der

den guten vom schlechten Manne scheidet, preist Chaireas bei Chari-

ton VIII 4, 2: 'Eypaye Sh xai Xatpiag imoxoX^v 7tg6g ßaaüia xoiav-

rt]v „2i' ftev e/uelXee rfv ölxtjv xqiveiv, iyu) öh tjStj vevlxrjxa naoä x<jt

dixaioxaxto öueaoxj- ndkepog yaQ aoioxoq XQixtjg xov xQelxxovöq xe xai

yeiQOVoq. Ovxöq fioi anoö&ttoxev ov fxövov xijv ywatxa xf)v iftfjv &XXä

xai x)jv OTjv".

2) Gerade im Kampfe schien unsem Vorfahren die Gottheit be-

sonders nahe zu sein nach Tacit. Germ. 7: quem (sc. deum) adesse

bellantibus credunt. Auch bei den homerischen Kämpfen, nicht aber

bei allen übrigen Verrichtungen des Lebens, sind der Regel nach die

Götter zugegen, sei es als Mitstreiter oder als theilnahmvolle Zu-

schauer, aber auch als Richter (vgl. das allgemeine daifxuv II. 7, 292 f.).

Daher der Zevq üywvioq (als solcher schon früher vorausgesetzt z. B.

11. 3, 320ff.), der im Kampf des Acheloos mit Herakles um die Deia-

neira die Entscheidung herbeiführt: xikoq d° e&ijxe Zevq ayutvioq xatibg

nach Soph. Trach. 27 (des Scholiasten Erklärung 6 nQvxaviq xov ayCavoq

sagt zu wenig). Vgl. Xenoph. Anab. III 1, 21: aywvo&kxai 6
%

ol &eoi

eloiv, oi avv ijßlv, toq xö eixoq, loovxai, die Götter also auch hier nicht

als über dem Kampfe thronendo Leiter, sondern als parteiische Richter

gedacht, die zu Gunsten der einen Partei in den Kampf eingreifen und

der einen Sache, hier der gerechten, zum Siege verhelfen (Xen. Hell. III

4, 11. Uebcr Parteilichkeit der Götter und dass ohx iaov xexaxat

nolifioio xiXoq, klagt Aineias II. 20, 100 f.). Die Götter verleihen den

Sieg nicht den widerrechtlichen Angreifern, sondern denen, die sich
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zelner wie ganzer Völker wurden so zu Gottesurtheilen ge-

weiht und mu8ßten namentlich da als solche erscheinen, wo
wider alles Verhoffen der Menschen der schwächer Scheinende

den Stärkeren überwand, wo nach einem vor Alters schon

geltenden Satz sich Gott im Schwachen mächtig zeigte. l
) Bei

gegen sie zur Wehre setzen: Polyb. XV 8, 2. Hier mögen auch noch

zwei Beispiele aus der jüdischen Geschichte stehen, da sie uns durch

einen griechisch gebildeten Mann vermittelt werden. Unter den Gründen,

die Herodes bewegen sollen vom Kampfe gegen Hyrkanos abzustehen,

ist auch der folgende (Joseph. De bello Jud. I 10, 9): d 6h <fy ?.oyiatiov

elt] xal noXifiov oonäg ßQaßevso&at xiy &e& (ebenso Arch. XIV
9, 5), TtXelov eivai xfjg axgaxiäq xb &6txov 6ib öfj xal 7ieqI xijq vixrjq

ob XQtjvai xaxd näv efeXmv elvcu, fiiXXovxä ys cvfißd)J.eiv ßaadsZ xal

awxQÖ<pip xal noXXdxiq fjib> eleQylxg, zakenip 6h ovöhcoxe xxX. Der Ueber-

macht Jerobeams gegenüber setzt Abia seine Hoffnung auf Gott und

sein gutes Recht (Joseph. Arch. VIII 11, 2 nach 2 Chron. 13, 10): oi-rf
5

ijxtaovv iaxvg fiVQiddmv axQaxov /xex* adixijfiäxütv TtoXefiOvvxoq' iv yäg
/uiövu) x(p öixaiut xal xqi nQÖg xb &eZov evoeßel xfyv ßeßaioxäxyv iXitida

xov xoaxtZv xü)v ivavxtwv äjtoxeZo&ai ov/xßeßijxev. Besonders nach-

drücklich heisst es bei Liv. XXX 30, 19 u. 22: im Frieden hat man
Alles selber in der Hand, der Ausgang des Krieges steht bei den

Göttern (tunc ea fortuna habenda erit, quam di dederint). Diese

kampfrichterliche Thätigkeit der antiken Götter ist freilich, wie schon

angedeutet, keine im gewöhnlichen Sinne des Wortes, vermöge deren

sie vielmehr hätten dem Kampf freien Lauf lassen müssen, sondern

besteht darin, das» sie nach einigem Zusehen dem Kampf ein Ende
machen, so wie es ihnen gut dünkt, und keineswegs immer nach der

Norm irgend welcher Gerechtigkeit; sehr naiv setzt das Gebet des

Achaiers (II. 7, 202 ff. s. auch o. S. 188, 3) voraus, dass die Entschei-

dung des Kampfrichters Zeus lediglich durch seine Vorliebe für einen

der kämpfenden Helden bestimmt wird.

1) Jüdische und christliche Schriftsteller sprachen dies sehr ent-

schieden aus: Joseph, s. vor. Anmerkg. Ders. Arch. XII 7, 4 S. 108, 2 ff.

Bekk. 5. S. 109, 4 f. 1 Maccab. 3, 18 ff. Joseph. Arch. XV 5, 3 S. 304, 13 ff.

Salvian, De gubern. dei VII 8, 29 f. Besonders stark aber auch Euripides

fr. 584Nauck2. Auch der fromme Xenophon sagt Anab. III 1, 42:

htloxaoQe yäp 6t) dxi ovxe nXq&6g iattv ovxe loxvg t) iv rcj> noXhfiw

xag vlxag noiovoa, aXX* bnöxEOOi av avv xoZg B-eoZq xaZg tpvxaiq

ippatfiEveoxEQOi VüHJiv inl xovg noXefAiovg, xovxovg iog inl xb noXv oi

dvxioi ov 6exoVTai - 2, 10: Ixavol etat (sc. ol &eo() xal xovg fiixpovq

xav iv 6eivoZg iboi ow&iv EimexCug,
r
6xav ßovXatvxai. Vgl. Hell. VI 4, 23.

Und eine Hindeutung hierauf liegt doch auch schon in dem gwbg
'MwaXiog (Mars communis, über den s. Piderit zu Cicero, De orat. III 107),

auf den Hektor seine Hoffnung setzt, da er den Kampf mit Achill

wagen will (II. 18, 309).
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den Göttern lag somit die Entscheidung, aber nicht bei den
Göttern allein sollte sie liegen. Nur im Volke der Juden
war es gelegentlich eine Anwandlung ihrer eigenthümlichen

Frömmigkeit, wenn sie die Hände in den Schooss legten und
Gott den Herrn für sich streiten Hessen. 1

) Sonst dagegen
waltet durchaus der natürliche Trieb des freien Mannes vor,

dass man sein gutes Recht sich selber verschaffen, es nicht

bloss von Andern empfangen will 2
), dass man daher auch

mit den Waffen dafür einsteht. 3
) Am unersättlichsten das

Gottesurtheil durch Kampf zu erforschen waren die Deutschen,

die dem Judicium" des Krieges noch das „praejudicium" des

Duells vorausgehen Hessen. ') Aber auch bei den Griechen

und Römern blickt diese Vorstellung eines Gottesurtheils in

ihrer Auffassung der Kriege immer und immer wiedor durch. 5
)

1) Joseph. De hello Jud. V *J, 4 giebt Beispiele. S. 46, 28 ff. Bekk.
sagt er mit Bezug auf die Niederlage der Assyrer: iheög 6 xavxa

naxoaaiv fj^exsQotg axQaxi]yöiv, ort tag x*WaS xa^ T<* onka nagevreg

ccvttT) xftlvcu ro egyov inixQtxpav. Zusammenfassend S. 47, 12ff.: xa&olov
A

1

sfoceZv, ovx toxiv o xi xaxvoQdxooav ol naxtgeg tjfiibv xoZg Znhoig, iy

ölya xoixwv örfficcQXov imxgtiparxtg xvj (te<j>. fiivovxeg fiiv ys xaxä
yvjpav Ivixiov tog tAöxet xiö XQtx$, fxayö/xBVOi öe tTnaiaav äei. S. 48,

19 ff.: ovxwg ovdinoxe xyt %&vu xa onla AlSoxai, xy> 6i nole/jieZa&cu xal

to t&uioec&ai navxiag itQÖaeaxi. 6eZ yag, oi/xai, xovg jtojqiov ayiov

vtfiofiivovg imxQtTtetv navxa xip #£<« äixä^eiv, xal xaxa<fQovtZv xöxe

yeiQbq av^owmvijg oxs ttvxol nei&ovat xov avio öixaoxyv. Vgl. Anmkg. 3.

2) Der Philosoph des Uebermenschen übertreibt natürlich auch

hier (Nietzsche Werke VI S. 291): „ein Recht, das du dir rauben kannst,

sollst du dir nicht geben lassen."

3) Instinctiv galt von jeher das „fortes fortuna adjuvat4 oder

das „Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet die Arme der

Götter herbei." Doch erklärt auch Judas aus Gamala bei Joseph. Arch.

XVIII 1, 1, xu &eZov ovx ulltog tj ini aifinQucei xCbv ßovtevuaxwv

ttq xö xaxoQ&ovv ov(X7t()o(}v(X£Zo9ai.

4) Tacitus Germ. 10. Tacitus selber nennt dies ein „auspicium",

durch das man den Ausgang des Krieges zu erforschen suchte. Vgl.

.1. Grimm, RA. S. 928. Schröder, Deutsche Rechtsgesch. 3 8. 85. So

gingen dem Zweikampf des Kteokles und Polyneikes, d. Ii. auch einer

Art von Gottesurtheil, Opfer voraus, weil man die schliesslich^ Ent-

scheidung nicht abwarten konnte, sondern vorher erkunden wollte:

Kur. Phoin. 1255 ff. Kirchh.

T>) Mit Recht bemerkt Weissenborn zu Liv. I 32, ö, dass durch

den Ritus, den die Fetialen bei Ankündigung eines Krieges und unter

Anrufung des Juppiter vollzogen, der Krieg zu einem Gottesurtheil er-

hoben wurde.
Hirzel, Der Eid. 13
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Naturgemäss kam ein solches Verfahren besonders da zur

Anwendung, wo der Stärkere, wo der Sieger zumeist als der

Würdigere und mehr Berechtigte gelten konnte, im Streit um
den höchsten Besitz, d. h. im Streit um das Weib und um
die Herrschaft. *) Ein altes Beispiel der ersten Art giebt der

Zweikampf des Menelaos und Paris 2
), eins der zweiten der

1) Was tief in der Natur begründet ist, hat sich im letzteren

Fall innerhalb der civilisirten Welt am Längsten, freilich zuletzt nur

als leer und lächerlich gewordene Posse (Carlyle, Sartor Resartus

ch. 3 Schi.), erhalten in England, wo bei der Krönung des neuen

Königs der „Champion of England" im Namen seines Königs Jeder-

mann in der Welt herausforderte zum Kampf um die Herrschaft. — Dass

man in Bolchen Fällen auch noch andere Mittel hatte den Willen der

Götter zu erkunden, ist bekannt: durch göttliches Wunder wird die

Herrschaft des Minos bestätigt, s. Preller, Gr. M. II 2 S. 120; Romulus
und Remus lösten die Frage der Herrschaft durch Vogelschau ; anderes

bei Herodot III 85 ff. IV 5 (J. Grimm, RA. S. 915); auch der Wett-

lauf, den Endymion in Olympia unter seinen Söhnen veranstaltete und

dessen Preis die Herrschaft war (Paus. V 1, 4. 8, 1), kann verglichen

werden (vgl. J. Grimm, RA. S, 933).

2) II. 3, 84 ff. Einen „gottesgerichtlichen Zweikampf" nennt ihn

J. Burckhardt, Griech. Kulturgesch. II S. 350, 4. Indessen so einfach,

wie es hiernach scheint, liegt die Sache doch nicht. Seinem Ursprung

nach sollte der Kampf jedenfalls kein Gottesurtheil sein, da Paris der

Herausforderer ist und dieser als der Schuldige doch keinen Anlass

haben konnte ein Gottesurtheil anzurufen. Aber freilich erhält er

das Gepräge eines solchen durch die Art, wie ihn die versammelten

Heere, Menelaos sowohl als die übrigen Achaier und Troer, auffassen:

denn sie erflehen und erhoffen von Zeus, dass er den Stifter alles Un-

heils im Kampfe unterliegenlasse (3, 320 ff. 350 ff. vgl. auch 365 ff. auch

die unbestimmte Fassung öimoxeQoq xo.Se tQya fxex* aß<poxtQOiaiv

Z&ijxev, statt den Unheilstifter geradezu zu nennen, bleibt bemerkens-

wert!!, als wenn erst Zeus dies durch sein Urthcil endgiltig entschei-

den solle). Ja unwillkürlich gesteht Paris selber es ein, dass der

Kampf als Gottesgericht verlaufen werde. So fordert er Anfangs zwar

alle die Besten der Argeier CAgyeltov Ttdvxaq üolaxovq) zum Kampfe
heraus (wie ähnlich Hyllos thut bei Diodor. Sic. V 58, 3 und wie dies

auch sonst üblich war), zieht sich dann aber, als Menelaos die Aus-

forderung annimmt, gerade vor dem fiatäaxdq aixfitjXTjq furchtsam

zurück (3, 15 ff.), offenbar doch weil er auf dessen Seite das gute

Recht wusste; dieser durch ein böses Gewissen gedrückten Stimmung

entspricht es auch, dass er nicht wie Menelaos zu den Göttern um
glücklichen Ausgang des Kampfes fleht. Auch dass unter den den

Kampf vorbereitenden Ceremonien das Loos sich befindet und über

den ersten Schuss entscheiden soll (324 f.), ist wichtig; es fehlt indem
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des Eteokles und Polyneikes. l
) Bedenkt man die der könig-

„Wettkauipf4
* {£naQväo&t}v IgiSoq ntQi 7, 301, vgl. 210; aemulatio et

certamen bei Liv. 28, 21, 4) zwischen Hektor und Aias (vgl. 7, 232;

bei Eurip. Phoin. 1377 giebt die Trompete gleichmässig beiden Brüdern

das Zeichen zum Beginn des Kampfes): es wird eben dadurch der

Ausgang des Kampfes noch mehr in die Hand der Götter gegeben

(vgl. 7, 179 f. Zeus über dem Ausfall des Looses waltend). Freilich

waren es in diesem Fall gerade die Götter, die die Kampfentschei-

dung störten und so das von den Menschen erbetene Gottesurtheil

vereitelten.

1) Auch dieser Zweikampf lässt verschiedene Auffassungen zu.

Nur bei Aischyl. Sieben 615 ff. Kirchh. gehen ihn beide Brüder ein im

Vertrauen auf ihr gutes Recht. Hier erscheint daher der Kampf als

Gottesurtheil. Auch bei Soph. O.C. 1296 f. Dind. fühlt sich Polyneikes

im Recht und hätte es deshalb gern auf eine rechtliche Entscheidung

ankommen lassen sei es durch Worte oder durch eteyxogx^^S- Anders

liegt die Sache in den Phoinissen. Auch hier ist zwar Polyneikes

in den Augen Anderer, wie seinem eigenen Bewusstsein nach, der Ver-

treter des Rechts, der deshalb avv teolg zu siegen hofft (634 f. Kirchh.

vgl. 256 ff. s. auch Xenophon o. S. 192, 1); auf der anderen Seite

ist aber Eteokles sich seines Unrechts vollkommen bewusst und

macht kein Hehl daraus (bes. 524 f. Kirchh. vgl. aber auch 781 &v
6lxy vocri<pÖQo).)\ wenn er daher trotzdem wie Paris zum Kampfe
herausfordert, so kann er vom Kampfe nicht ein Gottesurtheil er-

warten (Helen. 1155 ff. Kirchh. el y«£> S/xiXXa xQiveZviv ai'fiaxog xtL mahnt
Euripides geradezu davon ab Reehtsstreitigkeiten durch blutigen

Kampf der W äffen statt durch Reden austragen zu wollen). Doch
ging es natürlicher Weise auch in den Kampfordalen des Mittelalters

oft genug ebenso zu: nur der eine der Kämpfer vertraute auf sein

Recht und deshalb auf Gottes Beistand, der Andere, im Bewusstsein

seines Unrechts, konnte den Sieg nur von seiner Stärke und Geschick-

lichkeit oder von seinem guten Glück erhoffen. — In so weit kann
man noch von Gottcsurtheilen reden. Aber nicht jeder geordnete

Kampf, der unter gewissen Bedingungen und nach vorausgehender

feierlicher Verständigung stattfindet, und nicht jeder Kampf durch

Stellvertreter ist deshalb schon ein Gottesurtheil, weil dergleichen

Kämpfe sich mehr als andere dem gerichtlichen Verfahren näherten.

Wo von beiden Seiten der Gedanke an Gott fern bleibt (Brunner,

Deutsche Rechtsgesch. II S. 415: „Der Kampf ist Gottesurtheil, wenn
er von beiden Seiten mit der Absicht vorgenommen wird, ihn zu einem
solchen zu gestalten, d. h. die Einwirkung der Gottheit auf den Aus-

gang herbeizuführen".) und aucli die Absicht nicht auf Wiederher-

stellung irgend eines Rechts geht, hört der Kampf auf ein Gottes-

urtheil zu sein und ist nichts als ein Appell an den Zufall, zu dem
Zweck, um einen lästigen Streit zu irgend einer Entscheidung, so oder

so, zu bringen. Dergleichen Kämpfe sind der Kampf der Horaticr

13*
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liehen verwandte Stellung mancher Priester, so wird begreif-

lich, dass auch um diese Würde bisweilen gekämpft wurde *)

und Curiatier, wo dies besonders deutlich ist (vgl. namentlich die

Worte des Mettius, dass Ursache des beiderseitigen Streites nicht ein

Hechtsgrund sondern nur „cupido imperii" sei: Liv. I 23, 7j, aber

auch das griechische Seitenstück hierzu der Kampf der 300 Spartaner

und Argeier um Thyrea (Berod. 1 82; der Kampf der Tegeaten und
Pheneaten bei Plutarch Parall. 16 p. 309 € f. scheint mehr als Seitenstück

und ohne Abhängigkeit nicht denkbar), obgleich J. Grimm, BA. S. 934

beide bei Gelegenheit der Gottesurtheile erwähnt. Solche Kämpfe
sind eher Wetten zu nennen, bei denen man nach Verabredung den
Gewinn eines Einsatzes an einen bestimmten Erfolg knüpft: dasselbe

gilt von dem Wettlauf der Philaeni zur Bestimmung der Grenze
zwischen Karthago u. Kyrene (sponsionem faciunt bei Sallust Jug. 79, 4)

und anderen ähnlichen Fällen, die J. Grimm, RA. S. 85 f. verzeichnet

(s. auch. o. S. 194, 1). In dem historischen Beispiel dagegen, das dem
Zweikampf der thebanischen Brüder gleicht, bei Liv. XXVIII 21, 5 ff.

erweckt die Erklärung der beiden Streiter „nec alium deorum homi-

numve quam Martern se judicem habituros esse" (vgl. den öuztjtäg

'Aqtjs bei Aisch. Sieben 920 Kirchh.) die Vorstellung eines Gottesurtheils.

Der Kampf als Gottesurtheil und zwar als Gottesurtheil über die

Herrschaft erscheint auch am Schluss der Odyssee. Freilich ist es

ein Gottesurtheil eigentümlicher Art Wie die Götter das erbetene

Urtheil versagen können (o. S. 194, 2), so gewähren sie es umgekehrt
liier, wo es nicht erbeten ist. Der greise Laertcs mit übernatürlicher

Kraft ausgerüstet (wie Iolaos gegen Eurystheus bei Eur. Heraclid.

794ff. Kirchh. 859ff. Gott im Schwachen mächtig s. o. S. 192, 1) streckt

den Eupeithes, den Führer der aufrtiherischen Ithakesier, nieder; da
Odysseus aber mit den Seinigen den fliehenden Gegnern nachsetzen

will, fällt der richtende Blitz des Zeus zwischen die Kämpfenden
(539 ff.); dies ist das Zeichen, dass Zeus sein Urtheil gesprochen, dass

Odysseus wieder über die Insel herrschen, aller weitere Streit aber

auch ein Ende haben soll.

1) S. o. S. 190, 2, wobei in diesem Zusammenhang bemerkens-

werth ist, daas der aus dem Streit um das Diana-Priesterthum hervor-

gehende Sieger Rex Nemorensis hiess. Der Kampf der beiden mythischen

Seher Mopsos und Amphilochos (Preller, Gr. M.J II S. 485) war ein

Kampf um die weltliche Herrschaft Dagegen bildet ein Analogon

zum Kampf* der Priester in Ncnii der Streit zwischen Mopsos und

Kalchas, der. nach einer Version der Sage, im Heiligthum des Klarischen

Apollon ausgefochten wurde, und in dem der unterliegende Kalcha*

seinen Tod fand nach dem Schicksalsspruch, dass er sterben müsse,

sobald er auf einen besseren Seher {havrov XQtixxovi fidvrei) treffen

würde (Strabon XIV p. G42f.): denn dass dieser Streit ein Räthsel-

wettkampf war, nicht mit Schwertern sondern mit geistigen Waffen

ausgefochten wurde, thut kaum etwas zur Sache.
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und zwar hier augenscheinlich um das Urtheil des an der

Bestellung seines Dieners am Meisten interessirten Gottes

einzuholen. 1

)

So geeignet Loos und Kampf auch den Griechen und

Römern erschienen sind, den göttlichen Willen zu erkunden

und auf diese Weise mit ihrer Hilfe dem Streit der Ansprüche

ein Ende zu machen, so viel Orakelkraft trauten sie ihnen

doch nicht zu, dass sie nun auch gewagt hätten, nach ge-

schehener Rechtsverletzung auf ihre Entscheidung hin den

Schuldigen zu verdammen. Bei den Juden stand in dieser

Hinsicht das Loos, bei den Germanen der Kampf in höherem

Ansehen 2
), für die Griechen dagegen fehlt, wie es scheint,

jede Spur der Art, wenn man nicht etwa als solche die dem
Waffenkampf entlehnte Terminologie des Prozesses geltend

machen will.

23. Das Wunder als Gottesurtheil.

Viel mächtiger als da, wo es sich hinter dem Zufall des

Looses oder dem Glück der Waffen verbarg, tritt das Gottes-

urtheil hervor, wenn es sich durch ein Wunder, durch einen

Bruch der Naturgesetze verkündet; wird es dort durch eine,

möglicher Weise anfechtbare, Deutung erst hineingetragen,

so drängt es sich hier unmittelbar auf und schlägt jeden

Zweifel nieder. Ein Gottesurtheil solcher Art, durch Ver-

kehrung des Naturlaufes, mag man in der alten Sage finden,

nach der im Streite zwischen Atreus und Thyest die Sonne

von ihrer Bahn ablenkte und dadurch zu jenes Gunsten ent-

schied. 3
) Dieser unzweideutigen Art des Gottesurtheils be-

diente man sich vorzugsweise da, wo nicht das Recht oder

1) S. 0. S. 188, 2.

2) Ausserhalb des Gesichtskreises des klassischen AlterthuniB lag

dergleichen also keineswegs. Der Waffenkampf entschied über Recht

und Unrecht auch bei den Umbrern nach Nicol. Damasc. bei Stob.

Hör. 10, 70: 'OußQixol üxav n^bq aM.tjX.ovq iywoiv afA(piaßfßT)aiv, xa&o-

nXioMvxst; log iv no?Jfia> (xayovtai • xal änxovoi Sixaidxega Xtysiv oi

rovg ivavxiovq &noatfci^avxsg. Vgl. J. Grimm, RA. 8. 934.

3) Piaton Polit. p. 2(58 Et: xd ntQl xfjv 'Axpivg xe xal ßvioxov

XsyßeTaav epiv <fäöfxa. — — xd negl rij$ ftsxaßo?Jjg Svoetoq te xal

avaxoXijq ^Xiov xal xGw aXXotv iioxQiov (sc. atjfieTov Xtya)), log cioa o&ev

fih' avaxtXXei \üv, riq xovxov xöre xov xönov iSiexo, avheXXe ix

Digitized by Google



198 23. Das Wunder als Gotoesurtheil.

gewisse Ansprüche der Menschen von annähernd oder ganz

gleichem Gewicht strittig waren, sondern die geschehene

That, wo daher die Verhältnisse selber eine unzweideutige

Antwort erforderten, über der auch nicht der Schatten von

Belieben oder Zufall schweben durfte. Hier, wo zwischen

Schuld und Unschuld entschieden wurde, sollte kein Zweifel

sein, dass Gott gesprochen hatte. Während man nun sonst

aus allerhand Naturerscheinungen Kunde des göttlichen Willens

und Denkens gewann, so wählte man in diesem Falle, bei

der rückwärts gekehrten Weissagung (J. Grimm, D. M. 3

S. 1061), die beiden den Menschen vertrautesten Elemente

des Wassers und des Feuers, deren Natur und Gesetze in Folge

alltäglichen Gebrauchs ebenso bekannt waren, wie ihre Durch-

brechung deshalb auffallen und nur durch göttliche Allmacht er-

klärlich scheinen musste, die beiden Elemente ausserdem, die vor

andern als rein nnd heilig galten. ') Mit dem Unschuldigen war

zov ivavxlov, röte Sh Sfj fiaQxvgtjaag äga 6 9ed<; 'Azqsi ftextßatev

avti> inl rö vvv O'/jjfia. Vgl. hierzu 0. Iramisch, Jahrb. f. class. Phil.

Suppl. 17, 205 ff. Ein Wunder ganz ähnlicher Art dient zur Verkün-

dung des göttlichen Willens im Alten Testament 2 Kön. 20, 8 ff.

(Jos. 38, 4): „Hiskia aber sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen,

dass mich der Herr wird gesund machen und ich in des Herren Haus
hinauf gehen werde am dritten Tage? Jesaja sprach: Das Zeichen

wirst du haben vom Herrn, dass der Herr thun wird, was er geredet

hat: Soll der Schatten zehn Stufen fürder gehen oder zehn Stufen

zurück gehen? Hiskia sprach: Es ist leicht, dass der Schatten zehn

Stufen niederwärts gehe; das will ich nicht, sondern dass er zehn

Stufen hinter sich zurück gehe. Da rief der Prophet Jesaja den

Herrn an; und der Schatten ging hinter sich zurück zehn Stufen am
Zeiger Alias, die er war niederwärts gegangen. -

1) Nur ausnahmsweise diente auch das Element der Luft zum
gleichen Zwecke. So in der Versuchungsgeschichte Christi, da der

Teufel ihn auf die Zinne des Tempels geführt hat. „Und sprach zu

ihn»: Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht ge-

schrieben: Er wird seinen Engeln über dir Befehl thun, und sie

werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuss nicht

an einen Stein stossest." Simon Magus wurde nach der Legende im

Streite mit Petrus durch ein solches Luft-Urtheil, wie man es nennen

könnte, vor Kaiser Nero entlarvt. Aus dem eigentlich klassischen

Alterthum ist mir dergleichen nicht bekannt. Für die regelmässige

Praxis wäre die Probe auch zu riskant gewesen; überwiesene Ver-

brecher, nicht Menschen, deren Schuld man erst prüfen wollte, stürzte

man über Felsen hinab und in Abgründe.
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die Gottheit, so dass er unverletzt durchs Feuer schreiten oder

ein glühendes Eisen tragen konnte 1
); das tiefeWasser hob ihn 2

),

1) Der Wächter in der Antigone 264 ff. Dind.:

ij/nsv rf' ezoi^toi xal ftvSffOVf ciiqeiv /jqoIv,

xal hvq Sdyntiv, xal &eov$ 6(JX(0[iozeTv

zd fifoe Ögäaai pifze zvj 3-vvtiöhai

zb ngay/xa ßov?.evaavzi elgyaophto.

Als eine Spur antiker Gottesurtkeile sind diese Worte längst ge-

deutet worden. Wir finden darin zwei auch im Mittelalter übliche

Arten der Feuerprobe (J. Grimm, RA. S. 912 ff.) vereinigt. Auf die

Feuerprobe spielt noch an Demosth. 54, 40, wo der Sprecher sich

rühmt, dass er, öfivitov tos vöpufiov, sei ä£io7ti<Jz6zeoo$ zov xazä züjv

naldatv öfiviovzog xal diä zoü itvgöt (die Wendung u/xvvsiv Sia

zov nvodg scheint zu erklären wie öfiv. diu XiBwv bei Polyb. III, 26, 6

s. o. S. 127, 1). Ein (doch wohl recht später und auf Verhältnisse des

Mittelalters sich beziehender) Scholiast zur Antigono a. a. 0. bemerkt

zu fivfyog: nenvQaxzw/xtvog oidtigoq • zovzo hIxqi zfjg atjfitoov oVPto/xaloi

noiovoiv 'EkXrjvixüiS nkaruy/xerot xal iv aMotg ntelozoig. Was von
Priestern und Priesterinnen erzählt wird (Strabon V p. 226, vgl.

Preller, RM. S. 240; Strabon, XII p. 537), dass sie mit blossen Füssen

über glühende Kohlen gingen ohne sich zu verbrennen, gehört inso-

fern hierher (gegen Hecker Charikl. II S. 283f.), als es ebenfalls den

Glauben zeigt, dass denen, die unter dem Schutze Gottes Btchen, auch

das Feuer nichts anzuhaben vermag. Eine Art Feuerprobe fand

J. Grimm auch bei Herodot IV 5 (s. o. S. 194, 1); mit derselben kann

die bei Heliodor Aethiop. X 8f. insofern verglichen werden, als in

beiden Fällen Feuersgluth nur hervorschlägt beim Nahen eines Un-

berechtigten oder Unreinen. Und eine Art Feuerprobe legt am Ende
auch Mucius Scävola ab. Nur ist in seiner That die physische Feuer-

probe des Mittelalters, wonach die Hand ins Feuer gestreckt wurde
und, unversehrt herausgezogen, als Beweis der Unschuld galt (J. Grimm
RA. S. 912), zu einer Kraftprobe des Willens geläutert, die aber die

gleiche Wirkung hat wie jene, d. h. als „miraculum" (Liv. II 12, 13)

anerkannt wird und den, der sie bestanden hat, von Strafe befreit;

das akyelv, wodurch eine solche Probe nach dem Scholiasten zu

Soph. Ant. 264 als bestanden erscheint, hatte der Römer auf seine

Art eben auch bewiesen.

2) Dies folgt aus dem, waH über den bithynischen Fluss Horkos

erzählt wird, und vom thessalischen Fluss gleichen Namens wird das-

selbe gelten (s. über beide o. S. 161, 2): jener sollte nur die Meineidigen

in seine Strudel ziehen, die Unschuldigen gingen also nicht unter. Da
weiter berichtet wird, dass der Meineidige rasch herausspringen musste,

um sich vorm Ertrinken zu retten, so ist anzunehmen, dass dies die

Absicht und Regel war : von seltenen Ausnahmen abgesehen kam der

Meineidige mit dem Leben davon und sollte es auch, es genügte, dass

er als schuldig bezeichnet wurde; das Wesen des Gottesurtheils tritt
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200 23. Das Wunder als Gottesurtheil.

und giftiger Trank schadete ihm nicht. 1

) Und so mag im
Glauben auch griechischen Alterthums die Schuldlosigkeit

noch auf andere Weise der Natur und ihrer Gesetze Meister

geworden sein
;
obgleich eine genauere und sichere Kenntnis

uns darüber fehlt'2
)

daher in diesem Beispiel rein hervor wie in der eben besprochenen

Feuerprobe und im Styx-Urtheil (o. S. 182), Schuldigsprechung und
StrafVollziehung sind streng gesondert. Sonst Ist hier ein gewisser

Gegensatz antiker und mittelalterlicher Anschauungsweise zu bemerken

:

auch im Heiligthum der Paliken intnolä&i das Täfelchen dessen, der

recht geschworen, das des Meineidigen sinkt (o. S. 184, 1): nur in

anderer Umgebung, nach Ephesos, versetzt wiederholt sich dasselbe

bei Achill. Tat. VIII 12, 8f., wo das Wasser den Meineidigen bis an

den Hals steigt und die Tafel bedeckt, die den falschen Schwur ent-

hält (auch in indischen Gottesurtheilen wurde wie hier der Schwur so

dort die Anklage auf ein Blatt geschrieben und dieses vor der Proce-

dur dem Angeklagten angeheftet: Asiat. Kescarch. I S. 390, 395).

Hierher gehören aber auch die Berichte antiker Schriftsteller über den

Rhein, in dessen Fluthen Bastarde untergingen, eheliche Kinder oben

schwammen: Julian or. IG p. 383 D vgl. J. Grimm, RA. S. 935. Nonnos
Dion. 23, 94 ff. 46, 54 ff. Endlich, wenn dies hier noch envähnt werden

darf, die keusche Hysmine bei Eustath. XI 17 xoi-^wq toi$ vSaoiv

imvfaerai (vgl. VIII 7, 3f> Nach antiker Anschauung also geht das

mit Schuld Behaftete unter, nach mittelalterlicher (auch nach indischer:

Kaegi, Alter u. Herkunft des genn. Gottesurtheils S. 54, Porphyr bei

Stob. ecl. phys. p. 144= S. 38, 5ff. Mein.) schwimmt es oben, weil das reine

Wasser es von sich stösst (Grimm, RA. S. 923). Doch giebt Grimm
a. a. 0. S. 924 f. aus Weisthümern auch Beispiele der entgegengesetzten

Anschauung, die er für ein Missverständniss hält, dass der Schuldige

untergeht, der Unschuldige emporschwebt. Andererseits begegnet im
Alterthum der Fall, dass das Wasser vor dem Frevel und Unreinen

sich zurückzieht, wie der Fluss Helikon vor den Mörderinnen des

Orpheus (Paus. IX 30, 4). Den tiefsinnigen, ebenso naturphilosophischen

wie theologischen Grund, den für das Obenschwimmen der Hexen
Scribonius beibrachte, mögen Liebhaber solcher amoenitates litteraruin

bei Valckenaer Opusc. S. 70 nachlesen.

1) Dergleichen kam schon bei den Gottesgerichten zur Sprache:

o. S. 183, 3. S. 184, 2. Ueber das Eiferwasser s. o. S. 182, 2. Ein

reines Gottesurtheil der Art, wie die Inder eins vermittelst geweihten

Wassers (Koca) vollzogen (Asiatick Research. I S. 391), würde das von

Hcsiod geschilderte Styxurtheil sein (o. S. 178 ff.), wenn dabei, wie

man allerdings annimmt, das Wasser nicht bloss gespendet, sondern

auch getrunken worden wäre: s. indessen u. S. 201, 1.

2) Dergleichen liegt in der Natur der Sache. Und nicht bloss

ruhten solche Proben auf allgemeinen und dauernden Institutionen

sondern spitzten sich auch wohl für ganz bestimmte einzelne Situationen
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Ein Urtheil der letzteren Art, ein Urtheil und kein Ge-
richt, »erfolgend vermittelst eines Wunders ist nun auch das

Styx-Urtheil. Hervortretend ebenfalls am Element des Wassers

unterscheidet es sich doch von den erwähnten Proben dadurch,

dass die Wunderkraft nicht am Unschuldigen sondern am
Schuldigen sich äussert. Der Bedeutung, die ihm beigemessen

wird als dem Gottesurtheil, dem sich die Unsterblichen selber

unterwerfen, entspricht es ausserdem, dass es ein viel grösseres

Wunder darstellt, das um zu erscheinen keiner so unmittel-

baren Berührung des Elementes durch den Schwörenden be-

durfte (o. 8. 179 f.).
1

)

zu, wie der Fall der Claudia lehrt (Preller, R. Vytli. S. 449. vgl. dazu

Usener, Sintflutlisagen S. 135). Die Keuschheitsprobe steht dabei oben

an. Den indischen Volksglauben, dass eine reine Jungfrau vermöge

Wasser in einem Sieb zu tragen, hat schon .1. Grimm, RA. S. 932, 1

erwähnt: aber, wie derselbe D. Myth.3 S. 1066 aus Plin. nat. bist. 28,

12 anmerkt, war das Tragen des Wassers im Sieb auch dem Alterthum

als Keuschheitsprobe nicht fremd. Wenigstens eine Erinnerung hieran

(soviel lässt sich auch bei den Annahmen von A. Dieterich Xekyia
S. 76 und E. Rohde. Psyche I S. 326 ff. aufrecht halten) mag sich auf

griechischem 1Joden in der Unterweltsstrafe der DanaYden und Unge-

weihten erhalten haben (F. Dümmler, Kl. Sehr. II S. 147), wobei frei-

lich die Keuschheit in den Hegriff der Reinheit übergetreten wäre und

das nur bedingungsweis Mögliche der Probe sich in ein schlechthin

Unmögliches verwandelt hätte, das, immer von Neuem und immer ver-

geblich versucht, dem leisten Wollenden zur unendlichen Qual werden

musste. „Was der mythus (d. i. hier der Glaube an das Gottesurtheil)

begreift, sind dem Sprichwort (auch dem griechischen, zu dem die

DanaYdensage das Bild ist) Unmöglichkeiten": J. Grimm, D. M.>

S. 1066.

1) Diese Auffassung des von Hesiod geschilderten Vorgang»

widerspricht einer andern, die schon Schümann aufgestellt (Schömann-

Lipsius, Gr. Alterth. II S. 280, vgl. auch Schümann, Hesiod. Thcog.

S. 235) und F. Dümmler, Kl. Sehr. II S. 134 ff. eingehend begründet

hat. Hiernach wäre die Spende mit einem Trunk verbunden gewesen

und erst getrunken hätte das Styx-Wasscr die bei Hesiod geschilderte

Wirkung gethan. Von den Aeival AwafiBiq des Styx-Wassers redet im

Allgemeinen schon Piaton Phaidon p. 1130; die Kraft wirkte in der

Regel verderblich (E. Curtius, Peloponnes I S.212f. Lobeck, Aglaoph.

S 1190 ff. Nonnos, Dion. 44. 262 wo dieselbe Kraft dem Kokytos-Wasser

beigelegt wird: ähnliches über den Lethestrom oder 'Afxü.rjg bei Piaton

Rep. X p. 621 A), konnte aber auch wie Gifte und namentlich wie das

Feuer zu Lustrationen und Heilungen dienen, indem sie das Unreine,

den Erdenrest wegzehrte und so ein Mittel der Unsterblichkeit wurde

(Bergk in Fleck. Jahrb. 81. S. 405). Dass das Styx-Wasser getrunken
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24. Das Ansehen der Gottesurtheile sehwindet.
•

Von den Gottesurtheilen war in ältester Zeit Niemand
ausgenommen. Jedermann wes Standes er war, musste sich

ihnen unterwerfen; bei den Juden, bei den Deutschen mussten

Priester und Fürsten dieselben über sich ergehen lassen, bei

den Indern sogar die Brahmanen. Nur in der verschiedenen

Thieren und Menschen tödtlich sei, wird öfter bemerkt; doch fehlt

auch die Einschränkung nicht (um die Fabel gegen widersprechende

Erfahrungen zu vertheidigenV), dass der Genuss des Wassers nur bei

Xacht schade, bei Tage dagegen unschädlich sei (Ovid Met. XV 333 f.).

Eine Einschränkung dagegen der schädlichen Wirkung des Trunkes
auf den Meineidigen oder überhaupt den Schuldigen begegnet nirgends,

und so oft überhaupt vom Styx-Wasser und seinen Wirkungen die

Rede ist, Niemand weiss etwas davon, dass sein Trank zum Gottes-

urtheil diente. Analogien wie des Bluttranks der Priesterinnen (o.

S. 183) oder auch des Eiferwassers (o. S. 182, 2) reichen aber offenbar

als Beweis nicht aus. Und vollends wäre es unzulässig dieser An-

nahme zu Liebe im Hcsiodischen Texte etwas zu ändern (Dümmler,

a. a. 0. S. 134, 1), wo vielmehr änolMipaq, abgesehen von der Ueber-

lieferung, geschützt wird durch &g ifuiikvr\ (sc. Iris) Xoifäv Szvytn;

cofioaev bei Apoll. Khod. II 291. Auch bei Plutarch De Pyth. orac. 17

ist jetzt nur von Xoißal die Rede, zu denen man das Sxvyög vöwq,

das wenigstens Eudemos für solches hielt, benutzte. „Noch heute

schwört der Inder mit Gangeswasser in der Hand" (Oldenberg, Religion

des Veda S. 520, 5). Ebenso gut konnte das Spenden des Styx-Wassers
genügen ohne hinzukommenden Trunk (nach Stengel im Herrn. 36

8. 323, 1 deutet auch cltw in anoteiyaq darauf hin, dass die Spende

ganz ausgegossen wurde; anders, aber, wie mir scheint, nicht richtig

Sittl zuHesiodTh. 793). Fügt man den letzteren hinzu, so rationalisirt man
zwar einiger Maassen den ganzen Vorgang, der aber doch nicht wunder-

barer ist als z. B. die augenblickliche Erblindung des Meineidigen im

Heüigthum der Paliken (o. S. 184, 1). Der Trunk des Styx-Wassers würde

ausserdem voraussetzen, dass schon Hesiod dasselbe für giftig gehalten

habe; da er es aber gleichzeitig (Theog.789) als 'QxeavoTo xigag bezeichnet,

ist dies nicht wohl denkbar (über den späteren Ursprung der Sage

von der Giftigkeit des Styx -Wassers s. auch Chr. Th Schwab,

Arkadien 8. 20}. Jedenfalls weiss er nichts von den Fabeln, die sich

später an das Styx-Wasser knüpften, wie nach Pausan. VIII 18, 2

sogar das Gold imö xoixov aipizxai xov vöaxog: bei Hesiod (785) holt

Iris das Wasser gerade iv X0va^S npo/dat (ähnlich ist die Verschieden-

heit zwischen Pausan. VIII 18, 5, wo XQvaxa).loq zu den Materien zählt,

die das Styx-Wasser nicht vertragen, und Apulej. Psyche et Cup. 13,

wo das Gefäss, in dem Psyche das Wasser holen soll, „crustallo de-

dolatum vasculum" hebst). Es scheint, als wenn man hinter die Giftig-
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Art des Gottesurtheils konnte sich etwa ein Unterschied be-

sonderer Stellung oder anderer Verhältnisse des Lebens

keit des Wassers erst später gekommen sei. Diesen Eindruck machen
durchaus die Worte des Pausanias VIII 18, 2: ktyexai 6h Zxi yivoixd

noxe fas&Qog &n avxov xal atgiv, o? xov vöaxoq tmov Tipvbxov. Denn
beim Eidschwur und im Gottesurtheil diente die Styx natürlich schon,

ehe man eine solche Beobachtung machte; nach Pausanias aber waren

es Ziegen und nicht Menschen, die zuerst von dem Wasser tranken.— Für
Hesiod war das Styx-Wasser heiliges Wasser, Wasser aus dem heiligen

Weltenstrom (i£ hgofi noxa^oZo $ki 'QxeavoTo xiQag Theog. 788 f., vgl.

Strabon o. S. 175, 2; sanetissimus fons bei Apulejus Psyche et Cup. 15);

da es sich mit keinem andern vermischte (o. S. 161, 1), galt es für rein

und unbefleckt i&xQavxov $ei\ua in dem Widmungsepigramm Alexanders

des Grossen bei Stob. ecl. 1 41 S. 310, 11 Mein). Wie man daher zu Lustra-

tionen das Wasser des Okeanos (Nonnos Dion. II 329 ff. der Okeanos ist

hierwas in Athen die Kallirrhoö war :Thuk. II 15,5. K.Fr.Hermann-Blümner,

Privatalt. S. 270. Nach einer Vermuthung Bergks Fleck. Jahrbb. 81,

S. 311, 42 würde bei der Hochzeit des Peleus und der Thetis ein Gefäss

mit Styx-Wasser benutzt worden sein. vgl. auch ebenda S. 310, 37), oder

in Zeiten andern Glaubens und Aberglaubens Jordanwasser, so holte man
auch Styx-Wasser (über seine lustrirende Kraft s. o. sie ist der des Feuers

gleichartig und Thetis hält deshalb nach der einen Sage Achill um ihn

unsterblich zu machen ins Feuer, nach der anderen taucht sie ihn in

Styx-Wasser [Preller, Gr. M. II 2 401, 1. Statius Ach. I 134J) aus weiter

Ferne (eine physikalische Deutung des Vorganges versuchen W. Vischer,

Erinnerungen u. Eindrücke aus Griechenland S. 492 u. Bcrgk a. a. O.

S. 406, 127): der Mythos Hesiods und das Märchen des Apulejus

(Psyche et Cup. 13ff.) spiegeln in dieser Hinsicht nur die Wirklich-

keit, wie ausser dem, was der Herakleote Philon über Alexander den

Grossen erzählt (Porphyr, bei Stob. cd. I 41 S. 310, 5 ff. Mein.), auch

beweisen der Bericht über die mühsame Art der Gewinnung des Styx-

Wassers (Theophrast bei Antigon. Mirab. 174 — Callim. fr. 100 t 32

Schneid.) und die Fabeleien über die Gefässe und deren Materie, die

sich am besten zur Aufbewahrung desselben eignen (DUmmlcrs Ver-

muthung a. a. 0. S. 135, dass die Aufbewahrung des Styx-Wassers in

Bossehufen einer rituellen, auf ein vorausgegangenes Rosseopfer

deutenden, Vorschrift entsprochen habe, acliliesst sich zu einseitig an

die späte Nachricht des Paus. VIII 18, 6 an). Das also geschöpfte

Wasser repräsentirte auch in der Ferne den heiligen Strom selber,

zumal in dem Augenblick wo es bei der Libation ausgegossen und
dadurch erst sichtbar und recht gegenwärtig wurde. Schwur und Ur-

theil, insofern sie mit Libation von Styx-Wasser verbunden sind, ver-

gleichen sich daher den zahlreichen Fällen, in denen Schwurceremonien

und Gerichtshandlungen an Quellen und Gewässern d. i. an heiliger

Stätte, der Gottheit näher, vorgenommen wurden (J. Grimm, RA.
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zeigen. Selbst die Götter waren bei den Griechen, wie wir

sahen, von der allgemeinen Regel nicht ausgenommen. J
) Auf

dieser Höhe des Ansehens, auf die allein das Licht der Ge-

schichte hätte fallen können, haben die Gottesurtheile freilich

später, bei den Griechen wenigstens, sich nicht zu behaupten

vermocht und so erklärt sich die »Spärlichkeit der Nachrichten,

die uns ihr Dasein und Weiterleben eigentlich mehr voraus-

setzen als deutlich erkennen lässt. Es war vielleicht nicht

so sehr die innere Unvernunft, die sie zu Falle brachte*2) —

S. 798. 799 f. 897. 914 [jurare in fontibus]. Joseph. Arch. I 12, 1. II 7,2.

1 Mos. 21, 31. 46, 1. 1?einigungseid am Kallichoron t?> ir ^tevoTvi

<PQeaQ Alkiphron 3, 69, vgl. noch Bergk Fleck. Jahrb. 81, S. 403, 118>.

Der König Kleomenes (s. o. S. 175, 2), der doch keinen Anlass hatte

sich und seine Bundesgenossen der Gefahr der Vergiftung auszusetzen,

giebt jedenfalls ein sicheres Beispiel, dass man in Gegenwart der

Styx selber schwören konnte ohne von ihrem Wasser zu trinken:

denn dass der Kitus des promissorischen Styx-Schwures, wie der des

Kleomenes hätte sein müssen (o. S. 176, 1), ein anderer gewesen wäre
als der des assertorischen d. i. des Gottesurtheils, jener bloss Libation,

dieser Libation mit Trunk verbunden, ist eine ganz unwahrscheinliche

Annahme. — Ks mag sich überhaupt mit den Wasserspenden beim

Eide (s. o. S. 179, 2) ähnlich verhalten, wie es Stengel, Kultusalterth.

S. 96 für die ungemischten Weinspenden vermuthet hat; bei Piaton,

Kritias p. 120 Af. wird zur Eidspende allerdings auch getrunken, aber

dieselbe besteht auch weder aus purem Wasser noch aus purem Wein,
sondern ist gemischt, noch dazu mit Blut.

1) Herodot (o. S. 194, 1. S. 199) findet nichts dabei Prinzen einer

Art Feuerprobe zu unterwerfen.

2) Dieselbe konnte durch Seltenheit und Sorgfalt bei der An-

wendung sehr gemildert werden. J. Grimm RA. S. 910 f.: „Nur hat

man allen grund anzunehmen, dass sie (die Gottesurtheile) mindestens

unter freien miinnern sehr selten gewesen sind, bei häufiger Wieder-

holung hätte ein stets unheilvoller erfolg nothwendig den glauben an

ihre rechtmiissigkeit vertilgen müssen", ^nian müsste" sagt derselbe

in der Anmerkung S. 911 „den Germanen eine wahrhaft viehische

dummheit zutrauen, wenn sie diese proben, die nur auf eine weise

ausfallen konnten, oft mit angesehen und doch nicht den glauben an

ihre Wahrhaftigkeit verloren hätten". Trotz der Widersprüche, in die

man durch die Erfolge der Gottesurtheile gerieth, konnte man an der

Vorstellung derselben festhalten. An einem wenigstens analogen

Beispiel lehrt dies die Odyssee 14, 85 ff. liier soll es Zeus sein, der

den Piraten ihre Beute gewährt (oyt Zevq hjlSa Jtb^). Dies entspricht

der Vorstellung vom Gottesurtheil des Kampfes. Trotzdem aber heisst

es dann von denselben Piraten, dass sie plötzlich gewaltige Furcht
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was auch in diesem Gewordenen Vernünftiges liegt, ist längst

bemerkt worden 1
) — als der Missbrauch, der mit ihnen ge-

trieben wurde. 2
) Eine Kritik des Gottesurtheils, wie diejenige

vor der Strafe der Götter hefallen habe (rote faidos xqaxeQov Stög iv

<PQtol nimei), so daas hier der Anerkennung des Gottesurtheils die

Verwerfung auf dem Fusse folgt.

1) Solche Proben waren zugleich auf das böse Gewissen be-

rechnet (.J. Grimm RA. S. 932); in glaubensvollen Zeiten mag deshalb

wer sich seiner Schuld bewusst war oft genug von der Probe zurück-

getreten sein (Grimm a. a. 0. S. 911; als Regel bei den Indern be-

merkt von Porphyr, bei Stob. ecl. phys. p. 1-14 = S. 38, 13 Mein.).

Besonders das Kampfurtheil konnte an Gläubigen durch die Macht

des Gewissens ein wahres Gottesurtheil werden. Als unübertrefflicher

Apologet dieser Art des Gottesurtheils ist namentlich Carlyle auf-

getreten Past and Present (Shilling-Ausg.) S. 9 ff.: In all battles, if

you await the issue, each fighter has prospered aecording to bis

right. His right and his might, at the close of the aecount, were
one and the same. S. 92 ff. S. 209 f. Dieser Gedanke, dass die

gute Sache im Streite hebt und stärkt, das Bewusstsein des Un-
rechts dagegen die Hand lähmt, war auch den Alten nicht fremd

wie Properz V <», öl f. zeigt:

frangit et attollit vires in milite causa;

quae nisi justa subest, excutit arma pudor.

Nicht bloss das Kampfurtheil sondern auch die Feuerprobe vertheidigt

für Zeiten, in denen die kriegerische Tugend jede andere in sich

schloss, Montesquieu, Esprit XXVI II ch. 17. Auf der andern Seite ist

der Ausgang des Kampfes zwischen Isegrim und Reineke eine alte

Satire auf das Kampfurtheil.

2) Priestertrug konnte natürlich nicht ausbleiben. Priester haben

von jeher nicht bloss, wo es ging, in Gottes Namen (velut deo imperante:

Tacit. Germ. 7) das Amt des Henkers geübt, das Urtheil gesprochen,

sondern auch gern, was göttliche Rede und Offenbarung sein sollte,

nach ihrem Sinn und Vortheil gelenkt. Ergötzliche Proben aus dem
Mittelalter giebt Herrn. Kurz in German, lö, 232 ff. : ein Probst bestand

die Feuerprobe so, dass das Eisen die Hand nicht bloss in keiner

Weise versengte, sondern sie wurde nachher noch viel heiler denn

sie zuvor gewesen. Vgl. auch 329 ff. Man hatte allerlei Mittelchen,

Salben und dergleichen, mit denen man sich gegen die verderbliche

Wirkung namentlich des Feuers schützte (.1. Grimm RA. S. 91G. 920.

936), auch die Inder kannten solche (Asiat. Res. 1 S. 394. 397). Von
einer Salbe, mit der die Hirpi Sorani sich die Füsse bestrichen, bevor

sie durchs Feuer liefen, wusste Varro (Preller R. M. S. 240). Auf
sehr menschliche Weise kam bekanntlich aucli das Gottesurtheil zu

Stande, das nach Herodot III 8f)ff. dem Dareios zur Herrschaft ver-

half. Menschenwitz und List, die ja bisweilen gerade zu einem ge-
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2UÖ 24. Das Ansehen der Gottesurtheile schwindet.

Gottfrieds von Strassburg l

)f
würden daher gewiss auch die

angleich kritischeren Griechen gegeben haben, wenn es ihnen

zu der Zeit, als der kritische Geist in ihnen erwacht war,

rechten Ausfall des Gottesurtheils beitrugen (wie das Beispiel bei

Grimm RA. 8. 916 f. lehrt), trübten doch so die Reinheit des Gottes-

urtheils und mussten vollends, wenn sie zur Gewohnheit wurden,
dasselbe um alles Ansehen bringen. Bereits Herodot hat aber bei

einem solchen Verfahren gar kein Arges und der strenge Sitten-

richter Piaton erhebt das Corrigiren des Loosurtheils (corriger la

fortune!) durch die Regenten sogar zu einer Institution seines Ideal-

staats {x)J}qoi öfi uveg noiTjzioi xoftrpoi : Rep. V 460 A). Wo der-

gleichen Sitte und selbstverständlich war, konnte auf die Dauer ein

ernsthafter Gebrauch des Gottesurtheils sich nicht behaupten.

1) Tristan 15731 ff.:

„nu neinet daz isen uf die hant;

und alse ir uns habt vor genant,

als helfe iu got ze dirre not!"

„Amen!" sprach die schöne tsöt.

in gotes nainen greif si'z an

und truog ez, daz si niht verbran.

dä wart wol goffenbaeret

und al der werlt bewaeret,

daz der vil tugenthafte krist

wintschaffen alse ein ermel ist:

er füget unde suochet an,

dä man'z an in gesuochen kan,

also gefüege und alse wol,

als er von allem rehte sol.

erst allen herzen bereit,

ze durnähte und ze trügeheit.

ist ez ernest, ist ez spil,

er ist ie, swie so man wil.

Vgl. Herrn. Kurz in Germania 15, 333. Dem Buchstaben nach hat

Isolde die Wahrheit geschworen, aber auch nur dem Buchstaben nach,

ebenso die McUte des Achilles Tat. VIII 11, 2, und auch die letztere

besteht glänzend die Probe des Gottesurtheils (14, 3 f.), gegen die

daher die Kritik des mittelhochdeutschen Dichters ebenso gut am
Platze wäre. Recht Dickgläubige fanden natürlich nichts Arges
dabei, dass die Gottheit mit aller ihrer Macht selbst für die einfache,

nicht bloss für die sophistisch verbrämte, Lüge eintrat Bei Johannes

Cantacuzenus Hist. I II 28 besteht ein ehebrecherisches Weib die Feuer-

probe, nur weil es ihrem Priester gebeichtet und für die Zukunft Treue
gelobt hat (s. auch o. S. 188, 3). Und der betrogene Ehegatte, wie der

kaiserliche Historiker berichtet, war voller Verwunderung über t>)v

öi'vttftiv t% &ki}6eiagl (Herrn. Kurz in Germania 15 S. 330 Anm.).
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der Mühe gelohnt hätte. 1
) Aber sie hatten damals keinen

Anlass mehr, sich um eine Sache zu .kümmern, die höchstens

1) Wäre nach einer freilich unsicheren Vermuthung Gottfried

Hermanns bei Aischyl. Sieben g. Th. 699 zu schreiben vlxy (f. vlxqv)

ye fikvzoi xal xaxbv (f. xax^v) zificl &Eoq (vgl. Soph. Ant. 288 f. Dind.:

rj roi'i xaxovg xifiüivtag elaoyqs &eovg; ovx soxcv.), so hätten wir Iiier

bereits einen Zweifel an der Gerechtigkeit des Kampfurtheils. Ueber

das Keimen dieses Zweifels schon bei Homer s. o. S. 204, 2. Auch
in dem Stillschweigen des Hippolytos (Eur. Hippol. 1055 f. Kirchh.),

der sich zu allerlei Bewährung seiner Unschuld, aber nicht zu der

durch ein Gottesurtheil erbietet, das vielmehr durch die fiavtswv

iprjixai ersetzt ist, scheint eine Kritik desselben zu liegen, und wäre

es auch nur insofern, dass dem Dichter eine solche Probe des Fürsten-

sohnes unwürdig schien. Und wie haben diejenigen, die sonst die

vulgären Vorstellungen über das Verhältniss der Götter und Menschen

kritisirten, sich über das Gottesurtheil geäussert, in dem doch Götter

und Menschen besonders kräftig gegen einander wirkten? Von Xeno-

phancs wird nichts der Art überliefert und hätte doch in einem Zuge
mit Beinen Aeusserungen gegen den Missbrauch des Eides (o. S. 106)

überliefert werden sollen. Die Gottesurtheile sind nicht dem Spott

der Kyniker verfallen, noch haben als Verthcidiger der natürlichen

Gesetze alles Seins, die Epikureer, sich gegen diese schreiendste Ver-

letzung derselben erklärt. Bezeichnend ist auch Piatons Verhalten

ihnen gegenüber. Das Loosurtheil Hess er gelten (o. S. 186, 2.

S. 203, 2); über die stärksten und gröbsten Arten des Gottesurtheils,

über die, eine wiederholte und beliebig herbeizuführende (dies wegen
o. S. 197, 3) Verkehrung der Naturgesetze in sich schliessenden,

Wasser- und Feuerproben hat er sich zwar nirgends geäussert; es

liegt aber auf der Hand oder lässt sich doch leicht erschliessen, wie

er über sie gedacht hat. Es sind namentlich diese Gottesurtheile, die

die Kirche des Mittelalters officiell zu verdammen pHegte. Sie folgte

darin dem biblischen Gebot, dass man Gott nicht versuchen, d. h. nicht

eine Kundgebung von ihm erzwingen solle, und ein Vertreter dieser

offiziellen Ansicht (der Bischof Agobard bei J. Grimm RA. S. 909, 1)

führt deshalb seine Gegner ad absurdum damit, dass nach seiner

Meinung bei Zulassung der Gottesurtheile die Gottheit in Zukunft

keine Geheimnisse mehr vor den Menschen haben würde (ubi essent

occulta dei judicia?). Wie aber Piaton über jeden Versuch, die

Gottheit durch Gebete. Opfer und andere Mittel zu bestimmen, dachte,

wissen wir namentlich aus Rep. 11 868 B ff.: der Gedanke, dass man
die Gottheit auf diese Weise zwingen könne {ßidoao&ai 365 D) er-

scheint ihm einer reineren Vorstellung von derselben unwürdig. Es

kann also nicht zweifelhaft sein, wie er über den viel stärkeren und

unverschämteren Versuch, die Götter zu zwingen, urtheiltc, der in

den Wasser- und Feuerproben des Gottesurtheils vorliegt. Man
möchte sagen, Piaton hätte kein rechter Grieche sein müssen, wenn
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an den Enden der hellenischen Welt ') oder in abgelegenen

Winkeln derselben 2
) noch zu Hause war, die wie im Mittel-

alter sich unter den für Aufklärung des Geistes undurch-

dringlichen Schutz der Gotteshäuser und Priesterschaften ge-

flüchtet hatte 3
) und in der Regel nur dem geistig und recht-

lich tiefer stehenden Theil der Menschheit, Weibern und

Sklaven, zu Gute kam. 4
) Im aufgeklärten Athen des fünften

er anders über derartige Gottesurtheile gedacht hätte. Wenigstens

scheint es, dass im Charakter der Griechen etwas lag, das dem Ge-

deihen nnd Bestehen solcher Gottesurtheile nicht förderlich sein

konnte: denn die wesensverwandten „auguria impetrativa* mit ihrer

,leguni dictio* den Göttern gegenüber (Monimsen Staatsrecht 1 3 S. 77 ff.)

haben bei den Griechen nie recht fortkommen wollen, und echt

griechisch schilt daher Artemidor Oneirokrit. IV 2 p. 205 (S. 205, 25 ff.

llerch.) auf die „somnia impetrativa", in denen man den Göttern

über den Verlauf der prophetischen Träume Vorschriften machte,

und findet es lächerlich, dass man hoffe den Göttern etwas mit Gewalt

(fut* avüyxris xal ßiaiwq) abzutrotzen, was sie nicht freiwillig ge-

währen (doch kommt die Art, wie man bisweilen Opfer auf Opfer

häufte, um schliesslich doch noch ein günstiges Vorzeichen zu er-

langen, z. B. Xenoph. Hell. III 3, 4, einer Vergewaltigung der Götter

aufs Haar gleich). So berechtigt man hiernach wäre von Piaton eine

recht kräftige Verdammung der Gottesurtheile zu erwarten, so er-

staunt ist man nichts dergleichen weder bei ihm noch den andern,

den herrschenden Götterglauben kritisirenden Philosophen zu finden.

Die Gottesurtheile müssen also damals nicht mehr die Bedeutung im

Leben gehabt haben, die sie einer Beachtung und Beurtheilung konnte

werth erscheinen lassen.

1) Bithynien o. S. 199, 2. Kappadokien o. S. 184, 2. Sicilien

o. S. 1*4, 1.

2) Thessalien o. S. 199, 2. Arkadien o. S. 175, 2.

3) Und dies trotz des Verbotes der Päbste: Herrn. Kurz in

Germania 15, 221. [228 ff. 322 ff. Einzelnen Klöstern wurde im Mittel-

alter das Recht verliehen Wasser- und Feuerproben abzuhalten:

.1. Grimm, KA. S. 910, 1. Vgl. denselben über das Kreuzurtheil

S. 926 f. Es ist eine selbstverständliche Kegel, dass ein Vorgang, bei

dem die Gottheit im Spiele war, sich am besten an heiliger Stätte oder

doch unter religiöser Weihung abspielte und dass die Diener Gottes

dabei ihres Amtes walteten. Daher die Gottesurtheile im Heiligthum

der Paliken (o. S. 181, 1), der Erdgöttin (o. S. 183, 3), der Artemis and

des Pan (o. S. 181, 3), der Erinyen (o. S. 181, 3).

4) Abgesehen vom Kampfurtheil waren die Gottesurtheile des

Mittelalters in der Kegel auf Unfreie und Frauen eingescluränkt:

J. Grimm, KA. S. 911. Frauen und Mädchen dem Gottesurtheil unter-
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und vierten Jahrhunderts waren die Gottesurtheile im Munde
auch des gemeinen Mannes längst zur blossen Phrase ge-

worden, der praktisch keine Bedeutung zukam. 1
) Nur ihr

worfen 8. S. 199, 2. 200, 2. 206, 1. Das Heiligthuni der Paliken f(o.

S. 184, 1) war ein Asyl für Sklaven: Diodor. Sic. XI 89, 6 f. Ein

Sklave war der Kex Nemorensia, von desson Gottesurtheil o. S. 190, 2.

Auch die Wächter der Antigone (o. S. 199, lj kann man hierher ziehen

(Dümtuler, KI. Sehr. II 132, 1), da sie sich wenigstens zum Gottes-

urtheil hereit zu erklären scheinen: s. indessen auch folgde Annikg. Ob
wir dagegen Acro zu Hör. Ep. I 10,10 benutzen dürfen, um die Probe
des geweihten Bissens bei den Hörnern, und dann angewandt auf

Sklaven, wiederzufinden (J. Grimm, RA. S. 934. Kaegi, Alter u. Her-

kunft des germ. Gottesurtheils S. 58), ist nach den Bemerkungen von
Brunner, Deutsche Bechtsgesch. II 405, 24 zweifelhaft. Nur für

schlechthin „unrömisch" möchte ich was dort berichtet wird nicht

erklären, da Gottesurtheile wohl römisch waren (s. o. S. 200, 2); ich

kann daher ihres Inhaltes wegen die Nachricht nicht so unbe-

dingt verwerfen, zumal mir „carmine infectum" mehr heidnisch als

christlich klingt.

1) Von dem Sprecher der deiuosthenischen Bede gegen Konon
(o. S. 199, 1) wird auf die Feuerprobe angespielt. Was er indessen

seinem Gegner vorwirft, ist nicht etwa, dass dieser sich zur Feuer-

probe bereit erklärt, sondern nur dass er öia xov TtvQÖg geschworen

habe (über die Construction öia r. 7t. s. o. S. 199, 1). Es war dies also

lediglich eine Betheuerungsfonnel, die als solche in der Lysistrate 132f.

(xav fi£ xi'St öiä xov nvnoq iO&.io ßaöi^eiv) und in unserem „für je-

manden oder etwas durchs Feuer gehen" erscheint; vor dem Gesetz,

wie der Sprecher ausdrücklich bemerkt, hatte dieselbe nicht die

geringste Kraft. Nicht anders ist es aber in der Antigone (o. S. 199, I i,

wo man hinter der Erklärung der Wächter, zur Feuerprobe bereit zu

sein, viel mehr gesucht hat. Wäre es aber hier Ernst damit und wäre

es nicht auch hier hur eine Betheuerungsforniel, warum geben die

Wächter ihre Erklärung nur unter sich ab v 6' Fxoi/xoi — das

lmperfectum ist zu beachten!) und wiederholen sie nicht an geeigneter

Stelle vor Kreon? Und auch dieser kommt gar nicht auf den Ge-

danken sie der Feuerprobe zu unterwerfen, wie ihm die Erzählung

des Wächters hätte nahe legen müssen, sondern als es sich darum
handelt die Wahrheit herauszubringen, droht er den Wächtern mit

der Folter 308 f.:

oi% i iitv "AiStjg povvog doxiaai, tiqIv av

CCdvxez XQf-uaozol xijvöe ötj?.u)ötjxh' vjaiv.

Sophokles zeigt sich also hier keineswegs als Antiquar (Dfimmlcr, Kl.

Sehr. II 132, 1), sondern überträgt nur auf die Bühne, was er im Athen

seiner Zeit erlebte.

Hirzel, Der Eid. 14

Digitized by Google



210 25. Der Eid an Stelle des Gottesurtheils.

Schatten hat sich noch auch in den weltlichen Gerichten er-

halten, in der Folter der Sklaven 1

) und im Eide.

25. Der Eid an Stelle des Gottesurtheils.

Eine Nachwirkung dieser ursprünglichen Bedeutung des

Eides als eines Gottesurtheils ist es, dass noch später durch Ab-

legung eines Eides ein Prozess entschieden werden konnte. 2
)

1 Diimmler, Kl. Sehr. II 132, 1. Das gleiche Wort ßdoavog dient

auch zur Bezeichnung der Feuerprobe beim schol. Soph. Ant. 264 u.

Job. Cantacuz. Hist. III 28 Sehl.; ebenso von einer indischen Wasser-

probe Porphyr bei Stob. ecl. phys. p. 142 S. 38, 2 Mein. Die Ärm-
lichkeit zwischen Gottesurtheil und Folter besteht darin, dass in beiden

Fällen die Wahrheit 6vvct,uig rrjg ahj&eiag im Gottesurtheil bei Joh.

Cantac. a. a. 0.) sich gegen physische Einwirkungen behauptet, das

eine Mal (im Gottesurtheil) durch göttlichen Beistand dieselben gänzlich

aufhebt, das andere Mal (in der Folter) vermittelst der Kraft des mensch-

lichen Willens sie überwindet; besonders nahe kommt der Folter das

Kreuzurtheil (nach J. Grimm, KA. S.927, nicht bloss christlich), weil

hier die Wahrheit sich durch Ausdauer unter Qualen bewähren soll,

lieber das Verhältniss von Folter und Gottesurtheil, Aehnlichkeit wie

Unterschied, vgl auch Herrn. Kurz in Germania 15, 227. Daher konnten

beide einander ablösen, die Folter an die Stelle des Gottesurtheils

treten bei den Griechen \ bei den Deutschen umgekehrt, wo die Folter

weniger Platz griff, machte sieh das Gottesurtheil desto breiter

(Brunner, Deutsche Rechtsgcsch. II 403). S. auch vor. Anmerkg. Fnd
wie nahe kommt die Folter dem Gottesurtheil in der Schätzung der

Redner, wenn sie Aussagen auf der Folter als unfehlbar bezeichnen

(z. B. Isaios v. Kirons K. 12. mehr bei M. Guggenheim, Die Bedeutung

der Folter im attisch. Proc. S. (>4f.) oder gar dieselben als den Be-

weis durch die That (ßyytp) den blossen Worten gegenüberstellen und

ihre Unbestechlichkeit, verglichen mit der Bestechlichkeit menschlicher

Richter, rühmen (Lykurg Leokrat. 29 ff). Die Folter wird ein Mal

(Lykurg a. a. 0. 33) empfohlen mit den Worten an/.ovv xb Sixaior,

Qqdiov to cü.Ti&tq, ßf>a%v$ ö £).ty/og, und in Folge von Gottesurtheilen

oder doch von Eiden, die die Wirkung solcher hatten, anXaT xal TayeTcti

ölxai Ixyivovxo (Piaton o. S. 37, 3). Vgl. o. S. 59, 1. Genauer lässt

sich die Folter der Sklaven dem Gottesurtheil durch Stellvertreter

vergleichen, das ebenfalls Diener für ihre Herren bestanden (o.

S. 185, 3).

2) o. S. 37 f. Meier-Schömann, A. Pr.2 S. 902, 385. Vgl. Schräder,

Reallexikon der indog. Alterthumsk. S. 169.
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Von den Indern werden wirklich die Gottesurtheile unter die Ka-
tegorie des Eides gerechnet. *) Und auch im Altcrthum erscheinen

beide als zusammengehörig nicht bloss in der Ausführung,

bei der
;
wie im Mittelalter, dem Gottesurtheil der Eid voraus-

geht 2
), sondern was thatsächlich ein Gottesurtheil ist, heisst

ein Eid 3
) und umgekehrt wird das Wesen des Eides darein-

gesetzt eine xytöig &iov zu sein. 4
) Doch beruht dies für die

spätere Zeit auf einer laxeren Ausdrucksweise; will man
sich aber genauer ausdrücken, so kann man, beide in ihrer

späteren historischen Erscheinung genommen, nicht von einer

Identität des Eides und des Gottesurtheils, sondern nur von

ihrer Verwandtschaft reden. Der Eid ist ein Abkömmling
des Gottesurtheils und hat sich als solcher schon früher zu

erkennen gegeben. Je weiter wir in der Geschichte des Eides

hinaufgingen, desto ähnlicher fanden wir ihn dem Gottesur-

theil; Unterschiede zwischen beiden, die später bestehen,

fielen da hinweg. Später sind Eid und Gottesurtheil wesent- /

lieh dadurch unterschieden, dass beim Gottesurtheil die Gott-

heit augenblicklich eingreift, beim Eide dagegen in unbe-

grenzte Zeit auf sich warten lässt. Die älteste Ansicht war
dies indessen nicht 5

), nach der viel mehr der °ÖQXog so-

gleich sich aufmacht den Frevler zu ergreifen. 0
) Aber der

Eid verlor seine alte Kraft, nicht bloss über die Götter, die

er nicht mehr vermochte zu augenblicklicher Rückwirkung

zu bestimmen, sondern auch über die Menschen und konnto

deshalb seiner Natur nach einen menschlichen Rechtsgang

nicht mehr zum Abschluss bringen. Wenn er es trotzdem

noch that, so geschah dies in Folge der Tradition, die fort-

fuhr auch mit der todten Form noch die Folgen des leben-

digen Wesens zu verknüpfen, oder auf Grund einer gesetz-

geberischen Reform, die es erspriesslich fand auf künstliche

1) Oldenbcrg, Itelig. d. V. S. 510, 1.

2) Heispiele o. S. 184. 190. 2.

3) 1'eber den Paliken-Iäd o. S. 184, 1.

4) Von Piaton und Aristoteles o. S. 37, 3.

5) o. S. 40, 3. 177, 2. 178, 1. 184, 4. Auch beim Witze des Zeus

war nach der Natur dieses Geschosses doch gewiss der ursprüngliche

Gedanke, dass er den Meineidigen traf im Augenblicke seiner That.

«) o. S. 148f.

14*
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212 25. Der Eid an Stelle des Gottesurtheils.

Weise an den Eid die Wirkungen des alten Gottesurtheils

anzuschliessen.
')

Diese allgemeinen Resultate lassen sich in concreto noch

beobachten an dem ältesten und heiligsten Eide der Griechen,

dem Eide bei der Styx. Den vollen kräftigen Ritus desselben,

das Gottesurtheil, schildert uns noch Hesiod; abgemagert

zum blossen Eidschwur tritt er uns bereits bei Homer ent-

gegen. Auch sonst hat ja der böotische Dichter gerade in

neuerer Zeit begonnen Zeugnis abzulegen von den älteren

Formen religiöser Vorstellungen. Insbesondere mochte in der

griechischen Landschaft, in der zu allen Zeiten das Orakel-

wesen blühte, auch das Orakel des Gottesurtheils länger

lebendig bleiben als da, wo zuerst die homerischen Lieder

erklungen sind, in der ältesten Heimath der griechischen

Philosophie und des Unglaubens. Was ursprünglich Symbol,

ja kräftig wirkende Handlung ist, verflüchtigt sich so später

zum blossen Wort; die Vorfahren sahen mit Augen, ja er-

lebten an sich, was für ihre Nachkommen nur noch eine

Redensart ist.'2) Nach diesem allgemeinen Gesetz hat auch

1) o. 8. 95 ff.

•2) Bei den Kindern zu schwören war ursprünglich mehr als

Redensart: die Kinder wurden vorgeführt (npaOTtjoäfievov bei De-

mosth. 54, 38 und mit noch ausführlicherer Schüderung des Hergangs

Andok. 1, 126) und mit dem Tode hedroht (o. S. 34, 2). Sobald der

Schwur beim Juppiter Lapis in den gemeinen Gebrauch überging,

musste der ursprüngüch ihn begleitende Ritus des Steinwurfs weg-

fallen: Gell. N. A. I 21, 4. Preller, K. M. S. 222. Die kräftige Schwur-

symbolik der llias (3,298 ff.), die im Ausgiessen des Weins das Aus-

fliessen des Gehirns darstellt, das dem Eidbrüchigen angewtinsebt

wird, war später jedenfalls nicht mehr allgemein üblich (ob diese

Schwursymbolik übrigens, wie jetzt gewöhnlich angenommen wird,

gerade die officielle und der Sache selbst eigene ist, erhellt nicht, sie

beruht nur auf den Worten, die die anwesenden Achaier und Troer

bei der Opferhandlung sprechen, und hat einen gewissen Anhalt im

cod. Coisl., dessen Worte über die Vertragsopfer der Molosser Bern-

hardy zu Suid. u. ßoiq Sp. 1027 anführt, vgl. auch Livius I 24, 8. IX

5, 3 XXI 45, 9. Lasaulx, Der Eid S. 10 f. die Worte des Pabstcs beim

Eid auf die getheilte Hostie nach Kaumer, Hohenstaufen I S. 272 „so

wie dieser heilige Leib gebrochen und getrennt ist, so sei derjenige

vom Reiche Jesu Christi getrennt, der diesen Vertrag zu übertreten

und zu verletzen wagt-
). Dieses Zurücktreten der Symbolik rührt an
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das Gottesurtheil der Styx die alte Körperhaftigkeit seines

Verfahrens eingebüsst (o. S. 176, 1); auf der höchsten Stufe

religiöser Weihe stand es, wenn es in unmittelbarer Nähe
der Eidesgottheit, am heiligen Strome selber, vor sich ging

(o. S. 175, 2 in dem Schwur beim xateißofitvov JZtvyogvöcoQ

[Od. 5, 185. II. 15, 37] scheint das xareißofievop ein Rest

gegenwärtiger Anschauung zu sein); die Repräsentation des

letzteren durch eine Spende (o. S. 201, 1) erscheint schon

als ein Nothbehelf; es folgt der blosse Schwur, der wenigstens

mit Worten noch auf die ehemalige Spende hindeutet (Apoll.

Rhod. o. S. 201, 1), die äusserste Abschwächung des alten

Ritus wird erreicht im gewöhnlichen Eide, in welchem jeder

Hinweis auf die Spende getilgt und die Eidesgottheit nur

noch kraft ihres angerufenen Namens da ist. — In ähnlicher

Weise, wie man es hier am Styx-Schwur verfolgen kann,

sinkt auch die Feuerprobe von Stufe zu Stufe; die Wächter
der Antigone fuhren wenigstens noch eine Art Schattenspiel

derselben auf, indem sie sich bereit erklären sie zu bestehen

;

im Munde dessen, der gegen Konon redet, ist sie zu einer

blossen Schwurformel zusammengeschrumpft, noch dazu ohne

jede rechtliche Wirkung. 1

)

einen weit verbreiteten Vorgang (Sittl, Gebärden S. 129 ff.): man denke

z. B. an mvHv ein Wort, das an die Stelle der entsprechenden Hand-

lung getreten ist, die ursprünglich und später nocli zum Ausdruck

des Abscheus diente (Soph. Ant. <j53. 1232. Sittl, Gebärden S. 91),

oder an die umständliche Ceremonie, die im Hintergrund des später

ganz abgegriffenen und verflachten „vindicare" steht (vielleicht wurde

durch „lapilli ictus" früher der Einspruch erhoben, der später durch

blosse Worte in der „operis novi nuntiatio" geschah: Dig. 39, 1,5, 10.

J. Grimm, RA. S. 181). Mehr oder minder feierliche Worte treten an

die Stelle symbolischer Handlungen (.1. Grimm, HA. S. 129), wie in

der Sprache selber mehr und mehr der körperhafte sinnliche Ausdruck

schwindet. Bei der Eidesleistung musste dieser Prozess noch be-

fördert werden, wenn der Glaube an eine besondere Wirksamkeit der

sie begleitenden Handlungen erlosch.

1) 0. S. 209, 1. Vgl. noch Lasaulx, Der Kid S. 12, 47.

-
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214 20. Zur Entstehung des Gelöbnisseides etc.

28. Zur Entstehung des Gelöbnisseides. Fortleben des

Gottesurtheils unter andern Formen.

Indem der Styx-Eid vom Gottesurtheil herabsank zum
blossen Eid

;
indem er aufhörte, der unmittelbaren Herbei-

führung eines göttlichen Orakels zu dienen, und nur noch

die Anrufung eines göttlichen Zeugnisses war, wurde er über

den Kreis der blossen Versicherung einer Thatsache hinaus

einer weiteren Anwendung fähig und konnte, wie denn auch

geschehen ist 1

),
gegen seine eigentliche Natur auf das Ge-

löbniss übertragen werden. Hieraus mag man abnehmen, wie

überhaupt der Gelöbnisseid entstand. Das Gelöbniss ist eine

Bindung des Willens und kann als solche auch für sich be-

stehen, bedarf zur Bestätigung nicht gerade des Eides, inso-

fern derselbe eine Anrufung der Gottheit ist Man kann

seinen Willen auch durch Pfandsetzung binden, wobei die

Festigkeit der Bindung vom Wr
erthe des Pfandes abhängt

und die Person des Pfandempfängers, ob Mensch oder Gott,

glcichgiltig ist. 2) Und hiermit oder mit dein Handschlag 3
)

mag man sich auch Anfangs begnügt haben. Wollte man
dann die Gottheit mit heranziehen, um dadurch dem Zukünf-

tiges verheissenden Gelöbniss ebenso wie der auf Vergangenes

gerichteten Versicherung eine grössere Kraft zu geben, so

konnte man sie zunächst nur als Zeugen in Anspruch nehmen 4
)

und musste sich hiernach durch die cdöcbq gebunden fühlen,

die sich bis zur Furcht vor der Rache steigerte. 5
) Zu Zeugen

schickten sich aber besonders die olympischen Götter, und
namentlich deren Höchster 0

), die daher jetzt, und weil der

1) Die Beispiele s. o. S. 17Gf.

2) o. S. 28 ff.

3) o. S. 11(5 f.

4) Nur secundär auch als Richter, genauer Rächer der angethanen

Beleidigung: o. S. 39 ff. S. 113 f. S. 145, 7.

5) o. S. 19 ff.

6) o. S. 23, 1. 177. Eine seltsame Verkehrung des sachge-

mäßen Verhältnisses, und nur dadurch erklärlich, dass man sich

die Kidesgottheit durchaus als Zeugen denken musste, ist es, dass

Phübus, der Zeuge *ar' igoyjv, bei Ovid. Met. II 45 f. die Styx als

Zeugin anruft.
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Gelöbniss-Eid im Gebrauch den assertorischen überwog 1

), in

der Geschichte des Eides viel mehr hervortreten als die

Unterirdischen. Diesen blieb in der Regel nur die Be-

strafung überlassen, wobei sie aber, der neuen Zeit ent-

sprechend, jetzt auch mit himmlischer Langmuth verfahren. 2
)

Nur wie eine Erinnerung an das alte Gottesurtheil ist

noch im späteren promissorischen Eide geblieben, insofern

die Giltigkeit auch dieser Aussage von wunderbaren Vor-

gängen in der Natur abhängig gemacht wird: wenn das in

die See versenkte Eisen wieder aus der Tiefe aufsteigt,

schwören die Phokaier in ihro Heimath zurückkehren zu

wollen. 3
) In ein Gottesurtheil wird aber auf diese Weise dor

promissorische Eid noch nicht umgeschaffen, da man ernst-

haft auf ein Eingreifen der Gottheit hierbei nicht rechnet.

Vielmehr sollte der Wille dadurch nur desto fester gebunden

werden. Diese Bindung des Willens empfand man nach-

gerade wohl in jedem Eide; und sie ist es gewesen, gegen

1) o. S. 4 f.

2> Daher jetzt £rvyd$ voicpü7totvov vS<oq im Gelübde der Hera

bei Nonnos Dion. IX 135 (dasselbe Epitheton wird den Erinyen und
der Nemesis gegeben: Wecklein zu Aisch. Ag. 58) vgl. o. S. 147 IT.

3) Herodot I 1«5. vgl. Lasaulx, Der Eid 8. 12. Aehnlich Achills

Schwur (Ii. 1, 2.'U ff. richtig erklärt in Virgils Nachbildung Aen. 12, 206 ff.

u. von Eustath. S. 77, 32 ff. Stallb.): so wahr das Szepter niemals Dlätter

und Zweige treiben wird, so wahr gelobt er den Kämpfen fortan fern

zu bleiben, dass die Aehaier Sehnsucht nach ihm ergreifen soll. Das
in diesem Schwur verhüllte Gottesurtheil tritt klarer heraus im Tann-

häuserlied (Des Knaben Wunderhorn = Arnim'« Werke 13, 100), wo
der Stecken des Pabstes in der That am dritten Tag an zu grünen

hebt. Ein rechtes Gottesurtheil ist aber auch dieses nicht, da das

Wunder dem Schwörenden ganz überraschend kommt, im rechten

Gottesurtheil aber das Eintreten desselben nicht mehr in Frage steht

als das Nichteintreten. (Ein Gottesurtheil dieser Art in strenger Form
haiien wir dagegen 4 Mos. 17: hier war bedingt worden, dass der-

jenige als Gottes Hoherpriester gelten solle, dessen Stecken grünen
werde, und unter den zwölfen ist es Aarons Stecken allein, der grünt

und aus dem Blüthe und Frucht hervorgeht. Aehnliches aus der

Christophoruslegende und der Heraklessage bei Fsener Sintfluthsagen

S. UM.).) Und so schworen auch die Phokaier und Achill auf die an-

gegebene Weise, ohne die Möglichkeit des Wunders ernsthaft in An-

schlag zu bringen, vielmehr öntaq aiwvta tu ö(>*/« schob

Soph. Ant. 2Öl).
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die sich das unbändige Selbstgefühl und der Freiheitsdrang

starker Menschen und Zeiten ebenso auflehnte ), wie die

andere und erste Art des Eides, die eine augenblickliche und

wunderbare Offenbarung Gottes erzwingen wollte, durch die

wachsende Erkenntniss und Aufklärung zurückgedrängt wurde.

Die Götter sind bei dieser Entwicklung des Eides An-

fangs Richter-), dann Zeugen 3
) gewesen, schliesslich aber oft

genug auch in dieser letzteren Eigenschaft entlassen worden
und zu blossen Statisten herabgesunken 4

). Bürgen waren

sie ernsthaft nie und konnten es nicht sein 5
); vielmehr als

man sie einmal zu Gelöbnissen zuzog, wie sonst Menschen,

übertrug man auch auf sie die Rolle, die Menschen hierbei

zu spielen pflegten, und sah einer Hyperbel zu Liebe, weil

man am blossen Zeugniss der Götter nicht genug hatte, über

deren eigenthümlicho Natur und ihr Vcrhältniss zu den Men-
schen hinweg.

An der Vermenschlichung des Rechtes nahm auch der

Eid Theil 6
). In seiner Geschichte entspricht der Ausdehnung

des Geltungsbereichs, der Verpflanzung auf neue Gebiete eine

Abnahme der Kraft: neben der jugendlieh drein schlagenden

Kraft des Gottesurtheils nimmt sich der Eid der späteren Zeit

und sein unbestimmtes Erwarten einer Bestrafung des Mein-

eidigen greisenhaft schwächlich aus. Das Gottesurtheil ist

im Erlöschen. Aber ein Funke glimmt weiter. Soll der

Mensch nicht an Recht und Gerechtigkeit verzweifeln, so be-

darf er, wie es scheint, des Glaubens an eine höhere Recht-

sprechung zur Ergänzung der menschlichen ebenso, wie der

Voraussetzung eines ungeschriebenen Gesetzes neben dem
geschriebenen. Nicht bloss sprichwörtliche Wendungen zeugen

hiervon, wie die Aibg xqIgic, die für Piaton das Muster eines

gerechten Urtheils darstellt 7
), sondern mehr noch die Vor-

1) o. 8. 1 18 ff.

2) o. S. 37 f.

3) o. S. 23 f.

4) o. S. 70 f.

5) o. S. 27 f.

6) Der Eid ein Vertrag o. S. Gö ff.

7) o. S. 93. 186, 2. Weitere Belege für diese sprichwörtliche

Wendung scheinen zu fehlen. Ueber einen Urteilsspruch des Zeus

8. die Vennuthungen von Meineke fragmm. coniicor. II S. 18 f.
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2G. Zur Entstehung des Gelöbnisseides etc. 217

Stellung, dass geschworene Richter im Namen Gottes sprechen.
')

Mit den Griechen stimmt in dieser Hinsicht auch Justinian Uber-

ein, wenn er der Meinung ist, durch Vereidigung aller am Pro-

zess Betheiligten, der Parteien und ihrer Vertreter wie der

Richter, den Gerichtssaal zum Tempel zu weihen und an die

Stelle menschlicher Richter Gott zu setzen. 2
) Man wünschte

des Rechts schon in diesem Leben zu geniessen, es nicht erst

von den unbestechlichen Todtenrichtern zu empfangen; und
auch die Vertröstung auf die Alles entdeckende, Alles zum
Rechten fuhrende Zeit 3

) reichte am Endo nicht aus. Auf-

fallend ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt das stärkere

Hervortreten echter Gottosurtheile in der Littoratur der Kaiser-

1) Piaton Apol. p. 351): aa<ftog yh(> «v, tl nel&otfii v
t
uäc xal

tot SeTa&ai ßia^oifttjv dfwjfioxöxag, &eoi$ av ÖiAaoxoifii /ntj tjyeTo&ai

vitä; s'irai, xal axe/rün; dnoXoyorfievog xaxrjyoQoitjv uv iftairov, ioq

&€oig ob voftiL,ut. <x).).ä noV.ov rfef o"x<og £%eiv' vofilZt» xe yag. u>

ttrdgfQ 'A&tjvaToi , u)$ oiSelg tCov tiuov xaxqyÖQaiv , xal vfdv imxginvi

xal xv) &eij} X{ilvm neol tfxov Znq tf/ol xe aoiaia elvat xal vfxlv.

Vgl. noch Antiphon 1, 20 iäv vfirtg xe xal oi &eoI Öttwoiv und mehr Bei-

spiele dieser Wendung in Mätzners Anmerkung. Wer geschworen hatte,

auf dem lag ein Abglanz göttlicher Majestät ; dies deutet auch der Chor
bei Soph. OK. 652 Pind. an: xbv ovxe tiqIv vt)xiov vvv t' iv ügxo> fityav

xaraiÖEoai. Um das Bewusstsein des .Schwörenden, dass er als Stell-

vertreter Gottes rede, desto mehr zu schärfen und ihn die Verantwortlich-

keit für jedes seiner Worte noch stärker fühlen zu lassen, scheint es, dass

man ihn in das Kostüm der betreffenden Gottheit steckte, wie zu Syrakus

im Ilciligthum der Thesmophoros geschah (Plutarch Dion 56). Freilich

inspirirt von der Gottheit („Flamme Gottes im Richter" Ol. Brentano

Schriften 5, 432) wurden sie dadurch noch nicht fo. S. 38. 2), dass sie

das Recht und die Pflicht hatten im Namen der Gottheit zu reden:

gerade der Fall des Sokrates zeigt klärlich das Gegentheil.

2) Cod. II 58, 2, 8: Sic enim non lites solum, sed etiam caluni-

niatores minuentur, sie pro judieiis putabunt se^e omnes in sacrariis

sisti. si enim et ipsae principales litigantium partes per juramentum

lites exerceant et causarum patroni praebeant sacramentum et ipsi

judices propositis sanetis scripturi» tamicausae totius faciant exami-

nationen quam suum proferant arbitrium, quid aliud, nisi pro homi-

nibus deum in omnibus causis judicem esse credendum est?

3) Aristot. Phys. IV 13 p. 222b 17. Vgl. Antiphon tetr. 3, 4, 11. Feh.

d. Ermordg. des Berod. 71 f. 80. Xenoph. Hell. III 3. 2. An den Namen des

populärsten der griechischen Weisen angeknüpft bei Diog.L. 1 35. Neben
anderen Mitteln, die seine Unschuld an den Tag bringen können, die

aber Thescus nicht annehmen will, oQxog maxig und Sehersprüchen

(o. S. 207, 1), citirt Hippolytos auch den firjrvxt/g y.oövoq (Eur. Hipp. 1051.)
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218 26. Zur Entstehung des Gelöbnisseides etc.

zeit, wie sie beim Periegeten Pausanias nicht nur, sondern

auch in den Romanen und bei Porphyrios begegneten. Zum
Theil erklärt es sich aus dem Einfluss, den damals fremde

Völker und ihr Aberglaube auf die griechisch-römische Kul-

tur gewannen. Namentlich bei Deutschen und Juden sahen

Griechen und Römer die Gottesurtheile in unverminderter

Geltung. So begreift sich das Verfahren eines christlichen

Schriftstellers, wie Salvian. Derselbe ist eifrig bestrebt, seine

Landsloute, die Römer, auf die Gottesurtheile und Gottesge-

richte des Alten Testaments hinzuweisen und ihnen möglichst

vor Augen zu führen, dass denselben keines der Requisito

eines gerichtliehen Prozesses fehle.') Auf diesem Wege
wurden göttliche und menschliche Gerichte einander näher

1) Salvian De gubera. dei I 11, 49f.: Cetcrura erga personas

quasdam, ut legimus, ac familias censura dei inexorabilis est, sicut

illud. ubi otiante sabbatis populo is, qui colügere ligna usurparat,

occiditur: quamvis enim opus ipsum hominis videretur innoxium,

faciebat tarnen eum diei observatio eriniinosum : vel cum duobus lite

certantibus unus, qui blasphemarat, morte multatur. Sic enim scriptum

est: „Ecce autetn filius mulieris Israhelitis, cjuem pepererat de viro

Aegyptio inter filios Israhel, jurgatus est in castris cum viro Israhelite:

cumque blasphemasset dominum et maledixisset ei, adductus est ad

Moysen." Et paulo post: „miserunt", inquit, „eum in carccrem, donec

viderent, quid juberet dominus, qui locutus est ad Moysen dicens:

educ blasphemum extra castra, et ponant omnes, qui audierunt, manus

super caput ejus et lapidct cum populus universus". Num quid non
praesens dei est manifestumque judicium et prolata quasi

juxta humani examinis formam caelcsti disceptatione sen-

tcntia? Primum qui peccaverat comprehensus est, secundo
quasi ad tribunal adductus, tertio accusatus, deinde in

carcerem missus, postremo caelestis judicii auctoritate

punitus: porro autem non punitus tantum scd punitus

sub testimonio, ut damnare scilicet videatur reum jus-

titia, non potestas. exemplo scilicet ad cunctorum emen-
dationem proficiente, ut ne qui postea admittcret,
quod omnis in uno populus vindicasset. 53: Maria contra

Moysen loquitur et punitur, nec punitur tantum, sed punitur

more judicii. Primum enim ad judicium vocatur, deinde
arguitur, tertio verberatur. etc. 00: vis videre severuw
judicem? ecce noxios punit (sc. deus): vis videre justum et

pium? ecce innocentibus parcit: vis videre in Omnibus ju-

dicem? ecce ubique judicium est. Xam et ut judex arguit

et ut judex regit: judex promit sententiam, judex noxios
perimit, judex innoxios muneratur.
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geführt und die Gottesurtheile wuchsen einer Berücksichti-

gung sogar durch die officielle Gesetzgebung entgegen, aus

der sie längst verbannt waren, in der sie vermuthlich — von

Juden und Indern abgesehen— niemals Platz gefunden hatten.

Freilich die alten Götter versagten jetzt ihre Hilfe, aber es

galt den Versuch mit dem neuen Gotte und auch alte Sitte

drängte hierzu in den jugendlichen Völkern der Deutschen.

Die weite Geltung der Gottesurtheile während des Mittel-

alters ist bekannt. Glauben auch wir noch an Gottesurtheile?

Die Frage scheint vermessen, da unsere Justiz zur Ent-

larvung des Schuldigen glücklicher Weise weder auf Wunder
noch auf den halbgöttlichen Zufall rechnet. l

) Auch das An-

sehen des Eides ist längst dahin und die Gewalt seiner ab-

gestorbenen Formeln über die Gemüther nicht grösser als

im Athen des vierten Jahrhunderts. Aber den Drang, aus

der Rechtsverworrenheit des Lebens heraus in einer über-

menschlichen Macht Beruhigung und Klärung zu suchen,

spüren doch auch wir in uns: die Sonne bringt es an den

Tag, tröstet ein Sprichwort, und alle Schuld rächt sich auf

Erden; die Weltgeschichte wird uns zum Weltgericht und die

Zeit zum unbestochenen Richter letzter Instanz -); vor Allem

die Naturgesetze, denen das Leben und Handeln der Ein-

zelnen wie ganzer Völker gehorcht, gelten Vielen 3
) nur

darum als göttlich, weil in ihrem Prozess die höchste Ge-

rechtigkeit erscheint, blöden Menschenaugen freilich oft erst

spät erkennbar.

1) Das Duell ist hier fern zu halten. Seinen Sinn als Gottes-

. urtheil hat es längst verloren und wird so nur noch in Zeitungsphrasen

genannt. Es ist entweder die Genugthuung, die sich der Beleidigte

schafft, indem er dadurch Gelegenheit erhält sich als inuthigen Mann
zu zeigen, oder in schwereren Fällen ist es der Ausdruck der Tod-

feindschaft, die das weitere Nebeneinanderexistiren der Gegner nicht

erträgt und deshalb den Einen beseitigt, der ganz und gar nicht

gerade der Schuldige zu sein braucht.

2) Tempo giudice incorrotto e inappellable: G. Leopardi, Pen-

sieri I S. 103.

3) Allen, denen Carlyle nicht umsonst gepredigt hat: s. auch o.

S. 205, 1.

i
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Nachträge.

Zu 8. IG, 1. Nach Apion hielten es die alexandrinisehen Juden fiir

schimpflieh den Kaiser Cajus dvS^iaai xifiäv xal oqxiov
avxov xö Svofia noielo&cu: Joseph. Arch. XVII I 8, 1.

Zu S. 24, 1. Der Germane bei Joseph. Arch. XVIII 6, 7 S. 158, 12 Bekk.
schwört ausser bei den nccxQioi &£ol noch bei den x$6e

iyyojQioi und zwar ot tövSe inQvxävevaav fjfiTv xdv aiSrjgov

(sc. welche dadurch ihre Macht bewiesen haben).

Zu S. 34, 2. Zu Jasons Schwur „per pericula" vgl. denselben Schwur
des Theseus bei Ovid Heroid. 10, 73. Uebrigens ist er

wohl nur die Berufung auf etwas ganz Gewisses wie
o. S. 7, 1 auf die akyea naxQog. Vgl. S. 2(>, 1. Ebenso
scheint zu erklären bei Joseph. Arch. XX 3, 2 xf/v

£<ptexüiaav ttvx<p xvxvv inw/noaaxo (sc. ^ÄQxäßavoq) 1} (xijv

xaxaßrjoeo&ai xxl.

Zu S. 38, 1. Aehnlich Antiphon 1, 12 von denen, die ihre Sklaven
nicht zur Folter hergeben wollen, dass sie avxol ayioiv

aivoTg ohx fäiaMSav Sixaoxal yevtodat.

Zu S. 58. Nach Andokides 1, (»7 ist ein Eid, geschworen zu ver-

brecherischen Zwecken, nlaxig xibv iv &v&Qu)7toig amoxo-
xuxrj und hebt sich damit selber auf.

Zu S. 71, 2. In der Demokratie entbindet das Volk von geschworenen
Eiden, die dem Staatswohl entgegen sind, bei Ando-
kides 1. 98.

Zu S. 77, 1. Telier tpevöoQxog und veväoQxelv, mit Beziehung auf den
Eidbruch gebraucht, s. Schömann - Lipsins Gr. Alt. II

S. 283, 7.

Zu S. 82, 4. Zur Verleugnung Christi durch Petrus vgl. „trinam nega-

tionem trina postea confessione delevit" sc. Petrus bei

Ilieron. Epist. 42 (= 149), 2.

Zu S. 92, 1. Zu dem Gegensatz von na&elv und anoxlaai vgl. Mätzner

zu Antiphon tetr. 3, 2, 1.

Zu S. 108, 1. Dass in der Praxis die Regel nicht immer befolgt wurde,

deutet Antiphon an Von der Ermordg. des Herod. 4 und
belegt durch Beispiele Meicr-SchÖmann A. Pr.* S. 932, 47G.

Zu S. 132,4. Hinzuzufügen Andokides 1, 9: tpTj<pX
>
so9ai xaxä xovq

ügxovq, Zn€Q ovvczei fxövov xtjv nöliv.

Zu S. 139, 4. Vgl. noch vöfic* xovg dya&ovq xiftüDvxeg xal xovg xaxovg

xoläXovxtq bei Pseudo-Lysias, Epitaph. 19.
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Achills Schwur 215,3.

Aegypter 10,1. 99.2. 119,1. 149,1.

ayQcttpos vöfioi 12iL 133 f.

Aiakos 9(L2. 91,2.

alÖioq 20ff. 85j8. 88 f. 21L
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13JL 142,4. 147,1. 195,1. 207,1.
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Amphilocho8 196,1.

'Avdyxrj 130,2.

ävüJWfios 144.

d(pQoSiaioQ 8(>xoq s. Liebes-

schwüre.

Archilochos 112,1. 122,1.

Ardettos 132,2 u. iL

Areopag 128,2,

Aristokratie 132.

Aristoteles 15JL 16J. 1<L 63. IL
86,2. 91,2. 104. 106,2. 122,1. 127,1.

211,4.

Arkadien 175,2. 208,2.

Artemidor 207,1.

Artemis 145,7. 184,3. 208,3.

Assertorischer Kid 2ff. 176,1.

177. 9.U

Athener 10JL l-Hff. LLL
Atiiuie des Meineidigen 135,1.

158,1.

Atreus 1ÜL
auguria impctrativa 207,1.

Augustin & 15* 31L

Autolykos 42ff.

I

ßaoavoq 59,1. 210,1.

Bergpredigt »J. 15£ 36JJ. 79,2.

Berührung, Gestus der, 3l> Anm.
Bithynien 199,2. 208,1.

Bürgen, Die Götter als, 216.

C.
Caligula 10£.

Chaos, Anrufung des, 18J. 100.3.

Cheiron 3. 8IL

Choirilos DIL
Chrysipp Ü. 75f. 120,2.

Cicero 3. 1LL IL 102,2. 114,3. lfiL

Claudia, Vcstalin, 200.2.

Claudius, Kaiser, 16,1. 8iL

Clemens von Alexandrien 3. 11,1.

Comparative Eide 26,1.

Curia tier s. Horatier.

Curtius, Verfasser der Alexan-

dergeschichte üfif.

Cyrillus 122,1

D.
Danaiden 200,2.

Delphisches Orakel Iii.

Demades 89f.

Demokratie 132. 18J1 220.

Demokrit 6jL 88. 103-

Demosthenes 2iL 130,2. 131,1.

209,1; 213.

fiiMfioala s. Doppclcid.

Dionys v. Halikarnass 56.

Jioq x(>tatq 9iL 186.2. 2ÜL
Diphilos 61,1.

Di us Fidius, Schwur beim, 145,7.

Doppeleid in Athen 128 f.
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Drei, Bedeutung derselben im

Schwur 82 f. 127,1.

Duell 123. 210,1.

B.
Ehebett, Schwur beim, 13^2. 22,

Ehre, Schwur bei der, 34 f.

Eideslielfer iL.

Elliptischer Eid 96,2.

Entbindung vom Eide 70f.

Epicharm 67,1.

tmxiOQioq oyxoq 2.

Epiktctos 112,2. 120,2.

Epikureer 102,3. 207.1

iTtioQxelv 75 ff. 151,1.

ixiogxoq Etymologie 15.1 ff.

Erinyen 142. 143,1. 147,1. 155,1.

159,1. 160,1. 109,2. 184,3. 208,3.

IV? 2J. 142,4. 113,3. 171,2. 173,1.

Eris 2J. 142,4.
"

Erzwungene Eide 59ff. 75,2.

EsBener 99f.

Eteokles 193,4. 194,2. 195.

tioQxla 140,3.

eüoQxoq 152,1. 157,1.

Euripides 10,5. 51,1. 58ff. 59f.

69f. 100,3. 107,2. 130,2. 133ff.

192,1. 193,4. 194,2. 195,1. 207,1.

Euscbios 78f.

F.
Feuernrobe 182,199,1 u. 2. 204,1.

205,1 u. 2. 207,1. 208,3. 209,1.

210,1. 213.

Folter s. Tortur.

Fünfte Tag des Monats 142 f.

143,1. 160,1. lOJiff.

F ü r s t e n , dem Gottesurtheil unter-

worfen 202. 204. 207,1.

Gans, Schwur bei der, 96JL 100.3.

Garve 127,1. 135.

Geburtstage der Götter 166f.

Gelöbnisseid 214f.

revtoia athenisches Fest 167 ff.

genius, Schwur beim, 34,2.

Geschriebene Eide 53 Anm.

Goethe 123,1.

Götterglaube und Eid 87 f.

Gorgias 116.1.

Gottesurtheil 128.2. 176ff.

Grammatiker 3. 81,3.

IL
Hades, Schwur beim, 18,1. 155,1.

Handschlag U6f. 135. 214.

Haupt, Schwur beim, 5,1. 15,2.33,2.

Helios 23X 4(X2. 114,1. 177.

Hellenenstolz lf9,l.

Hera, Schwur bei der, 100,3.

Herakles 94,1 . 105, 1. 12L 125. 145.7.

Hermes Trismegistos 145,5.

Herodes, König 5Ü.

Herodot 140,3. 144,2. 205,2.

Hesiod 2. 1^50^15.80^5. 94,2.

106.1. 140,3. 142,1 u. 4 158,1. 160,1.

10JL 109,1. 171f. 176,1. 178ff. 2'>l.l.

£<jt7cr, Schwur bei der, 8^6. 3JL

llierokles der Neuplatoniker ü.

16,1.

Hippokrates 138,3.

Hippolytos des Euripides 53 ff.

5iL 202,1. 211,3.

Hobbes 5. 12^1. 114,3. 120,2. 137,1.

Homer 7^8^13.2^2.22^ 25^1.

26,1. 27,2. 29,2. 3Qf. 32. 43£ 46£
50J, u. 2. 65^2. 69J. 72J. TA 1KX2.

91^5.92^2. 94,2. 122,1. 123,1. 138,2

u. 4. 175,3. 176,1. 188.3 194,2.

195,1. 204,2. 207,1. 215,3.

Horatier 195,1.

ÖQxlkXea&at 85,2.

"Ogxoq 142 ff. 2LL
ÖQXoq Etymologie 152 ff.

Hörkos, bithynischer Fluss 161,2.

199,2.

Horkos, thessalischer Fluss lfiöf.

199,2.

' "O q x o v nvkai 104-

Hund, Schwur beim, 96^2. 100,3.

I«

Inder 128,2. 135,3. 199,2. 200,2.

2Ü2, 205,1. 210,1. 21L
Inspiration 38£ 217,1.

Ionischer Eid 10,2.
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Josephus 64,1.

Ironischer Eid IL
lOOfitTfiTjTOQ 29,1.

Julian 10,5.

Justininn 217.

Ixion fMJ).

K.
Kai chsi 8 196,1.

Kallichoron, Peinigungseid am,

201.1.

Kallisto 50JL

Kampfurtheil 189ff. 20.3,1. 208,4.

Kant 46, 120,2.

Kappadokien 184,2. 208,1.

Ka&aQoi 155,1. 171.

Keuschheitsprobe 200,2.

Kinder, Eide der, 51L

Kleanthes iL 15, 120,2.

Klcomenes, spartanischer König
175.2. 201,1.

Kleopntra 10,5.

Könige, Schwur der, 123, L
Ktesylla 48, IL

Kydippe 4H. 63. 145,7.

Kyniker 120 f.

Ii.

Lainpon 96,2.

Lasos 45,2.

Leotychidea 79,3.

Liber, Schwur beim, 145,7.

Lichtnatur des Eides 145,7.

EiebcBBchwüre 62. 67,2. 75,2.

122.1.

Loosurtheil 186ff. 194,2 205,2.

Lufturthcil 198,1.

Lykurg, Redner 111,3.

Lysander 89f. 12L

M.
M arathonomachen, Schwur bei

den, 2iL

Melampus 143,1. 169,2.

Menander 57.2. 1 1 i'y'i.

Möser, Justus, 126.6. 133.

MoTyat, Schwur bei den, 34,2.

130,2.

Montesquieu ÜL

Mopsos 196,1.

Mucius Scüvola 199,1

.

M.

val fia yttQ 'Ooxov 149,2. 170. 1

,

Nasamonen 155,1.

Naturvölker IIS f.

Neonvokhfxetog tiaig 94,1.

Neugricchcn 135,3.

Nikostratos 4A 76,2.

vonoq lohnt und straft 139,4.

9->i

vöftoq und Zqxo<; 74,1. 120. 133.3.

13üf.

Numa 80,4.

O,
Okeanos 201,1.

Olympische Götter al9 Schwur-

zeugen 214.

duvvrai 155,1.

Orpheus lfiüf.

Orphiker 110,4. lSÖf.

I».

Palaimon 145,7. 149,1. 155. 1

.

P al i k e n 184. 199,2. 208,3 u . L 2 1 1,3.

nriQOQXtlv 78,3.

TtÜQOQXOQ 152,1.

Parthcnopaios 10,5.

nFv&fj[iH(iO$ 169,1.

per pericula, Schwur, 34,2. 220.

Perser 116.

Jlev(KOfi(( 155,1. 171.

Pfandsetzung 23 ff. 214.

Pforte 22X
Pharthon 5LJ.

Philäni 195,1.

Philon von Alexandrien iL 11.1.

15,1. 16,1. 18,2. 26,2. 214L 56.

88.4. 89,1. 109,1. 110,1 u. 3. 122,1.

123,1. 130.2.

Phöbus als Schwurzeuge 214.6.

Phokaier 2LL
tpyixüiötiq oqxoi 20J. 100,1 u. 2.

Phryger 10J. 112,2.

flioziog. ZtvQ, 135,3.

Tliaxii 80,4. Li» f. 130f. 135,3.

136,1.
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Pittheus lülf.

Piaton 5. 14J. 2L 25. 29jL 33^.

43,5. 50,1. 62,3. 66,1. 88,1. 89,2.

90,3. 93,4. 94,1. 94,2. 95,2 u. 3.

104,3. 106,2. 115,2. 127,1. 128,1.

140,3. lßüff. 190,1. 197,3. 201,1

205.2. 207,1. 211,4. 217,1.

Plautus 86,3. 121,2. 138,1.

Plinius 160f.

Polyneikcs s. Eteokles.

Pontiker 10J. 16.1.

Praxidiken 145,7. 155,1.

Priestertrug 205,1.

Priscillianisten 99£ 110,2.

Promissorischer Eid 2 ff. 176,1.

177. -J15.

Properz 205,1.

7t()onBXv)q 85,2.

7i QOÜi (>itia, Schwur bei den, 20.

22.1.

xpevÖOQXsZv 75f. 220.

Pythagoras 14,1. 16,1. 64,2. 90,1.

aaf. 104,1. 117,3.

Quintilian 1LJ. IIS,

ß.
Reformen des Eides 127,1.

Regulus 61,1.

Rex Nemorensis 190,2. 196,1. 208,4.

Rhadamanthys 80. 90ff.

Rhetoren 4. £ 63. ÖL 115,2.

Richter, die Götter als, 21fL

Richter, geschworene, 217.

Richter in eigener Sache 38.1.

22k
Römer 41 f. 63. 110,4. 119,2. 127,1.

135.3. 138. 139,1. 145,7. 155,1.

158,1. 193,5. 208,4.

J*.

Sa Intern, Schwur per, 16,3. 34.2.

Salvian 218.

Schauspielerei beim Schwören

mf.
Schriften über den Eid 80f.

Schwur an Gewässern 201.1.

Seneca 66,2.

Sicilien 184,1. 208,1.

Sicilier 10,2.

Sieb 200,2.

Sisyphos 43,3.

ax^nx(jov 2^U 264. 81^3.

Sklaven 59. 208. 210,1.

Skythen 8f. 35. 119,1.

Sokratesl4.1. 17,4. 25. 96,2. 100 ff.

Solon 28J. 80. 12fiff. 151,1.

Sophokles 62J. 67,1. 72f. 8JK3.

93,4. 94,1. 105,1. 112,1. 115,1. 117.

Iis. 122,1. 128,2. 123ff. 14Ü, 195.1.

199,1. 209,1.

Sosipolis 155,1. 171.

Spende HiL 200,1. 201.1.

Spinoza 16^3. 36g. 120,2. 127,1.

Sprichwort, der Eid ein, 8L
Stellvertreter, Eide durch, 53.

Anm.,

Stierblut 183. 201.1.

Stillschweigende Eide 40.

Stoiker 774. 102.

Strafen, harte der alten Zeit, 03.

rasche 182 f. 184 f.

Styx 8. IL Iii 80^5. 84^. 122,1.

127J. 1474. 149,1. 153,3. 155,1.

lilff. 178 ff. 188,1. 199,2. 200,1.

201,1. 2I2f. 214. 215,2.

Symbolik des Schwurs 212,2.

T.
Tertullian 11J.
Theognis 274.. 4S. 113,3. 132,5.

Theseus IM 12JL 148.4.

Thessalien 199,2. 208,2.

Thyestes JüL
Titanomachie 3.

Titaresius 161,1.

Tortur 118,1. 210,1.

Trajan 10,5.

Traum, Eide im, 48,3.

Tvyjj, Schwur bei der, 34,2. im
Loose 186,2.

IT.

Uebermenschen 120. 193,2. 211L

Umbrer 197,2.

Untcrweltsgötter, Schwur bei

ihnen 18JL 155,1. HO.
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V.

Vererbung des Eides 68.

Verfassung', die Seele des Staates

12k
Vergewaltigung der Götter

207,1.

Vermenschlichung des Rechts

21k
Versprechungen , Widerruflich-

keit von, 66,2.

Virgil 143,1. 159f. 165 f. ltik

W.
Wage im Gottesurtheil 188 f.

Wahrheit, Schwur beider, 10,3.

135,3.

Wasserprobe 199,2. 207,1. 208,3.

Weiber dem Gottesurthoil unter-

worfen 208,4.

Wergeid Iii.

Wettlauf 194,1. 195,1.

Würfel im Gottesurtheil 188,1.

Wunder 197ff.

Xenokrates 131.

Xenophanes 10k 207,1.

Xenophon 191,2. 192,1.

Z.
Zauber 19f. 52J. 148.

Zeit als Richter 217,3. 219.

Zcnon, Stifter der stoischen

Schule 108,

Zeugen, die Götter als, 21k
Zeus IL 8k 121 ff. 127,1. 135,3.

145,7. 177. 184. 188,1. 195,1. 211.

214. 216,7.

Zevq dyuyvtoQ 191,2.
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